
.HWT 

" ^ ^ 

, 



<xs /<^0 ^ — . 

/ ^ » ^ » > ^ > H 

X ^ ^ ^ ^ ^ ^ t . ^ 
' / - < ^ < ^ > ^ 







Ueber 

die Ver fassung , 
und 

Verwaltung 

deutscher Universttaten/ 

-5. ' ' 

C. M e i n e r s , 
H^nigl. HrVbbri«nnlsch«m Ho f r l l t h , ' u^d ord«ntNchun k«hr« der Wlltwelsh»» 

^ > ^ ! ^ " l > ^ 

E r s t e r B a n d . 

G ö t t i n g e n, 
bey J o h a n n F r i e d r i c h « ö » « r . 

l « o l . 



^ -

4/'',',' <>? 
<^ 



V o r r e d e . 

enn das gegenwartige Werk auch feinen an» 
dern Werth hatte; so müßte es das unterrichtete 
Publicum schon allem dadurch interessiren> daß 
es eine richtige Beschreibung, und wo meine 
Quellen es erlaubten, eine kurze Geschichte der 
vornehmsten Theile der Verfassung und Verwal> 
tung unserer Georgia Augusia enthalt. Andere 
höbe Schulen hatten eine größere Anzahl vott 
Lehrern und Lernenden. Allein keine andere 
Universität kann sich mit Recht rühmen, in dem« 
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selbigen Zeitraum eine so große Zahl von berühm
ten Lehrern oder Schriftstellern besessen, und 
eine so große Zahl von berühmten Gelehrten 
und Geschäfftsmännern gebildet zu haben, als 
unsere hohe Schule besessen, und gebildet hat. 
Noch viel weniger hatte irgend eine altere, oder 
neuere Universität das Glück, so viele und treff
liche gelehrte Anstalten zu erhalten, und zu ei
ner so wenig mangelhaften Disctplin zu gelan
gen, als man in Göttingen erhalten, und er
reicht hat. Kein anderes großes Land verdankt 
seinen hohen Schulen so viel, als Dcutschlaud. 
Alle deutsche Provinzen verdanken keiner andern 
hohen Schule mehr, als der unsrigen; denn 
wo findet sich wohl in unserm deutschen Vater
lande irgend eine Universität, oder ein Collegi-
um, von welchen nicht Mehrere der ausgezeich
netsten Mitglieder in Gdttingcn gebildet worden? 
Die Göttingische hohe Schule verdankt das, 
was sie war, und ist, fast ganz allein der M i l 
de, und Weisheit Königlicher Landesvätcr und 
ihrer würdigen Räthe. Andere hohe Schulen 
hatten eben so große Männer, als die unsnge. 
Allein man unterstützte, und benutzte diese gro
ßen Männer nicht so, wie in Gdttingen geschah; 

und 
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und große Manner konnten daher anderswo mit 
lhrcm Genie, ihrem Flelsse, und Eifer das 
nicht ausrichten, was sie in Gdttingen ausrich
teten. 

Es ist eine eben so bekannte, als traurige 
Thatsache, daß fast alle deutsche hohe Schulen 
in den letzten zehn, und besonders in den letzten 
fünf Iahren mcht bloß gesunken, sondern auf
fallend gesunken sind. D ie Gdttingische hohe 
Schule ist fast die einzige, die sich erhalten, ja 
merklich gehoben hat, und zwar unter Umstan
den, unter welchen matr fürchte,! mußte, daß 
sie beträchtlich verlieren werde *). Die Georgia 
Augusta ist jetzt, was sie sonst nie war, auch 
in Rücksicht auf die Frequenz der Studierenden 
die Erste unter ihren Schwestern, wenigstens 

im 

" ) Gerade gegen das Ende des verflossenen, und den 
Anfang des jetzigen Halden Jahrs verkündigten alle 
Zeitungen, daß unser ganzes Land, und nahmentllch 
auch Gdttingen von Preußischen Truppen werde de, 
setzt werden. Nichts desto weniger wurde die Zahl 
der Angekommenen um 30-40 größer, als sie im vor« 
hergehenden halben Jahre gewlfcn war. 
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im Protestantischen Deutschlande. W i r Göt-
ttllgischen Lehrer und Schriftsteller sind nicht 
so elnbilderisch, daß wir unsere Bemühungen, 
und unfern Ruhm als oie einzige Ursache des 
Flors unserer Universität ansehen sollten. W i r 
erkennen vielmehr, daß die immer steigende Vol l 
kommenheit der meisten gelehrten Anstalten in 
Gottmgen, und der weise Ernst, womit die ho
he Königliche Regierung die Disciplin auf un
serer Universität allmählich verbessert hat, einen 
sehr großen Antheil an dem Glück unserer ho< 
hcn Schulen haben. Wenn wir hören, wie 
wenig auf manchen anderen Universitäten für 
die wichtigsten gelehrten Anstalten gethan wird, 
oder wie wenig man die akademischen Obrigkei
ten in der Verbesserung der Disciplin unter
stützt; so erstaunen wir darüber, daß der Eifer 
der Lehrer den Verfall solcher hohen Schulen 
noch so weit aufgehalten hat. 

I ch schmeichle mir nicht, daß mein Buch 
den Fürsten zu Gesichte kommen werde, von 
welchen die Schicksale berühmter hoher Schulen 
abhangen. Dagegen hoffe ich, daß manche Eu
ratom! hoher Schulen neugierig genug seyn 

werden, 



werden, mein Buch in die Hände zu nehmen. 
Diese Vorsteher von Universitäten werden aus 
meinen Nachrichten, und Betrachtungen erse
hen, wo es den hohen Spulen, denen sie auf
helfen möchten, am meisten ftl)lt, und wo sie 
die kräftigsten Hülfsnmtel cmwcndm müssen, 
wenn anders die ndthigen Hülfcmlttcl aufzutrei
ben sind. Ich habe nicht vergebens geUneben, 
wenn ich auch nur die Wiederherstellung Einer 
Universität veranlassen sollte. Manche Verbes
serungen verlaygen keinen grosicn Aufwand, 
sondern nur andere Gesetze, und Einrichtungen. 
Verbesserungen dieser Art , welche die Erfah
rung auf unserer hohen Schule bewährt hat, 
werden weniger Schwierigkeiten finden. 

Am wichtigsten muß mein Werk solchen 
Männern seyn, welche den Auftrag erhalten ha
ben, oder bald erhalten werden, die Errich
tung, und Einrichtung ganz neuer hoher Schu
len zu besorgen. Diese finden in meinem Buche 
ausier einer treuen Darstellung der Organisati
on, und Verwaltung unserer Universität un-
partcnische Prüfungen abweichender Vorschläge, 
und Einrichtungen. Diese Prüfungen waren 

in 
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in einem Werke, wie das meinige seyn sollte, 
ganz unumgänglich notwendig. Hätte ich 
bloß gesagt, wie alles bey uns ist, ohne mein 
Urtheil über das zu fällen, was anderswo war, 
oder gefunden wird, oder gewünscht worden ist; 
so würden doch manche Leser zweyfelhaft geblie
ben seyn, ob nicht die von mir gar nicht er
wähnten Entwürfe, und Institute einen Vorzug 
vor di-nen verdienten, welche ich als die besten 
gebilligt hätte. Ich müßte mich sehr lrren, wenn 
Mein Werk nicht dazu beytragen sollte, daß die 
Meinung des Publicums über manche bisher 
streitige Puncte fizirt würde. 

I ch verkenne, und verhehle weder die 
Mangel von Universitäten überhaupt, noch die 
Mängel unserer Georgia Augusta. Bey der Er
richtung ganz neuer hoher Schulen wird es viel 
leichter seyn, die in der Verfassung der bestehen
den Universitäten gegründeten Mängel zu ver
meiden, als die Vorzüge unserer, und anderer 
älteren hohen Schulen zu erreichen. Hiezu wer
den nicht bloß sehr große Fonds, sondern auch 
die Beharrlichkeit, und der Eifer mehrerer 
Menschenalter erfordert. Es wäre ein unver

zeihlicher 
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zeihlicher Leichtsinn, wenn die St i f tet neuer 
Universitäten unbcwährte ideallsche Plane aus
führen wollten, anstatt die besten wirklich beste
henden Universitäten zu Mustern zu nehmen, de» 
ren Vorzüge und Fehler man durch die Erfah
rung auf das genaueste kennen gelernt hat. I ch 
lebe der Hoffnung, daß auf unserer, und von 
Herzen wünsche ich es, auf vielen anderen Uni
versitäten alle gute Anstalten und Gesetze sich 
noch immer mehr verbessern mögen. Sollte 
man aber dereinst vom Bessern in das weniger 
Gute zurückfallen; so werden die Nachkommen 
wenigstens aus meinem Werke lernen, wie weit 
man es schon wirklich gebracht, und welcher 
Mit te l man sich dazu bedient hatte; und diese 
Bemerkung wird die Gutgesinnten anfeuern, 
daß sie das Verlorne wieder zu gewinnen suchen. 

Diesem ersten Bande wird ein zweyter fol
gen. Der zweyte Band wird Betrachtungen 
über die Rechte und Pflichten akademischer Leh
rer, so wie über die Behandlung und den gan
zen Zustand der Studierenden: vielleicht auch 
noch einen Anhang über mehrere akademische 
Anstalten enthalten. Fast gewiß aber wird noch 
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vor diesem zweyten Bande der erste Tha l einer 
Geschichte der berühmtesten hohen Schulen in 
Europa erscheinen. 

Öhringen am 23. Map 18O1. 

Ver< 
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Abschnitte des ersten Bandes. 

rsier Abschni t t , über den Zweck von Universitäten, 
— Unterschied von Universitäten und Akademieen — 
von großen und kleinen Universitäten— über die Ner« 
fassung und Verwaltung hoher Schulen. 

Zwey te r Abschn i t t , über die Fonds von Universität 
ten, und deren Verwendung, Verwaltung und Ver
mehrung: über Stipendie»,, Freytische, Collegia, 
Sc'nit^arien, «nd Witwen»Cassen. 

D r i t t e r Abschn i t t , über die Privilegien von Univer« 
sitäten. 

Eigene Gerichtsbarkeit — Recht, Statuten zu ma» 
chen — Lehrer und Beamte zu wählen — Würden 
zu ertlieilen — Landtags-Deputirte zu senden — 
Recht der Freyung — Patronat» Recht — rotulu» 
nnmmlltionmn — Vomitiv« ?«latina — CensunRecht, 
und CensurrFreyheit— Befrepung von öffentlichen 
Lasten, und Abgaben - Jagd-Gerechtigkeit — Recht 
Apotheken, Weinschenken, u. s. w. anzulegen — aka» 
demische Freyheit. 

V i e r t e r 

E 



X I I 

^ 3 ^ . Vi. / / A ^ . V i e r t e r Abschn i t t , über conlervatore« ^urium, und 
Curawren. 

^ / / ^ / F ü n f t e r Abschni t t , allaemeine Betrachtungen über 
^ ^' die Natur brs akademischen Gerichtswesens -- akade, 

mische Berichte im engsten Sinn — Deputation, und 
Concllia — Rcctoren, oder Prorectorcn — Kanzler, 
Directoren, 3uperintenclente», und Assessoren -< 
Syndicos und öecretarien — Pedellen, Carcerwarter 
und Polizey e Wachen — akademische Strafen — 
Gassen der Angebdrigen der Universität — Verhält« 

^" nisse zu anderen Obrigkeiten. 
« /̂. H ^ S ech stcr Abschn i t t , itber Facultäten, Prüfungen, 

und Promotionen, oder bie Ertheilung akademischer 
Würden. 

Erster 



Erster Abschnitt. 
Ueber den Zweck von Universitäten — Unterschieb von 
Universitäten, und Atademieen - von großen und tlei» 

nen Universitäten — über die Verfassung, und 
Verwaltung hoher Schulen. 

> »nter allen öffentlichen Anstalten, welche entwe, 
^ 5 der auf hie Erhaltung der Gesundheit und des 
tebenS, oder der Sicherheit und des Eigenthums der 
Staatsbürger, oder auf die Bildung des Cürpers, 
Geistes, und Herzens, oder auf die Vermehrung 
des häuslichen und allgemeinen Wohlstandes abzie, 
len, ist keine, die bey einer guten Einrichtung, und 
Verwaltung so viel Nutzen, den einer schleckten so 
viel Schaden stiftete, als Universitäten stiften. Gut 
eingerichtete, und verwaltete hohe Schulen liefern 
dem Staat tüchtige, und gewissenhafte Aerzte, Volks
und Iugendlehrer, so wie alle übrige öffentliche Be< 
amte. S ie nagen durch diese ihre Zöglinge dazu 
Hey, daß das leben und Eigemhum, die Ehre und 
übrigen Rechte der Mitbürger geschützt: daß gute 
S i t t en , und vorzüglich eine jede Art von nützlicher 
Tät igkeit befördert, wohllhätlge Anstalten verviel
fält igt, und erweitert, und Mißbrauche und MÜn, 
gel selbst in der Verfassung, und Verwaltung des 
gemeinen Wesens je länger, je mehr entseM wer, 

Memcrs Verf. d. Univ. Bd. t. A den. 
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den 2). Gan ; andere Wirkungen brinqen schlecht 
eiliqericbtete, und verwaltete Universitäten hervor. 
D e r geringste Nach the i l , den sie anrichten, besteht 

darin, 

«) I n dem Sti f tnnqs- und andern Gnadenbriefen, wel
che qeistlich? und weltliche Fürsten hohen Schulen ertheill 
ten, summen sehr oft recht rührende Stellen über den 
Nutzen hoher Schulen vor. So sagt z. B . A l b recht 
der D r i t t e von Oesterrcich in der Beilätlgnngst 
Urkunde, welche er ,384- der hohen Schule zu Wien 
gab : Ilnllßin»!,, »l'!),tl'»mur, et incoußri i l l in, uo», 
cllvin» clcme»'t!2 tot ^r inci^ i l t l ium, tot t lomluiolinn t i -
tul<8 lvidlilngtnz, . . . rein Iiauc ßranciem et glcgm, 
<̂ ui> clcntni lz clll!nc>Nl!i !iil>>,I«I)ltul' i<i cc!ü>, cjl<«^lle ii» 
«le« o>t!)ocloxl, l!l!»t<chimr i<» tcrr iz, gllßcliitur « t i o , 
crelcet rez^ublic», et >l, subje^liz nobl« populi«, lux 
fulZcbit j»st,cic et v(.rlt»tl8, l?rr ilicuriuin snt lß »svi-
»m n?8^3^ l^ , lccl potlliz (llVl»i,!ll!,li l^enesiciorum zrg-
to« rcccplorez, reil» lxijinmnll» sliilimn tervore prose-
an», et ^ro vli i lniz I l l icsIl i ter ct nia^uilice scl per-
lc6tum u^ue lleclucer«: c(>,np!cme>Ul>m. D i p l 0 MeN 
« s . w . de r U n i v e r s i t ä t W i e n l?8y l ' I. P. 
73. und Herzoa. L u d e w i q von B a l e r n in dem 
Stlftnnqs < 'Briefe der Umversität Inqo!stadt: /Vn,,«l. 
Inznlst. IV p 42. . . So wir betrachten, das under 
andern 3aliqkeitcn, die di Menschen in disem vcr« 
gensstltchen '̂ebcn aus bienad n des allmechtiqen f^ot« 
tes erralcken mögen, Veere, und Kunst nicht diemynst, 
sondern der merklichsten, und vordensten aine zu ach« 
ten ist, dan dadurch wirdet der Wege zu heiligem 
gutem Leben sseweyset, menschlich Vernunft in rech
ter Crkentnus erleuchtet, zu loblichen Wesen, und qu» 
ten Sytten qezoqen, christenllckcr Gelaub qemert, das 
Recht und «emamer Nut; qepfianzet, auch die, so 
von nieder Geburt herkommen zu hoben Wilden und 
Stand gefnrdert — u»d darumb (Not dem allmechti-
gen zu Vdb, d.r «ristenbatt zu Besserckunq, allen 
gelaudlqen Menschen zu qnt, qemeinem Nu l l , und 
dem Rechten zur Hinderung, auch unser Vorvorde, 
nen, unser, unsern Erben, und Nachkommen Sele 
zu trost, u. s. w. 
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darin, daß die Jugend der besseren Stände nicht 
nur ihr , oder ihrer Ellern Vermögen, sondern auch 
ihre unwiderbringlich, kostbare Zeit unnütz versckleu, 
dern. Nicht weniger gerechte, aber viel schwerere 
Vorwürfe sind diese, daß schlecht eingerichtete und 
verwaltete Universitäten auch die Gesundheit, die S i t , 
len, und dem Geist einer blühenden Jugend verderben, 
und dadurch die häusliche und öffentliche Wohlfahrt 
ganzer Völker untergraben. Wenn nämlich untüchtige 
und lasterhafte junge ieule nach vollendeten Univer-
sitätS«Jahren als Aerzte, oder als Vo lks , und I n , 
gendlehrer, oder sonst als Diener des Staats cml,e, 
stellt werden; so vernachläßigen sie aus Unwissen, 
heit, und Trägheit, oder richten absichtlich das tee 
den und Eigenthuln, die Ehre, und übrigen Rechte 
ihrer Nebenmenschen, welche sie erhalten sollten, zu 
Grunde. Alle gute Anstallen, wenn sie in untüch
tige, oder schlechte Hände gerathen, können nicht 
anders, als qeschmälert, und vernichtet, und alle 
Arten von Mißbräuchen müssen eben so nolhwendlg 
dadurch vermehrt und vergrößert werden. Wenn 
die Verfassung eines Staats auch noch so musterhaft 
wäre; so müfte sie doch unfehlbar durch dle Unge
schicklichkeit, oder Gewissenlosigkeit derer, welchen dle 
Verwaltung anvertraut wäre, über den Haufen ge
worfen werden. 

Man glaube ja nicht, daß in dem Gemählde 
der Schäden, welche schlecht eingerichtete und vers 
waltete hohe Schulen erzeugen, auch nur der geringe 
ste Zug übertrieben sey. Die meisten hohen Schue 
len hatten Zeiten, wo selbst ihre Vorsteher oder Uh-
rer ihnen nur Recht alles das vorwarfen, was ich 
als unvermeidliche Folgen einer schlechten Verfassung 

A » und 



und Verwaltung von Universitäten angeführt habe. 
"Wi r haben, so schreibt unter andern Herzog Al
bert von B a i e r n im I . 1562. an die Nniversi-
tat zu Ingolstadt b) seit geraumer Zeit, und von 
mehreren Seiten her erfahren, daß sich viele und 
große Mißbrauche auf unserer hohen Schule zu I n 
golstadt eingeschlichen haben. Manche lehrer haben 
nicht bloß von ihrem schuldigen Fleisse nachgelassen, 
sondern sind auch in allerlei) verderbliche Streitigkei
ten , und Parteyen zerfallen. Die Aufseher der stu
dierenden Jugend, weit entfernt, die ihnen anver, 
trauten Zöglinge zu nützlichen Kenntnissen, und gu
ten. Sitten anzuleiten, bringen Tage und Nächte 
in unaufhörlichem Schwelgen und Schlemmen hin, 
und überlassen ihre Schüler einer ähnlichen Zügel-
losigkeit. Die übrigen Studierenden, die feine be
sondere Aufseher haben, vorzüglich die Mitglieder 
von Stiftern und andere Stipendiaten, führen ein 
höchst liederliches leben, verschwenden ihr Geld und 
ihre Zelt ohne den geringsten Nutzen, hintergehen 
ihre Ellern und Vorgesetzte auf ein« frevelhafte Art, 
und verführen andere junge leme, die sonst Iüns 
ger der Weisheit und Tugend geworden wären." 
Auf unseren deutschen hohen Schulen, sagte der 
Arzt l o t l i ch ius c) im I . >6?l, nimmt man un
ter den Studierenden statt der Bücker nichts, als 
Streitigkeiten: statt der Hefte, Dolche: statt der 
Federn, Degen, und Federbüsche: statt gelehrter 
Unterhaltungen, blutige Kämpfe: statt des steissigen 
Arbeitens, unaufhörliches Sausen und Toben: statt 

der 

b) ännzl. llißoltt. IV. 2y5. 
c) Oratio de s»t»lll,uz boc tempore ^«llemiarum in 6er» 

m«m» pericull», reeitatg »1 Kc<»cleiui2 KiutclclM'ibHl» 
» r. Lotticilio 4. 5,. h?. 68. 
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der Studier? Zimmer, und Bibliotheken Wir tbs-
und Hnrenhäuzer wahr. Wer könnte die Todtschlä-
ge, M'rdthaten und andere Verbrechen anftäblen, 
die in untren Zeiten auf den deutschen Universitäten 
vcri.öc worden sind? leider! ist es dahin gekom
men, daß die Oener, welche Pfianzschulcn und Frey, 
statten von Frömmigkeit, Gelehrsamkeit, und T u 
gend seyn sollten, Niederlagen von Gottlosigkeit, 
Barbarey, und allen ?lrten von lästern geworden 
sind: so, daß die Eltern die a»:f ihre Kinder ver-
wandten Unkosten bedauern, wenn sie dieselben ro
her , ungesunder, und lasterhafter nach Hause zurück
kommen sehen, als sie von dort abgegangen waren. 
Daher das üble Gerücht, in welchen die Universitä
ten allenthalben, besonders an den Höfen stehen'. 
Schon vor vielen Jahren weissagte Einer unserer 
grossen Rechtsgelehrten, was wir in unseren Tagen 
eintreffen sehen, das; das ewige Schwärmen, und B a l 
gen der ausgelasseneu akademischen Jugend nolh-
wendig unserem ganzen Vaterlands, und zunächst 
den Universitäten selbst, die grösten Unfälle und Ge
fahren bringen müsse ci). 

Es wäre zu wünschen, daß man über die beste 
Einrichtung, und Verwaltung von Universitäten so 
einig wäre, als man es über die günstigen und um 

günsti-

6) l . c. Klrmlmz luminum et iacile KpientilUmmn s?er-
Ml,»'i3e INum ja,,, n'ultliz n»tc s>mo5 clicerc, imo 
t2!iql,2m c t l inocle, qunä cjicitur» pl-geciicerc sl)!ll„>l,, 
jmpoMlii le e l lc , ut ^'li<t tot i>,lV'!c»itl25, PUL»»'', ljlßll»-
lll2tlcil,e«^ue Nlnliulormn 2^l)lescc»tl,m. . . s»t2><: «t» 
< l̂le extre»!,,,,, aliauo^ 6erlui»ni2e uul i rgc, iu^NlUl« ie» 
l)u« »c2ilemici8, bellum nou riroteuäatur. 
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günstigen Wirkungen von gut, oder schlecht einge
richteten, und verwalteten hohen Schulen ist. Allein 
man frage elnmahl: welcher ist der wahre Zweck 
«on Universitäten? sind Universitäten und Akades 
znieen von einander verschieden, und wodurch sind 
sie verschieden? welche und wie viele gelehrte A n , 
stalten sind einer amen Universität unentbehrlich, 
und wie müssen diese Anstalten, Bibliothek, bota-
nischer und oekonomischer Garten, anatomisches und 
chemisches Theater, Naturalien und Instrumenten, 
Sammlungen, Hospitäler, u. s. w. eingerichtet, 
und verwaltet werden? Wie große Fonds erfordert 
eine gute Universität, und wie sollen diese Fonds, 
also auch Stipendien, Freytische und Wilwen:Cassen 
gesickert, und angewandt werden? welche Privile-
gien und Frenheiten sind Universitäten nützlich, und 
welche schädlich? soll die bisherige akademische Ge
richtsbarkeit abgeschafft, oder beybehalten, einges 
schränkt, oder erweitert werden? Welche Sachm 
gehören vor den Senat, welche vor die Deputation, 
oder den engern Rath? welche vor das akademische 
Gericht, und welche vor den Prorector allein? Is t 
ein beständiges, oder ein jähriges, oder halb-
jähriges Prorectorat vorziehen? Is t es gut, aw 
ßer den Curatoreu und Nectoren, oder Prorectoren 
noch Canzler, oder Procanzler, Superintendenten, 
Directoren, oder Assessoren zu bestellen, und welche 
Reckte und Geschaffte muß man diesen Beamten zu
weisen, und zugestehen? wie erhält und gründet man 
die Harmonie zwischen der akademischen, und den 
übrigen OrtS - Obrigkeiten am sichersten ? wie 
well muß man die Jäger, oder Häscher, welche zur 
Bhauptung der öffentlichen Ruhe bestimmt sind, 
von der einen oder andern Obrigkeit abhängig ma

chen? 



chen? Is t es gut , neben den ordentlichen Professo, 
ren noch außerordentliche, und wie viele von denden 
zu bestellen? wie sollen Professoren, iehrer von Kün, 
sten, Sprach und Erercitien - Meisser in Vorschlag 
gebracht, und ernannt, wie ermuntert und belohnt, 
wie gestraft und entfernt werden? Sind vier Facul-
täten genug, oder wäre es besser, mehrere ein,ufüh, 
ren? woher die Eintheilung in obere, und niedere 
Facultäten? Smd die jetzigen Prüfungen und Pro , 
Motionen zweckmäßig, und wenn sie eS nicht sind, 
wie könnte man sie besser einrichten? So l l man den 
lehrern in der Wah l , der Menge, der Dauer, und 
den Methoden ihrer Vorlesungen volle Freyheit las
sen, oder nicht? wann sollen die Vorlesungen an
fangen, und aufhören? wie lange die größeren, und 
kleineren Ferien dauern? Wie verwahrt man sich 
gegen unreise, oder sonst untüchtige Jünglinge? wie 
gegen Betrüger, und Verführer der Jugend? was 
kann man mit Grunde von den Zeugnissen und Prü 
fungen der Ankommenden erwarten? So l l man die 
akademische Jugend mit ihrer Zeit , und ihrem Gel-
de, in Ansehung ihrer Arbeiten und Vergnügun
gen nach besten Einsichten schallen lassen, oder sie in 
allen diesen Rücksichten gewissen AdministratlonSl 
Collegicn, und Inspectoren unterwerfen? Durch 
welche Veranstaltungen treibt man junge ieute am 
kräftigsten zum Fleisse und zu guten Sitten an, oder 
ruft sie vom Unfieiß und anderen Verirrungen zu? 
rück? Wie verhütet man muthwllliges Schulden« 
machen und verderbliches CredinGeben auf der einen 
Sei te, und wie verhilft man auf der andern Seile 
rechtmäßigen Gläubigern am schnellsten zu ihren For> 
derungen? Wie muß man die Fehltritte und Un, 
vrdnungen, in welche junge leuce auf Universitäten 

A 4 fallen, 
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fassen, bestrafen? Wie mnß die Censur, wie lese, 
Bibliotheken, und lese-Gesellschaften eingerichtet 
werden, wenn sie nicht schaden sollen ? welchen Nutzen 
haben gekehrte Gesellschaften auf hohen Schulen? 
Wie können Archive und Registraturen, wie Coviall 
oder Kundebücher, wie logio-Verzeichnisse am be, 
sten eingerichtet, und in Ordnung gehalten werden? 
Alle diese Fragen, welche man noch mit vielen ande« 
reu vermehren könnte, wurden etwa nicht in älteren 
Zeiten, sondern in den letzteren zwanzig Jahren auf 
die verschiedensten, und meistens entgegengesetzte 
Arten beantwortet. Und wer also ohne eigene zu
verlässige Erfahrung die in den neueren Zeilen über 
Universitäten geschriebenen Werke durchläse, der 
würde nach der Durchlesung derselben wegen der Be , 
antwortung obiger Frage» noch viel ungewisser wer
den, als er vorher war. — Die endlosen Wider, 
sprüche von Schriftstellern würden viel bedeutender 
seyu, als sie wirklich sind, wenn die heftigen Tadler, 
oder die seyn» wollenden Reformatoren von Universi, 
täten die Geschichte der hohen Schulen ernstlich stm 
diert, und mit diesem Studio eine hinreichende eige
ne Erfahrung verbunden hätten. Unter allen neueren 
Schriftstellern gab sich auch nicht Einer die Mühe, 
die Verfassung und Verwaltung der berühmtesten 
älteren, und neueren hohen Schulen genau zu erfor
schen, und daher rührte es, daß man sehr viele Mäus 
gel als wesentliche und unzertrennliche Gebrechen al
ler Universitäten schilderte, die sich nur auf Einigen 
derselben gefunden haben, und noch finden; oder 
daß man auch gewisse Entwürfe als neu und ersprjeß, 
llch empfahl, deren Schädlichkeit eine mehr, als 
hundertjährige Erfahrung bewährt hat. Eine noch 
ergiebigere Quelle von grundlosem Tadel, und un, 

aus-
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ausführbaren Projekten war der Mangel eigener 
hilllänglicher Erfahrung Diese eigene hinlängliche Er
fahrung erwirbt man sich nicht dura) einen vieljährigen 
Aufenthalt auf der Akademie allein. Man kann ein 
halbes, oder ganzes Menschenalter auf ewer hohen 
Schule gelebt haben, ohne den wahren Zustand der
selben, und den wahren Gang der Dinge zu kennen. 
Alle diejenigen, welche zum ersten Mahle als Deka, 
Ne in die Deputation, oder in den engern akademii 
schen Rath kommen, bemerken, und gestehen es, daß 
sie nun erst von manchen Angelegenheilen eine rickti, 
ge Kenntmß erlangen. Noch weit mehr bemerken 
und gestehen dieses diejenigen, die zum ersten Mah« 
le Prorektoren werden. Selbst aber das mehrmah, 
lige Führen des ProrecloratS verschafft noch nicht, 
die hinlängliche eigene Erfahrung, ohne welche man 
durchaus kein competenter Richter über alle Theile 
der Verfassung und Verwaltung von Universitäten 
seyn kann. Hiezu wird nothwendig eine lanqe mit 
Eifer fortgewehte Theilnehmnng an der Administra
tion einer Universität erfordert, bey welcher allein 
man sowohl die Vorzüge und Mängel der Verfassung, 
und der bestehenden Anstalten, als die guten und 
schlimmen Wirkungen der bestehenden Gesehe, und 
Grundsähe entdecken kann. Keiner schrieb über ho
he Schulen mit mehr Geist, und Kenmniß der S a 
chen , als unser M i c h a e l i s . Selbst M i c h a e l 
l i s aber famne das Innere mancher Haupttheile 
von Universitäten nicht durch eigene Erfahrung; 
und eben deßwegen wurden seine meisten Räsonne-
Ml'NtS über DiScivlin? und Schulden-Sachen von 
Stt'.dierendcn seicht und einseitig. Ich habe mir al
le Mlche gegeben, die Fehler meiner Vorgänger zu 
vermelden. Bevor ich zu schreiben anfing, habe ich 

A 5 alles 
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alles gelesen und erwogen, was mlr unsere auch in 
diesem Fache reiche Bibliothek über die Geschickte, 
Verfassung, und Verwaliuuq von hohen Schulen 
darbot. Ich hatte auf meinen verschiedenen Rcisen 
Gelegenheit, die meisten deutscnen so wohl Katholi
schen, als Protestantischen Universitäten zu sehen, 
und mehr oder weniger genau kennen zu lernen. End< 
llch hatte ich als Pro^ector, und Assessor der akade< 
wischen Gerichte über fünf Jahre einen thütigen 
Antheil an der Administration unserer Universität. 
Diesem thäligen Antheil verdanke ich es mehr, als 
allen meinen übriaen Forschungen und Beobachluni 
gen, daß ich es mlr zutraue, über jeden Punct, der 
die Verfassung und Verwaltung von Universitäten 
betrifft, eine geltende Stimme geben zu können. 

Alle Untersuchungen über die Verfassung, und 
Verwaltung von Universitäten setzen die Beautwor« 
tunq der Frage voraus: welcher ist der Zweck von 
Universitäten? Je nachdem man nämlich den Zweck 
von Universitäten mehr, oder weniger beschränkt, 
oder erweitert, muß auch die Verfassung und Ver
waltung derselben abgeändert werden. Es macht 
den Schriftstellern, die in den letzten Jahren über 
Universitäten geschrieben haben, wenig Ehre, daß 
sie diese Frage entweder gar nicht, oder nur ober, 
flächlich beantworteten. 

Wenn man den Zweck von Universitäten bestim-
wen w i l l ; so muß mau über fünferlei) Puncte gehö
rige Auskunft geben: 

I. Sollen auf Universitäten die Theorieen a l-
l e r Wissenschaften, wenn auch nicht wirklich gelehrt 

wer-
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werden, wenigstens auf Verlangen gelehrt werden 
können? 

I I . tzyelche Wissenschaften sollen nicht bloß theo, 
retlsch, sondern auch praktisch, und in welchen Gra, 
den sollen sie praktisch vorgetragen werden? 

l l . I n welchen lebenden gebildeten, und in w i 
chen gelehrten, oder fremden Sprachen darf man auf 
Universitäten theoretischen, und praktischen Unter, 
richt erwarten? 

IV. Von welchen schönen'und nützlichen Künsten 
muß die Theorie, oder auch praktischer Unterricht 
gegeben werden? 

V. Sollen Universitäten bloß den Geist junger 
teule .durch die Mlnheilung schöner und nützlicher 
Kenntnisse und Fertigkeiten, oder sollen sie auch die 
Sit ten und das äußere Betragen derselben bilden? 

Ueber den ersten Pnnct findet am wenigsten 
Stre i t Stat t . Vielmehr stimmen Alle dahin «her
ein, daß auf einer jeden gut eingerichteten Universt,' 
tät die Hauvttheile der Gotteogelahrcheit, der Rechts, 
gelehrsamkeit, der Arzneykunde. der Weltweisheit, 
und Geschichte, sammt den vornehmsten dazu gehö, 
renden Hülfs-Wissenschaften wenigstens alle Jahre 
«in mahl vorgetragen werden, und daß man in je, 
dem andern, auch dem seltensten Fache der wissen, 
schaftlichen Erkenntniß gründlichen Unterricht müsse 
erhalten können. 

V ie l streitiger ist der zweyte Punct: in wie 
ftrn mit dem theoretischen Unurrichtdie Praxis ver
bunden werden solle. Mehrere Schriftsteller be

haupte-



12 

hauvteten, daß bey dem akademischen Unterricht 
Praxis die Hauptsache seyn müsse, und daß, 
wenn man in dem Vortrage aller Wissenschaften die 
Theorie und Praxis verbinde, man alsdann der 
ökonomischen und forstwlssenschaftllchen ichr-Insti-
tute, der chirurgischen und Vleh-Annem'cbnlen, der 
H n̂nst- Handlungs, Bergwerks« und Militär »Aka-
denneen u. s. w. gänzlich entbehren könne e). 
Man übertrieb- die Forderungen von vraktischem 
Unterricht so sehr, daß man den Cursoren von ho« 
hen Schulen den Nach gab, stall elnes oekcnoml,' 
schen Gartens einen Ackerhof anzulegen, damit die 
Studierenden nicht nur mit allev. Wirchschafto - Gel 
schafften, sondern auch mit allem Acker̂ erach pras, 
tisch besannt werden, und bey dem Pflügen und Eg
gen mit Pferden, und Ochsen nach Belieben Hand 
anlegen könnten.s) — Man muß darüber erstau
nen, daß Männer, welche über Universitäten reiflich 
nachgedacht halten, Vorschläge thaten, die entwe, 
der ganz unausführbar sind, oder für deren Aus, 
führunq man wenigstens nicht die erforderlichen Fonds, 
und die nölhige Zelt gewinnen kann. 

Die meisten praktisch < wissenschaftlichen InstitU, 
te, welche man mit Universitäten vereinigen möchte, 
finden fast auf allen Universitäten wegen ihrer läge, 
und wegen anderer physischen Ursachen gar nicht 
Statt. Die höhere ScbissahrtS, Kunde kann nur 
in Häfen, wo Kriegsschiffe liegen: die Kriegs Wis
senschaften, nur in großen Festungen, oder Garni, 

s0Nl 
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son, Städten: die Handlung««Wissenschaft nur in 
Handels Städten: die Bergwerks-Kunde, nur in 
Bergstädten: die Forst: Wissenschaft in der Nähe 
von großen Forsten: die praktische Arzney, und 
Wundarzney, Kunst nur in Städlen, welche große 
Hospitäler enthalten, auf eine nützliche Art gelehrt 
werden. Praktischer Unterricht in den genannten 
Wissenschaften an allen anderen, als den angeführ
ten Orten, kann nichtSanders, als Spielwerk, oder 
höchstens unzulängliche Vorübung werden. Wien, 
und Copenhaqen entHallen Universitäten, und sind 
zugleich große Garnison- und Handels-Städte. 
Nichts destoweniger fand man nicht gut, in diesen 
Residenzen die M i l i tä r . oderNitter- und Handlungö-
Akademieen u. s. w. mit den hohen Schulen zu ver-
binden, weil die hohen Schulen, und die neben ihnen 
eristirenden Akademieen ganz verschiedene Zöglinge, 
und Zwecke hatten. 

Geseht aber, man könnte die Vereinigung des 
theoretischen und praktischen Unterrichts in mehreren 
der vorher erwähnten Wissenschaften erzwingen; wo, 
her wollten die Negierungen, welche berühmten Uni, 
verspäten vorstehen, die Fonds nehmen, die z B . 
zur Anlegung und Unterhaltung von großen Hospi
tälern, u. s. w. erfordert würden? Die Einkünfte der 
meisten Universitäten sind nicht einmahl zu den nolh-
wendigsten Bedürfnissen hinreichend; und auch die
jenigen, die am besten versorgt sind, haben doch kei
nen solchen Ueberfluß, daß sie auf praktische An
stalten viele lausende wenden könnten. 

Wenn endlich auch die Fonds zur Errichtung 
der verlangten praktisch, wissenschaftlichen Institute 

vor-
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vorhanden wären; woher wollten die jungen leute 
die Zeit, woher die Eltern der Studierenden das 
Geld hernehmen, um den praktischen Unterricht ge
hörig zu nutzen, oder benutzen zu lassen? Hat man 
wohl daran gedacht, wie viel Zeit künftige Aerzte 
auf Universitäten zubringen müßten, wenn sie nicht 
bloß eine anschauliche Kenmmß von den Exverimen, 
ten, den Operationen, und den Verfahrungo.'Arten 
ihrer iehrer am Krankenbett, sondern auch eine ge
hörige eigene Fertigkeit in Experimenten, in Opera
tionen und den Behandlungen von Krankheiten er, 
langen sollten? 

Die Meinung: daß bey dem akademischen wis
senschaftlichen Unterricht alles auf Praxis ankomme: 
daß die Praxis billig allenthalben vor der Theorie 
hergehen, oder wenigstens damit verbunden seyl» 
sollte: ist so wenig meine Meinnng, daß ich viel, 
wehr glaube: man könnte das Praktische des Unter« 
richte sehr leicht zu weit treiben, und habe es viel
leicht hin und wieder, besonders in den praktisch? 
juridischen, und in den homiletischen Uebungen schon 
zu weit getrieben. Wenn man junge leute veranlaßt, 
zu früh, das heißt, bevor sie Kenntnisse genüg ge
sammelt, und Neife des Geistes genug erlangt haben, 
sich mit praktischen Arbeiten zu beschäfftigen; so 
raubt man ihnen dadurch viele kostbare Zeit, und 
wird zugleich Ursache, daß solche Jünglinge statt 
nützlicher Fertigkeiten üble Gewohnheiten, und eine 
Leichtigkeit in üblen Gewohnheiten erhalten, welche 
sie in der Folge entweder gar nicht, oder nur mit 
großer Mühe wieder ablegen können. 

Am unentbehrlichsten ist eil, gewisser praktischer 
Unterricht in der Anatomie, der Chlrurgie, und der 

ans, 
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ausübenden Arzneykunde. Auch hier aber muß der 
praktische Unterricht auf Universitäten viel mehr 
darauf abzwecken, junge ieute durch den Augenschein, 
Und deutlich damit verbundene Anweisungen auf die 
Verf.chrungs-Arten ihrer iehrer bey Operationen, 
Entbindunqen, u. s. w. aufmerksam zu machen, alfi 
ihnen selbst eine mehr als gewöhnliche Fertigkeit im 
Entbinden, im Operiren, und Behandeln von Krank-
heilen zu verschaffen. Es geschieht genug, wenn 
man junge ieute nur so weit bringt, daß sie die mit den 
ersten Operationen, und Behandlungen von Krank-
heilen verbundene Angst, und Verlegenheit ablegen. 
Eine hinlängliche Fertigkeit erlangen selbst diejenigen 
nicht, welche reich genug sind, Jahre lang zu reisen, 
und große Hospitäler zu besuchen. Eine solche Fer
tigkeit erwirbt man sich nicht anders, als durch ein 
a n h a l t e n d e s , mit Nachdenken verbundenes ei
genes Handeln. Der gute Kopf, dem die Natur 
den rechten Blick, oder den rechten Tact gegeben 
hat, erhascht die ächte Praxis bald, und ohne große 
Mühe. Der mittelmaßige, oder schwache Kopf hin
gegen kommt in Dingen, die etwas mehr als mecha
nische Fertigkeit erfordern, nie zu einer guten Praxis, 
Und wenn er auch den grossen Theil seines lebeus un
ter den berühmtesten Meistern zu arbeiten fortfährt. 
Uebung und Anweisung allein haben noch nie einen 
vortrefflichen Schriftsteller, oder Prediger, oder 
Arzt, und Wundarzt hervorgebracht. 

Das bestimmte Resultat der bisherigen Be
trachtungen ist dieses: Bey dem wissenschaftlichen 
Unterricht auf Universitäten kommt es vielmehr auf 
Theorie, als auf Praxis an. Wo auch praktischer 
Unterricht zweckmäßig ist, muß man sich viel mehr 
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hüten, baß man ihn zu f rüh, als zu spät anfange, 
daß man zu viel, als zu wenig darin thue. Es läßt 
sich der Natur der Sache nach nicht verlangen, daß 
der praktische Unterricht, der auf Universitäten er-
theilt w i rd , denen, welche ihn empfangen, eine Hins 
längliche Fertigkeit verschaffe. Das höchste, was 
man billiger Weise fordern kann, besteht darin, daß 
junge leute gute Meister im Handeln anschaulich ken
neu lernen, und einen Anfang machen, ihnen nach
zuahmen. 

S o sehr ick aber ein gewisses Maaß in dem 
praktisch: wissenschaftlichen Unterricht auf Universitär 
ten empfehlen zu müssen glaube; eben so ernstlich 
nmß man meinem Unheils nach darauf dringen, daß 
die Theorieen der Wissenschaften so deutlich, und 
vollständig, als es Zeit und Umstände nur irgend er, 
lauben, gelehrt werden. Wenn dieses geschehen soll, 
wie es kaum Jemand bezweifeln wi rd; so müsse« 
dem Physiker und Natur»Historiker hinlängliche 
Sammlungen von Instrumenten, und Natural ien: 
dem Astronomen und Chemiker, außer dem nöthigen 
Apparat eine brauchbare Sternwarte, und ein brauch
bares Laboratorium: dem Botaniker und Oekono-
men ein guter botanischer, und oekonomischer Gar, 
ten: dem praktischen Arzte, ein mäßiges Hospital 
und lehrreiche EntbindungS, Anstalt: und wo mög, 
lich, dem Anatomen, und dem tehrer der Klitteri» 
meckca gute Sammlungen von Präparaten, und 
Heilmitteln zu Gebote stehen. Nothwendlger, als 
alle diese Anstalten, ist eine so vollständige Bibl io
thek, dclß man in keinem Hauptfache der Gelehrsam, 
seit nach irgend einem wichtigen Werke vergebens 
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Eben die Schriftsteller, welche verlangten, daß 
auf Universitäten in allen Wissenschaften theoretischer 
und praktischer Unterricht gegeben werden müsse, 
verkannten den Zweck von Universitäten so sehr, daß 
sie beynahe einen gleichen Unterricht in den schönen 
und selbst in den'nühlichen Künsten forderten ß). 
Universitäten, und Akademieen der Künste, i n wel
chen Küns t le r geb i l de t werden so l len, sind 
wesentlich verschieden. Akademieen der Künste kün, 
nen nur in solchen Städten mit Nutzen errichtet wer
den, wo viele große Künstler, und zahlreiche Samm
lungen von Kunstwerken sind. Eine Universität lei
stet alles, was man billiger Weise fordern kann, 
wenn sie Männer und Hülfsmittel genug besitzt, um 
junge ieute mit den vornehmsten Kunstwerken alter 
und neuer Zeit bekannt zu machen, und sie zu einer 
richtigen Beurtheilung derselben vorzubereiten: 
wenn sie feruer gelehrte Künstler enthält, welche in 
der Musik, im Zeichnen, und selbst im Mahlen hin
länglichen Unterricht für solche Jünglinge erchellen 
können, welche ihre Kunst-Fertigkeiten bloß zu ih
rem, und ihrer Freunde Vergnügen erwerben und üben 
wollen. Das letztere leistet eine hohe Schule nicht 
hinlänglich, wenn sie nicht die vornehmsten Kupfer-
Werke, und eine gute Sammlung von Kupferstichen 
großer Meister besitzt. Es'ist rühmlich, wenn ei
ne Universität auch eine kleine Sammlung von guten 

Ge
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^ l . "Warum mackt man die Kaufmannschaft, die 
Wechsel, Geschaffte, die Malilerey, die SckönfHrbe, 
« n , die kamerallsche Rechenkunst, die Buchhaltung, 
den Ackerbau nicht zu Gegenständen des akademischen 
Unterrichts?' » " ' 
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Gemählden hat, wie unsere Universität sie wirklich 
hat. Nur darf man nicht darauf bestehen, daß ei? 
ue solche vorhanden sey. 

Ich lasse es unentschieden, ob und in wie fern 
mau die Fechlkunst, die Tanzkunst, und Reitkunst, 
wie sie auf hohen Schulen gelehrt werden, schöne, 
oder nützliche, oder edle Künste nennen müsse. D ie 
älteren Universitäten wußten von der Reitkunst, als 
einem Theil des akademischen Unterrichts gar nichts, 
und die Tanz, und Fechtkuust untersagten sie auf 
das strengste. Das Tanzen und Fechten wird jetzt 
auf Universitäten weniger, das Reiten hingegen viet 
mehr getrieben, als vor zwanzig und dreyßig Jah
ren. Eine gute Reitbahn, und ein geschickter Sta l l 
meister tragen allerdings zum Ruhme einer hohen 
Schule bey. S o nützlich es ist, daß die Cörper 
junger ieule durch angemessene ieibes -Uebungen ge-
bidet werden, so sehr muß man wünschen, daß die 
tiebhaberey für einzelne leides-Uebungen nicht lei, 
denschaftlich werde, weil sie sonst sehr leicht der See
le schadet. M i r ist oft die Frage eingefallen: wa-
rum nicht auch die edle Iägerey auf Universitäten 
theoretisch und praktisch gelehrt wird? Die Tranchir-
Kunst hat sich seit etwa einem halben Jahrhundert 
von den deutschen Universitäten ganz verloren. Das 
Ballschlagen und Bi l l iard-Spielen wird noch in 
Tübingen gelehrt K). 

Die Baukunst kann auf hohen Schulen aus 
Mangel an Mustern und praktischen Anleitungen 
weniger als eine schöne, denn als eine nützliche 
Kunst, oder Wissenschaft gelehrt werden. Wer nicht 

bloß 
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bloß lernen wil l , nützliche und notbwendlge, sondern 
auch schöne und große Werke der Baukunst aufzu» 
führen, und wem es bey dieser Absicht nicht bloß 
um die Theorie, sondern auch um Praxis zu chun 
ist, der muß auf Reisen gehen, oder sich in große 
Residenzen bearben. — Eben so kann man auf Uni
versitäten die Geschichte und Theorie der nützlichen 
Künste, und Grwerbe in den Vorlesungen über Teche 
noloqie, und technische Chemie erwarten. S o bald 
aber Jemand eine wirkliche ausübende Kenntniß nütze 
licher Künste verlangt; so muß er sie nicht auf bei 
rühmten hohen Schulen, sondern in irgend einer gröl 
ßen Fabrik- und Manufacmr-Stadt suchen. 

Wenn die Rede von dem Sprach, Unterricht 
auf Universitäten ist, so muß man gelehrte, alte, 
fremde, und lebende gebildete Sprachen unterschel-
den. Gelehrte Sprachen sind ganz allein die Gr ie, 
chische und lateinische, weil in diesen Sprachen vice 
le vortreffliche Werke über wissenschaftliche sowohl, 
als Kunst: Gegenstände geschrieben worden sind. A l 
te Sprachen sind die Hebräische, Arabische, u f. w. 
in welchen die ältesten schriftlichen Denkmähler der 
morgenländischen Völker aufgezeichnet sind. Unter 
fremden Sprachen verstehe ich die Türkische, Arabi
sche, Armenische, Syrische, Persische, Hindostanl, 
sche, Malayische Sprachen, u. s w. wie sie jetzt ge, 
sprechen, und geschrieben werden. Unter lebenden 
gebildeten Sprachen denke sich ein Jeder die Franzö
sische, Englische, und Italiäniscke, die Spanisch» 
und Portugiesische, die Holländische, Dänische und 
Schwedische Sprache. Mann kann zweyfeln, ob 
man die Russische, die Pohlniscke, und Ungarische 
Sprachen zu den lebenden gebildeten, od« zu den 
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fremden zu rechnen habe? Bey allen diesen Spra , 
chen muß man fragen: in wie weit sollen sie auf Uni-
versitaten gelehrt werden? in welchen Sprachen ist 
der Unterricht nothwendig? in welchen zwar nütz-
lich, aber nicht unentbehrlich? 

Der Unterricht im Griechischen und lateini
schen muß auf Universitäten so beschaffen seyn, daß 
diejenigen, welche tust dazu haben, dle Grammatik 
bender Sprachen vollkommen kennen lernen: daß sie 
in Stand gesetzt werden, die Werke beyder Spra
chen vollkommen zu verstehen, und Anderen zu er, 
klaren: daß endlich junge leute sich mündlich und 
schriftlich im lateinischen richtig ausdrücken können, 
so weit es von eigentlichen Gelehrten erfordert wird. 
Ein solcher Unterricht setzt nothwendig Uebunqen im 
Interpretiren, im Schreiben, und in mündlichen 
gelehrten Unterhaltungen voraus; und eine Univer
sität also, wo solche Uebunqen nicht Stat t finden, 
leistet das nicht, was sie von Rechtswegen leisten 
sollte. 

Unter den alten Sprachen ist das Bücher, He
bräische die Einzige, deren Unterricht für künftige 
gelehrte Theologen n o t h w e n d i g ist. Wenn der 
Lehrer der Orientalischen Sprachen auch in der Al t -
Arabischen, Syrischen und Chaldäischen Sprache 
genug erfahren ist, um die Elemente derselben de
nen, die es verlangen, gut vortragen zu können, so 
ist di«seö lobenswürdig. Ich würde aber einer Uni« 
versität keinen Vorwurf machen, auf welcher man 
mit Ausnahme des Hebräischen, keinen mündlichen 
Unterricht in den übrigen alt - Morgenländlschen 
Sprachen, und Dialekten erhalten könnte. 

In 
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I n den fremden Sprachen darf man neck we-
niqer, als in den allen, Unterricht auf Universitä
ten verlangen. I n Wien werden die alten Spra
chen, w<e auf anderen hohen Universitäten gelehrt. 
Allein die Türkische, Neu armenische, u.sw Spra
chen lernt und lehrt man auf der in Wien errichte, 
ten Orientalischen Akademie. S o viel ich weiß, 
gibt es solche Institute zur Erlernung der lebenden 
Asiatischen Sprachen, besonders des Arabischen und 
Neu Persischen auch in England, wenigstens in 
Calcmta. Wer die Ungarische, Pohlnische, und 
Russisch« Sprache nicht zu den cultivlrien Sprachen 
unsero ErdtheilS, sondern zu den fremden Svrachen-
zählt; der wird allenfalls wünschen, daß auf einer 
vollständigen hohen Schule immer einzelne Gelehrte 
seneu, welche diese Sprachen reden, oder die darin 
geschriebenen Bücher lesen können; allein er kann 
billiger Weise nicht erwarten, daß Männer zum Un
terricht in denselben bestellt werden. Solche Man« 
«er müste man aus den Fonds einer Universität fast 
ganz unterhalten, weil sich nicht voraussetzen läßt, 
daß sie durch Unterricht etwas beträchtliches gewin
nen könnten. 

Unter den lebenden gebildeten Sprachen sind 
die Französische, Englische und Italiünische die einzi, 
gen, für welche auf jeder guten Universität solche 
tehrer angeordnet werden müssen, unter deren Lei
tung Jünglinge lernen können, sowohl alle in den 
genannten Sprachen geschriebenen Werke ohne An
stoß zu lesen, als auch sich mündlich und schriftlich 
in denselben auszudrücken. Hiezu wird eine gute 
Aussprache unumgänglich erfordert. Die beste Aus
sprache allein macht noch keinen guten Sprachlehrer. 

B 3 Allein 
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Allein die gelehrteste Kenntniß der Sprache eines 
Volks und ihrer titeratur, verbunden mit der treffe 
lichsten Methode, reicht eben so wenig hin, einen 
guten Sprachlehrer auf Universitäten zu bilden. Ei
ne gute Aussprache scheint mir daher eine eben so 
unentbehrliche Eigenschaft eines tadellosen Sprach» 
lehrero zu seyn, als eine vollkommene Kennmiß der 
Grammatik, oder als eine gute iehrart. Wenn 
sich auf einer Universität Männer einsinden, welche 
die übrigen lebenden Europäischen Sprachen lehren 
wollen; so nimmt man sie williq auf Nur Halle ich 
es für unnöthig, die Uhrer solcher Sprachen zu de, 
solden. 

I n den älteren Stiftung«- und Besiätiaungs, 
Briefen von Universitäten heißt es ohne Ausnahme: 
daß diese nicht bloß Pflanzschulen der Weisheit, soui 
lern auch der Frömmigkeit und der guten Sitten 
seyen, oder wenigstens seyn wüsten. Den neueren 
Schriftstellern, die von hohen Schulen handelten, 
siel, es so wenig ein, die Universitäten als Freundin« 
nen und Befördert«»«« der Tugend zu betrachten, 
daß sie dieselben vielmehr als unausweichliche Ver, 
derberinnen der Jugend ansahen. Der ungenannte 
Verfasser des Buchs über die höhere Cullur allein merkt 
im Vorbeygehen an, daß man dem jungen Staats, 
bürger auf den landesschulen mit der Kenntniß des 
Landes noch Eifer für das gemeine Beste, und mit 
der Kenntniß der Alten einen gewissen hohen Sin« 
einflößen könne, der selbst in Mouarchieen von sehr 
wohlthütigen Wirkungen seyn werde i). — Wären 
die Universitäten solche Verführerinnen, und Verder
berinnen der Jugend, als wofür man sie ausschreit; 

so 
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so verdienten sie, mit Feuer und Schwende von der 
Erde vertilgt zu werden. S o falsch die Schilderun
gen von dem schrecklichen Sitten-Verderben auf 
Universitäten sind; so seltsam ist der Gedanke, daß 
wan den jungen ieuten durch die Kenntniß des tans 
des, in welchem eine Universität sich findet, iiebe 
des gemeinen Besten einstoßen solle. Auf den be
rühmtesten hohen Schulen besteht der grosse Theil 
der Studierenden aus solchen jungen ieule«, die sich 
um die Kenntniß des Landes, in welchem sie leben, 
wenig oder gar nicht bekümmern. Auch kann die 
Verfassung und Verwaltung elneS lcmdes so beschaff 
fen seyn, daß eine genauere Kenntniß derselben den 
Eifer für das gemeine Beste eher tödtee, als befeu
ert. I ch zweifle sehr daran, daß die besten Vor le
sungen über das deutsche Staatsrecht jemahls aufge? 
klärte und warme deutsche Patrioten gebildet haben. 

Wenn die hohen Schulen ihre wahre Bestim
mung ganz erfüllen sollen; so muffen sie nicht bloß 
den Cörper, nicht bloß den Geist, sondern auch die 
Herzen junger leute bilden: muffen also den Eifer 
für das Gute , und de^ Abscheu gegen das Böse er
wecken, und stärken, müssen besonders junge leute 
veranlassen, daß sie sich selbst beherrschen und leiten, 
und sich nicht bloß hüten, andere Menschen zu ärgern 
und zu beleidigen, sondern sich auch aus allen Kräf
ten bestreben, anderen Menschen gefällig zu werden. 

Gu t eingerichtete, und verwaltete Universitäten 
können in der studierenden Jugend den Eifer für 
das Gute, und den Abscheu des Bösen durch meh
rere Mi t te l erwecken, und befördern; und zwar 
lnerst dadurch, daß sie denen, welch« einen natürli-

B 4 chen 
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che« Trieb zur Arbeit haben, alle Gelegenheiten ver, 
schaffen, diesen Trieb zu befriedigen: daß sie dieje
nigen , welche weniger tust und Fähigkeiten zum Ar
beilen besitzen, zu gehöriger Zeit warneu; und wenn 
wiederhohlls Warnungen mchtS nutzen, solche un
verbesserliche Müssiggänger nm unabbittllcher Stren
ge entfernen, damit sie nicht Anderen durch ihr Ben-
spiel, und ihre F^ullenzerey schaden. I ch brauche 
den Lesern, für welche ich hier schreibe, nicht zu be
weisen, daß großer und anhaltender Fleiß Ei^er der 
mächtigsten Beschützer der Tugend sey. Dle Erfah
rung lehrt daher auch, daß auf den Universitäten, 
wo ein ernstlicher Fleiß gleichsam herrschende Mode 
ist, die Sitten der studierenden Jugend ohneVerglel-
chung reiner find, als auf andereu, wo diejenigen 
schon für sehr steissig gehalten werden, welche ihre 
B rod i Collegia unausgesetzt besuchen, und die übri
ge kostbare Zeit in Trink- Gelagen, oder mit Ba t -
gereyen hinbringen. 

Gut eingerichtete und verwaltete hohe Schu
len können zweytens dadurch liebe der Tugend, und 
Abscheu des lasters nachdrücklich befördern, daß sie 
unter lehrern und lernenden hervorstechende Mustey 
der Nachahmung darbieten. Man kann sicher vor
aussetzen , daß auf berühmten Universitäten beynahe 
jede Facultät einen, oder mehrere lehrer enthüll, 
welche die Studierenden zugleich als vortreffliche letz
ter, und als nicht weniger vortreffliche Menschen 
lieben und schätzen. Solche Welse ziehen unver
merkt die am glücklichsten Gebornen unter den jun
gen leuten an sich. Es wird bald bemerkt, daß die
se würdigen Jünger sich besonders auszeichnen, und 
sich dadurch eine mehr, als gewöhnliche Achtung er, 

wer« 



werben. Diese Fortschritte, und dienatürlichen Be
lohnungen derselben reihen Andere zur Nacheiferung. 
Die im Guten gestärkten Jünglinge wirken auf alle 
chre Freunde, und Bekannte; und ich bin nach einer 
vieljährigen genauen Kenntmß der akademischen J u 
gend fest überzeugt, daß eine größere Zahl von jun
gen teuten durch ihr« Freunde von gleichem Alter, 
MS durch ihre lehrer der Tugend gewonnen, und. 
dem lasier, oder wenigstens ärgerlichen Thorheiten 
entrlsse,, werden. Die guten Beyspiele von lehrer» 
scheinen mir so wichtig, daß ich von der Wahl des 
berühmtesten: Mannes abrachen würde, wenn ereilt 
essenbar lasterhaftes leben führte. 

Gut eingerichtete und verwaltete Universitäten 
können dadurch drittens in gleichem Grade zur Tue 
gend ermuntern, und vom lasier zurückhalten, daß 
ihre lehrer und Obrigkeiten solche junge leute, die 
weniger gute Anlagen besitzen, oder "eine weniger 
gute Erziehung genossen haben, genau beobachten: 
sie bey den ersten Unordnungen oder Verirrungen 
väterlich warnen und strafen: Warnungen und S t r a , 
sen bey wiederhohlten Rückfällen immer ernstlicher 
werden lassen, und wenn alle Warnungen und S t ra 
fen nlchts fruchten, die Unverbesserlichen so geschwind, 
rin.!. ^ , fortschaffen. Nach mehr, als fünfjäh-
von ./"brungen, ist die Zahl derer, welche man 
Kri«. .Wichen Ausschweifungen gar nicht zurück 
v"«gen kann, sehr klein in Vergleichung mit denen, 
' . s?" " ^ einer mehr oder weniger langwierigen, 

«lw »warfen Cur vollkommen wieder herstellt. Wenn 
i ^ . , ^ " Obrigkeiten gut gewählt sind, und 
' v " ^ " l d i g k e i t thun; so werden sie über die Fehl, 
irl l le lunger leute früher und genauer unterrichtet, 
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als Eltern, oder Schullehrer und Aufseher; «uch 
sind dle Warnungen und Strafen der Elfteren viel 
eindringender, als die der letzteren, well von den 
Zeugnissen und Urtheilen akademischer iehrer und 
Obrigkeiten sehr oft das Glück junger ieute abhängt. 

Gut eingerichtete, und verwaltete Universitä
ten wirken endlich dadurch höchst vorteilhaft auf die 
sittliche Culcur der Jugend, daß die Studierenden 
sich gegenseitig genau beobachten, und eine strenge 
Censur über einander ausüben. Diese gegenseitige 
Beobachtung und Censur äußert sich freylich in der 
Bildung des äußern Betragens noch mehr, als in 
der Bildung des Innern. Wenn ein junger Mensch 
irgend etwas lächerliches entweder tn seiner Kleidung, 
oder in dem Tragen und Halten seines Cörpers, 
oder in Reden, Scherzen, u. s. w. an sich hat; so 
wird er es bald durch die Mienen und Geberden, 
oder die Spültereyen von Freunden und Bekannten 
gewahr, und die Furcht lächerlich zu werden macht 
viel mehr Eindruck, als der Tadel von Eltern, Auf
seher« und Schullehrern machen würde. Wer sich 
aber auch nicht vor dem Spotte seiner M i t , Studie
renden fürchtet, der muß wenigstens besorgen, daß 
er sich durch Lächerlichkeiten und Sonderbarkeiten 
eben so leicht blutige Händel zuziehen werde, als 
durch Grobheiten, und Gewallthätigkeiten. Die 
Meisten Eltern würden sich wundern, wenn sie sehen 
könnten, wie große und günstige Veränderungen die 
Furcht lächerlich zu werden, oder Händel zu bekom
men, und die vorschliche, oder unvorsetzliche Nach
ahmung von anderen jungen beuten, welche man zu 
Mustern erwählt hat. in wenigen Monathen hervor
zubringen pfiegen. Wenn Söhne aus vornehmen Fa

milien 



Milien auch seine andere Vortheile von dem Aufent
halte auf Universitäten hätten, als daß sie lernen, 
sich in Andere zu schicken, und daß sie mit allen den 
Fehlern bekannt werden, welche man ihnen weder 
im väterlichen Hause, »loch auf Reisen, oder am 
Hofe gesagt hätte; so würde man sie bloß aus die
sem Grunde einige Jahre unter die akademische J u 
gend schicken müssen. Wie viele Fürsten und Herren 
haben hier in Götlingen ihre unfeinen Spöttereyen 
und Neckereyen abgelegt, welche sie von Höfen mit-
brachten! Wieviele sind hier, wo feiner ihrer be
sonders zu schonen, oder ihnen zu schmeicheln brauchte, 
von einer widerlichen Prahlerey, oder von einer erkün
stelten Originalität, und von anderen Gebrechen, 
welche man bis dahin über die Gebühr getragen, oder 
genährt hatte, von Grund aus gehellt worden! 
Nicht weniger heilsam, als der Zwang, den die jun
gen leute sich unter einander auflegen, ist die ange
messene Freyhcit, welche die Studierenden während 
ihres Aufenthalts auf hohen Schulen genießen. Wer 
sich unter seines Gleichen nicht lächerlich, oder ver
haßt macht, und Niemanden Unrecht thut, der 
kann, arbeiten und sich ergötzen, wohnen, speisen, 
und sich kleiden, Freunde und Bekannte besuchen, 
ohne von irgend einem Menschen belauert, oder ge< 
stört zu werden. Dieß Gefühl von Unabhängigfeie 
gibt schuldlosen Jünglingen eine Zuversicht und Of
fenheit, die unendlich liebenswürdiger, und wün-
schenswerther sind, als das kriechende, und versteck, 
te Wesen, was man auf solchen Universitäten findet, 
wo die Studierenden ihren täglichen Unterhalt, und 
ihr ferneres Glück nicht sowohl durch Fleiß und Tu 
gend, als durch knechtischen Gehorsam und niedrige 
Schmeichelcyen gegen ichrer und Gönner erwerben 
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müssen. Aufgut eingerichteten und verwalteten Uni
versitäten leben unfehlbar immer mehrere lehrer, 
dl« es durch Tuqend und Weltkenntniß nicht weniger, 
als durch ihre Gelehrsamkeit verdienen, daß hoff
nungsvolle junge leute ihren Umgang sucken; und 
eben so unfehlbar finden sich hoffnungsvolle Jüng
linge, die es werth sind, zu einem vertrautern Um
gange mir verehrungswürdigen Männern zugelassen 
zu werden. I n die em Umgänge würdiger Lehrer 
und Jünger herrscht ein gesellschaftlicher Ton , der 
dem Tone an manchen kleinen Höfen, und in man
chen großen Städten sehr weit vorzuziehen ist. Jun 
ge ieute, die auf gut eingerichteten Universitäten 
mit ihren lehrern und deren Familien genau um
gegangen sind, können ohne Bedenken in die besten 
Gesellschaften aufgenommen werden; und sie werden 
die,en Gesellschaften gewiß keine Schande machen. 

Die ieser, welche mit mir über die Absichten 
von Universitäten einig sind, werden mit mir folgen
de Resultate ziehen: 

Eine Universität leistet das nicht, was sie lei
sten soll, wenn sie nicht in allen nochwendigen Wis
senschaften , und eben so in den vornehmsten Hülfo-
Wissenschaften jedes halbe Jahr, oder wenigstens 
jedes Jahr wirklichen Unterricht enheilt, und einem 
Jeden, der es wünscht, Gelegenheit verschafft, in 
jeder andern Wissenschaft Unterricht zu erhalten. 
Der theoretisch - wissenschaftliche Unterricht muß so 
gut, und vollständig, als möglich seyn. Der prak
tische Unterricht ist nur Anfang, nur Einleitung 
oder Vorbereitung zur wirklichen Ausübung, die 
auf Universitäten selten S t a l l haben kann. 



Eine Universität leistet das nicht, was sie lei
sten soll, wenn sie nicht die Theorie und Geschichte 
aller schönen und nützlichen Künste vorträgt, so oft 
es verlangt wird. Praktischen Unterricht kann man 
außer einigen leibes Uebungen nur in weniaeu schö
nen Künsten erwarten; und auch in diesen nicht so 
wohl um Virtuosen, als um Uebhaber zu bilden. 

Eine Universität leistet das nicht, was sie lei
sten soll, wenn man nickt auf derselben das Griechi
sche und lateinische, das Enattsche, Französische 
und Italiänische so lehrt, daß man alle in diesen 
Sprachen geschriebenen Werke verstehen, und das 
lateinische, noch mehr aber die gebildeten neueren 
Sprachen gut schreiben, und sprechen, lernen kann. 
Der Unterricht in den alten Morqenlandischen Spra
chen braucht nicht so vollständig, als der in den ge
nannten Sprachen zu seyn. 

Eine Universität leistet das nicht, was sie lei
sten soll, wenn sie nicht das Herz und das äußere 
Benehmen von jungen leuten wenigstens eben so sehr 
bildet, als ihren Cürper und ihren Geist. 

Eine Universität, die alles Angeführte leistet, 
Verdient mit Recht den Nahmen einer v o l l s t ä n d i 
g e n , d. h. einer Universität, die das ist, was sie 
seyn soll. 

Eine Universität kann mit Recht schlecht ge
nannt werden, wenn sie das Aeußere, und das I n 
nere junger leute nicht allein nicht bildet, sondern 
verdirbt. Hingegen darf man ihr nur den Beynah-
Men einer unvollständiaen geben, wenn sie nicht in 
allen den Sprachen, Künsten und Wissenschaften ei
nen suchen theoutischen, und praktischen Unterricht 
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ercheilt, wie man ihn auf einer vollendeten hohen 
Sckule erwarten kann. Mangelhaftigkeit in dem 
Unterricht von Künsten.ist weniger nachcheilig, als 
Mangelhaftigkeit in dem Unterricht von gelehrten, 
und von lebenden Sprachen. Mangelhaftigkeit des 
Unterrichts in Künsten und Sprachen ist ein geringe! 
rer Vorwur f , als Mangelhaftigkeit in dem prakti
schen, und besonders in dem theoretischen Unterricht 
von Wissenschaften. Eine hohe Schule, wo die 
Theorieen der so genannten B rod l Wissenschaften, 
und die der beynahe unentbehrlichen Hülfs-Wissen, 
schaften entweder gar. nicht, oder zu selten, oder 
nicht vollständig genug gelehrt werden, kann eigent, 
lich nicht auf den Nahmen einer Universität Anspruch 
machen. 

Die Ausdrücke gute, und schlecht«», vollständige, 
und unvollständige Universität sind viel bestmmtter, 
als die Wörter kleine und große Universität. Man 
schätzte die Größe und Kleinheit von hohen Schulen 
von jeher nach der Zahl der Studierenden. D a nun 
die Zahl der Studierenden auf den großen Univer
sitäten zu verschiedenen Zeiten sehr verschieden war; 
so mußte man sich zu verschiedenen Zeiten unter dem 
Beynahmen kleine Universitäten einen sehr verschie
denen Numerum denken. I m »5 ,6 . ,7 . und der 
ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts zählten 
die großen deutschen Universitäten 7000 5,000.2020. 
Studierende; und um eben diese Zeiten hielt man 
diejenigen Universitäten für klein, auf welchen sich 
weniger, als 1020. junge ieute aufhielten. Jetzt 
können die größten Protestantischen Universitäten 
Deutschlands nicht mehr als 5oa-7<?O. Studieren? 
de aufweisen; und solche hohe Schulen also» wo 
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weniger, als 25a studieren, sollten,klein genannt 
werden. Nichts destoweniger würden es manche 
Universitäten, die etwas mehr, als zwen hundert 
Studenten haben, sehr übel nehmen, wenn man sie 
in die Classe der kleinen bringen wollte. Vollstän, 
dige, gut eingerichtete, und verwaltete Universität 
ten können unmöglich'klein werden; und wenn da, 
her große Universitäten in die Zahl der kleinen hin
absinken, so liegt die Schuld unfehlbar an dem ver
schlechterten Unterricht, oder an dem Verderben der 
S i t t en , und Disciplin. Manche große Universitä
ten waren vormahls so schlecht und unvollständig, 
als es jetzt die kleinsten nicht sind. Auf großen Unt< 
versitäten waren, und sind die Sit ten nicht selten 
äußerst schleckt. Auf kleinen Universitäten waren 
sie von jeher fast ohne Ausnahme verdorben. 

I n Frankreich widersehten sich die älteren Uni
versitäten der Errichtung von neuen ans allen Kräf
ten. Besonders suchte die Universität zu Paris zu 
beweisen, daß die Sti f tung neuer hoher Schulen 
nicht nur ihrem Wohlstande, und ihren Privilegien 
nachtheillg sen, sondern auch mit der Wohlfahrt des 
Staats und der Kirche streite!<). I n Deutschland 
hingegen frohlockte mau in den vergangenen Jahrhun
derten über die Stif tung einer jeden neuen Univer
sität, als über eine Begebenheit, welche der Reli
gion un'b dem Staat großes Heil bringen werde; 
und erst in unseren Zeiten sing man an, über die 
Menge von Universitäten zu klagen. Man warf 
besonders den kleineren Universitäten vor, daß sie 
uncameralistische Institute senen: daß ihre tehrer 
sowohl sich selbst, als die lernenden vernachläßigten: 

daß 
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daß endlich die geringe Zahl von Studierenden, wel« 
che die kleinen Universitäten an sich zögen, den grö
ßeren doch immer entrissen würden I). Man beschloß 
diese Klagen, und Beschuldigungen mit dem Wun , 
sche, daß manche kleine Universitäten entweder möch-
ten aufgehoben, oder in Gymnasien verwandelt, 
oder daß m.hrere in eine einzige möchten zusammen
gezogen werden m). 

Die Klagen über die zu große Menge von Uni , 
versitäten, und die Vorwürfe gegen die wenig bel 
suchten hohen Schulen erweckten lebhafte Pertheidi-
ger der letzteren. Man läugnete, daß das protestan-
tische Deutschland verhältnißmüßig mehr hohe Schu
len habe, als andere Länder, von denen es Nie
manden in den S inn gekommen sey, zu behaupten, 
daß sie zu viele Universitäten hätten n). Man be, 
wies, daß kleine Universitäten nicht immer uncame, 
ralistische Institute seyen o ) : und daß auch sie von 
jeher berühmte Lehrer gehabt, und viele große M ä n , 
ner gebildet hätten. 

2« 
l) Micdae l i s i . 2 l . 25I-5Z. Ueber die höhere Cul« 

tur S. 55. 2 l l . 
,n) l l . cc. 
>,) Neues Rasonnement über die protestantischen Univers. 

S. 2 I l . 232. England, saqt der V. bat 2, Schott
land 6. Universitäten. Es ist also nicht zu vlel, wenn 
das protestantische Deutschland deren 17 hat. 

0) Herr König in seinen Gesprächen über Universitär 
ten, S. 40-44. macht es wahrscheinlich, daß die 
Universität Altorf in 167 Jahren eine Summe von 4, 
297000 Fl. in'S Land gezogen, oder darin erhalten, 
und nickt mehr als 1,670000 Fl. gekostet habe: daß 
auch selbst dcr qrdßte Theil dieser letztem Summe mit
telbar oder unmittelbar in die Lassen des Staats zu
rückgeflossen sey. 



Ich kann nicht umhin, der Meinung beyzuslim, 
wen, daß in den meisten cultwirten Reichen unsers 
Erdtheils für die gegenwärtigen Bedürfnisse der 
Staaten zu viele Universitäten seyen. Der größte 
Theil der hohen SchNlen wurde vor der Reformation 
gestiftet, wo die Wel t l und Ordens-Geistlichkeit oh
ne Vergleichung zahlreicher war, alo sie jetzt ist. 
Nach der Reformation wurden die Stifter und Clö, 
ster, welche die hohen Schulen am meisten bevölkert 
hatten, in vielen iändern aufgehoben, und auch in 
den Katholischen iändern schränkte zman die Zahl 
oder Frequenz von beyden sehr ein, Man errichtete 
zwar neue Schulen und Pfarreyen, für welche Gee 
lehrte auf Universitäten gebildet werden mußten. 
Allein weder die vermehrten Schulen und Pfatreyen, 
Noch die vermehrten Und stärker besehten iandesCol, 
legten ergänzten die tücke, welche die Aufhebung 
oder Verminderung von Stiftern und Clöstern verurs 
sacht hatte. Dieß erhellt allein aus der Beobach, 
tung. welche man nicht lange nach der Reformatio« 
in allen Protestantischen Ländern machte: daß so vis, 
le Jünglinge, die sich sonst den Studien gewidmet, 
entweder irgend eine Profession, oder ein anderes 
Gewerbe ergriffen hätten. — Eine zweyte Haupt, 
Ursache der Verlassenheit vieler Meist blühenden Unit 
versitäten ist die Verwandlung der einjährigen, oder 
Mehrjährigen Vorlesungen in halbjährige, und die 
dadurch bewirkte Abkürzung des akademischen Cur, 
sus. Sieben, sechs, oder fünf Jahre waren vor, 
Mahls die kürzeste Zeit , welche man auf Universität 
ten zubrachte. Jetzt ist die Zahl derer, welche daS 
so genannte Triennium nicht einmahl aushalten, viel 
größer, als die Zahl solcher, welche länger, als brey 
Jahre aus Universitäten bleiben. 

Meiner« vetf. d. Univ. Bd. t. E Matt 
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Man kann überzeugt seyn, daß der Universitär 
ten zu viele sind. Man kann wünschen, daß thre 
Zahl vermindert werde; und doch kann man Hey Be
antwortung der Frahe w Verlegenheit kommen: wann 
und wie sollen verfallene Universi äten aufgehoben, 
oder vielmehr auf eine mit den Absichten der St i f ter , 
uno dem gemeinen Besten übereinstimmende Art um
gewandelt werden? 

Die Zahl der Wissenschaften, die jetzt au fUn l , 
versitäten gelehrt werden müssen, ist unläugbar viel 
größer, als in den Zeiten, wo die meisten Universi
täten gestiftet wurden. Diese größere Zahl von Wist 
senschaften verlaugt eine größere Zahl von tehrern, 
und außer diesen eine Menge von kostbaren Anstalten 
und HülfsmittelNj an welche man noch vor einem 
Jahrhundert nicht einmahl dachte. Wenn nun eine 
Universität nicht Fonds genug hat, um für alle un« 
entbehrliche, oder wichtige Wissenschaften geschickte 
tehrer zu bestellen, und diesen iehrern die erforder
lichen Hülfstilittel zu verschassen: wenn auch die un« 
zureichenden Fonds auf keine Art so sehr vergrößert 
werden könne«, daß sich die Bedürfnisse einer voll« 
ständigen Universität daraus bestreiten lassen; so ist 
der Zeitpuncl da, wo man daran denken muß, einer 
unwiderbringlich gesunkenen Universität eine andere 
Gestalt zu geben. Je mehr sich die Wissenschaften 
erweitern, und je vervielfältigter und kostbarer die 
dazu erforderlichen Anstalten und HülfSmittel werden; 
desto weniger werden die Fonds der meisten bestehen« 
den Universitäten ausreichen: desto tiefer werden die 
meisten Universitäten fallen, und desto unwidersteh« 
licher wird sich vielen Regierungen der Gedanke auf
dringen, daß man die verfallenen, und noch immer 

tiefer 
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tiefer fallenden hohen Schulen auf irgend eine Art 
umbilden müsse, wenn man ihnen nicht wieder auf, 
helfen könne. 

Wenn ein !and «lehre« kleine, und verfallene 
und j " ! ^ " ^ l h t ; so ist es am besten, die Fonds 

. / ^ " ' b " am meisten gesunkenen den weniger 
Nelunlenen zuzuwenden. Hat aber ein iand nur E i 
ne lleme Universität, oder finden sich in der S t l f t 
lung und den Vergabungen au eine hohe Schule 
unüberwindliche Hindernisse, um welcher willen sie 
Mcht verpflanzt werden darf; so ist es am natürlich-, 
lten, eine verfallene Universität in eine ame Akade
mie umzuwandeln, wie man sonst mehrere Akade? 
N'ieen zu Universitäten erhoben hat. Eben die 5onds> 
die für eine gute Universität nicht hinreichen, könne« 
vollkommen hinlänglich seyn, eine vortreffliche Aka
demie zu stiften, auf welcher entweder die Handlunas-
oder Camera!.Wissenschaften, oder die Arzney- und 
Wundarzney<Knnst, oder die Recknsgelehrsamkeit, 
oderdeGottesgelahrcheit, oder die historisch, phi-
losophi,chen Wissenschaften allein gelehrt werden. 
^ iN )eder Staat muß Hey der Bestimmung einer zu 
Mtenden Akademie theils auf seine eigenen, theils 
aus seiner Nachbaren Bedürfnisse, nicht weniger aus 
i . , «""täten der Stadt , wo eine alte tehranstalt 
t> - ^ ü " ' 5 " "^wandel t werden soll, und dann auf 
H ^ N s i c h ^ e « " « ' ' " lehr«. ««. 

A , a b , m . « 3 " " " ^ S»i»ch«,ebr»uck sieht die W i r t « 
..«5 ^ .' " " " «"«»ersiiät«« bald »l« gleich«,. 

Atadem.«« I«'?"" s°"' «b°« s° ' f ' - ich bin auf 
Akademieen, «l« ich ^ „ f unl»ersi,H«n zeweser.' 

« » tu!» 



bald hingegen unterscheidet er diese Wörter als Be 
zeichnungen von ganz ungleichartigen iehr- und Er» 
ziehungS-Anstallen. Ein jeder spricht von Hand, 
lungsAkademieen, Ritter.'Akademieen, Bergwerks, 
Akademie««, Akademieen der Chirurgie, u. s. w. : 
allein feiner braucht in diesen Fallen das Wor t Uni? 
versitäl; und Akademie und Universität sind also dar
in verschieden, daß auf der erstern einzelne Haupt-
Wissenschaften, mit allen Hülss-Wissenschaften, und 
erforderlichen Sprach'Kenntnissen, auf der andern 
hingegen alle Wissenschaften, nebst den gelehrten, 
alten, und lebenden sprachen vorgetragen werden. 
M a n unterschied schon vor Jahrhunderten selbst in 
öffentlichen Urkunden, G y m n a s i e n , Akademie
en . und U n i v e r s i t ä t e n durch charakteristische 
Merkmahle von einander. Der Rath in Nürnberg 
verlegte das zuerst in der Hauptstadt errichtete Gym, 
nasium im I . «575 nach Altorf, und bestellte an 
diesem Gymnasio mehrere ProfefforeS, welche außer 
den so genannten freyen Künsten auch solche Wissen, 
schaften lehrten, die sonst nur auf Universitäten vor
getragen wenden. Die verlegte Schule wurde aus 
nahen und fernen landen so stark besucht, daß der 
Magistrat in Nürnberg aus den Gedanken kam, das 
Gymnasium zu einer Akademie erheben zu lassen. 
Er wandle sich deßwegen an den Kaiser R u d o l p h 
den Z w e y t e n , welcher die an ihn ergangene B l l l e 
erfüllte, das bisherige Gymnasium im I . 1578 zu 
einer Akademie erhob, und ihr als einer solchen das 
Recht enhellte, Baccalaureen und Magister der frey
en Künste, und der Philosophie zu creiren. Bey 

dieser 

p) I . I . Ba ie rn Beschreibung der Stadt Altorf. 1714. 
4. S . 2 l . 



dieser Begnadigung machte der Kaiser die ausdrückli
che Bedingung, das; man sich innerhalb der Glän
zen der zugestandenen Privilegien halten, und sich 
nicht die Rechte und Freyheitcn eigentlicher Univer
sitäten anmaaßen solle q). Der wachsende Ruhm 
der Akademie erregte bald den Wunsch, sie in eine 
Universität verwandelt zu sehen. F e r d i n a n d der 
A v e y t e nahm diese Erhöhung vor, und gab der 
-ttademie Altorf ,622. das Recht, Doctoren der 
'"echte, und Med ian , auch gecrönte Poeten zu crei-
reu i ) : nur fand es der eifrig.-katholische Monarch 
bedenklich, der neuen Universität auch das Recht zu 
Aienken, Doctoren der Gottesaelahrtheit zu machen. 
Dle theologische Facultät wurde mit kaiserlicher Be
willigung erst im I . 1696. gestiftet, und im folgen, 
den Jahre wurde dem jedesmahligen Procauzlcr die 
Pfal;grasen-V3ürde ertheilt s ) : nach welchen letzten 
Begnadigungen man die Universität als vollendet an
sah t). — I n der neuern Zeit hat manAkademieen, 

und 

1) Man sel,e das Kaiser!. Privilegium I. c. p. 26. I t , 
t'>mcn, c^uoci memnrgti reötor, Vlsltiltnrez, et rrufels«. 
rez ve! etlnm i^li ^»znl l - i civn»m et <e„Atcil<ez c i v i t» . 
n« t^or.mdel-ßrnliz i m « Kuju« nottl-ae conceMuni« tcr-
'""K.zl c«!^lt l«nt, „ec 2<l rlsl,rp2tlo»eln privi leßlorum 

" ° ? v r ^ " " Kaiscrl. Gnadenbrief, l c. S g l . . . . 
riznr l< ° " ^ ' " ^ ' " "'^^uz p rop , l , . ,c! I^ecliciiwe et ) u . 
tiam ' " ' " V ^ " ' ^ " " ' " " »m, palsNatem et lice»-
^ V l u n » ^ ^ " Porta» laureato», extei^ iml l«, et >>» 
^ > »nun ^cHcicmlcllm, sive umverlllatem erißlmu«, 

' ) W i l l s Gesch. von Mor f S.25. 25. 

^ demle ^ I . " ^ " ! ' ? " ' "de im I . lhz,. aus einer Ma« 
dmue zu elner.Universität erhoben, ««luer s. 2 « . 
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und Universitäten «irgend genauer unterschieden, als 
in den Oesterreichischen Erblanden. Man warf dem 
Freyherrn van S m i e t e n vor, daß er die Akade-
mieen oder Provinzial-Universitäten zu sehr verviel, 
fält igt, und die Universität Wien zum Nacktheil dev 
Akademieen zu sehr begünstigt habe u). Das wichtig« 
sie Privi legium, welches die Universität Wien vor 
den Akademieen in den Provinzen erhielt, bestand 
darin, daß die Doctoren, welche in Wien promovirt 
hatten, in allen Kaiserlichen Erblanden, hingegen 
die Doctoren der Akademieen nur in den Provinzen, 
wo sie den Gradmu angenommen hatten, als solche 
anerkannt wurden v). Ein anderer großer Vorzug 
der Wiener Universität vor den Akademieen in den 
Provinzen war dieser, daß die erste viel besser, als 
die letzteren, mit Büchern, Instrumenten, Gerät 
the, Naturalien.-Sammlungen, Hospitälern, che
mischen und anatonuschen Theatern versehen wurde, 
und daß daher die lehrer auf den Akademieen diese!? 
bigen Wissenschaften nicht so vollständig und gut, als 
die Professoren in Wien , vortragen konnten ^ ) . 
Einsichtvolle Männer mißbilligten auch dieses, und 
glaubten, daß zwischen einer Akademie, und einer 
Universität keine andere Unterschiede Sta t t finden 
lnüßten, als daß auf den letzteren mehr Wissenschaft 
ten , als auf den erstereu vorgetragen, oder mehr 
Facultäten errichtet, und dann daß auf Universitär« 

außer 

u) Abhandlung, was die Universitäten in den Kaiser« 
licken Königlichen Erblanden sind, und was sie seyn 
können. Prag und Wien 1732. S. l 5 ' 2 l . 

v) ll> cc. 
v ) l. c. und Philosophische Bemerkungen über das 

Studienwesen m Ungarn. Pest, Oft«, und Kafcya» 
179?. 8. S- 78. 80. 
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außer den einem Arzt , oder Rechtsgelehrlen, oder 
Gottesgelehrten, oder eigentlichen Philosophen noch, 
wendigen Wissenschaften auch solche Wissenschaften 
außerordentlich gelehrt würden, die, wie z. B . die 
höhere Mathematik, die höhere Philosophie, die 
Aesthetik, einzelne Theile der Geschichte u.s. w. nicht 
einem jeden Gelehrten unentbehrlich jenen, sondern 
nur von Jünglingen von vorzüglichen Anlagen gesucht 
würden x). 

An allen privilegirten hohen Schulen, sie seyen 
Universitäten, oder Akademieen, muß man Verfaft 
sung und Verwaltung unterscheiden. Es ist sehr wich, 
tig zu wissen, was man zur Verfassung, und was 
man zur Verwaltung von Universitäten zu rechnen 
habe. 

Die Verfassung von hohen Schulen begreift al< 
le die Gesehe und Einrichtungen, wodurch erstlich 
die Verwaltung und Verwendung ihrer Fonds: 
zwcytcns, ihre Freyheiten und Privilegien: drittens, 
die Art der Ernennung und Entlassung, der Beloh
nung und Bestrafung von lehrern, ihre Classen, 
Pflichten und Rechte: viertens, die Freyheit, oder 
Beschränktheit der Studierenden, die Erweckungen 
und Belohnungen des FleisseS und der guten S i t ten , 
die Hindernisse und Bestrafungen des ÜnfieisseS, und 
böser S i t t e n : endlich fünftens, die Administration 
der öffentlichen Anstalten bestimmt werden 7) . 

D ie 
x) Uebcr das Studien-Wesen in Unaarn, l. c. 
?)^'Dio unter Genehmigung des Staats bestimmten 

Rcchtc und Pflichten der Gesellschaft und il,rcr M i t , 
gliedcr, so wie die wegen des Betriebes der qcmein» 
schaftlichen Angelegenheiten getroffenen Einrichtunacu 

C 4 machen 
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Die verschiedenen Haupt - Zweige der Verfas
sung hoher Schulen verdienen eine genauere Erörte
rung, damit man sie in ihrem ganzen Umfange, und 
Zusammenhange übersehen möge. 

Zu den Fonds von Universitäten gehören nicht 
bloß die Einkünfte, aus welchen die iehrer und oft 
sentlichen Anstalten unterhalten, sondern auch dieje
nigen, aus welchen arme Studierende, oder die 
Wi twen, und Kinder von Professoren unterstützt 
werden: Stipendien, Freytische, C o l l e g i a , oder 
öffentliche zur Aufnahme von Studierenden emu,erlch-
tele Gebäude, und Witwen-Cassen. Jede Ver
änderung oder Verschiedenheit in der Verwaltung 
und Anwendung der genannten Fonds zieht eine Ver
änderung, und Verschiedenheit der Verfassung ho
her ßchulcn nach sich. 

Die Privilegien und Freyheiten hoher Schulen 
sind unendlich verschieden, und eben so verschieden 
sind daher auch von dieser Seite ihre Verfassungen. 
Unter den Privilegien zeichnet sich sein anderes so sehr 
ftus, als die eigenthümliche Gerichtsbarkeit hoher 
Schulen und das Recht eigene Statuten zu machen, 
oder wenigstens über ihre eigenen Angelegenheiten zu 
fathschlagen, und einen Theil ihrer Bedienten ein
zusehen oder zu nominiren. Von der äußersten Wich
tigkeit für die Verfassung von Universitäten ist die. 
Organisation der Universitär <-Gerichte, des engern, 
und größern akademischen Raths, und der Kirchen-
Deputation, wenn anders eine akademische Kirche, 
und eine Wi twen, Eaffe vorhanden sind. Als pr ivi , 

legtrte 

machen die Verfassung dieser Corporatlyn auS. Preu
ßisches Gesetzbuch " l . V . 30z S. 
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leglrte Corpora haben hohe Schulen lmmcherley Vor , 
sicher, Beamte, und Unter-Bediente. Die Vorste
her nannte man vormahlS conlervawle« jurium, jetzt 
Rectal« Kt3ßnilicemilUma5, und Curaeoren. D ie 
Beamten waren oder sind Kecwr«, r'rorecltore«, 'oder 
Vice-KeHore«., ^nccÜ3l i i , klocancellalil oder Vice» 
Oaliceüsln: Ln^erilUeuclentez, vire^ore«, klacul». 
toroz Kationum, ^lsclloie«, 8xuljil:i., ^öiuarii oder 
Lecretsrii. D ie Unter.-Bediemen sind Pedellen, 
Carcer? Wärter, und Jäger, oder wie man die Po , 
lizey i Wache sonst zu nennen pstegt. Die geringere, 
oder größere Zahl , die geringeren, oder größeren 
Rechte der Vorsteher, Beamten, und Unter, B e , 
dienten ändern so gleich die Verfassungen von Uni, 
versitäten «h. 

Universitäten, welche ihre tehrer selbst ernen
nen, oder wo man allen Lehrern gleiche, oder wenig, 
stens unveränderliche Besoldungen ertheilt, haben 
eine andere Verfassung, als solche, wo dieses nicht 
Stattf indet. Hohe Schulen, die keine andere, als 
ordentliche Lehrer kennen, und diese ordentlichen letz
ter in vier Facultäten abtheilen, sind anders eluge, 
richtet, als solche, welche auch außerordentliche Pro , 
fessoren, oder Privat l Docenten haben, und wo mehr, 
oder weniger Facultäten sind. Die kürzere, oder 
längere Dauer, die kleinere oder größere Zahl von 
Vorlesungen; die Zeilen und länge der Ferien: die 
Methoden des mündlichen Vortrags, und der lehr-
bücher; und die Beträchtlichkelt, oder Unbeträcht, 
lichleit und gänzlicher Mangel von Honorarien sind 
lauter Umstände, wodurch die Verfassung von Uni , 
versitäten, in so fern sie yon den lehrern abhängt, 
modiftem wird. 

C s Vi« 
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Die lehrer sind auf Universitäten nur um der 
iernenden willen da; und die Art also, wie diese i« 
Rücksicht auf Wohnung und Nahrung, auf die 
Wahl von lehrern und lehrstunden, aus die Ver
wendung ihrer Zeit und Gelder eingeschränkt, oder 
sich selbst überlassen: wie sie zum Fleisse und guten 
Sitten erweckt, von Unfieiß und lästern abgehalten: 
wie Fleiß und Tugend belohnt, Unfieiß und Berge,-
hungen bestraft werden, macht einen der wichtigsten 
Vorzüge oder Gebrechen von hohen Schulen aus. 
Zu den Erweckunqs< Mitteln des FleisseS, und guter 
Sitten gehören Zeugnisse, Prüfungen, und Promo, 
tionen, auf welche also auch Hey der guten, oder 
schlechten Verfassung von Universitäten nicht wenig 
ankommt. 

Der letzte Zweig der Verfassung von Universi
täten beruht darauf, wie die Verwaltung und 5H" 
Nutzung der öffentlichen Anstalten, der Bibliotheken, 
Münz- und Naturallen.'Cablnette, ber Modell,Cam-
mern, und Sammlungen von Instrumenten, Ge-
mählden und Zeichnungen, der Hospitäler, des bo
tanischen und ökonomischen Gartens, des anatomi, 
scheu und chemischen Theaters eingerichtet sind. 

Die Ve rwa l t ung von Universitäten ist noch 
viel zusammengesetzter, als ihre Verfassung; und 
das Wohl hoher Schulen hängt mehr von der er
stem , als von der letztem ab. 5yie beste Verfassung 
bleibt fruchtlos, wenn die Verwaltung schlecht ist; 
und eine schlechte Verfassung kann durch ejne gute 
Verwaltung sehr verbessert werden. 

Man muß die Verwaltung einer Universität in 
pie höhere, ynd in die niedere elntheilen, 

Die 
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Die höhere Verwaltung umfaßt zuerst die ober
ste Aufsicht über alle Theile und Mitglieder einer 
hohen Schule; und diese oberste Aufsicht zweckt da
hin ab, daß alle bestehende gute Gesehe, und Ein
richtungen möglichst erhalten, und verbessert, alle 
„och mangelnde baldigst ergänzt, und alle Mißbrau
che und Schäden, so geschwind und gründlich, als 
es nur immer seyn kann, abgethan und geheilt wer
den. D ie oberste Aufsicht verlangt, daß Berichte, 
und Vorschläge über Mängel und Verbesserungen 
eingefordert, oder angenommen, und nach diesen die 
nöthigen Entscheidungen von denen, welchen die ober
ste Aufsicht anvertraut ist, getroffen werden, 

Zur obern Verwaltung von Universitäten gehört 
zweytens eine weise Erhaltung, Vermehrung, und 
Anwendung der Fonds hoher Schulen: 

drittens, die Ernennung, Erweckung, Zurecht, 
Weisung, Belohnung und Entlassung der lehrer: 

viertens die Bestätigung, oder Milderung der 
höchsten Strafen, die von den akademischen Gericht 
ten gegen einzelne Mitglieder der Universität ver
hängt worden: 

fünftens, die Untersuchung und Entscheidung 
von Klagen, die so wohl von den Mitgliedern und 
Collegiis als gegen die Mitglieder und Collegia einer 
Universität erhoben werden; 

sechstens, Beschulung und Vermehrung der 
Privilegien und Freyheiten, in wie fernste sowohl 
Yen hohen Schulen selbst, als dem gemeinen, Wesen 
echrießlich sind. 

Zu? 
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Zur nieder« Administration von Universitäten 
rechnet man 

Zuerst, die wirkliche Ausübung der Gerichts, 
barseit sowohl in Civil ̂  als in peinlichen, und Ehe-
Sachen, von welcher Gerichtsbarkeit die Ober-Vor, 
mundschaft über die Witwen, die Kinder und den 
Nachlaß verstorbener Mitglieder der Universitäten ein 
nicht unwichtiger Theil ist. 

ZweytenS: die akademische Polizey, welche al, 
le diejenigen Mißbräuche und Vergehungen möglichst 
verhütet, oder entdeckt, und bestraft, wodurch das 
Vermögen und der gute Nähme, die Gesundheit und 
das leben, die Bildung des Geistes und Herzens der 
Angehörigen hoher Schulen gefährdet werden könn
ten. Sie verlangt daher eine unaufhörliche Auf« 
merfsamkeit auf die Sitten und das Schuldenwesen 
der Mitglieder der Universität, und strebt aus allen 
Kräften darnach, daß Jünglinge, welche der akade
mischen Obrigkeit von den Ellern, oder Vorgesetzten 
anvertraut sind, nicht unbemerkt, ungewarnt und 
ungestraft der Neigung zum Müssiggange, oder zur 
Verschwendung, und anderen Unordnungen nachhän, 
gen, oder von liederlichen Weibspersonen, von Spie, 
lern, Raufern, Schmarotzern, Wucherern, oder 
anderen Verführern, und Verführerinneu der Jugend, 
zu welchen auch die Verleiher gefährlicher Bücher 
gehören, gemißbraucht und zu Grunde gerichtet wer, 
den können. Auch ist es Pflicht der akademischen Po, 
jlzey, dahin zusehen, daß der gute Ruf einer Uni, 
versität weder durch unvorsichtige Aeußerungen in 
öffentlichen mündlichen Vorträgen, noch auch in ge
druckten Schriften geschmälert: daß die Kctions, 

und 



und togis-Verzeichnisse früh genug und mit Genau? 
igkeit verfertiget: daß die öffentlichen Feierlichkeiten 
mit Ruhe und Anstand begangen; daß endlich die 
Zeugnisse, und andere Belohnungen des Fleisses, sie 
mögen in Prämien, oder in Würden bestehen, ge-
wissenhast ertheilt werden. 

D r i t t e n s : die akademische Gerichtsbarkeit, 
und Polizey veranlassen häufige Gemeinschaft mit 
anderen Obrigkeiten: veranlaßen Acten, Urkunden, 
und Deposits. Es gehört allerdings mit zur Admi
nistration einer Universität, daß das gute Verneh
men mit den Obrigkeiten des OrlS und der benach-
harten Gegenden befördert: daß das Archiv, dieRe-
gisiratur, die Deposit«, dte Copial, oder Kunde-
und Produkten, Bücher bestündig in guter Ordnung 
erhalten werden. 

V i e r t e n s : die akademische Jurisdiction und 
Polizey erfordern mehrere Unter-Bediente, und ver
ursachen maucherley Ausgaben. Die Anstellung, 
oder Nomination dieser Umer, Bedienten, dte be
ständige Aufsicht auf dieselben, und die Verwaltung 
des akademischen und Armen.-Fiscus machen gleich
falls einen Theil der Administration der Universität 
aus. 

F ü n f t e n s : eine jede Universität hat mehrere, 
oder wenigere öffentliche Gebäude und Anstalten, 
welche eine beständige Aufsicht, und Dlrection au 
Ort und Stelle nochwendig machen. Zu den schon 
oben genannten öffentlichen Anstalten kann man auch 
die Witwen-Cassen, die gelehrten Gesellschaften, die 
Expeditionen von gelehrten Zeitungen, die im Nah
men gelehrter Gesellschaften, oder unter öffentlicher 

Auto-
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Autorität herausgegeben werden, und die Freytische 
zählen. 

Sechsten«: Es ist nicht anders möglich, als 
daß sich von Zeit zu Zeit in diesen, oder jenen Theil 
der Verwaltung Mißbräuche einschleichen, oder daß 
die bey der Administration angestellten Personen M i t , 
tel entdecken, wodurch man dieselben Zwecke leich, 
<er, oder sicherer, als durch die bisherigen Maaßre, 
geln erreichen kann. Es ist Psticht aller derer, weis 
che an der Verwaltung von Universitäten Theil ha, 
ben, so wohl die wahrgenommenen Mißbräuche, als 
die gefundenen Verbesserungen höheren Orts anzu
bringen, damit die einen abgestellt, und die anderen 
ausgeführt werden. 

Die obere Verwaltung von Universitäten kann 
sehr wohl von der Hauptstadt aus von den ersten 
Vorstehern hoher Schulen, mit Hülfe derjenigen, 
welche diese ihres Zutrauens würdigen, geführt wer
den. 

Die niedere Verwaltung ist auf allen Univer
sitäten in vielen, man kann dreist sagen, in zu vielen 
Händen. Manche Mängel, oder Mißbräuche der 
nieder« Verwaltung entstehen daher, daß die ver
schiedenen Zweige der Administration zu sehr getheilt, 
und daß einzelne Zweige derselben ohne genaue Aus
sicht an Ort und Stelle sind. Eine Folge hievon 
ist, daß in einzelnen Theilen der Verwaltung große 
Mißbräuche entstehen, und lange fortdauern können, 
bevor die höheren Oberen davon unterrichtet werden. 
Ein jeder scheut sich, Mißbräuche in solchen Theilen 
der Verwaltung, für welche man selbst nicht verant
wortlich, oder worüber Einem keine Aufsicht gegeben 

ist, 
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ist, anzuzeigen. Wer dieses auch in der besten Ab
sicht, und mit der möglichsten Schonung für die 
Schuldigen thäte, der würde doch für einen Angeber 
gehallen werden. Die Sachen würden anders stehen, 
wenn man keine einzelne Anstalt ohne Ober,-Aufseher 
an Ort und Stelle ließe, welche von Zeit zu Zeit 
Berichte über den Zustand der Institute einschicken 
müßten. 

Zweu, 



Zweyter Abschnitt. 
Ueber die Fonds von Universitäten, und deren Verwen« 
du«g, Verw.,lt»ng, und Vermehrung: üver Stipendien, 

Freytische, Collegia. Celn^narien, und 
Witwen iCaffen. 

^enn man erleuchtete Neglerungen überzeugt hat, 
daß keine andere öffentliche Anstalt ihre Auf

merksamkeit, und Unterstützung so sehr verdient, fei
ne auf das Wohl und Wehe der Beherrscher und 
Beherrschten einen so mächtigen Einfluß hat, als 
hohe Schulen; so ist nichts notwendiger, als den 
Vätern der Völker vier traurige Thatsachen an's Herz 
zulegen, damit sie so bald, und so kräftig, als mög
lich, helfen mögen. 

Erstlich: die meisten Universitäten haben nicht 
Fonds genug, um die unentbehrlichen Bedürfnisse gee 
hörig bestreiten zu können. Die Fonds einer hohen 
Schule sind nur alsdann hinreichend, wenn man aus 
denselben die erforderlichen tehrer von Wissenschaf
ten, Künsten, Sprachen, und ielbes - Uebungett 
nach Verdienst belohnen: wenn man die erforderli
chen öffentlichen Gebäude und Anstalten nach Wür
den errichten, und unterhalten: wenn man endlich 
d i ^ dürstigen Mitglieder derselben, besonder» S t u , 
dierende, und die Witwen und Kinder von Professor 
reu so weit unterstützen kann, als es die öffentliche 
Wohlfahrt, und besonders das Beste einer Univer
sität verlangt. 

l l . Meh-



43 

I I . Mehrere Universitäten hätten hinlängliche 
Fonds, allein diese werden dadurch unzulänglich, 
daß sie nicht gehörig angewandt werden. Die Vere 
Wendung von Fonds ist ganz allein alsdann zweckmä, 
ßig, wenn man die Wichtigkeit der vier vornehm, 
sten Bedürfnisse hoher Schulen: Belohnungen von 
tehrern, Unterhaltung öffentlicher 'Gebäude, und 
Anstalten, Unterstützung armer Studierenden, und 
Unterstützung der Witwen und Kinder von Professor 
ren richtig gegen einander abmißt, und für ein Jedes 
dieser Bedürfnisse so viel ausseht, als die öffentliche 
Wohlfahrt^ und besonders das Beste einer hohen 
Schule anräth. 

II I . Die Fonds mancher hohen Schulen sind 
Nicht allein unzulänglich, und werden nicht allein un, 
zweckmäßig verwendet, sondern sie werden auch schlecht 
verwaltet. Die Verwaltung der Fonds von Univer, 
sitäten ist, wie die von allen anderen Fonds, nur 
alsdann gut, wenn man sie, ohne Jemanden Unrecht 
zu thun, so einträglich, als nur immer möglich, macht. 

IV. Die Bedürfnisse der Universitäten steigen 
beständig fort, weil die Erweiterung der Wissen
schaften immer mehrtehrer, und Hülfsmittel noch, 
wendig macht. Einender ersten Sorgen der Erhal
ter von hohen Schulen ist daher diese, daß mit den 
Bedürfnissen von Universitäten auch ihre Fonds und 
Einkünfte vermehrt werden. Eine jede Universität, 
welche man jetzt auf einen hinlänglichen, aber nnver, 
ünderlichen Fond setzte, würde in wenigen Menschen, 
altern nicht nur stille stehen, sondern unvermeidlich 
rückwärts gehen. 

Die angeführten Thatsachen veranlassen ganz 
natürlich folgende Fragen: 

Meiner« Verf. d.Uniy.Vd.'l. D wie 
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wie können die unzureichenden Fonds von Uni-
versitäten am besten vermehrt? 

wie die übel angewandten Fonds auf eine zweck 
mäßigere Art verwendet? 

wie endlich die Mängel und Mißbräuche der 
Verwaltung der Fonds von Universitäten am besten 
gehoben werden? Die erste unter diesen Fragen ist, 
wenn auch nicht die schwerste, wenigstens die inte/ 
ressan teste. 

Die ältesten Universitäten hatten ursprünglich 
gar feine Fonds. Die später errichteten erhielten 
Fonds, und zwar im Durchschnitte, um desto rei
chere, je späterste errichtet wurden, weil die Zahl 
der Wissenschaften und Sprachen, welche man auf 
hohen Schulen lehrte, schon im 14. und ,5. noch 
mehr im , 6. Jahrhundert sehr znnahm, und die wach« 
sende Menge der Universitäten die Gelehrten immer 
kostbarer machte. Selbst aber bey der Gründung 
der hohen Schulen im ,6. 17. und im Anfanqe des 
gegenwärtigen Jahrhunderts konnte man unmöglich 
voraussehen, und also auch nicht Rücksicht darauf 
nehmen, daß die auf Universitäten zu lehrenden Wis
senschaften sich in wenigen Menschenaltern so unglaub
lich erweitern, und soviel« kostbareHülfsmiltel, und 
Anstalten erfordern würden. Der Etat der Univer
sität Halle zum Benspiel betrug anfangs jährlich nicht 
mehr, als fünf tausend Thaler. Dieser erste Etat" 
wurde in der Folge bis auf 7002 Thlr. erhöht: wel, 
chen Etat man bis in das I . »786. beybehielt, wo 
er auf ein mahl verdoppelt wurde 2). Der gegenwär
tige Etat von Halle macht nicht ein mahl den dritten 

Theil 
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Theil der Summe aus, die jährlich auf die Georgia 
AulNlsta gewandt wird; und selbst mit dieser Sum
me können bey der weisesten Verwendung manche Be
dürfnisse nicht früh, oder nicht reichlich genug be, 
friedigt werden. 

Eine kurze Anzeige der Quellen, aus welken 
man von jeher die Fonds hoher Schulen geichöpft 
hat, führt am ehesten auf die Quellen hin, aus 
welchen man für die Zukunft schöpfen kann. 

Einige Universitäten verdanken ihre Fonds, ganz 
oder fast ganz der Freigebigkeit ihrer St i f ter , die 
«inen Theil ihrer Cammergüter, oder auch solche 
Grundstücke, welche sie aus ersparten Geldern ers 
kauft hatten, zum Fond der von ihnen errichteten 
hoben Schulen herqaben. D«e Universitäten zu 
W ien , zu Prag, Ingolstadt u. f. w. sind auf diese 
Art beqabt worden. Die Fürsten aus dem Hause 
C a r r a r a überließen der hohen Schule zu Padua 
einen doppelten Zweig der öffentlichen Einkünfte: die 
Abgabe von beschlagenen und unbeschlagenen W ä 
gen, und die von Ochsen. Die Regierung von. Ve
nedig sügie in der Folge die Stempel Gebühren von 
öffentlichen Urkunden, und den Ertrag der Schutz, 
zettel hinzu, welche Fremde lösen mußten »). 

V ie l häufiger geschah es, daß die Gründer von 
Universitäten mit Einwilligung der Pübste ganze Clüe 

ster 

«) Kiccaba«!' 6e N>mn«s. l>2t3vinc) I. c. 6. Unter den 
Ca,lal,»chen Fürsten wmt'e so aar das Frauen-(Hell), 
od<'r die 'Abgabe, welche öffentliche Well'ppersvnen be
zahlen muftten, in die Universität? (5asse gezogen. 
t<,cc,oi«,» f»lti 8?mn»s. pÄtav. k«cf. XXI l l . 
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ster und Stifter, oder einzelne Pfründen so wohl von 
Dom, als Colleqiat, Stiftern, oder reiche Pfar
reyen und Cavlan-yen einzogen, und sie den hohen 
Schulen oder ihren lehrern zuwandten, welche dann 
die Pfarreyen und Caplaneyen mit Vicarien besetzen 
mußten. )luf diese Art dotirte man hohe Schulen 
eben so oft vor, als nach der Reformation. Um de
sto mehr ist es zu verwundern, daß die ersten berühme 
ten Rechtsgelehrten in Halle, besonders der Canzler 
von l udew ig , bey der ihm von dem Preußischen 
Hofe vorgelegten Frage: ob Präbenden von Hoch, 
stlstern zum Fond der hohen Schule geschlagen wer
den könnten? so große Bedenklichkeiten fand d). 

Eine dritte Quelle von Einfünften hoher Schu, 
len entstand daher, daß man entweder die Clöster et
iles gewissen Ordens, oder die Ordens: Geistlichkeit 
überhaupt, oder die WeltiGeistlichkeit sowohl, als die 
Ordens: Geistlichkeit in Güte vermochte, oder durch 
päbstliche Bullen nöthigte, einen Theil ihrer Einkünfte 
jährlich an die Universttüts - Casse abzuliefern. 

Eine vierte Quelle von Einkünften hoher Schu« 
len stoß aus den Vermächtnissen von einzelnen Wohle 
thätern: welche Vermächtnisse entweder zum Unter
halt gewisser lehrer, oder zur Unterstützung von 
Studierenden, oder von Witwen und Waisen aus
gesetzt wurden. 

Eine fünfte Quelle fand man in den freywillil 
gen Beyträgen lebender Gönner, und Wohlthäter 
hoher Schulen. I n den lutherischen Kirchen der 
Preußischen Staaten seht man vierteljährig zum Be

sten 
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sie« armer Studierenden die Becken aus. Aus dem 
Ertrage der Becken werden mehr, oder weniger Frey/ 
tische unterhalten c). 

Eine sechste Quelle eröffnete in der neuern Zeit 
die Weisheit aufgeklärter landessiände. — Die 
Chur-Braunschweigischen landesstände z. B. stifteten 
bey der Errichtung der Universität Göttinam nicht 
nur eine gewisse Zahl von Freytischen, sondern auch 
den Fond der Witwen.-Casse. Ueberdem trugen sie 
in der Folge große Summen zu Bau.'Prämien, und 
zur Aufführung des neuen Accouchtr« Hauses bey. 

Eine siebente Quelle entspringt endlich au« al, 
lerley Zuflüssen, welche man in den Rechnungen über 
öffentliche Lassen unter der Rubrik insgemein zu 
begreifen pflegt. — Manche Bedürfmsse unserer Ge
orgia Augusta, welche man aus der eigentlichen Uni, 
versitätS-Casse nicht bestreiten konnte, wurden aus 
der lotterte- oder der Manufaktur, oder der Caffe 
irgend einer milden Stiftung bestritten. 

Bey der Frage: aus welcher der bisherigen 
Quellen man die Fonds von hohen Schulen am leich, 
testen, und meisten vermehren könne? wird der grüß, 
te Theil der leser wahrscheinlich antworten: am we, 
nigsten aus den Rentcammern, und so genannten 
Chatullen der Fürsten. Ich hege bessere Hoffnun
gen , für welche ich die Gründe kürzlich anführen 
will. 

Je 

c) Förster l. c. S. 71. 
D 3 
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Je aufgeklärt« die Fürsten und ihre Räthe 
werden, um desto besser werden sie die Cammer: und 
Chamllen, Güter nutzen: um desto haushälterischer 
werden sie mit dem Ertrage von beyden umgehen; 
und um desto mehr Ueberschuß werden sie nach der 
Bestreitung der nolhwevdigeu laufenden Ausgaben 
beHallen. Je aufgeklärter ferner die Fürsten und 
ihre Räthe werden, desto mehr werden sie erkennen, 
daß gut eingerichtete und verwaltete hohe Schulen 
durch die Erziehung geschickter und gewissenhafter 
Diener des Staats und des Fürsten, geschickler und 
gewissenhafter Richter, Anwälde, Aerzte, Volks, 
und Iu^endlehler, die Bevölkerung, und den Woh l , 
stand eines ganzen landes eben so unmittelbar beför, 
Hern, als sie durch die große Frequenz von Studie« 
renden die Volksmenge, Gewerbe, und Hülssquel-
len der Universitär-Städte, und der umliegenden 
Gegenden vermehren: daß sie also durch beyde un-
laugbare Wirkungen den Ertrag aller öffentlichen, 
sowohl fürstlichen, als iandeocassen erhöhen. Je 
besser aiso in der Zukunft die Renttammern verwalk 
tet, und je sorgfältiger ihre Verwalter gebildet wer
den; desto mehr werden die einen im Stande, und 
die anderen geneigt seyn, nach Vermögen zu den 
Fonds hoher Schulen beyzutragen, die nur alsdann 
lehr wohlthätig werden, wenn sie gut eingerichtet 
und verwaltet sind, und wenn dieses geschehen soll, 
einen, viel grüßern Aufwand erfordern, als unsere 
Vorfahren und selbst unsere Väter vermuthen konn
ten. Die Rentcammern weiser und guter Fürsten 
schießen beträchtliche Summen zum Unterhalt des 
M i l i t ä r s , und zu vielen gemeinnützigen Unterneh
mungen her. Warum wollte man denn zweyfeln, 
daß sie auch hohe Schulen unterstützen werden, da 

gut 
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gut eingerichtete und verwaltete hohe Schulen alle 
übrige öffentliche Anstalten an Gemeinnützigkeit über
treffen? 

Die reichsten Adern der zweyten, und die drit
te der von mir angezeigten Quellen, aus welchen man 
bisher die Fonds hoher Schulen nahm, sind für die 
Protestantischen lander vertrocknet, weil diese feinem 
Clöster mehr einziehen, oder zu Beyträgen an die 
Umversliäts Cassen bewegen können. S o sehr die 
Protestantischen tänder von dieser Seite hinter den 
Katholischen zurückbleiben, eben so sehr kann man 
unter den Protestantischen ländern diejenigen glück
lich preisen, in welchen säcularisirte Stifter, und Clö
ster übrig geblieben, und der Ertrag der aufgehoben 
nen Stifter und Clöster beständig als ein heiliger von 
den übrigen öffentlichen Einkünften verschiedener Fond 
unversehrt erhalten worden ist. Viele Päbste wiesen 
vor der Reformation, viele Fürsten und Freystaaten 
«ach der Reformation die Pfründen von hohen und 
niederen Stif tern zum Unterhalte von Schulen und 
tehrern an; und es ist also gar nicht zweyfelhaft, 
daß Landesherren, wo die Verfassung es erfordert, 
mit Zuziehung der landcsstande, jetzt eben das thuu 
können, was so viele Päbste und Fürsten gethan ha« 
den. Nur würde ich nicht rächen, daß tcmdesher, 
ren, die einer hohen Schule Pfründen zuwenden 
möchten, ihren Vorgängern darin nachahmten, daß 
sie diese Pfründen an gewisse Professionen knüpften, 
oder einzelne Pfründen einzelnen l.ehrern zuwendeten. 
Durch bendes wird in die läge Verschiedener lebrer 
eine zu große Ungleichheit gebracht, und die P f rüw 
den, oder begründeten Stellen werden allmählich 
mehr ein Gegenstand und Raub habsüchtiger Bewer» 
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bungen, als Belohnungen wirklicher Verdienste. 
Viel besser ist es, den Ertrag geschenkter Pfründe» 
ln die Universitär-Casse zu ziehen.. 

I n den iändern, in welchen man die elngezo/ 
genen geistlichen Güter unvermindert bewahrt hat, 
ist gewöhnlich nur ein Thell ihrer Einkünfte zum 
Fond von hohen Schulen bestimmt worden. Die 
übrigen Einkünfte des Kirchenguts, oder der Cloe 
stercassen werden zur Unterstützung von Schulen und 
Kirchen, zu Pensionen von Witwen und Waisen 
verdienter Männer, und zu anderen milden Absich
ten angewandt. Wenn nun aber der Autheil des 
geistlichen Guts, welchen man ursprünglich zum Fond 
einer hohen Schule bestimmte, unzureichend wird; 
so kann man, und muß man diesen Fond, gesetzt daß 
feine andere Hülfsquellen aussindig zu machen sind, 
um eben so vieles vermehren, als um welches die Be
dürfnisse einer Universität wachsen, weil sonst eine 
hohe Schule sinkt, und das, was an eine gesunkene 
hohe Schule gewandt wird, auf eine gewisse Art ver
loren geht, oder gar verderblich wird. Unvollstän
dige, oder schlechte hohe Schulen thun weit mehr 
Schaden, als sie Nutzen stiften. 

Die vierte Quelle von Fonds und Einkünften 
ist auf ven meisten Universitäten fast ganz versiegt, 
nicht, weil das Vermögen, und die Neigung, wohl-
zmhun, sich verloren haben, sondern weil man die öf
fentliche Mlldlhätigkeit nicht gehörig aufgeklärt, er, 
weckt und geleitet hat. Wenn man von Zeit zu Zeit 
in solchen Wochen? oder MonathSschriften, 'die in 
einem tande am meisten gelesen werden, die Wich, 
tigfeit hoher Schulen nach Würden schilderte: wen« 
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man das Publicum besonders auf die Nützlichkeit 
von Anstalten, für welche noch keine, oder nicht hin
längliche Fonds vorhanden sind, aufmerksam mach
te; so bin ich überzeugt, daß die Universitäten noch 
jetzt eben so wohl, als in den vergangenen Jahrhun
derten, eifrige Gönner, und freigebige Wohlthäter 
finden' würden. Weckt man die öffentliche MildthHe 
tigkeit nicht von Zeit zu Zeit, so geht sie vor den 
Universitäten vorüber, weil man glaubt, daß diese 
überflüssig versorgt sind, leitet man sie nicht, so 
äußert sie sich auf solche Arten, die der Wohlfahrt 
hoher Schulen eher nachtheilig, als nützlich werden, 
wie man aus dem Folgenden sehen wird. 

Die fünfte Quelle wäre jetzt in keinem lande, 
tvo sie nicht schon lange eingeführt ist, und durch ei
ne vieljährige Gewohnheit alles Fremde verloren hat, 
anzurathen. 

Wenn all? übrige M i t t e l , der Unzulänglichkeit 
der Fonds einer hohen Schule abzuhelfen, erschöpft 
sind, oder fehlschlagen; so muß man zu der sichersten, 
und ergiebigsten Quelle, zu der Freygebigkeit derlan? 
deSstände seine Zuflucht nehmen. Keine andere öf
fentliche Anstalt ist so sehr landeS.-Anstalt, und ver
dient so sehr aus den landeS-Cassen unterstützt zu 
werden, als hohe landeS l Schulen, die so unmit
telbar, und auf so mannichfaltige Art auf das lau-
deS-Wohl hinwirken, wo außer denen, welche der
einst die höhere Verwaltung des Gemein-Wesens 
übernehmen sollen, für alle Städte, Aemter, Flecken 
und Dürfer geschickte und gewissenhafte Richter, An-
wälde, Aerzte, Wundärzte und Hebammen, Volks
und Iugendlehrer gebildet werden.— Am natür-
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lichsten wäre es da, wo diese Einfünfte nickt schon 
zu anderen nützlichen, o5er notbwen?ia.en Ausgaben 
bestimmt sind, den Fonds von Universitäten ben C'r-
trag allsschließender Privilegien über den Verlag, 
oder Verkauf von Bibeln, Gesangbüchern, und am 
deren Andachlo-Büchern, von Calendern, gemein
nützigen Anzeigen, u. s. w. anzuweisen. 

Wenn einmahl die iandesherren, und landeSs 
Stände, und deren Räthe von der Wichtigkeit gut 
eingerichteter und verwalteter hoher Schulen, von 
der Größe des Aufwandes, welchen solche Schulen 
erfordern, und von dem unvermeidlichen Stelgen 
dieses Aufwandes lebhaft überzeugt sind; so wird, 
oder kann wenigstens die letzte von mir angegebene 
Quelle immer ergiebiger werden, indem Negierun
gen und landeostände immer häufiger Gelegenheit 
finden und nehmen werden, dem Universitär, Fond 
die Überschüsse anderer Cassen, oder zufällige E in , 
Nahmen zuzuwenden. Sollten nicht iandeS; Herren 
ihren hohen Schulen erledigte lehen, welche sie zu 
vergeben haben, ercheilen, und entweder die Pro? 
rectoren, oder andere Beamte von Universitäten zu 
Nominal , leHenträgern ernennen können? 

Mehrere Universitäten haben hinreichende Fonds, 
und darben nichts destoweniger, weil ihre Einkünfte 
nicht zweckmäßig angewandt werden. Die meisten 
hohen Schulen wenden zu viel auf die Unterstützung 
von armen Studierenden, einige auch auf die Be t 
soldungen von tehrern: zu wenig hingegen auf öffent
liche Anstalten, und auf die Versorgung von M i t , 
wen und Waisen. Das dauernde Wohl hoher Schu
len verlangt, daß man seine Aufmerlsamkeit mehr 
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auf die öffentlichen Anstalten, als auf die Besoldun« 
gen der tehrer, mehr ans die Versorgung von W i t i 
wen und Waisen, als auf die Unterstützung von S l « , 
dlerenden richte. 

Ich sehe es als ein Postulat der gesunden Ver , 
nunft an, daß eme gut eingerichtete hohe Schule 
mit tüchtigen lehrern von Wissenschaften, Künsten, 
Sprachen, und ieibeS« Uebungen, in welchen man 
auf hohen Schulen Unterricht erwartet, versehen; 
und daß diese lehrer nach dem Verhältnisse ihrer Ver
dienste, ihrer Unentbehrllchkeit und ganzen übrigett 
tage besoldet werden müssen. Dieser Fall findet sich 
ganz allein da, wo bescheidene Männer weder much-
los, noch unzufrieden werden. Niedergeschlagene 
Lehrer vernachläßigen sich selbst, und ihre Zuhörer. 
Unzuftledene suchen so bald, als möglich, anderswo 
anzukommen. Eine Universität verliert viel, wenn 
sie den Ruhm einbüßt, daß auswärtige lehrer sich 
unter denselbigen, oder gar unter geringeren Bedinl 
gungen hinrnfen lassen. Selbst auf den am meisten 
beneideten hohen Schule» hört man beständig grund< 
lose, oder unbescheidene Klagen. Man hat nickt 
nölhig, sich um solche Klagen zu bekümmern, weil 
sie feine Theilnehmung, sondern vielmehr Unwillen, 
oder Bedauern gegen ihre Urheber erregen. 

Folgende Sätze scheinen nur richtige und heil
same Principlen über das Maaß und die Verwen
dung der Besoldungen akademischer lehrer zu seyn. 

Auf neu errichttien Universitäten müssen immer 
höhere Besoldungen, als auf älteren berühmten ho, 
hen Schulen gegeben werden, well tehrer, welche 
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Vocatlonen auf neu-errichtete Universitäten anneh
men, nicht sicher daraufrechnen können, daß sie durch 
Vorlesungen, und gelehrte Arbeiten so viel erwerben 
werden, als auf solchen hohen Schulen, wo die 
Frequenz der Zuhörer größer, und die Hülftmittel 
hinreichender sind. 

Universitäten, die an gelehrten Anstalten und 
Hülfsmitteln Mangel leiden, müssen ihre iehrer stär
ker besolden, als andere, wo die gelehrten Ansiale 
ten und der Vorrat!) von Hnlfsmitieln hinlänglich 
sind. Die Güttingische Bibliothek allein erspart der 
UniversitätS? Casse mehr an Besoldungen von Pro
fessoren, als ihre jährliche Ergänzung kostet. Hät
ten ferner unsere Professoren der Natur. Geschichte, 
der Physik, der Astronomie, der Chemie und Arz-
neykunde keine öffentliche Sammlungen von Natu, 
ralien, und Instrumenten, keine laboratorien, und 
Hospitäler; so würden sie einen Theil ihrer Besol-
düngen auf die Anschaffung der unentbehrlichsten 
Hülfsmittel verwenden, und diese Summen würd» 
die UniversitätS? Casse den Meisten derselben ersetzen 
müssen. 

Es ist nur in äußerst seltenen Fällen rathsam, 
irgend einen außerordentlichen Mann, der nicht bloß 
als Schriftsteller, sondern auch als iehrer sehr be
rühmt ist, mit einer ungewöhnlich starken Besoldung 
auf eine hohe Schule zu ziehen. Der Ruhm akade
mischer lehrer ist ein sehr ungewisses Ding. Man
che Männer hatten auf einer Universität, wo sie sich 
zuerst hoben, einen großen Beyfall, und verloren 
diesen Beyfall, so bald sie auf eine andere hohe 
Schule verpflanzt wurden. Wenn ab« auch der 
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Ruhm berühmter Männer nach ihrer Verpflanzung 
nicht geschmälert wird, sondern eher zunimmt; so 
scheinen mir doch die Vortheile, welche ein einzelner 
sehr theuer erkaufter Gelehrter bringt, die Schäden 
nicht aufzuwiegen, die er ohne seine Schuld veran» 
laßt. Der blendende Glanz Eines berühmten An« 
kömmlings verdunkelt die übrigen, oft sehr verdien
ten lehrer, und macht sie mit ihrer läge unzufrieden. 
Die Einen verlassen eine Universität, wo man einen 
College» so hoch über sie weggesetzt hat, so bald, als 
möglich. Die anderen klagen und bewerben sich so 
lange, bis sie dem beneideten Mann näher gerückt 
werden; und die außerordentliche Belohnung eines 
einzigen lehrers zieht daher allmählich eine merkliche 
Erhöhung der Besoldungen der übrigen nach sich. 
Wenn man frengebig seyn kann und w i l l ; so ist es 
besser, diese Frengebigkeit gegen die gelehrten An
stalten, als gegen einzelne lehrer zu üben. Die Vor , 
tresslichkelt öffentlicher Anstalten, und der Neich-
thum von Hülssmitteln ziehen Männer von Kopf stär
ker an, und hallen sie fester, als übermäßige Be
soldungen. M i t solchen Anstalten und Hülfsmitteln 
kann man hoffnungsvolle Männer unter sehr mäßigen 
Bedingungen erhalten. Junge hoffnungsvolle Män
ner bilden sich da, wo sie alles finden, was sie brau
chen und wünschen, sehr bald zu großen und berühm
ten Männern aus. Die seldstgebildeten großen 
Männer verlangen nicht, daß alle ihre Verdienste 
mit Golde aufgewogen und vergolten werden. S i e 
nehmen vielmehr als dankbare Kinder ihrer »Im» m». 
tor auch auf die übrigen Vortheile Rücksicht, welche 
sie an dem Orte ihrer Ausbildung genossen haben, 
und noch genießen. Solche Männer schlagen oft 
die ehrenvollsten und vonheilhaftesten Anerbletungen, 

die 
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die ihnen anderswoher gemacht werden, aus, ohne zu 
erwarten, daß man sie aufder Stelle entschädigen solle. 

Eine vollständige Universität mnß allerdings eis 
ne hinreichende Zahl tüchtiger lehrer in Wissenschaft 
ten und Künsten, in Sprachen und telbeS Uebun, 
gen haben. Auch muß eine vollständige Universität 
in den Haupt Wissenschaften eme heilsame Co„cur-
renz von lehrern Nl Stande bringen. Indem man 
aber diese beydeN Absichten zu errelcken suckle, trieb 
man schon vor langer Zett auf mehreren Umversilä-
ten dle Vervielfältigung und Concurrenz von Lehrern, 
über das gehörige Maaß hinaus. Außer andern 
Nachlheilen, welche man dadurch verursachte, ladete 
man dem UniversilätS.-Fond eine unerträgliche B ü r 
de auf. Dle jungen lehrer, die sich anfangs mit 
dem Professor, Titel höchst glücklich geschätzt hatten, 
fanden bald, daß dieser Titel kein Bro t gebe, und 
baten um Besoldung. Man konnte diesen Bit ten 
nicht widerstehen, und gab einem Jeden, so viel man 
konnte. Die Anfänge von Besoldung wurden bald 
wieder unzureichend, und dieselbigen Bitten erneu« 
erten sich. Erfüllte man diese Bitten nicht, so enti 
standen Klagen, die nicht ungegründet schienen. Er
füllte man sie aber, so entzog man den älteren ich-
rern, was man den jüngeren znwandte. Dle älte
ren Lehrer glaubten, daß man ibnen an Besoldung 
ersetzen müsse, was man lhnen durch die Uebertreis 
bung der Concurrenz an Honorarien entzogen hatte. 
— Dle Vorsteher einer berühmten Universität hals 
ten eme Zeitlang den Grundsah, keinen Professor oh
ne Besoldung anzustellen. Ich wünschte, 0aß man 
diesen Grundsatz auf allen Universitäten annehmen, 
und strenge befolgen möchte. 
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Wenn alle übrige Umstände gleich bleiben, so 
müssen die Besoldungen der lehrerje länger, je mehr 
erhöht werden, sowohl, weil die Bedürfnisse, als 
weil die Preise der Dinge steigen. Das Steigen der 
Besoldungen wird mit dem größern Ertrag von 
liegenden Gründen ohngefähr gleichen Schritt hal
ten; und solche Universitäten also, deren Fonds aus 
den Einkünften, oder Pachtungen liegender Gründe 
entstehen, können wegen der Erhöhung von Besol
dungen unbekümmert seyn, da sie fast um eben so 
vieles mehr einnehmen werden, als sie ausgeben müs
sen. Nur in einem Falle könnte man hoffen, daß 
die Besoldungen akademischer lehrer sich verringern 
würden: wenn nämlich eine Universität durch die 
ausgezeichnete Trefflichkeit ihrer Anstalten und leh
rer, ihrer Einrichtung und Verwaltung eine viel 
größere Frequenz von Studierenden, als vorher, er
hielte, und dadurch den lehrern Gelegenheit ver, 
schaffte, durch ihren Fleiß, ungleich mehr, als in 
früheren Zeiten zu erwerben. — Zwey Universitäten 
könnten gleiche Anstallen, und dieselbige Anzahl von 
ohngefähr gleich verdienten iehrern besitzen, und doch 
sehr verschiedene Summen zur Besoldung derselben 
brauchen. I n einem lande, oder einer Provinz sind 
die Preise der Dinge höher, oder man ist genöthigt, 
einen größeren anständigen Aufwand zu machen, als 
in anderen ländern und Provinzen. Nochwendig 
müssen also da, wo die Bedürfnisse größer sind, stär, 
kere Besoldungen gegeben werden. Vor fünfzehn 
Jahren konnte man rechnen, daß man im südlichen 
Deutschlands ohngefähr mit eben so vielen leichten 
Gulden auslangen werde, als man in dem geldrei
chern nördlichen Deutschland schwere Thaler brauchte. 
I n Göttingen machen die Besoldungen und Pensio, 
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nen der lehrer etwa drey Fünftheile der Summe aus, 
welche auf die Universität verwandt wird. Es war 
gewiß übertrieben, wenn man im i<5. und 17. Jahr
hundert vorgab, daß die Obrigkeit in Bologna jähr
lich auf die Besoldung von hundert und sechs und 
zwanzig lehren, 40002. Cronen'verwende 6). We
nigstens erforderten die Besoldungen von beynahe 
50 lehrern in Padua um dieselbige Zeit nicht volle 
vierzehnlausend Gulden (Ü(xeno5) e). Es ist «in 
sehr böses Zeichen, wenn von den jährlichen Ein
künften einer Universität nach Abzug der Salarien 
nur wenig für andere Bedürfnisse übrig bleibt. Der 
dauernde Flor einer Universität kann nur aus der 
Vollkommenheit ihrer öffentlichen Anstalten, und 
nicht aus dem Ruhm einzelner lehrer entstehen. 

Ein berühmter Schriftsteller glaubte, daß der 
wissenschaftliche Unterricht gewinnen werde, wenn 
die Universitäten großen Fabriken oder Manufacturen 
ähnlich würden: d. h. wenn man feine lehrer besol
dete, sondern sie, wie ander« Arbeiter, auf die Pro
ducts ihres Fleisses anwiese. Dieser Gedanke hält 
keine ernstliche Prüfung aus. Man nehme an, daß 
auf einmahl alle Besoldungen eingezogen, und eine 
hohe Schule in den Zustand verseht würde, in wel
chem die ältesten Universitäten zur Zeit ihrer ersten 
Entstehung waren. Eine unvermeidliche Folge hie
ven würde diese seyn, daß der Unterricht plötzlich 
um vieles verlheuert, und doch zugleich schlechter 
wurde, als er auf guten Universitäten ist. Wenn 
lehrer von ihrem Unterricht allein, oder fast allein 

leben 
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leben sollten; so würden sie von einem jeden Zuhörer 
wenigstens so viel fordern müssen, als Professoren 
jetzt von denen fordern, welche so genannte Prlvatist 
sinia hören wollen. Der kostbarere Unterricht würde 
aber zugleich schlechter seyn; denn wie wollten ein, 
zellie tehrer solche Sammlungen von Büchern, I n , 
strumenten, Naturalien, u. s. w. zu Stande bringen 
können, als ihnen jetzt aus guten Universitäten zu 
Gebote stehen? Man kann gute Universitäten bald 
als milde Stiftungen, und bald als gemeinnützig« 
Unternehmungen betrachten. S ie siud milde St i fs 
lungen, an deren Vorcheilen alle Volks Classen da, 
durch thellnebmen. daß ihre Kinder von den besolde« 
ten, nnt allen Hülfsmitteln versehenen iehrern einen 
bessern und wohlfeiler« Unterricht erhalten, als 
sonst möglich wäre. S ie sind gemeinnützige Unter, 
nehmungen, die für Rechnung des Staats ange, 
fangen, und fortgesetzt werden. Der Staat schießt 
die Summen vor, welche die Besoldungen der ich, 
r r r , und die Errichtung und Unterhaltung der öffent, 
lichen Anstalten fordern. Der Staat zieht Capital 
und Zinsen aus den mancherlei) physischen, geistigen. 
Und sittlichen Vorcheilen zurück, welche gut einge, 
richtete, und verwaltete hohe Schulen mittelbar, 
oder unmittelbar hervorbringen. 

I n eben dem Verhältnisse, in welchem man die 
hohen Schulen in den neueren Zeilen verbesserte, 
wandte man auch mehr üuf die öffentlichen gelehrten 
Anstalten. Zu den öffentlichen gelehrten Anstalten 
rechne ich alle öffentliche Gebäude, Einrichtungen, 
und Hülfomittel, ohne welche das, was auf Unioer, 
sttälen gelehrt, und geübt werden soll, entweder ga< 
nicht, oder nicht gut gelehrt und geübt werden kann. 

Meiner» Verf. d. Univ. Vd< l. E Ke<ß 
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Keine Universität kann jetzt ohne gewisse öffent, 
liche Gebäude bestehen. Die Z a h l dleser öffentli
chen Gebäude muß wegen der großen Kosten, well 
che die Errichtung, und Unterhaltung derselben er, 
fordern, möglichst eingeschränkt, ihre Vermehrung 
möglichst vermieden werden. Die nothwendigen öf
fentlichen Gebäude müssen ihrer Bestimmung ent
sprechen, d. h. sie müssen nicht zu enge, oder zu dun, 
kel, nicht an unbequemen Plätzen errichtet seyn; auch 
müssen sie das Auge des Kenners weder durch M i ß , 
Verhältnisse, noch durch Baufälligkeit beleidigen. 
Eben so wahr aber ist es, daß alle öffentliche akade, 
mische Anstalten, und unter diesen am meisten die 
öffentlichen Gebäude ganz allein auf das Nützliche 
abzielen sollten. Ih re größte Zierde ist Zweckmäßig
keit und anständige Einfalt, nicht aber Pracht, oder 
äußerer Glänz. Nichts ist natürlicher, als daß die 
ersten Urheber oder Verbesserer öffentlicher Gebäude 
die Monumente ihrer Sorgfal t , ohne es zu wollest 
und zu wissen, begünstigen. S o natürlich dieses ist, 
so muß man es doch immer bedauern, weil das, was 
einem UeblingS: Institut zu viel zugewandt wird, 
anderen nützlichen Anstalten entzogen werden muß. 
Es ist nolhwendlg, daß der Professor der Botanik 
eine freye Wohnung in dem botanischen Garten: der 
ichrer der EntbindungsKunst in dem Embindungs, 
Hause) der iehrer der Astronomie auf dem Observas 
tor io: der iehrer der Chemie in dem chemischen 
Theater habe. Allein es ist eine große last älterer 
Universitäten, wenn sie auch anderen Professoren 
frene Wohnungen geben. Die Professoren wohnen 
in öffentlichen Häusern schlecht; und doch kostet die 
Unterhaltung solcher Professoren-Häuser eben so viel 
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ober noch mehr, a!5 wofür die lehrer sich bequeme 
Wohnungen verschaffen könnten. 

Die Festsetzung der Fonds für die übrigen öf
fentlichen Anstalten muß mit der größten Unvartey-
lichseit nach dem Verhältnisse ihrer gemeinnützigen 
Absichten, und Wirkungen bestimmt, und allenthal
ben nur aus den Nutzen, nicht auf den Schein Rück
sicht genommen werden. Wenn man diesen M a ß 
stab gelten läßt, so verdient eine vollständige öffente 
liche Bibliothek, daß man sie unter den akademischen 
Anstalten zuerst nenne. Keine andere Anstalt ist a l-
len iehrern, und a l len lernenden so nützlich, oder 
vielmehr so unentbehrlich, als eine gute Bibliothek. 
Eine hinlängliche Bibliothek enthält den belebenden 
Geist, der alle Mitglieder einer hohen Schule durch
dringt, oder wenn man ein anderes Bi ld wil l , den 
fruchtbaren Saamen, der in lehrern und lernenden 
die schönsten, und reifsten Früchte bringt. Eine 
vollständige Bibliothek ist meinem Urtheile so wich
tig, daß eine hohe Schule viel eher die meisten übri« 
gen gelehrten Anstalten entbehren kann, als diese. 
Auf solchen Universitäten also, welche hinreichende 
Bücher-Sammlungen besitzen, sollte man eher allen 
übrigen Anstalten, als der Bibliothek etwas ent, 
ziehen; und auf anderen hohen Schulen, wo sich 
noch keine hinlängliche Bibliotheken finden, sollte 
man sich vor allen anderen Dingen bemühen, der« 
gleichen zu Stande zu bringen. Nie war eine Bie 
bliothek vollständiger, und zum gemeinen Gebrauch 
besser eingerichtet, als unsere UniversitätS» Biblio
thek. Auch erfordert ihre Ergänzung beynahe den 
zehnten Theil der Summe, welche jährlich auf die 
ganze Universität verwandt wird. 
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Die Natur: Geschichte, und Natur, lehre sind 
allgemein: interessantere Wissenschaften, als die Astro
nomie und praktische Mathematik, besonders die 
Mechanik; und es ist daher auch billig, daß auf die 
Sammlungen von physikalischen Instrumenten und von 
Naturalien mehr verwandt wird, als auf die M a 
schinen und Werkzeuge der Modell, Cammer und de6 
Observatorii. Die Botanik ist wichtiger, als die 
Kenntniß der ökonomischen Pflanzen; und eben da
her ist der botanische Garten allenthalben reicher dv» 
<irt, als der oekonomische. Gute medicmisch« und 
chirurgische Klinika, und Hospitäler sind mehreren 
Studierenden nützlich, oder nothwendig, als eine 
Entblndungs - Anstalt; und es wäre also auch zweck, 
mäßig, daß man auf jene mehr, als auf diese wen, 
dete, wenn nicht die Natur der Sache es mit sich 
brächte, daß eine gute EmbindungS, Anstalt mehr 
kostete, als ein verhältnißmäßig gutes Hospital. Die 
Anatomie ist unentbehrlicher, als die Chemie, und 
jene Wissenschaft kann also mit Recht auf eine reich
lichere Unterstützung Anspruch machen, als diese. 
Ein philologisches Seminarium ist auf Universitäten 
nothwendiger, als Prediger,- oder katecherische I n -
stituie. Man muß es daher auch billigen, daß jenes 
besser, als diese, versorgt wird. — Gut besetzte 
Socletäten der Wissenschaften stiften unstreitig mehr 
Muhen, als Collegia von theologischen Repetenten; 
und kaum wird also Jemand etwas dagegen elnwen, 
den, daß man sich jene theurer, als diese kosten läßt. 
Die Unterhaltung der öffentlichen Gebäude, und al
le übrige öffentliche Anstalten der Georgia Augusta 
erfordern ohngefähr eine zweymahl größere Summe, 
als die Bibliothek «rfordere. Die Hospitäler, und 
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Klinika sind nach der Bibliothek, die kostbarsten I n 
stitute. 

Die Fonds, welche zur Unterstützung von S tm 
dierenden bestimmt find, können unter drey Classen 
gebracht werden. Sie sind nämlich entweder S t l , 
Pendien im eigentlichsten Sinn des Worts, d. h. 
kleinere, oder größere Summen Geldes, die zu ge< 
wissen Zeiten an Studierende, oder derou Eltern, 
und Vorgesetzte ausgezahlt werden: oder ^uNep's, 
«m-Ke, ^ c ^ ß c ^ a , Stipencli», Omt'ibern's, unv 
8emiu»r,2, in welchen die Studierenden sreyen Un
terhalt, oder fteye Wohnung und andere VortheUe 
haben: oder endlich Freyli^e, und Convictorveu, 
wo den Studierenden der Tisch entweder ganz frey, 
oder zu geringeren Preisen gegeben wird, als sie chn 
bey den Speisewirthen für ihr Geld erhalten könn
ten. I n allen diesen Arten milder Stiftungen sind 
große Mißbräuche vorhanden ; und eine jede dersek 
den ist vieler Verbesserungen fähig.. 

Die erste Absicht der Stipendien war, arme» 
und würdigen Jünglingen die Kosten der Studien 
nicht bloß zu erleichtern, sondern ganz herzugeben. 
Diese Absicht wird fetzt bey den wenigsten Stipen
dien mehr erreicht. Die Stifter richteten die S t i 
pendien nach den Bedürfnissen ihrer Zeit ein, und 
setzten sie auf gewisse Pfunde, oder Gulden, oder 
Thaler fest. I n der Folge verschlechterte sich der 
Gehalt der Münzen, oder der Werch des Geldes 
nahm ab. Aus beyden Ursachen stiegen die Preise 
der Dinge, und diese.lbige Zahl von Pfunden, oder 
Gulden, mit welchen man vor einigen Jahrhunder
ten seine Studien vollenden konnte, reicht jetzt nicht 
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h in , die Kosten eines einzigen akademischen Jahrs 
zu bestreiten. Die Unzulänglichkeit der meisten S t i 
pendien führe natürlich auf den Gedanken, allenthal
ben, wo die StlftungS, Urkunden es erlauben, die 
Zahl der Stipendien zu vermindern, und die S t i 
pendien selbst zu erhöhen. Dieser Gedanke verdien, 
te die nachdrücklichste Empfehlung, wenn man nicht 
voraussehen könnte, daß die beträchtlich erhöhten 
Stipendien den Dürftigeren und Würdigeren noch 
weniger, als jetzt, zu Theil werden würden. 

Die Absicht der Stifter war, arme, und hoff-
nungsvolle Jünglinge zu den Studien zu ermuntern, 
damit es dem Staate, und der Kirche nie an tüchti-
tigen Dienern fehlen möge. Man beobachtete« aber 
bey dieser, wie bey anderen milden Stiftungen in 
manchen Gegenden so wenig Maaß, daß durch über
triebene Verschwendung eine dem ersten Zweck der 
Stifter ganz entgegengesetzte Wirkung hervorgebracht, 
und Staat und Kirche mit Haufen unbrauchbarer 
Menschen überladen wurden. — Während meines 
Aufenthalts zu Wien im I . 1788. hörte ich von ei» 
nem unterrichteten, und zuverläßigen Manne, daß in den 
kaiserlich, königlichen Erblanden jährlich wenigstens 
ZOQOOO Kaiser,Gulden an Stipendien ausgezahlt 
würden. Eine ungeheure, und ohne allen Streit 
übermäßige Summe! Die Unterhaltung der Uni, 
versität Altorf kostet jährlich loooo Gulden. Eine 
eben so große Summe wird jährlich an Stipendien 
aufgewandt f ) ' Viele dieser Stipendien sind so am 
sehnlich, daß diejenigen, welche sie genießen, ihre 
Familien mit ernähren, oder beträchtliche Summen 
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ersparen können ß). Wem kann es unter solchen Um
ständen auffallen, daß junge tcute möglichst eilen, 
oder von ihren Eltern angetrieben werden, zum Ge
nüsse von Stipendien zu gelangen, bevor sie noch zu 
den akademischen Studien reif sind; und daß Beyd« 
sich möglichst bestreben, so lange sie können, im G«, 
nusse, und Mitgenusse der Stipendien zu bleiben? 
Wer kann zweyfeln, daß durch ein solches Ueber» 
maaß von Stipendien manche brauchbare Subjecte 
anderen nützlichen Gewerben entzogen, und zu einer 
Bürde des gelehrten Standes gemacht werden l,)? 
S o bald milde St i f tung«, , anstatt dem Staate zu 
nutzen, zum Senden desselben ausarten; so hat die 
oberste Gewalt das Recht, die entstandenen M i ß , 
brauche zu reformiren, und den Ertrag milder S t i f t 
tungen den Absichten der Stifter gemäß entweder 
zur Verbesserung von iehrstellen, oder zur Vervoll, 
kommnung von iehr, Anstalten anzuwenden. 

Die Stipendien sind meistens zur Unterstützung 
junger teute auf Universitäten während des so ge, 
nannten akademischen Cmses, seltener zur Unter, 
stützung von jungen teuren auf Schulen, oder von 
solchen Jünglingen gestiftet, die nach zurückgelegter 
akademischer taufbahn sich durch eigenen Fleiß noch 
welter ausbilden, oder gelehrte Reisen antreten möch
ten. Reise, Stipendien sind viel wünschenowerlher, 
als Unterstützungen junger Gelehrten, welche nach 
vollendeten Studien die öffentlichen Anstalten, oder 
den Unigang und Rath der tehrer hoher Schulen 

noch 

z) Neue Räsonnements über die Protest. Uuiv. S. 2I8. 
d) V i t b e n l e e s S. 152. 156.164. 

E 4 



7» «,'! "> 

noch serner nutzen wollen. Junge Gelehrte von 
Kopf können sich durch Privat-Unterricht leicht so 
viel erwerben, daß sie einen nicht geringen Thn l ih< 
rer Zeit zu ihrer eigenen Fortbildung übrig behalten. 
Woher aber wollten die meisten jungen Gelehrten, 
oder auch Professoren die Kosten gelehrter ReiseN 
hernehmen, wenn ihnen nicht öffentliche Caffen, oder 
Milde Stiftungen zu Hülse kämen? Die Reisen von 
fähigen, und gehölig vorbereiteten Männern zu be, 
stimmten Zwecken bringen so großen Nutzen, daß 
man sich wundern muß, warum man nicht für diese 
Quelle neuer und nützlichst Kenntntsse, Fertigkeiten, 
und Verbindungen mehr gesorgt hat, alo in den mei, 
sten ländern dafür gesorgt worden ist. 

Die St i f ter , und Vergeber von Stipendien 
waren und sind entweder landesherren und landeS, 
stände, oder Stüdto und andere Gemeinheiten, oder 
endlich einzelne Familien. Den Landesherren ges 
hührt die oberste Aufsicht über Stipendien, so wie 
über alle andere milde Stiftungen, damit Mißdräu« 
che verhütet, oder so bald, als möglich abgestellt wer, 
den. Regierungen können aber die ihnen zukommen« 
de oberste Inspectton nicht gehörig führen, wenn sie 
Nicht genau über die Zahl , und Größe der Stipen« 
dien, über ihre FundatlonSl Br iefe, und über die 
Umstände der Verwaltung und Verwendung dersel« 
ben unterrichtet sind i) . Es wäre sehr zu wünschen, 
daß vollständige ^Verzeichnisse aller Stipendien eines 
Landes, ihrer Verwalter und Vergeber, so wie auch 
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alle StlftungSbriefe nicht bloß in den Händen der 
Regierungen wären, sondern auch durch den Druck 
öffentlich bekannt gemacht würden. Männer, wel
che bedürftige und würdige junge ieute kenne« zu ler, 
nen Gelegenheit haben, könnten alsdann manchem 
vortrefflichen Jüngling helfen, dem sie jetzt nickt hel, 
sen können, weil sie nicht wissen, daß irgendwo ein 
Stipendium eröffnet worden, das vielleicht bald nach, 
her aus Mangel von Concurrenz von einem Unwür, 
digen erschlichen wird. 

Mehrere Schriftsteller K) drangen daraus, daß 
auch die jedcsmahlige Vertheilung von Stipendien 
öffentlich bekannt gemacht werden müsse. Wenn die
ses geschähe, sagte man, so würden die Vercheilee 
von Stipendien diese milden Stiftungen nicht bloß 
nach Gunst vergeben; und Unwürdige, oder Solche, 
welche dies? Unterstützung nicht brauchten, würden 
sich scheuen. Würdige und Bedürftige zu verdrän
gen. Ich zweyfie gar nicht, daß die größte Public!-
tät diese Wirknnq hervorbringen werde; und doch 
trage ich Bedenken, eine unbedingte Publicilät zu 
empfehlen. Auch unter den Studierenden, die 
um Stipeudla bitten, gibt es schamhafte Arme, 
welche man schonen muß, und durch die Bekanntma
chung ihrer Nahmen zurückschrecken würde. Wenn 
es aber auch nicht rathsam ist, das ganze Publicum 
über die jedesmahligen Genießer von Stipendien zu 
unterrichten; so sollten wenigstens die iandes? Regie, 
rungen, und die akademischen Obrigkeiten genau un, 
terrichtet werden: die letzteren, damit sie die Genießer 
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gehörig beobachten können. Es wäre gewiß sehr 
nützlich, wenn in den akademischen Gerichten volle 
ständige Verzeichnisse aller Stipendien zur Hand wä
ren, damit man bey wiederhohllxn Schuldklaqen, 
oder der ersten Disciplin-Sache gleich nachsehen 
könnte, ob die Belanqten oder Angegebene!: öffentlie 
che Wohlthalen genössen. 

Einige Schriftsteller hoffen, daß die Stipen« 
dien gewissenhaft vertheilt werden würden, wenn 
man die Vertheilung den akademischen Obriqtetten 
überließe i ) . Andere halten die mit der Vergabung 
von Stipendien verbundenen Geschäffte für so wenig 
zusammenstimmend mit den Arbeiten akademischer 
Lehrer, daß sie diese ganz davon entbunden wüue 
schen m). Ich bin überzeugt, daß die landeoherrli-
che« Stipendien im Ganzen nicht mehr nach Verdienst 
würden vergeben werden, wenn man ihre Verchei-
lung den Universitäten allein überließe. Zugleich 
aber habe ich schon lange hinlängliche Ursache zu dem 
Wunsche, daß eine sehr mäßige Zahl von Stipendien 
qlelchsam für die akademischen Obrigkeiten offen ge, 
lassen, und diesen die Freyheil geschenkt würde, ein, 
zelne Subjecte, welche sie als vorzüglich fähige, fieis-
fige, und tugendhafte junge teute kennen gelernt hat, 
zur Theilnahme an den öffentlichen Wohlthalen vor, 
Wagen zu dürfen. 

I n der Theorie klingt es vortrefflich, wenn 
«an sagt: Stipendien müssen ganz allein nach dem 
Verhältnisse der Würdigkeit der Bittenden, nicht i h , 
rer Eltern vergeben, und bey ohngefähr gleicher 

W ü r , 
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Würdigkeit muß auf die größere Bedürftigkeit der 
Bewerbenden Rücksicht genommen werden. Diese 
Regeln haben in der wirklichen Ausführung vie
le und mannichfallige Schwierigkeiten. Man kann 
«s zuerst noch sehr bezweyfeln, ob bey Verchet, 
lung öffentlicher Wohlthalen die größere Würdigkeit 
der Bewerbenden allein den Ausschlag geben müsse. 
Stipendien, schrieb mir einst ein trefftlcher Geschafft^ 
mann, sind keine Acnuer, welche allerdings den Wür, 
digsten zukommen. Sehr oft muß man bey Vcrthei-
lung von Stipendien auf die Verdienste der Väter, 
und das Gewicht der Empfehler achten. Wenn z. 
B . ei», auswärtiger vornehmer Gönner einer hohen 
Schule für einen jungen Menschen eine Fürbitte ein, 
legt; so kann man nicht lange untersuchen, ob der 
Empfohlene der Würdigste sey. Man muß vielmehr 
der Fürbitte ohne Weigerung nachgeben, damit nicht 
das Gemülh eines Mannes, dessen Empfehlungen 
eine hohe Schule sehr viel schuldig ist, abgewandt, 
und alles das Giue, was seine Gunst ncch stiften 
kann, vernichte: n crde. 

Geseht aber auch, daß man Stipendien g<u,z 
allein nach dein Verhältnisse der größern Würdigkeit, 
und Dülfligseit der Bittenden vertheilen wollte; so 
darfman sich doch nie schmeicheln, daß man eine sol
che Vertheilung durch die genausten Vorschriften al
lein erreichen werde. May verordne die strengsten 
Prüfungen vor der Ertheilung von Beneficien. Man 
lasse diese Prüfungen während des Genusses alle hal
be Jahre wiederhohlen; und man wird doch nie da
hin gelangen, daß die Würdigeren und Dürftigeren 
stets den weniger Würdigen und Dürftigen vorge, 
zogen werden. Es läßt sich gar nicht hoffen, daß 

die 



76 

die Prüfer immer gewissenhaft, unparteyisch, und 
unterrichtet senn werden. Fehlt den Prüfenden nur 
Elne dieser Eigenschaften, so verlieren die strengsten 
Verordnungen so gleich ihre Wirkung, und auch 
die gewissenhaftesten, unpanenischen, und am meii 
sie« unterrichteten Prüfer werden manchmahl cmste« 
hen, ob sie den fähiger«, aber weniger fieissigen und 
gut gesitteten dem weniger fähigen, aber fielssigern 
und ordentlicher«, oder umgekehrt vorziehen: ob sie 
den Sohn eines Unterbedienten, oder den eines an? 
gesehenen Staats «Beamten, der bey einer zahlrei
chen Familie nur kaum mit seiner Einnahme ausrei
chen kann, für dürftiger halten sollen?— Unter 
den Prüfungen sind die, welche auf Universitäten 
vorgenommen werden, gewiß im Durchschnitt un-
parieylscher, als solche, welche entweder Schulleh
rer, oder Personen, die an demselbiqen Orte mit de« 
Bewerbenden oder deren Ellern wohnen, vornehi 
wen. Allein die Prüfungen auf Universitäten ha
ben auch wieder ihre großen Schwierigkeiten. Halb, , 
jährige oder jährliche Prüfungen von Beneficiaten 
waren vormahls fast auf allen Universitäten eingee 
führt , und sind fast auf allen Universitäten in Ab
gang gekommen, well sie den Prüfenden eine große 
Beschwerde, und den Geprüften eine unangenehme 
last , und sehr oft für die letzteren mit Unkosten ver
knüpft waren. Wegen der Unkosten kann man von 
den Beneficiaten nicht einmahl öffentliche Zeugnisse 
der akademischen Obrigkeit über Fleiß und Wohlver, 
halten verlangen. Wenn die Taxe für solche öffent, 
llche Zeugnisse auch noch so müßig ist, so wird sie 
doch Beneficiaten zu schwer: besonders, wenn sie a l , 
le halbe Jahr entrichtet werden müßte. Die Zeug
nisse einzelner iehrer hingegen sind unzureichend, weil 

die 
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die lehrer allenfalls, wiewohl auch nicht immer den 
Fleiß, selten aber das Betragen ihrer Zuhörer bezelu 
gen kömien. Das einzige ausführbare, und nicht 
ganz unwirksame M i t t e l , Beneficiaten zum Fleisse 
und ordentlichem Betragen zu ermuntern, und vom 
Nnfielsse und unordentlichem Wandel abzuschrecken, 
oder zurück zu rufen, ist dieses: daß man der akade, 
wischen Obrigkeit Verzeichnisse der Beneficiaten zw 
schickt, und von dieser alle Jahre, oder halbe I a h , 
re cmen kurzen Bericht, vorzüglich über den oekono, 
wischen und sittlichen Zustand der Beneficiaten ver-
langt. S o bald junge leute wissen, daß Beneficien 
nicht als unwiderrufliche Pfründen für die ganze aka« 
demlscne Zeit vergeben wereen: daß ihre Fortdauer 
vielmehr von jährlichen, oder halbjährlichen Berich« 
ten der akademischen Obrigkeit abhängt; so kann man 
sicher annehmen, daß sie durch die Furcht, ihre Be« 
ncsicien zu verlieren, oder wegen der ungünstigen 
Berichte der akademischen Obrigkeit die Gnade ihrer 
Wohlthäter einzubüßen, sich manchmahl vor un
nützen Ausgaben, oder anderen Thorheiten hüten 
werden. 

Unter allen öffentlichen Anstalten, und milden 
Stiftungen auf hohen Schulen haben keine die Fonds 
der Universitäten mehr erschöpft, keine weniger Gu» 
tes, und mehr Böses gestiftet, als diejenigen, well 
che man in älteren Zeilen am häufigsten Collegia, in 
neueren Zeilen Seminarien genannt hat: diejenigen 
Institute nämlich, wo eine mehr oder weniger große 
Zahl von Studierenden unter der Zucht von lehrern, 
oder Aufsehern entweder freye Wohnung allein, oder 
freye Wohnung und Nahrung, oder neben freyer 
Wohnung und Nahrung noch eine gewisse Summe 

Gel, 
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Geldes zu den kleinen nothwendigen Ausgaben er
hielt. 

Es ist hier der Ort nicht, die Entstehung, und 
Ausbildung der Collegien, oder ihre wesentlichen 
Verschiedenheiten weitläuftig aus einander zu sehen. 
I ch bemerke nur, daß das vierzehnte, fünfzehnte, 
und die erste Hälfte des sechzehnten Jahrhundert 
der St i f tung, und Erweiterung von Collegils an» 
meisten günstig waren. Alle Fürsten, welche bald nach 
der Reformation hohe Schulen gründeten, oder vev, 
besserten, übten ihre Frengebigkeit am meisten in de-
S t i f tung , oder Erweiterung von Collegiis. Die 
meisten St i f ter , oder Wohlthäier von Collegiis 
nahmen weder auf die Bedürfnisse des Staats, noch 
auf die übrigen Bedürfnisse von Universitäten die ge, 
hörige Rücksicht; und daher geschah es, daß man 
durch eine sinnlose Vermehrung von Freystellen, be
sonders für künftige Theologen, viel mehr jungeleu-
« zum Studieren anlockte, als der Staar versorgen 
konnte: daß man solche Freystellen auch den Söhnen 
wohlhabender 'und reicher Familien gab, die eine 
öffentliche Unterstützung gar nicht brauchten, und 
daß man endlich zur Erreichung dieser beyden gar 
nicht nützlichen Zwecke mehr Geld verschwendete, als 
die Unterhaltung ganzer Universitäten kostete. Die 
Wirtembergischen Clüster, und das theologische S t i , 
pendium in Tübingen ziehen mehr junge Theologen 
zu, als man in diesem Herzogthmn zu versorgen im 
Stande ist; und manche ihrer Zöglinge suchen daher 
ihr Glück auswärts, und sind für das land verlo, 
ren. Das Uebermaaß junger Theologen würde im 
Wirtembergischen noch größer seyn, als es wirklich 
ist, wenn nicht viele der besten Köpfe nachher die 

Theolo.-
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Theologe aufgäben, und andere Wissenschaften zu 
ihren Hauptfächern erwählten. Das Stipendium 
theologicum und das Collegium Ulustre in Tübingen 
kosten dem Kirchenrach jährlich über 22000 Gulden. 
Wenn man zu dieser Summe noch den Aufwand der 
übrigen ähnlichen Institute rechnet; so kann man 
mit Recht fragen, ob die Unterhaltung der lehrer 
und aller anderen öffentlichen Anstallen in Tübingen 
so viel koste, und ob nicht ein großer Theil des Gel
des, das an jene Institute gewandt w i rd , auf eine 
nützlichere Art gebraucht werden könne? 

Die übermäßige Ermunterung zum Studieren, 
und die unzweckmäßige Verwendung von Fonds sind 
die geringsten Schäden, welche zah l re iche Colle-
gia stifteten. Die Aufsicht ist in zahlreichen Colle, 
giis und Seminarien selten so genau, daß sich nicht 
in Wohnungen, Wäsche, und Geräth eine gewis
se Unreinlichkeit einschleichen sollte. Diese Un-
reinlichkeit wird um desto nachthelliqer, da nicht nur 
alle Seminaristen Mittags und Abends zusammen 
speisen, sondern auch kleinere, oder größere Haufen 
von jungen leuten in denselbigen Zimmern zusammen 
schlafen, zusammen wohnen, und zusammen arbei
ten. Ich weiß es aus dem Munde vieler Semina
risten, daß dieß beständige Zusammenseyn mit Ande
ren besonders für Iüngljnge von lebhaftem Geiste 
auf die länge unsäglich drückend wird. Hiezu kommt 
noch der unangenehme Zwang der größeren, oder 
geringeren Einqeschlossenheit: der Zwang unnützer 
Uebungen, oder Prüfungen und Wiederholungen: 
endlich der für junge leute höchst quälende Gedanke, 
daß sie länger, als sie wünschen und nüthig Hütten, 
in den gelehrten Gefängnissen verweilen müssen, wo 



nicht selten die lehrer und Ausseher, welche die T r ü , 
ster der Jugend seyn sollten, ihre grausamsten Pe i , 
„iger werden Durch alle diese Umstände wird Vis 
Gesundheit von Jünglingen, noch häufiger die M u n , 
lerkeit ihres GcisteS, und die tust zum Arbeiten zer
stört, oder wenigstens geschwächt. Eine der vor» 
nehmsten Absichten der Slifcer von Collegien war 
diese, die Jugend vor Verführungen und Ausschwel, 
fungen zu bewahren. Nie wurde eine Hoffnung 
mehr getäuscht, als diese. Die Mauern und Nie, 
gel von Collegiis konnten nicht einmcchl die Gefah, 
ren abhalten, denen sich selbst überlassen« junge leu.' 
te am meisten ausgesetzt sind. Noch viel wenig« 
sonnte man es durch die strengste Aufsicht verhindern, 
daß nicht in dem Innern der Collegien oder Semi , 
narien selbst Quellen von geheimer Si t ten, Verderb, 
niß entsprangen; und daß jedes entweder eiuheimi-
fche, oder von außen hereinbringende Laster sich schnel, 
w verbreitete, als sonst geschehen wäre. Ven der 
Zeit an, wo die Collegien sich auf den älteren Uni
versitäten so sehr vervielfältigten, wurden die Ver i 
schwörungen, Meulereyen, und Aufläufe der S t « , 
dierenden gegen die akademische, oder andere Orts, 
Obrigkeiten, oder gegen die Einwohner der Univeri 
sitätS l Städte viel häufiger und gefährlicher, als sie 
vorher gewesen waren, weil unruhige Köpfe ihre 
Räch l Entwürfe eben so schnell, als lasterhaste Men
schen ihre lasier miltheilen konnten. Wenn endlich 
junge teute auch ihre Gesundheit, ihren Eifer für 
Wissenschaften, und ihre Sitten unversehrt aus den 
Collegiis heranobrachten; so hatten sie wenigstens 
ein solches schulfüchsischeS Ausehen erhalten, und 
waren mit den Menschen und der Welt so unbekannt 
geblieben, daß sie das Eine nie, «der nur mit großer 
' Mühe 
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Mühe ablegen, und den Mangel von Welt- und 
Meuschenkennmiß in manchen Jahren nicht ergänzen 
konnten. 

Man glaube ja nicht, daß ich meine Schilde, 
rung der Nachtheile zahlreicher Seminarien ganz al, 
lein nach Anleitung der Denkmähler voriger Zeit ent, 
worfen habe. Ich versichere vielmehr, daß mein 
Gemählde nach der Natur gezeichnet ist, und daß 
ich meine Nachrichten durch die genausten Erkundie 
gungen bey den Zöglingen, iehrern, und Aufsehern 
der beyden großen General-Seminarien in Wien 
und Preoburg, oder bey unterrichteten Staats? und 
GeschässtS.MHnnern erhalten Hab». I n den Generale 
Seminarien zu Wien und Presburg war die Reinlich, 
keit größer, die Wohnung bequemer und gesunder, der 
Tisch besser, als ich alles dieses in irgend einem prote, 
stantischen Institute gleicher An je gefunden habe. Und 
dennoch traf ich keinen Seminaristen, der nicht über 
den Zwang, und die lange des Aufenthalts in den 
Seminarien die bittersten Klagen geführt hätte. Die 
Lehrer und Aufseher dieser Seminarien, auch andere 
Staats, und GeschüfftS - Männer stimmten darin 
überein, daß die General. Seminarien unendlich 
wehr Nutzen stifteten, als die ehemahligen bischöfii, 
chen Seminarien, wo die jungen Geistlichen in lau, 
ter ultramontanischen Grundsähen erzogen worden. 
Man gab ferner zu, daß der Zwang, der den jun, 
gen leuten in den General »Seminarien auferlegt 
werde, vor's Erste nothwendig sey. Zugleich aber 
läuanete man nicht, daß der Zwang und lange Auf, 
enthalt in den Seminarien Eine der vornehmsten 
Ursachen der Abneigung gegen den geistlichen Stand 
sey, welche man auf eine beunruhigende Art so wohl 
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ln Oeslerrelch, als in Ungarn wahrgenommen, deren 
Ursachen die Regierung zu erforschen gesucht, und 
die weltlichen und geistlichen Beamten, die darum 
befragt worden waren, auf sehr verschiedene Arten 
angegeben hatten. Die einsichtsvollsten Männer 
wünschten, daß diese kostbaren Anstalten n) nicht be
ständig fortdauern möchten. Man wünschte dieses, 
wegen der unvermeidlichen Mängel , die mit allen 
großen Ansialten dieser Art verbunden sind. Die un
vermeidlichen Mängel werden um sehr vieles vermehrt, 
wenn, wie dieses bey den meisten Collegiis während 
der längsten Zeit ihrer Dauer der Fall war, die Vers 
waltung schlecht, und die Aufsicht nicht genau ist. Man-
che« deutschen und auswärtigen Universitäten kann nur 
allein durch die Aufhebung, oder Einschränkung ihrer» 
Collegien und Seminarien wieder ausgeholfen werden. 

Die letzte Ar t von Unterstützung, welche man 
würdigen und dürftigen Studierenden aus den Fonds 
von Universitäten angedeihen läßt, besteht darin, 
daß man jungen temen den Mi t tags- und Abend, 
tisch, oder den Mittagstisch allein, und zwar entwe, 
der ganz frey, oder viel wohlfeiler gibt, als sie ihn 
sonst erhalten hätten. Wenn die Beneficiaten ents 
weder in öffentlichen dazu bestimmten Speisesälen, 
oder wenigstens in den Häusern der Soeisewirche an 
gemeinschaftlichen Tischen effen müssen; so entstehen 
die so genannten Convictorien. Die Convictorien 
sind älter, als die Freytische, bey welchen man die 
Freyheit hat, das Essen aus den Häusern der ange» 
wiesenen Speisewirthe hohlen zu lassen. Beyde aber, 

so 
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über 500 junae Leute. Für Jeden derselben wurden 
zweyhundert Kaiser »Gulden entrichtet. 
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so wohl die Convictorlen, als die Freytische sind viel 
spätren Ursprungs, als die Stipendien, und Colle-
gia für Studierende. Man stiftete Convictorien aus 
den jüngeren Akademieen der letzten drey Iahrhun-
derte, wo man nicht Fonds genug hatte, den armen 
Studierenden neben freyer Kost auch freye Woh
nung in besonderen Collegien zu verschassen. I n 
teipzig, Wittemberg, und Jena war man nicht eins 
mahl im Stande, den armen Studierenden einen 
ganz freyen Tisch zu geben. Man bestellte daher so 
genannte Oekonomen, und bewilligte diesen Oekono/ 
men außer Besreyungen von mehreren Abgaben eine 
gewisse Quantität von Getreide, damit sie einer be
stimmten Anzahl von Studierenden den Tisch für el/ 
nen festgesetzten geringeren Preis reichen möchten. 

Man ging in der Gründung von Convicroriett, 
und Freytischen eben so wohl zu weit, als in der 
Stiftung von Stipendien, und CollegliS, und rlche 
tele dadurch auch dieselbigen Schäden an. Wo al, 
so eine zu große Zahl von Freylisch.'Stellen eine Mit-
Ursache wird, daß die Söhne armer Eltern nützli
chen Gewerben entzogen, und in der Folge als un
brauchbare Gelehrte eine last für den Staat wer, 
den; da muß man, und ich glaube, daß dieß auf 
den meisten deutschen Universitäten der Fall ist o), 

die 

o) Es scheint mir, daß man Göttlngen ausnebmen 
könne. Auf unserer Universität sind ,46. Freytisch« 
Stellen gestiftet, von welchen die König!. Regierung 
«7. vergibt. Für jede Stelle werden 43; Thlr. unsers 
CassengeldeS bezablt. Der Stipendien, die aus der 
Closter5Casse, und der Celliscken Beneficiaten«Casse 
gereicht werden, find t)z. Diese Stipendien sind sich 
nicht alle gleich. Der ganze Betrag derselben wird 
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die Zahl der Freylisch'Stellen vermindern, und die 
übrig bleibenden Stelleu verbessern. Diese Ver l 
Wandlung ist derjenigen vollkommen ähnlich, welche 
man schon vor geraumer Zeit mit den Frentifchen in 
Gümngen vorgenommen hat. Ursprünglich hatten die 
Freytischler in Güttiugen so wohl Abends, als Mittags 
einen freyen Tisch. Die Preise, welche man für einen 
M i t tags - und Abendtisch zahlte, wurde schon in den 
ersten zehn Jahren nach der St i f tung der Universität 
unzulänglich. Die Spelsewirthe wollten keinen Scha
den leiden, und machten das Essen immer schlechter, 
bis die Aufseher der Fremische die täglich wiederkeh
renden Klagen der Benesiclaten nicht länger ertragen 
konnten. Man schaffte also den Abendtisch ab, und 
wandte das, was man dadurch gewann, auf die 
Verbesserung des Mittagstisches. Vielleicht ist die 
Zeit nicht weit entfernt, wo die Speisewirthe für 
den bisherigen Preis keinen leidlichen Tisch mehr 
geben können. Sollten unsere hohen Oberen der
einst nicht im Stande seyn, den Preis der Freytische 
aus anderen Fonds zu erhöhen ; so bliebe nichts übrig, 
als die Zahl der Freylisch: Stellen zu vermindern, 
und dadurch die übrig bleibenden zu verbessern. 
M i c h a e l i s p) hielt die Freytische in unseren Zeiten 
für ganz entbehrlich, weil der Studierenden noch 
immer viel zu viele seyen. Ich kann diesem Urtheile 
nicht beystimmen. Doch glaube ich, daß es auf den 
meisten Universitäten viel rathsamer seyn würde, die 
Freytisch, Stellen zu vermindern, als sie zu ver
mehren. 

D ie 

in dem UniversitätS « Eassen« Register nicht aufge, 
führt. 
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Die Convictorien, wo eine große Zahl , oder 
doch ansehnliche Gesellschaften von Studierenden 
gemeinschaftlich speisen, sind in einem solchen Gral 
de verderblich, daß ich zu der schleunigsten Auf
hebung derselben nicht anders, als rächen kann. 
Zu den geringsten Nachtheilen der Co.nvictonen ge
hören die beständigen Klagen und Streitigkeiten der 
Oekonomen und Benesiciaten wegen der Beichasse" 
hei l , und Quantität der gereichten Speisen. .Viel 
verderblicher werden die Convictorien durch dle 4yt 
rannen, welche die älteren, besonder« als Scklager 
berühmten Mitglieder über die jüngeren Tlschgenos, 
sen ausüben: durch die Vertraulichkeit, welche sie 
unter einer großen Anzahl von Studierenden veran
lassen ; und endlich durch die tägliche Gelegenheit, 
entweder Trinkgesellschaften und andere Gelage, oder 
Ordens , Angelegenheiten und Schlägereyen, oder 
Entwürfe gegen die Obrigkeit, oder die Einwohner 
des Orts zu verabreden. S o lange zahlreiche ^ o w 
vlctorien auf einer Universität sind,, so lange Halts 
ich es für unmöglich, daß eine gute Disciplin einge^ 
führ t , oder erhalten werden könne. Die großen 
Nachtheile des gemeinschaftlichen Speisen« vieler, 
meistens armer Studierenden bewegten auch »Mre -
tig unsere hohen Oberen, daß sie die Tisch-Gesell
schaften in den Häusern der Speisewirche schon vor 
langer Zeit aushoben. Auch in Kiel q), und auf an, 
deren Universitäten sind die Convictoria als schädw 
che Institute abgeschafft worden. 

S o augenscheinlich die Schädlichkeit von Eon. 
victorlen ist, so streitig ist die Frage: ob dle ^ u , 

spetto-
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speetoren der Freytische die Benesiclaten an gewisse 
Spelsewirthe weisen, oder ob sie die Wahl der Spei , 
sewlrche den Studierenden überlassen, und nur vier-
teljährlich die Gelder an die selbstgewählten Speise, 
lvirche auszahlen sollen? Der erste Fall findet in 
Gölllnqen, der andere in Kiel S ta t t r ) . Die Wahl 
der Spelsewirche durch die Beneficiaten hat das 
Gute, daß die Ersteren von den letzteren abhängte 
ger werden, und sich also auch mehr, als sonst, hü
ten, ihre Kunden durch schlechtes Essen abwendig 
zu machen. Ueberdem wird es bey der Wahl der 
Spelsewirthe durch die Beneficiaten leichler, als 
sonst, den Freytlsch ln ein Stipendium zu verwandeln: 
gesetzt, daß ein Beneficiat sich durch Unterricht sonst 
einen frenen Tisch verschaffen fann. D ie in Gött in, 
gen gewöhnliche Anweisung der Beneficiaten an gewisse 
von der Inspektion gewählte Spelsewirthe hat dagegen 
den großen Vonhe i l , daß die Spelsewirthe für eine 
bestimmte Zeit auf eine bestimmte Zahl von Kunden, 
und auf bestimmte Summen zu bestimmten Zeiten 
rechnen können. Diese Gewißheit setzt Speisewir, 
the in S tand , einen bessern und wohlfeileren Tisch 
zu geben, als sie würden thun können, wenn sie 
von der Willkühr junger l«ute abhängig wären, und 
jeden Monach fürchten müßten, einen großen Theil i h , 
<er Kunden zu verlieren. D ie beträchtlichen Summen, 
welche zu bestimmten Zeiten mit unfehlbarer Gewiß, 
heil an die Spelsewirthe der Freytischler ausgezahlt 
werden, bringen selbst denen, die keine Freytische 
genießen, den großen Vorchell, daß die Tracteurs 
die übrigen Tische wohlfeiler geben, als sie sonst ge
konnt hätten. Das Geld für Freytlsche ist der ein, 
zige Grund des CreditS der weniger vermögenden 
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Speisewirthe. Ohne dieß Geld würden manche Spei« 
sewirche weder Fleisch, noch andere Nothwendiqkeii 
ten auf Credit erhalten. Die Concurrenz der Wir-
the würde kleiner, also nothwendiq auck der Preis 
der Tische höher werden. Das Geld von Freyli, 
schen ist für Manche das einige, auf welches sie si, 
cher rechnen, und ohne welches sie Butter, Wintere 
Gemüse, geräucherte Sachen, u s w . schwerlich lln 
Großen würden einkaufen können. 

Die Freytische sollten, wie die Stipendien, nicht 
auf mehrere Jahre vergeben, sondern jedes Jahr ver, 
längere werden: ausgenommen wenn die akqdemi-
schen Gerichte in den ihnen abgeforderten Berichten 
meldeten, daß einzelne Benesieiaten sich der bisher 
genossenen Wohlthat durch Unfieiß und unsittliche 
Aufführung unwürdig gemacht hätten. Es geschieht 
nicht selten, daß Freytischler früher abgehen, oder 
abgerufen werden, als die Zeit des ihnen erthellten 
Freytisches verflossen ist, und alsdann ihren Freys 
tisch Einem ihrer Freunde überlassen. Um diesen 
Mißbrauch zu verhüten, ist es gut, daß die Insve« 
tion der Freytische sich mit dem Anfang« eines jeden 
Semesters gehörigen OrlS erkundige, ob alle dieje
nigen, deren Nahmen ihre Register enthalten, noch 
auf der Universität wirklich vorhanden seyen. 

Anstatt daß ich bey allen milden Stiftungen für 
Studierende über Verschwendung geklagt, und den 
Vorstehern hoher Schulen viel mehr Einschränkung, 
als Erweiterung angerathen habe; muß ich im Gegen-
theil bey den VersorgungSlAnstallen für die Witwen, 
und Waisen verdienter lehrer über eine kaum begreifliche 
Nachlässigkeit klagen, und allen denen, welche die Wohl, 
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fahrt hoher Scbuleu befördern können und wollen, 
die möglichste Begünstigung von so genannten Pro, 
fessoren? Wltwen - Cajsen empfehlen. 

M a n kann die Sti f ter, und Gönner der älteren 
hohen Schulen entschuldigen, daß sie nicht an die 
Errichtung von Cassen für die Witwen und Waisen 
von lehrern dachten. Auf den meisten alteren Unit 
vel sitücen vergingen Jahrhunderte, bevor selbst die 
tehrer der Rechte, der Medicin und Philosophie, 
ober die ersten Beamten hoher Schulen die Erlaub
est erhielten, sich zu verheirathen, oder verheira
t e t e lehrer und Beamte angenommen wurden. A l 
lein eben so schwer zu entschuldigen, als zu erklären 
ist es, warum man nicht seit drey Jahrhunderten 
ernstlicher an die Versorgung der Witwen und Kin
der akademischer iehrer dachte. Ben anderen akade
mischen Einrichtungen kann man den ersten Ursprung 
und die, ersten Anlässe nicht angeben, weil sie in ein zu 
hohes Alterchum hinaufsteigen. Die ersten Anfänge 
von Witwen-Cassen sind deßwegenso schwer zu bestim
men, weil ihre Entstehung so neu ist, daß keine mir be
kannte Geschichte irgend einer Akademie derselben E r i 
wähnuug thut. S o viel ich jetzt weiß, ist die Professoren-
Witwen-Caffe in Göttingen die älteste in Deutschland. 
Der Gedanke ihrer Errichtung ist eben so alt, als der 
Entwurf der Sti f tung der Universität; und dieser 
Gedanke so wohl , als die erste Anlage aller öffentli
chen Anstalten in Göttingen zeichnen den unsterblichen 
MünchHausen vor allen übrigen Sti f tern und 
Verbesserern von Universitäten zur höchsten Vereh
rung der spätesten Nachwelt aus. Unsere Witwen-
Casse, und unsere öffentlichen Ansialten werden G ö l , 
tingen je länger, je mehr über alle übrige hohe Schu
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len erheben, wo weder für die lebende», Lehrer, noch 
für die Witwen und Waisen der verstorbenen tehrer 
so gut gesorgt ist, als hier. — Die Kirchen-Depu
tation, welche über die Fonds der Witwen»Lasse 
die Aufsicht führt, wurde am 19. Ju l i 1738- einge
setzt«), und die Universitär Apotheke wurde am ,9 . 
Apr. ,719. der neu errichteten Witwen.-Casse alF 
Einer ihrer Haupt-Fonds von der Calenbergischett 
tandschaft geschenkt 5). 

Die Vortheile von gut eingerichteten Witwen-
Cassen, und die Nachtbeile des Mangels derselben 
sind so groß und einleuchtend, daß man sich fast schä
men muß, die einen, und die anderen vorzulegen. 
Und dock halte ich es für nothwendig, dieses zu thun, 
da mau die Wichtigkeit akademischer Witwen, Caffen 
noch immer nicht genug zu beherzigen scheint. 

Der bey weitem kleinste Theil akademischer leh, 
rer besitzt so viel elterliches Vermögen, oder erwirbt 
und erheirather so viel Vermögen, daß die Witwen 
nach dem Tode der Manner anständig leben, und 
ihre Kinder standesmäßig erziehen können. Wenn 
dann verdiente Lehrer ohne Vermögen, oder ohne 
hinlängliches Vermögen sterben; so müssen die Wi t 
wen und Kinder aus öffentlichen Cassen unterstützt 
werden, oder sie versinken in eine Armulh, die zuerst 
Mitleiden, bald aber Verachtung erregt, und fast 
immer auf die Sitten der Verarmten einen schreckli« 
chen Einfluß hat. Die Armuth, und die Folgen der 
Armuth der Witwen und Kinder von Professoren mö, 
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gen nun Mitleiden, oder Verachtung und Abscheu 
«rreqen; so schaden sie immer dem so nüthigen Anse
hen derlehrer der Jugend, und also auch ihrer Ge
meinnützigkeit. Manche vortreffliche lehrer, welche 
voraussehen, daß ihre Witwen und Kinder nack ih
rem Tode darben werden, verlieren durch geHelmen 
Kummer, Kräfte und tust zum Arbeiten, oder wer? 
den gar vor der Zeit in das Grab gestürzt. Ander« 
verlassen eine hohe Schule, wo sie fürchten müssen, 
daß ihre Witwen und Kinder dereinst ohne Versor
gung bleiben werden; und folgen dem Rufe auf an
dere Universitäten, wo gut eingerichtete Witwen« 
Cassen die Witwen und Kinder verstorbener lehrer 
wenigstens gegen drückenden Mangel schützen. Gut 
«wqerlchtete Wi twen , Cassen also überheben andere 
öffentliche Cassen der Zahlung von Penstonen für Wi t 
wen und Waisen, oder erleichtern ihnen wenigstens 
diese Ausgabe. S ie sind serner Eins der kräftigsten 
M i t t e l , Mitleiden und Verachtung von dem Stan
de der akademischen lehrer abzuwenden. > S ie schützen 
endlich akademische lehrer vor nagendem Gram über 
die künftigen Schicksale der Ih r igen , und erhalten, 
nder ziehen manche vortreffliche iehrer herbey, die 
synst nicht geblieben, oder gekommen wären. 

I ch hoffe, daß es großen und mannichfalligen 
Muhen bringen werde, wenn ich dem Publice das 
Wesentliche der Einrichtung unserer akademischen 
Wttwen-Casse vorlege. Meinen Einsichten nach 
kann sie zu einem nachahmungswürdigen Muster die
nen, dem man bald viele glückliche Copien wünschen 
muß. 

Die Vorsteher der Witwen «Casse sind außer 
den ordentlichen Professoren der theologischen Facul? 
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<Ht die Senioren der übrigen Faeultäten, der jedes-
mahlige Prorector, und der Assessor des akademischen 
Gerichts : welche zusammen die so genannte Kirchen-
Deputation ausmachen. Ich kann den Grund nicht 
angeben, warum man ursprünglich der theologischen 
Facultät einen größer» Anlheil an der Aufsicht über 
die Witwen Caffe gegeben hat, als den übriqen Fa, 
cultälen: er möchte denn darin liegen, daß dasselbe 
ge Collegium auch die Aufsicht über die Casse der Uni, 
versitäts: Kirche führt. Dieser stärkere Ancheil der 
theologischen Facultät verhütet übrigens das, wo-
gegen schon Michae l is warnte u): die Gefahren 
nämlich, welche man befürchten müßte, wenn fast 
lauter Personen von einem sehr hohen, nicht mehr 
thätigen Alter die Inspektion führten. Der jedes-
mahllge Senior der theologischen Facultät ist der be
ständige Dlrector der Kirchen, Deputatton. Als sol
cher macht er Anträge an das Collegium, und 
sorgt dafür, daß das, was durch Majora beschlos
sen worden, zur Ausführung gebracht werde. Ben 
persönlichen Zusammenkünften führt der Proreetor 
den Vorsitz. Aus der Witwen/Casse wird kein Ca
pital ausgegeben, ohne daß nicht der Syndicuo der 
Universität die Umstände des Schuldners, und die 
Sicherheit der Hypothek gehörig untersucht, und in 
einem ausführlichen Voto dargeleqt häue. Nach 
diesem Voto entscheiden die Mitglieder des Collegii, 
ob ein verlangtes und bereit liegendes Capital aus
gegeben werden dürfe, oder nickt. So bald ein 
Schuldner über ein halbes Jahr mit den Zinsen zu
rückbleibt; so wird das Capital gekündigt, und im 
Säumungs, Falle gerichtlich beygetriebeu. Für die 
Sorgfalt, womit man die Gelder der Witwen« Casse 
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bisher belegt hat, kann man keinen stärkeren Beweis 
anführen, als diesen: daß die Witwen, Casss seit 
Menschendenken nicht das Geringste weder an Capi
ta l , noch an Zinsen verloren hat. Alle größere eins 
laufende Summen werden an Gerichtstagen von dem 
Casstrer in Gegenwart des Prorectors in einen mehr
fach verschlossenen eisernen Kasten niedergelegt, der 
auf der Depositen?Cammer steht. Auf gleiche Art 
werden alle Gelder wieder herausgenommen, und 
ausgezahlt. Am Ende eines jeden halben Jahrs 
sieht und zählt man die vorräthigen Gelder nach. 
Der Cassirer liefert alle Jahre im Februar die Rech, 
nung über die Einnahme und Ansgade des verflösse-
Neu Jahrs. Eine jede Abrechnung wird zuerst von 
den Mitgliedern der Kirchen-Deputation, und dann 
von dem Administrator der UnlversitätS: Casse in 
Haunover durchgesehen, und monlrt. 

D ie Fonds der Prosessoren-WitweniCaffe ent
standen ursprünglich, und bestehen auch jeht in der 
Pacht der Universitäts, Apotheke: in den jährlichen 
Beiträgen der Mitgl ieder: in den'Zinsen von Capi, 
talieu, und endlich in einem jährlichen Geschenk, wel
ches die Casse der UniuersilälS:Kirche an die Witwen? 
Casse macht. 

Unter diesen verschiedenen Fonds ist der zuleht 
angeführte der einzige, der in den letzten Jahren ab
genommen hat. Die Kirchen, Casse gab vormahls 
jährlich hundert und fünfzig Thaler an die Witwen-
Casse ab. D ie erste Casse konnte diesen B e t r a g 
Nicht länger fortsehen, weil die zufälligen Einkünfte 
der Kirche sich seit einiger Zeit vermindert hatten. 
M a n hat daher den Beytrag der Kirchen - Casse 
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an die Witwen-Tasse auf hundert Thaler herabge, 
seht. 

Die Pacht der Universiläts, Apotheke betrug 
anfangs nicht mehr, als 2QO. Thaler. M i t dem 
steigenden Wohlstände, und der vermehrten Bevül? 
kerung so wohl der Stadt, als der umliegenden Ge: 
gend konnte man das Pachtgeld allmählich bis auf 
6<DQ. Thaler steigern. Bey der letzten Verpachtung 
im I . > 8oo. erboten sich diejenigen, welche sich um 
die Pacht bewarben, von freyen Stücken.zu achthun
dert Thalern in Friederichdor, welche also auch der 
jetzige Pächter zahlt. 

Die Beytrage der Mitglieder haben sich seit 
1794. verdoppelt. B is dahin zahlte ein jedes Mite 
glied der Witwen lCasse jährlich um Michaelis nur 
einen Friederichdor. Von dieser Zeit an trägt ein 
jedes Mitglied jährlich zwey Pistolen bey. Die Ver
anlassung zu dieser Erhöhung war das neue Statut, 
welches mit hoher Bewilligung auf den Antrag des 
damahligenProrectorS, HerrnHofraths Feder an, 
genommen wurde: daßnämlich nicht bloß die Witwen 
der Mitglieder, sondern auch nach dem Tode der 
Witwen, die Kinder der Professoren die jährliche 
Witwen,Pension fortgenießen sollten, bis das jüng
ste Kind zwanzig Jahre alt sey. Beytragende Mit
glieder unserer Witwen-Casse sind ganz allein die in 
BesoloulVg stehenden, ordentlichen und außerordent
lichen Professoren, deren meistens 35^36. sind. So 
bald Professoren Besoldung erhalten, so haben sie 
die Erlaubnis;, an der Witwen.Casse Theil zu neh
men. Ruht Jemand diese Erlaubniß nicht, und 
will nachher eintreten; so zahlt « von dem Jahre an, 
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wo er Besoldung empfing, bis an den Zeitpunkt des 
wirklichen Eintritts das doppelte von dem, was er 
benqetragen hatte, wenn er ssleich, wo er es konnte, 
Muqlied geworden wäre. Seit einigen Jahren hat 
der Casstrer und Rechnungsführer der Besoldung, 
welche er sonst erhielt, entsagt, und dafür ohne jähr
lichen Bentrag gleiche Rechte mit den beylragenden 
Professoren erhalten. 

Die reichste Quelle der Einkünfte unserer Wi t t 
wen-Casse entspringt aus den Zinsen der belegten 
Capltalien^'die bey der Sti f tung nur ,000 Thlr. 
betrussen, und jeht über siOOQ Thaler betragen. 
D ie Wi twen, Casse erhielt diese Summe theils durch 
Ersparungen, am meisten aber durch die Schenkum 
qen unserer landesväter, oder der tandesstande, oder 
durch Vermächtnisse einzelner Wohllhäter und Wohl , 
thäterinnen, unter welchen die verwitwete Buch-
Händlerin«, B a n d e n hoek, bis auf die spätesten 
Nachkommen in dankbarem Andenken erhallen zu wer.' 
den verdient. Diese Wohlthäterinn legirte einen bei 
nächtlichen Theil ihres in Göttingen erworbenen 
Vermögens der reformirten Kirche, und der Profes
soren.-Witwen, Casse, welche letztere allein i l,6oo 
Thlr. empsieng. Die Geberinn setzte von diesem 
legal zooo Thlr. dazu aus, daß aus den Zinsen der? 
selben die Pensionen der ältesten sechs Witwen er< 
höht werden sollten: welche letzteren daher auch vier.' 
zehn Thaler unsers Caffengeldes mehr erhalten, als 
die jüngeren. 

Aus den mitgethellten DatiS ist es leicht, die 
jährliche gewisse Einnahme unserer Witwen-Casse zu 
berechnen, wenn ich noch die Nachricht werde htm 
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zugefügt haben, daß alle Capitalten vier von hun
dert tragen. Die Ausgaben der Witwen-Casse bei 
stehen in den geringen Kosten der Verfertigung und 
Abschristen der jährlichen Register: in dem unbedeu, 
tenden Postgelde und ZahlungS-Gebühren, die von 
den Zinsen einiger auswärts belegten Capitallen ent«. 
richtet werden: in den Bau« und NeparationS.-Ko
sten der Universitär-Apotheke, und endlich in den 
jährlichen Witwen-Pensionen, deren jetzt neun aus« 
gezahlt werden. Die Pension einer Witwe betrug 
anfangs nur 42, dann 6o, im I . »787, 100, jetzt 
hundert und fünfzig Thaler unsers CassengeldeS, von 
welchen sieben Gulden einen Friderlchdor ausmachen. 
Da die Witwen-Casse jährlich fast dreymahl so viel 
einnimmt, als sie ausgiebt; so steigt das Capital 
derselben sehr schnell. Nach einem Vorschlage der 
Kirchen-Deputation verordnete die Königliche Re
gierung im I . 1794, daß die Pensionen der leben
den Witwen jedesmahl um zehn Thaler erhöht wer
den sollten, so bald die Capicalien der Witwen-Casse 
wiederum fünftausend Thaler gestiegen seyen, und 
so lange die Zahl der Witwen nicht über fünfzehn 
hinausgehe. Schon früher, nämlich im I . 1787. 
hob man ein anderes ungroßmüthiges Gesetz auf, 
daß Witwen, welche ihre Pensionen außer tandes 
verzehrten, nur die Hälfte erhalten sollten. — Ge
wiß stimmen alle ieser, welche die bisherigen Nach
richten über unsere Witwen-Casse erwogen haben, 
mit mir in den Wunsch ein, daß die Vorsehung die, 
ser, wie einer jeden ähnlichen milden Stiftung, noch 
recht viele Wohlthäter erwecken, und daß sie zugleich 
alle Unfälle gnädig abwenden wolle, wodurch die 
frohen Aussichten, welche der Zustand unserer Wit

wen-



wen-Caffe gewährt, getrübt, oder vereitelt werden 
könnten. 

Nachdem ich meine Gedanken über die Vermeh, 
rung, und Anwendung der Fonds von Universitäten 
vorgetragen habe; so ist mir in diesem Abschnitt wei, 
ter nichts übrig, als noch einige Bemerkungen über 
die ?ldministralion der Fonds von hohen Schulen, das 
hcisit, vorzüglich derjenigen Fo^ds hinzuzufügen, 
welche zu den Besoldungen der iehrer, und zur Un
terhaltung der öffentlichen Gebäude, und Anstallen 
bestimmt sind. 

Die Administration der Fonds von Universität 
len ist entweder in den Händen von öffentlichen Be i 
anuen, die von den höchsten Collegien in der Haupt-
stadt eines Landes oder einer Provinz bestellt werden, 
und diesen iandesstellen allein Abrechnung von der 
jährlichen Einnahme, uud Ausgabe ablegen müssen; 
— oder sie ist in den Händen der Mitglieder, und 
Beamten hoher Schulen selbst. I m letztern Fall 
sind die Administratoren entweder beständig, oder ab
wechselnd; und legen entweder der Universität allein, 
oder einem höhcrn Collegio außer der Universität 
jährliche Rechnung ab. 

Wenn man di« Erfahrung, welche auch hier die 
sicherste iehrmeisterinn ist, zu Rache zieht; so muß man 
ihr zu Folge den Ausspruch thun, daß es viel besser 
sey, wenn die Benutzung der Güter, und die He, 
bung der Einkünfte von Universitäten öffentlichen von 
der landeoregierung bestellten Beamten anvertraut, 
als wenn beyde den Mitgliedern hoher Schulen, 
oder den von ihnen ernannten Beamten überlassen 
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werden. Der einzige Grund, den man für die Ver
waltung der Güter u»d Einkünfte von Universitäten 
durch Mitglieder oder Beamte derselben anführen 
könnte, wäre dieser, daß solche Fonds in den Hän
den der letzteren sicherer, als in den Händen landes
herrlicher Bedienten jenen. Dieser Grund ist wei
ter nichts, als ein Scheingrund. Wenn Revolu
tionen hereinbrechen, so reissen die neuen Gewaltha, 
her die Güter von Corporationen eben so gut an sich, 
als das Vermögen der Machthaber, welche sie ge
stürzt haben. Alle Universitäten in Frankreich haben 
ihre Güter verloren, und die hohe Sckule in Stras
burg ist die einzige, deren Güter durch ein halbes 
Wunder gerettet worden sind. Auch ohne Revolu
tionen sind die Cassen von geistlichen Gütern und 
nnlden Stiftungen nicht gegen gewaltthätige Eingrif
fe und Angriffe geschützt. Man könnte in Deutsch, 
land mehrere gar nicht entfernte Beyspiele anführen, 
daß weltliche und geistliche Fürsten sich der Guter 
oder Barschaften von milden Sliftunqen, oder von 
Witwen und Waisen bemächtigt, ober wenigstens 
einen nicht geringen Theil der Ausgaben ihres Hofes 
aus solche Cassen gelegt haben. I n iändern hinge
gen, wo die Fürsten und die Räche der Fürsten das 
Eiaenthum und die Rechte der Unterchanen schonen, 
in stachen Ländern hat man eben so wenig zu fürch
ten, wenn die einmahl angewiesenen Güter und Ein
künfte hoher Schulen von landeoherrllcken Beamten, 
als wenn' sie von den Mitgliedern oder Beamten 
von Universitäten selbst verwaltet werden. 

Geseht aber auch, daß die Fonds von Univer
sitäten durch eigene Verwaltung mehr Sicherheit er
hielten; so müßte man doch eine eigene Verwaltung 
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aus anderen Gründen widerrathen. Wer nur einige 
Kenntmß von dem laufe der Welt hat, der wird 
nicht läugnen können, daß die höchsten landest Celle-
gien bey der Besetzung wichtiger Stellen viel weniger 
auf Gunst, und vielmehr auf Fähigkeiten, Kennt
nisse und Charakter Rücksicht nehmen: daß sie ihre 
Beamten genauer beobachten, und zur Rechenschaft 
ziehen, oder beobachten, und zur Rechenschaft zie
hen lassen, als Unter-Obrigkeiten. Akademische letz
ter verstehen im Ganzen, und bekümmern sich zu we-
tüg um die Benutzung von Gütern und die Verwal
tung von Cassen; und diese Unwissenheit oder Nach
lässigkeit allein werden schon Quellen von großen 
Mißbrauchen. M a n kann auch nicht behaupten, daß 
akademische Gelehrte und Beamte im Ganzen ge
wissenhafter oder unbestechlicher seyen, als andere 
öffentliche StaatSdiener, die unter der unmittelba
ren Aufsicht der höchsten Collegien stehen. Durch 
Unwissenheit, oder Nachlässigfeit, oder Ungewissen-
haftigkeit und Bestechlichkeit der Mitglieder und 
Beamten hoher Schulen sind in I tal ien so wohl, als 
in anderen iändern viele akademische Fonds entwe
der ganz verloren gegangen, oder doch sehr geschwächt, 
und nicht so genutzt worden, als unter einer gu
ten Verwaltung geschehen wäre. Wenn es den Ver
waltern der Fonds und Cassen auf Universitäten 
auch weder an Kenntnissen und Sorgfal t , noch an 
Redlichkeit fehlt; so sind sie doch nicht selten eigen« 
sinnig oder eifersuchtig: verwirren die Verwaltung, 
damit man sie um desto ungestörter schalten lasse, oder 
denken nur an beständige Ersparung, und Vermeh, 
rung der Fonds, ohne für die gegenwärtigen Be
dürfnisse etwas, oder genug hergeben zu wollen. 
M i r ist unter allen Universitäten, welche ihre G ü , 
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ter und Einkünfte selbst verwalten, feine einzige be, 
kaunt, deren Verwalcmi.qS.-System von dem unter
richteten Theil des Publicumo als musterhaft geprie
sen würde. 

G 2 Drit« 



Dritter Abschnitt. 
Ueber die Privilegien von Universitäten. Eigene Gerichts
barkeit - " Recht Statuten zu machen — Lehrer und 
Beamte zu wählen — Würden zu ertheilen — Landtags-
Deputirte zu senden — Recht der Freyung — Patronat-
Reckt, — rotukl« nominiltionliiu — (5omillV2 ?2l»tin2 — 
Cenlur« Reckt und Censur-Freyheit, — Befreyu„g von 
dffentlichen Lasten und Abgaben — Jagd < Gerechtigkeit — 

Recht Weinschenken u. s. w. und Apotheken 
anzulegen — akademische Freyheit. 

Z Universitäten sind privilegirteCorpora von lehrern, 
«D^ und ternenden, welche durch die Gnade ihrer 
St i f ter , oder anderer rechtmäßigen Oberen gesetzli
che Prärogativen erlangt haben v). Diese Vorrech

te 

v) Die Universität zu^ Paris erhielt im I . 1203. einen 
Procurator, oder Vvnbicus. Ben dieser Gelegenheit 
sagt öulaeul tt,tt. ^mvcrs. ?»vis l l l . 23. ^vt»n6l,m 
auoquc ex nnc loco mul'lselie coust»re univerütztem 
fuilse corpn«, sc» colleßwnl: ,12m, ut «jlmt jurecon» 
lu l t i , cnrporiz leu coNeßi» liß,,» sunt N»ec vulßo, «rca 
communiz, re« commlmeä. lixil lum, nötor, seu 8yn-
<iicl„. Selbst Versammlungen von Lehrern, und Le« 
nenden, die große Privilegien genießen, machen noch 
keine Universität aus. C lemens V. ertheilte den 
lehrern und Lernenden zu Orleans eben die Freihei
ten, welche die Lehrer und Lernenden auf anderen ho» 
hen Schulen besaßen. König P h i l i p p von F r a n k , 
reich wollte, und konnte nicht bindern, daß Lehrer 
und Lernende einzeln die empfangenen päbstlichen P r i , 
vilegicn aenössen. Allein er gab eine Zeitlang nicht 
zu, baß sie ein privilegirtes Corpus bildeten IV. 105. 
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te begreifen entweder die Befreyung. von gemeinen 
iasten, oder den Genuß ehrenvoller, und eilnraqltcher 
Vortheile. Die Exemtionen, welche man den M i t , 
gliedern hoher Schulen gestattet hat, umfassen vor
züglich Befreyung von allen, oder doch von qewift 
sen Abgaben, von Einquartirungen, und von be« 
schwerllchen persönlichen Diensten, oder ieistunqen, 
besonders von Wachten, und Kriegsdiensten. Die 
ehrenvollen, oder einträglichen, oder sowohl ehren, 
vollen, als einträglichen Vortheile, womit ältere 
und neuere Universitäten begnadigt worden sind, be« 
stehen in einer mehr, oder weniger beschränkten Oe-
richtsbarkeit, in dem mehr oder weniger beschränkten 
Recht, Statuten zu machen, und Mitglieder, oder 
Beamten und Bediente zu wählen, oder vorzuschla, 
gen: in eimm vorzüglichen Range, welchen sowohl 
die Universitäten als Corpora, als die Vorgesetzten 
und Mitglieder der Universitäten behaupten: in dem 
Rechte, Würden zu enheilen, und Devutirte auf 
landtage, oder zu Beratschlagungen über iandes« 

Ange-

ic>6. K « / « i ttitt. Dn iv . ksßo sl i l lä est ßgu^ere pr i -
vÜeßiiz univcrl i t i l t i«, et »liuc!, eN'c l imvcrlit»tcm. . . 
!^»m uiiiverlitl>tl5 est, per le conderc Natut», jursmcu« 
ti« »clllrinßere, et j»!sl,,i,rntl tormu!»« prilcscrldcre, ju> 
tizcliätiouem iu sul>clitl)8 exercere, et »l»ull »ci ßcnu«: 
<zu,e noluer« K»6tenuz rex ^urel i ,ncl, l l Nuclin iuilulße» 
re. Schon seit Jahrhunderten werden die Privilegien 
hoher Schulen in den pädstlichen, kaiserlichen, und 
anderen landesherrlichen Gnadenbriefcn auf folgende 
Art ausfledrückt: ß«u<ze»nt . . . . amniliu«, et uui> 
dulcunl^ue ßr»tl i«, do»lir l l juz, <liznlt»tlt)l,z, prucemi-
«eutiiz, immunitÄtll iuz, privi leßi«,, srancliMiz, co>,-
« lNon ibus, tavoribuz, ini iu! t lz, l»c «lii» ^uibul l idet, 
yuiku« uuivertttÄte, . . ß^udent. ? r iv i l . ^ ln ivel l . (ioo<t. 
i n Ueum»nn» Llbl lotn. Kitt. ^c»l i . v. z i y . 

GZ 
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Angelegenheiten zu senden: in dem Pattonat?Rech
te, und dem Recht, Ccmdtdaten zu geistlichen Aem-
tern und Würden vorzuschlagen: in den Rechten der 
Pfalzarasen: in der Ceusur.-Freyheit, und dem Rech
te der Hrenung: in dem Rechte des Weinhandels, 
oder Wein und Bierschenken oder Apotheken anzule
gen und zu verpachten. Die jetzt erwähnten Vor
rechte kommen entweder allen Angehörigen einer Uni-
vcrsi:ät, oder der Gesammtheit der lehrer, oder der 
Gesammlhelt der Studierenden, oder einzelnen con-
sillunten CorporiduS der Einen, und der Anderen, 
z. V . den Facultälen, und so genannten Nationen, 
oder endlich einzelnen Beamten, und Mitgliedern zu. 

Die Privilegien der beyden ältesten hohen Schu, 
len zu Bologna und Paris entstanden zufällig, und 
vermehrten sich allmählich. Die Privilegien der äl
teren hohen Schulen überhaupt wurden lheilo von 
Päbsten, the,ls von Fürsten oder anderen obersten 
Gewalten gegeben. Unter allen hohen Schulen war 
Par is diejenige, wo das Corpus der Universität, 
oder vielmehr die Gesammtheit der lehrer, (univer-
tilIz cicx'lol mn) die größten und unmäßigsten Vorrech
te besaß. Die Gesammtheit der lernenden hingegen 
(muvelltt25 ickoialiulii) und besonders die deutsche 
Nation hatte nirgend größere Prärogativen, als auf 
den Italianischen hohen Schulen, besonders in Pa-
dua, so wie die ersten Beamten hoher Schulen nir
gend mehr Gewalt nicht bloß über ihre Angehöri
gen, sondern auch über Stadt und Bürgerschaft 
hatten, als in Oxford. Die übertriebenen Vorrech
te der iehrcr und lernenden in Par is , Padua, u. s. 
lv. erzeugten solche Mlßbräuche, daß man sich wun« 
der« muß, wie diese hohen Schulen dadurch nicht 

gänz, 
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gänzlich zu Grunde gerichtet worden sind. D ie 
St i f ter der ersten deutschen Universitäten waren mäßi
ger in der Ertheilunq von Privilegien, als die Gön, 
ner der ältesten Italianischeu, und Französischen ho
hen Schulen. Unterdessen erhielten auch die deut
schen älteren Universitäten viel größere Privilegien, 
als die später errichteten; und die geringeren P r i v i 
legien der letzteren waren eine der vornehmsten Ursa, 
chen ihrer bessern Verfassung und Verwaltung. D ie 
Sti f ter der deutschen Universitäten behielten sich und 
ihren Nachfolgern das Recht vor, die Freiheiten 
und Statuten der hohen Schulen nach Befinden der 
Umstände zu mehren, oder zu mindern. Auch ohne 
einen solchen Vorbehalt sann man es meinem Urtheile 
nach gar nicht bezweyfeln, daß die oberste Gewalt 
das Recht besitze, alle von ihr ertheilte ursprüngliche. 
Freyheiten und Vorcheile einzuschränken, so bald ei
ne unläugbare Erfahrung lehrt, daß solche Vorrech, 
re entweder den Besitzern, oder dem ganzen Staate 
schädlich werden. 

Unter den Vorrechten hoher Schulen ist keins 
älter und allgemeiner, als die Exemtion von dem 
Gerichtszwange der ordentlichen Obrigkeiten der Uni , 
versitätS-Städte, und eigene Gerichtsbarkeit über 
ihre Angehörigen. Eigene Gerichtsbarkeit ist unter 
allen Prärogativen von Universitäten das Einzige, 
welches in dem taufe von sieben Jahrhunderten nicht 
allein nicht geschmälert, sondern eher erweitert wor
den ist: ein Factum, das für die Nützlichkeit und 
Nochwendigkeit akademischer Gerichte das günstigste 
Vorurtheil erregt. 

S o wenig aber die Gerichtsbarkeit auf allen 
Universitäten in gleichem Grade ausgedehnt war ; 
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eben so wenig waren die akademischen Gerichte allem, 
halben ausgleiche Art organisirt, und die Verhält
nisse der akademischen Obrigkeit zu den übrigen Obrig, 
keilen des Ons auf dieselbige Art bestimmt. Aus 
den Organisationen der akademischen Gerichte, und 
den Verhältnissen derselben zu den übrigen OrtS-
Qbrigkeiten entstanden mancherley Mängel. Die 
Mängel gaben schon lange zu Klagen, und die Kla
gen zu der Frage Anlaß: ob es nicht besser sey, die 
Gerichtsbarkeit hoher Schulen aufzuheben, und iehe 
ter so wohl als lernende entweder der ordentlichen 
HrtS: Obrigkeit, oder einem besondern Gerichtshofe 
zu unterwerfen, dessen Vorsitzer und Beysiher nicht 
aus der Mi l le akademischer lehrer genommen, son, 
dern vielmehr von denselben gänzlich verschieden und 
unabhängig seyen n ) . Die neusten Ankläger x) der 

akade-

" ) Co »r ing blieb sich in seinen Urtlmlen über ak.idcmit 
sche Gerichte nicht ssleich. I n seinen /^»tiquitat. Kc2<l. 
Diu". V. p. 143. sagt er: lnc!? ortu« liic s^Ienclor: iil> 
lie lii»ec lelicitg« nossr». <^»»illi,i cnnn in lelicitstiz pl'rte 
cnliocemu«, <,l»n6 ru^i^xn, impesitorumHuc nmninum, 
ĉ ui pleiuinciue litcriz litcrarmn^ne ituclial̂ !» milinz elle 
Aeqni lale<!t, sora et jilclicii« suliciu^i lmmg? I n der 
vii lcrt. »^ !.. 1. doli. 'lneoclns. §. 60. p. 64. heifit es 
hingeqcn: ^ur,zc<i6iionem omnc„, in juvenc-, Nucilaso» 
krgcfe<5lo urlii» elle commissi«,,, „an cft, ^lwcl ilNsilo« 
bemu«. Î cigu«: einin ^cr^n^m clt ex ulu, N,„I>il «llu^l 
odstrt, s»iili!ico, ut N!,iulcuil,5^ue eivit^tiz mi» lit 5um-
ni2 juljzcillIio, lit^u« llülnn lummum tribn«»!. 

x) Unter diesen zeichnet sich besonders der Verfasser der 
kleinen Schrift aus: Sollen die akademischen Ge
richte noch serner in der jetzigen Verfassung gelassen 
werden? Leipzig 179«). 8- Eine Widerlegung dersel
ben findet man in des Herrn Prof. Casars Gedan» 
len über die Nothwendigkelt der akademischen Ge» 
richtsbarkeit. Leipzig l8oo. 8. 
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akademischen Gerichte kannten weder die Vorzüge, 
noch die Mängel derselben genau: nahmen auf die 
erstern gar keine Rücksicht, und übertrieben nicht bloß 
die Zahl und Größe der letzteren, sondern machten 
sie auch viel allgemeiner, als sie wirklich sind. Die 
Vorwürfe, welche man den akademischen Gerichten 
gemacht hat, treffen entweder alle Gerichte ohne 
Unterschied, oder sie sind auch schon lange auf das 
gründlichste gehoben worden?). 

S o natürlich und gerecht es ist, daß Fürsten 
von Fürsten, Edle von Edlen, Krieger von Krle« 
gern, Gemeine von Gemeinen gerichtet werden; eben 
so natürlich und gerecht ist es auch, daß iehrer und 
Jünger der Wissenschaften von ihres Gleichen ge
richtet werden. Die meisten hohen Schulen sind in 
mittelmäßigen, oder kleinen Städten angelegt, wo 
die Orts.-Obrigkeiten nicht den Rang, nicht das An, 
sehen haben, welche die Nichter berühmter Gelehr< 
ten, und vornehmer, bisweilen erlauchter Iünglin? 
ge nothwendig haben müssen. Die Magistrate mit
telmäßiger, oder kleiner Städte würden im Durch? 
schnitt viel mehr parteyisch für, als wider die akademi
schen iehrer, und viel öfter zu nachgiebig, als zu streng 
gegen die Studierenden seyn; und diese Parteylichkeit 
für die akademischen Lehrer, diese Weichheit gegen 
die Studierenden würde sehr bald Beschwerden der 
Bürgerschaft, und Ausgelassenheit der Jugend her-
vorbringen. Wenn sie aber in einzelnen Fallen par
teyisch gegen die lehrer, zu rasch und hart in ih , 

rem 

>) Man sehe Michael is lv . S. 164 u. f. S . 56 l 
u. f. 
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rem Verfahren gegen die Studierenden wären; so 
läßt sich leicht vorhersehen, welche Beschwerden und 
Bewegungen von der einen und andern Seile entste
hen würden. Wer diese Folgen der städtischen Ge
richtsbarkeit über die lehrer, und ternenden hoher 
Schulen nicht einsieht, von dem schene ich mich nicht 
zu sagen, daß er gar keine auf Erfahrung gegründe
te Kemnniß der läge der Sachen auf Universitäten, 
und in Universität«, Städten habe. 

Wenn aber auch der Magistrat in größeren 
Städten Ansehen genug hätte, oder in mittelmäßi
gen und kleinen Städten besondere Richter von ge
hörigem Range und Ansehen mit beträchtlichen Ko
sten bestellt würden; so könnte man doch nicht hoffen, 
daß solche mcht. akademische Obrlqsetten das leisten 
würden , was gut gewählte akademische Obrigkeiten 
von jeher geleistet haben, und noch leisten. Die 
Richter von Studierenden sollen nicht bloß richterli
che , sondern auch väterliche Gewalt üben. Sie sol
len nicht bloß strafen, sondern an der Eltern S ta t t 
bitten, rathen, ermahnen, warnen, und verweisen. 
Die B i t ten , Rachschläge, Ermabnungen, War
nungen und Verweise ehrwürdiger Richter, die zu
gleich angesehene und geschätzte lehrer sind, wirken 
auf gut verwalteten Universitäten mehr Gutes, und 
hindern mehr Böses, als die eigentlichen akademi
schen Strafen. Wer kann behaupten, daß Richter, 
die mit den Studierenden nicht in dem Verhältnisse 
von lehreru stehen, sich die Mühe geben werden, so 
zu bitten und zu rathen, oder zu ermahnen, zu war
nen und zu verweisen, wie redliche akademische Obrig, 
keilen lhun? und wenn sie sich die Mühe gäben, daß 

ihr« 
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ihre väterlichen Bemühungen von gleicher Wirkung 
seyn würden? 

Studierende sollten schon allein deßwegen dem 
Gerichtszwange oder ordentlichen Obrigkeiten entnom-
men, und nicht nach den gemeinen Rechten gerichtet 
werden, weil man die Handlungen von jungen beu
ten, die so eben in die Welt eintreten, und größten-
theils noch in fremder Gewalt sind, ganz anders 
schätzen, und strafen muß, als die von beständigen 
und unabhängigen Staatsbürgern von reifem Alter. 
Einige Vergehungen von Studierenden werden we-
Niger hart geahndet, als die landes-Gesetze vors 
schreiben. M i t manchen anderen Handlungen ver, 
hält es sich umgekehrt. Kostbare Bälle, z. B . Nacht-
Musiken, froher und lauter Gesang zahlreicher Ge
sellschaften , Singen oder Schreyen auf den Straßen 
sind in anderen Städten, und Ständen erlaubt, 
oder werden nicht beachtet. Auf Universitäten sind 
alle diese Dinge verboten, weil dieselbigen Handln«, 
gen, von Studierenden ausgeübt, andere Folgen 
haben, als in den übrigen Volks-Classen. Wört
liche oder thälliche In jur ien, von Studierenden ge
gen Studierende ausgestoßen, oder ausgeübt, wer
den mit Recht härter gestraft, als wenn dieselbigen 
Injurien von ansäßigen Bürgern gegen andere Ein
wohner wären vorgebracht, oder ihnen angelhan 
worden. Die Gründe dieser Verschiedenheit der 
Strafen sind so einleuchtend, daß ich mich der Aus
einandersetzung derselben überheben kann. Fast alle 
polizeiwidrige Vergehungen, für welche Geldstrafen 
bestimmt sind, werden von Studierenden höher ge, 
büßt, als von ansäßigen Einwohnern, weil die B u 

ßen, 
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ßen, welche die letzteren abschrecken, begüterte M i 
ge leute eher reihen, als abhalten würden. 

Wenn aber auch die Vergehungen von S t u 
dierenden eben so gestraft würden, als die von an» 
säßigen Bürgern; so ist doch viel mehr zu wünschen, 
daß die Strafen von Richtern, die aus der Mi t te 
der lehrer gewählt sind, als von anderen Richtern 
angekündigt und vollzogen werden, weil sie im erster« 
Falle kräftiger abschrecken und bessern, als im letz, 
lern Falle. W o die akademischen Obrigkeiten gut 
gevHhlt sind, da wirkt die Furcht, die gute Meinung 
derselben zu verlieren, viel mehr, als die Furcht vor 
den gesetzlichen Strafen. Akademische lehrer, die 
zugleich Richter sind, haben im Durchschnitt man, 
nichfaltigere, und ausgedehntere Verbindungen, 
werden von den Gönnern und Beförderern junger 
teute häufiger gefragt, können durch ihre Emvfehl 
lungen oder M i ß : Empfehlungen mehr nutzen, oder 
schaden, als andere Richter nutzen, oder schaden 
könnten. 

Der letzte Grund, um welches willen man für 
die lehrer und lernenden auf hohen Schulen beson
dere aus der Mi t te der Ersteren zu wählende Rich, 
ter bestellen muß, liegt darin, daß man die kräftig, 
sten Ursachen hat, iehrer und lernende die Wohlthat 
geistlicher Personen genießen zulassen, und zur Er? 
sparung von Zeit, Kosten und Verdruß, das ge, 
lichtliche Versahren möglichst summarisch zu machen. 
Wären nun Hey einem möglichst summarischen Ver , 
fahren die Richter nicht zugleich weise Vater der 
Kläger, oder Beklagten; so würde die Kürze des 
Verfahrens sehr leicht entweder in eine erschlaffende 

Nach-



Nachsicht, oder in eine empörende Härte ausarten; 
und in dem einen, wie in dem andern Falle die schlimm
sten Folgen nach sich ziehen. 

Die Wahrheit der Gründe, welche ich für die 
Notwendigkeit akademischer Obrigkeiten vorgebracht 
habe, ist selbst in unseren Zelten durch die Erfahrung 
bestätigt worden. Höhere Verfügungen vernichteten, 
oder lähmten wenigstens auf den Preußischen Univer
sitäten die Macht und das Ansehen der akademischen 
Obrigkeiten, und wiesen die Untersuchung und Be
strafung der schwereren Vergehungen von Studieren» 
den besonderen Iustitzhöfen an. M i t dem Fall der 
Macht und des Ansehens der akademischen Obrigkeit 
sank in gleichen Graden die akademische Disclplin, 
und der Rechtsgang wurde viel langsamer und kost.' 
spieliger, als er vorher gewesen war x). " D a jetzt, 
so heißt es ln einer bekannten Schrift s ) , auf den 
Preußischen Universitäten die Gewalt des Senats fast 
ganz zerstört, und alle Disclplin aufgehoben ist: da 
alles vor den Iuf t ihhof der Universität gebracht wer
den muß; so sind auch alle die Folgen eingetreten, 
welche der Mangel aller Disciplin bey jungen teuten 
immer hervorbringt. Sittenlosigkeit und Unfieiß ha
ben in den letzten zehn Jahren, (gerade so lange, als 
die Disciplin aufgehoben ist,) überhand genommen, 
und sind weit größer geworden, als vorher, wo je? 
der einzelne Professor jeden einzelnen Studenten zur 
Ordnung ermahnen, und nüthigen Falls zwingen 
konnte. Vor den Iustitzhof können die Ansänge der 

Unord< 

2) Man sehe über die Universitäten ln Deutschland, 
zwölftes Cavitel. 

») l. c. S . «46. «47. 
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Unordnung, die liederlichkeiten, u. s. w. nicht ge
bracht werden. Er erfährt sie erst alsdann, wenn 
sie l?ch in aroben Ercessen sehen lassen. Es ist also 
mclns ;u rathen, als die ergr<ffel,e Maaßreqel wieder 
aufzugeben, und die Gewalt und den Einfiuß des 
Senats so qroß als möglich zu machen, wenn auch 
darüber alle akademische Iust i ; gänzlich auf
gehoben werden sollte." — Die letzten Worte ent
halten einen sonderbaren Gegensatz. 

Wer die von mir vorgetragenen Betrachtungen 
unvarleyisch erwägt, der kann kaum zweyfeln, daß 
es gut sey, für die lehrer und lernenden auf hohen 
Schulen besondere Gerichte anzuordnen, und diese 
Richter aus der Mi t te akademischer lehrer zu neh
men. Wenn man aber dieses auch zugibt, so kann 
man dennoch fragen: wie weit die Wohlfahrt des 
S taa ts , und zunächst der Universitäten es erfordere, 
daß die richterliche Gewalt der akademischen Obrigz 
ketten sich in C iv i l , , in geistlichen, peinlichen, und 
Polizey, Sachen erstrecke. 

Es wird nicht leicht Jemanden einfallen, für 
die akademischen Gerichte das Vorrecht zu verlangen, 
daß man von den Aussprüchen desselben in Cwi l , 
Sachen nicht appelliren dürfe. Nach den Privile
gien der Georgia Augusta b) finden in Sachen, die 
feine hundert Thaler betragen, von den Urtheilen 
der Deputation keine Appellationen S t a t t : es wäre 
dann, daß eS auf Gerechtigkeiten, lerv iwt«, onera 
Perpetua und dergleichen Dinge ankäme, die sich nicht 
schätzen lassen. Die Appellationen gehen in den Fäl
len, wo sie zuläßig sind, an das geheime Raths Col-

legium 
b) r r iv i l . Hc,ll. 6oettil,ße»l', p. HIV. 
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legimu in Hannover, in dessen Willkühr es stehet, 
welchem der königlichen Iusiih. Collegien es die »ä 
inl^lniäln 2ppcII«iiic>lii8 erwachsenen Sachen zu Ab
fassung eines Unheils 2̂ i MÄnclaculil rĉ ,'5 ex c^mmis-
lione spccillii übergeben will c). Die Universität als 
Corpus, kann wie die Universität zu Halles), nur 
Hey dem Geheimen: Raths-Collegio belangt werden. 
Wenn ein Mitglied unserer Universität gegen Je
manden, der nicht zur Universität gehört, zu klagen 
hat; so bleibt es bey der Regel: »Nur sc^uitor so» 
luin rei e). Die lehrer und Studierenden zu Halle 
hingegen können einen Jeden, der nicht unter der 
Gerichtsbarkeit der Universität steht, bey der Mag? 
deburgischen Regierung belangen, welche alsdann 
die Sache ohne We i t l äu f t i gke i t / ux /a eFen-
/,«/<«/?5oceFu/ untersuchen und entscheiden 
muß l ) . 

Die Gerichtsbarkeit der älteren Akademieen war 
nirgend mehr eingeschränkt, als in Ehe-Sachen, die 
ausschließlich vor'das Gericht des Ol^inslii, oder 
des Bischofs gehörten, in dessen Sprengel die Uni? 
versitätS, Stayt lag. Die Georgia Augusta ist nach 
dem Beyspiele anderer Protestantischen Universitäten 
von al ler J u r i s d i c t i o n und Gerichtszwan
ge anderer Königl ichen Gerichte und 
Co l leg ien , und also auch des Consistorii in Han, 
uover eximirt ß). Diese Exemtion von dem Ge-
richlszwange aller übrigen Gerichte brauchte das Kö

nigliche 
c) ib. p. «29-
ll) B r e i t h a u p t S. 7Z. 
e) privll. /̂ c»«l. <3oett. z,. sgo. 
l ) B r e i t Haupt I. c. 
8) T . «9» l. s. 
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nigllche Ministerium als den entscheidenden Grund 
gegen die Ansprüche des Consistorii, welches im I . 
l?68 zu behaupten suchte, daß die Georgia Augu-
sta in Ehesachen von dem Königlichen Consistorio 
abHange n). 

Mehreren älteren Universitäten nahm, oder 
beschränkte man die peinliche Gerichtsbarkeit, weil 
sie in ihren Uutersuchunqen gegen Todtschläger, Mör
der und andere grobe Verbrecher zu nachläßig. oder 
parteyisch gewesen waren. Die hohen Schulen zu 
Halle und Göttingen erhielten die peinliche Gerichts
barkeit in eben dem Umfange, in welchem sie die 
höchsten Iustitz - Collegia des landes besitzen i ) . 
Wenn die beyden genannnten Universitäten !eib.- und 
tebensstrafen, oder peinliche Fragen erkannt haben; 
so gehen die gefällt«, Urtheile an die geheimen Raths-
Collegia zur Bestätigung, oder Milderung. I m 
erstern Falle werden die Inquisiten in Göttingen dem 
Königlichen Gerichts-Schulzen, in Halle dem näch
sten Königlichen Beamten ausgeliefert, und das ge, 
fällte Unheil wird vollzogen, ohne daß die hohen 
Schulen die Kosten tragen dürfen. Geldstrafen hin
gegen werden nicht den landesherrlichen Remcam-
mern berechnet, sondern kommen dem akademischen 
FiScuS zu Gute. Meinem Urtheile nach wäre es zu 
wünschen, daß die peinliche Gerichtsbarkeit der Uni
versitäten Halle und Güttingen zum Besten dieser 
hohen Schulen selbst von einer gewissen Seite eilige« 
schränkt würde. S ie sollte sich nämlich zwar über 
die Mitglieder und Beamten der Universität, auch 
über die gelehrten Mitbürger, aber nicht über die 

Bedien
te) Copial-Buch VIII. S . yr. 
i) B r e i t h a u p t , und krivilczi» ^c»li. 6aett. l l. « . 



Bedienten von beyden, und über die nicht-gelehrten 
Mitbürger erstrecken. Peinliche Untersuchungen er
fordern viel Zeit, und die Unterhaltung und Bewa, 
chung von Inquisiten beträchtliche Kosten. Dieser 
Zeit,Aufwand, und diese Kosten sollten Universitä
ten, so viel als möglich, erspart werden. Die akae 
de»mschen Criminal-Gefängnisse sind auch nicht im, 
mer so beschaffen, daß man wegen der Flucht von 
Inquisiten außer Sorgen sel)N könnte. Schon daS 
ist eine große Beschwerde, daß zum Schließen, und 
zur Entfesselung von Inquisiten vor, und nach den je? 
desmahligen Verhören, die Gerichtsdiener anderer 
Obrigkeiten bestandig requirirt werden müssen. 

Der mühseligste und wichtigste, wenn gleich 
dem Range nach nicht der erste Zweig der akademis 
schen Jurisdiction ist die Polizey. Gerichtsbarkeit, 
vermöge deren man alles, was die öffentliche Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit stören, was besonders der 
Gesundheit des teibeo und der Seelen von Stu5i<»« 
renden schaden kann, möglichst zu verhüten, und so 
wohl die Störer der öffentlichen Ruhe und Sicherheit, 
als die Verderber der Jugend möglichst schnell zu ente 
decken und zu strafen sncht. Gerade dieser Tbeil der 
akademischen Gerichtsbarkeit ist von jeher auf den ho
hen Schulen am meisten vernachlaßigt worden, und 
wird noch jeht fast auf allen hohen Schulen am mei, 
sten vernachlaßigt. Hieraus entsprang der grüßte 
Theil der Unordnungen, welche man fälschlich bald den 
akademischen Gesetzen, bald der akademischen Obrig, 
keit, bald den akademischen Unter, Bedienten zur 
tast gelegt hat. 

Allerdings kommt bey einer guten akademischen 
Polizey. oder wie man gewöhnlich zu sagen pflegt. 

Meiner» Verf. d. Univ. Vd> 1. H bey 
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bey der Einführung und Erhaltung einer guten D l s -
ciplin sehr viel auf die akademischen Gesehe, und 
noch mehr auf dle Beschaffenheit der akademischen 
Obrigkeiten und ihrer Unterbedienten an. Allein" die 
weisesten Gesetze, die trefflichsten akademischen Obrig, 
leiten, die sorgfältigste Auswahl, und Aufmunte, 
rung der Unterbedienten bringen noch keine gute 
Disciplln hervor, wenn man entweder in die Hand 
der akademischen Obrigkeit nicht Macht genug gelegt, 
oder sie mit anderen OrtS Obrigkeiten in solche Ver
hältnisse gesetzt hat, daß ihre Verfügungen zu lang
sam, oder zu matt ausgeführt, oder gar heimlich 
und öffentlich gehindert werden. 

Die Feinde der öffentlichen Ruhe, und die 
Verführer der Jugend finden sich entweder unter den 
Personen, die unmittelbar von der akademischen 
Obrigkeit abhangen, oder unter den Classen von Ein
wohnern, die der städtischen, oder militärischen Ge
richtsbarkeit unterworfen sind. Dle akademische Obrig, 
feit muß stark genug seyn, die ersten zu bändigen, 
und die anderen entweder zu entfernen oder unschäd
lich zu machen. 

Die akademische Obrigkeit ist nur alsdann stark 
genug, alle ihr unterworfene Störer der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung im Zaume zu halten, wenn die 
Pollzey. Wache, deren sie sich bey Aufläufen und 
Tumulten bedient, ganz allein, oder wenigstens in 
allen Fällen, wo sie dieselbe nöthig hat, unmittel« 
bar von ihr abhängt: wenn ferner die Wache so zahl
reich und gut qewählt ist, daß man auch die größten 
und kühnsten Haufen von Ruhestörern damit ausein
ander treiben kann. Die akademische Obrigkeit muß 
selbst auf den seltenen Fall vorbereitet seyn, daß i h , 
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re Polizei),Wache überrascht, oder zurück geworfen 
wird. Alsdann muß sie entweder bey der städtischen, 
oder der nächsten militärischen Obrigkeit eine so schnel« 
le und nachdrückliche Hülfe finden, daß sie den Ruhe, 
störern den auf Augenblicke errungenen Sieg gleich 
wieder aus den Händen reissen kann. — Die aka, 
demische Polizeyl Gerichtsbarkelt ist daher allenchal» 
ben schleckt bestellt, wo die akademische Obrigkeit 
bey entstehenden Aufläufen erst andere Obrigkeiten 
um Hülfe requiriren muß, und die requirirte Mann, 
schaft ntcht von ihren Befehlen allein abhängt: oder 
wo die Polizeyl Wache zu schwach, oder wenn auch 
nicht zu schwach, zu schlecht gewählt ist, als daß 
man sich auf die alten, oder kraftlosen, und feigen 
teute vollkommen verlassen könnte. I n allen diesen 
Fällen kommt die akademische Obrigkeit entweder zu 
spät, oder sie wagt es nicht, die Ruhestörer mit 
Nachdruck angreifen zu lassen, oder wenn sie es wagt, 
werden die Vollstrecker ihrer Befehle bisweilen selbst 
gemißhandelt, und dadurch alle Disciplln mit Fü , 
ßen getreten. 

Es ist nicht genug, daß die akademische Obrig, 
keit gegen die aus ihrer eigenen Mitte aufsteigenden 
Ruhestörer gehörig gerüstet ist. S ie muß auch die 
ihrer Jurisdiction nicht unterworfenen gefährlichen 
Menschen schnell und kräftig erreichen können. Hle, 
zu wird unumgänglich erfordert, daß sie mit den 
übrigen OrtS 5Obrigkeiten, vorzüglich mit dem städ, 
tischen Polizey,Amte in guter Harmonie und genauer 
Verbindung sen, weil nur alsdann ihre Wünsche 
«ben so bald erfüllt werden, als wenn sie selbst zu 
befehlen und zu vollstrecken gehabt hätte. 

H 2 Auch 
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Auch bey der Uebunq der Pslizey l Gerlchtsbar, 
keit muß der<ükadvm!sHen Obrigkeit, so viel es sich 
lhun läßs, Zcu und Mühe erspart werde.». Ich hal
te es daher ft^r sehr zweckmäßig, daß die wirkliche 
vollstreckende Pollzey? Gerichtsbarkeit der Universi
tät sich ganz allem über die gelehrten akademische« 
Bürger und. deren Bedienten ausdehne; und daß 
hingegen die Professoren, sammt den nicht gelehrten 
akademischen Bürgern, dem Polizey,Anue, oder der 
Polizey l Commission unterworfen seyen, welcher die 
Policen: Gewall über alle übrige Emwohner der 
Stadt übergeben worden ist. I n Göltmgen können 
UnlversilHtS, Verwandte von der Policen iCommis? 
sion ohne Requisition der akademischen Obrigkeit vor
gefordert werden K). D a die Polizey.Comnnssion 
ein gemischte« Corpus ist, und so wohl aus Mitgl ie
dern der Akademie, als des Magistrats besteht; so 
kann man leicht denken, daß den den Pollzey.Verfü-
Zungen gegen angesehene Universitär - Verwandte 
der erforderliche Glimpf beobachtet wird. — 

Mehrere der ältesten Universitäten besaßen eine 
Zeitlang eine gesetzgebende Gewalt, d. h. das Recht, 
neue Satzungen, oder Sl.uute zu machen und alte 
aufzuheben, oder abzuändern. Die hohen Schulen, 
welche diese gesetzgebende Gewalt wirklich besaßen, 
oder in Anspruch nahmen, verloren dieselbe in der 
Folge: nur die Englischen Universitäten nicht. D ie 
Stifter der deutschen Universitäten ließen zwar die 
Staunen ihrer hohen Schulen von den ersten M i t , 
gliedern derselben, zu welchen sie das meiste Vertrau, 
en halten, entwerfen; allein sie gaben den ihnen vor
gelegten Statuten eine gesetzliche Kraf t , und behiel, 

ten 
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ten sich und ihren Nachkommen das Recht vor, dle 
ursprünglichen Statuten zu vermehren- m,d abzuän, 
dem. Dle Nachfolger der Stifter üdt^n dieses Recht 
Wirklich aus: lheils durch wiederhohlte landesherrli
che Reformationen der Universitäten und ihrer Sta? 
tuten, theits durch eine Reihe von Verfügungen und 
Verordnungen, welche sie an die Universitäten erge
hen ließen, und wodurch die ersten Statmen mod«fi-
clrt oder ergänzt wurden. Es ist das größte Glück 
für die meisten hohen Schulen, daß sie das gefahrli, 
che Recht, Statuten zu macheu, eingebüßt haben. 
Gabe man ihnen dieses Recht wieder, so würde es-
ihnen eben so, wie den Englischen Universitäten, oder 
n>l<: den Domsiiftern, oder anderen gclstlichen und 
weltlichen Corporationen ergehen: sie würden ihre 
Rechte so groß, ihre Pflichten so leicht, als möglich, 
zu machen suchen, die verderblichsten Mlßbräuche in 
Grundgesetze verwandeln, und dadurch ihren eigenen 
Untergang vorbereiten. Die Statuten der ülteren 
Universitäten umfaßten nicht bloß die Instructionen 
für die vornehmsten Beamten, und die pnvileglcten 
Corpora der Universität, sondern auch die akademi
schen Gesehe für die akademische Jugend; und eben 
deßwegen war es auf den ülteren Universitäten herge
bracht, daß die Statuten bey'jedem ReeeoratS i oder 
ProrectoratS-Wechsel öffentlich vovgelosen wurden. 
Selbst die Statuten von Hälle enthalten noch 4) die 
akademischen Gesehe für dle Studierenden. Ben 
der Errichtung der neusten Universitäten sonderte 
man die akademischen Gesehe von den eigentlichen 
Statuten ab. Von dieft^Zeit an wurden die Sta< 
tnten noch weniger, als die akademischen Gesetze ge, 

lesen, 
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lesen. Ich kenne eine berühmte Universität, wo vie, 
le Jahre lang der jedesmahlige Prorector der Einzl< 
ge unter allen lehrern war, welcher die Statuten in 
Händen Halle. Die wenigsten Prorectoren gaben 
sich die Mühe, die Statuten zu lesen, oder vergaßen 
wenigstens bald wieder, was sie gelesen hatten. D a , 
durch geschah es mehrmahl, daß man die höheren 
Oberen um die Abstellung von Mißbrauchen bat, die 
schon in den Statuten verboten waren. Alle S ta tu , 
len von Universitäten werden nach einem gewissen 
Zeitraum zum Thetl unpassend, und noch mehr un
zureichend; und eben dieses widerführt den landeS, 
herrlichen Reskripten, welche man als einen Nach
trag zu den Statuten ansehen kann. Aus diesem 
Grunde sollte das erste Gesetz in allen akademischen 
Statuten dieses senn, daß die Statuten alle drey, 
ßig, oder fünfzig Jahre durchgesehen, und wo es 
nüthlgwäre, verbessert und ergänzt würden. Eine 
jede Verbesserung und Ergänzung der Statuten wür
de sie dem Ideale eines akademischen Gesetzbuches 
näher bringen; und wenn man einmahl dahin gelangt 
wäre, so müßte man die Statuten-Sammlung 
drucken lassen, und allen öffentlichen so wohl, als 
Privat lehrern, auch allen Beamten und Dienern 
der Akademie mlttheilen, damit ein Jeder die Gesetze 
kennen lerne, nach welchen er und Andere sich zu 
richten haben. Vor einigen Jahren bemerkte ein 
Prorector unserer Universität, daß unsere Statuten 
großenthcils unanwendbar seyen, und in allen Ab
schnitten Ergänzungen bedürften. Diese Bemer
kung veranlaßte ihn zu dem Antrage: ob es nicht 
rathsam sey. unsere Statuten zu revidiren, und die 
revidirten Statuten öffentlich durch den Druck be
kannt zu machen. Der Antrag wurde verworfen, 

aus 
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aus Gründen, die mlr nichts weniger, als genug, 
thuend schienen. Ich bin noch immer der Meinung, 
daß es eine höchst heilsame Sache sey, die Statuten 
von Zeit ju Zeit zu revidlren: nicht bloß, um das, 
was keine Anwendung mehr hat, auszumerzen, son, 
der« um die lücken allmählig auszufüllen, und die 
gemachten Verbesserungen nachzutragen. 

I n den Statuten von Halle m) findet sich die 
treffliche Vorschrift, daß man alle landesherrliche 
Reskripte gleichsam als Fortsetzungen der Statute be, 
trachten, und in besondere Copial, Bücher eintragen 
solle. Das Beysplel von Halle war gewiß der 
Grund , daß man in Göttingen gleich bey der E r , 
richtung der Universität Copial.- Bücher anfing. und 
iiber jeden Band ein vollständiges Real Register 
verfertigte. Der Anwachs der Copial Bücher errege 
te im I . 174s. in einer Versammlung des Senats 
die Frage: ob man die Copial «Bücher fortsetzen, 
und wie bisher, alle Rescripte ohne Unterschied ein
tragen, oder ob man unter den Rescripte« einen Um 
terschied machen, und nur diejenigen in die Copial« 
Bücher aufnehmen solle, deren Inha l t von dauern, 
dem Interesse und Wirkung sey. Der Senat ent
schied einstimmig, daß man, wie bisher, alleRescrip, 
t« ohne Unterschied eintragen solle, erstlich, weil es 
nicht selten zweyfelhaft werde, ob Rescripte von ei
nem dauernden, oder vorübergehenden Interesse jen
en: zweytens, weil man nicht wisse, wer in solchen 
Füllen entscheiden solle: drittens, weil die Erhaltung 
oller Rescripte in vollständigen Copial.Büchern der, 
einst für die Geschichte der Akademie von dem grüß,-

len 
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ten Nutzen senn werde. Der damahlige Prorector 
H o l l m a n n schrieb diesen Senatöschluß eiaeuhälu 
dig auf^ lns der letzten Blätter des ersten Bandes 
der Copial Bücher, Man fuhr dem Senalöschlusse 
zufolge mit dm Copial, Büchern bis in das Jahr 
3770 fort, wo man auf einmahl, ich weiß nicht, 
aus welchen Ursachen, abbrach. Die daher entNan? 
dene tücke ist um desto mehr zu bedauern, da sich 
gerade in deGl Zeiträume von 1770- »8^o- alleThei-
le der Universität am meisten ausgebild?t haben. 
Damit aber der Schade, den eine dreißigjährige 
Unterbrechung der Copialbücher verursacht hat, nicht 
noch größer werde, so hat man mit dem neuen Jahr, 
hundert eine neue Reihe von Copial-Büchern cmge, 
fangen: in der Hoffnung, daß unsere Nachkommen 
sorgfältiger, als unsere Vorgänger seyn werden. 
Wenn die Copial Bücker auch vollständig wären, 
so würde man doch weher den Prorektoren, nock den 
übrigen Mitgliedern des akademischen Gerichts zu, 
wuchen können, daß sie in jedem einzelnen Falle, wo 
sie wegen ergangener Verfügungen ungewiß sind, die 
vielen Bände der Copial--Bücher nachschlagen sollen. 
Um daher die akademische Obrigkeit in Stand zu 
sehen, in zweifelhaften Fällen ohne große Mühe zu 
erfahren, ob etwas von den höheren Oberen bestimmt 
worden sey, oder nicht, trug die Königliche Regie-
«ung dem Syndicus unserer Universität, Herrn H es, 
se, auf: alle Reskripte, die seit der St i f tung der 
Universität ergangen seyen, durchzusehen, aus denen, 
welche dauernde Verfügungen enthielten, Auszüge zu 
wachen, die Auszüge unter gehörige Rubriken zu 
bringen, und auf diese Art ein Kundebuch zu vollen, 
den, das in der Folge von dem Syndicus der Uni
versität stets fortgesetzt werden solle. Selbst die E r , 
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gänzung des Kundebuchs hatte mancherley Schwier 
rigkeiten, bis höhere Vorschriften die Arc und Weise 
der Ergänzung ganz genau festsehten. Nach den 
neusten Verfügungen numerirt der jedcsmcchllqePro? 
reclor jedes ankommende Rescript, unl^ läßt Rescrip? 
le , dringende Falle ausgenommen, lnchc eher bey 
der Deputation, oder dem Senat circnlncn, als 
bis der Secrctarius der?lkademie so wohl das Da-
tum der Ausstellung und Ankunft, als den Inha l t 
derselben in ein besonderes Buch eingetragen hat. 
Wenn dieses geschehen ist, fängt jedes Ncscr.pt sei
nen Umlauf an, nach dessen Endigunq der zellige 
Prorector alle Rescripte bis ;um Schlüsse seines Pro» 
rectorais aufbewahrt. I n der letzten Session bringt 
jeder Prorector die unter seinem Prorectorat ange
kommenen Rescripte in das akademische Gericht mit, 
wo alsdann ausgemacht wird, von welchen Rescripe 
ten der Inhal t in das Kundebnch eingetragen werden 
soll. Die Rescripte, aus welchen Auszüge für das 
Kundeduch zu machen sind, werden abgeschrieben, und 
dem SyndicuS mngethcilt, der die Auszüge in kur
zer Zeit verfertigt, und dem Secretär der Universi
tät übergibt, damit sie in die verschiedenen Copien 
des Kundebuchs gleichförmig eingetragen werden. 
Vor dieser Einrichtung verloren, oder verirrten sich 
Rescripte sehr häufig, weil sie bald in den Händen 
der Prorectoren blieben, bald in die Hände anderer 
Mitglieder des Gerichts kamen, und uach einiger 
Zelt nicht mehr ausgemacht werden konnte, von wem 
man Rescripte zurückfordern solle. 

So'gefährlich eine Autonomie der Universitäten, 
und akademischen Collegien wäre; eben so bedenklich 
ist es, wenn Regierungen Gesetze oder Verfügungen 
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für Universitäten machen, ohne vorher unterrichtete 
Männer aufden Akademleen selbst zu Rache gezogen 
zu haben. Höhere Vorgesetzte, die dieses thun, sind 
in beständiger Gefahr, Dinge zu verbieten, welche 
sich nickt ändern lassen, unausführbare Befehle zu 
geben, und durch solche Gebole und Verbote alles 
unzufrieden oder muchlos zu machen, und den gan, 
zen Gang der Verwaltung zu verwirren. Der 
Werth von Gutachten, welche die höheren Oberen 
an Ort und Stelle verlangen, hängt ganz allein von 
der Erfahrung. Klugheit und Rechtschaffenheit, nicht 
aber von der Zahl der Rächenden ab. Es verhält 
sich mit akademischen CollegiiS nicht anders, als mit 
allen übrigen. Je zahlreicher sie sind, desto mehr 
muß man in manchen Fällen fürchten, daß die M e i , 
nungen derer, welche am wenigsten unterrichtet sind, 
obsiegen, und blinde leidenschaften über die stärksten 
Gründe die Oberhand behalten werden. Die Resul, 
täte der Beratschlagungen zahlreicher Collegien fal
len nicht selten so wunderbar aus, daß man es den 
höheren Oberen nicht verargen kann, wenn sie ein 
Mißtrauen dagegen fassen, und nicht immer der Mehr, 
heil der St immen, sondern von Zeit zu Zeit den 
Vot is der Minorität, oder einzelner Männer folgen, 
in welchen sie, wenn auch nicht mehr Kenntniß der 
Sachen, oder Rechenschassenheit, doch mehr Eifer 
nnd Unbefangenheit gesunden zu haben glauben. 
Wenn höhere Vorgesetzte sich so wohl gegen die Uei 
berraschungen einzelner Personen, als gegen die Pars 
teylichkelt der Majorität in CollegiiS verwahren wols 
len; so müssen sie die mit Gründen unterstützten 
Vota aller einzelnen Mitglieder einfordern. Nach 
solchen Vot is ist es der Regel nach nicht schwer, die 
Gründe und Gegengründe, die Vorcheile und Nach

theile 



theile gewisser Verfügungen gegen einander abzuwä, 
gen. Männer, die das Zutrauen ihrer Oberen ge
nießen, und denen es um das gemeine Beste, nicht 
um die Durchsehung ihrer Meinung zu lhun ist, müs, 
sen sich nolhwendig freuen, wenn Andere neben ih, 
nen gefragt werden, weil dadurch ihre Verantworte 
lichkeit vermindert wird. 

Ein eben so wichtiges Prärogativ, als die eil 
gene Gerichtsbarkeit, und das Recht, Statuten zu 
machen, war und ist das Vorrecht, die lehrer, Be? 
amten und Diener hoher Schulen zu wählen, oder 
vorzuschlagen. Das letztere Recht war vormahls viel 
allgemeiner, als die Freyheit, eigene Statuten zu 
machen; wurde aber auf den meisten Universitäten 
fast in eben dem Maaße, wie dieses, eingeschränkr. 
D ie erste Einschränkung bestand darin, daß die Wah
len der von den Universitäten erkornen tehrcr und 
Beamten den Landesherren, oder Regierungen zur 
Bestätigung vorgelegt wurden. Dieser S t r i t t führ
te bald zu einem zweyten, vermöge dessen d,e Oberen 
von den hohen Schulen verlangten, daß die letzteren 
ihnen bey der Besetzung einer Stel le, oder emeS 
AmtS mehrere Candidaten vorschlagen sollten, ans 
welchen man den Würdigsten wählen könne. Bey 
der St i f tung der Universität Halle baten sich die ju
ristische und medicinische Facullät die Gnade aus, 
daß sie bey entstehender Vacanz zwey Caudidaten vor
schlagen dürften, aus welchen sie hofften, daß der 
iandesherr Einen wählen werde n). Die Stellen, 
welche die angeführten Befugnisse enthielten, wur
den in der Folge in die Göttlngischen Statuten über
getragen. Es begegnete vermulhlich nicht selten, 
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daß die Facultäten Männer nannten, unter welchen 
die Regierungen keinen einzigen der erledigten S te l , 
le würdig fanden, und daß in diesem Falle die Obe
ren Gelehrte anstellten, die von den Facultäten gar 
nicht waren genannt worden. Wenn dieses einige 
Mahle geschehen war, so trugen die Facultäten Be , 
denken, Vorschläge zu thnn, auf welche sie fürchte
ten, daß keine Rücksicht werde genommen werden; 
uu^ dann schlummerte das Recht der Nomination 
gänzlich ein. Es ist meiner Meinung nach nichr zu 
bedauern, daß die Facultäten das Recht ihre Coli 
legen ;u wählen, oder ausschließlich in Vorschlag zu 
bringen, eingebüßt haben. S o gewiß es ist, daß 
eine jede Facultät am besten weiß, was zu einer er
ledigten Profession erfordert wird, und wer am be
sten dazu laugt, so gewiß, oder wahrscheinlich ist es, 
daß die Facultäten in sehr vielen Fällen nicht die 
Würdigsten wählen oder vorschlagen würden: in al , 
len den Fällen nämlich, wo sie fürchten müßten, daß 
die Würdigsten entweder ihnen selbst, oder ihren 
Freunden und Bekannten Abbruch thun können. 
UcbrigenS hängt der Einfluß der Mitglieder der Aka
demie auf die Wahl von lehrern weniger von dem 
Buchstabender Statuten, als von dem GeiNe der 
Regierungen, oder der höchsten Vorgesetzten von 
Universitäten ab. Wenn aufgeklärte Obere sich ernst, 
lich bestreben, erledigte Stellen nicht nach Gunst, 
sondern nach Verdienst zu besehen; so ziehen sie ge
wiß die einsichtsvollsten und unparlhenischsten akade
mischen iehrer zu Rathe. I m entgegengesetzten Fall 
wird es den Vorgesetzten von Universitäten nicht schwer, 
den Facultäten auch den dem freysten Wahlrecht un, 
würdige Candidaten auftunöthigeu. Die Vorgesch: 
ten von Universitäten mögen in der Wahl der iehrer 
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so vorsichtig seyll, alü sie wollen, und zu Rathe zie
hen, wen sie wollen; so kam, es doch nicht fehlen, 
daß sie nlchc von Zcii zu Zeit Mißgriffe thun. Als
dann hört man säst immer die Bemerkung: so etwas 
würde nicht ĝ scueben scyn, wenn man vorher die 
Universität, oder die Facultär gefragt hätte. Ich 
war von jeher üd^ ;?ugt, daß der Mißgriffe noch viel 
mehrere und gröbere geschehen würden, wenn die 
Facultälen das frel)e Wahlrecht erhielten, oder wenn 
die Öderen nur unter den von den Facultälen vorge
schlagenen wählen könnten. 

Unter den akademischen Beamten sind beynahe 
auf allen Universitäten, die Rectoren, oder Pro , 
rectoren, und die Defani die Einzigen, bey welchen 
eine Schein-Wahl Stat t findet. I m Grunde aber 
ist so wohl die Ordnung der Facultälen, aus welchen 
die Prorecloren genemmen werden, als in jeder Fa
cultas die Folge der Personen, welche RectoreS und 
Dekani werden, auf allen oder fast allen Universitä
ten dnrch die Statuten bestimmt, iehrer, an wel
che der Reihe nach das Prorectorat, oder Dekanat 
kommt, können sich von diesen Aemtern diopcnsiren 
lassen. Allein nie, oder äußerst selten wurden Recto: 
reu und Dekani außer der Ordnung ernannt. Aus 
denselblgen Gründen, aus welche» ich nicht dafür 
stimmen kann, daß Universitäten ihre iehrer wählen, 
oder ausschließlich vorschlagen, aus eben diesen Grün
den kann ich es auch nicht billigen, daß sie ihre Be
amten, vorzüglich ihre Syndicos, Quästoren, und 
Secretarien, ja nicht ein mahl ihre Pedellen und 
Carcerwärter unbedingt erwählen, oder zu einernte 
fehlenden Bestätigung vorschlagen. Die Göttingi-
sche Universität hat bloß das Recht, unter allen ih

ren 
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ren Beamten und Unter, Bedienten einzig und allein 
den Carcer.-Wär'er zu nominiren; und dennoch sind 
seit Menschendenten die angesehenen Aemter und Un, 
ter-Bedienungen auf unserer Universität wenigstens 
so gut, als auf irgend einer andern, beseht gewesen. 
Freylich können die entfernten höheren Oberen die 
Eigenschaften, die zu einem jeden akademischen Am, 
te, oder Bedienung nothwendiq und vorzüglich er
fordert werden, nicht so genau kennen, als die Män
ner und Collegia, welche mit den zu ernennenden Be
amten arbeiten, oder die zu ernennenden Bedienten 
brauchen sollen. Hieraus folgt aber weiter nichts, 
als daß die höheren Oberen wohl thun, wenn sie bey 
entstehenden Vacanzen das Gutachten solcher Colle-
gien und Männer einhohlen, die am besten rathen 
können. 

Ein viertes Vorrecht hoher Schulen ist ein aus
gezeichneter, der Wichtigkeit von Universitäten und 
den Verdiensten ihrer Beamten und lehrer entspre
chender Rang, der den Einen, und den Anderen 
durch die Gesehe angewiesen wird. Auch in Anse, 
hung dieses Vorrechts lhat man in älteren Zeiten öf
ter zu viel, als zu wenig. Die Universität zu Pa
ris hatte als die äl teste und ge l i eb te Tochter 
des K ö n i g s , einen gleichen Rang mit dem Par-
lement, und den Vorrang vor dem BlSthume zu 
Paris o). Die Rectoren traten bey feierlichen Ge
legenheiten nicht bloß Bischöfen und Erzbischöfen, 
sondern so gar päbstlichen tegaten vor. Auch auf 
den Niederländischen und anderen Universitäten be, 
wiesen Kaiser, Könige, und andere Fürsten ihre 

Ach, 

o) 6«Ke«, UM. Univ. k»ril. UI. 574. 75. lV. 785. 



Achtung gegen hohe Scbulen und Wissenschaften da-
durch, daß sie dle Ncctcren an ihrer Seite gehen, 
oder sitzen ließen, oder ihnen gar die Ehrenplätze 
einräumten. I n allen diesen Fällen kann man s^um 
zweyfeln, daß der Rang, oder der gesetzliche Platz, 
welchen man den Universitäten als CorporibuS, und 
ihren ersten Beamten gestattete, größer als ihr Aui 
sehen d. h als die äußere Achtung war, die das Pu< 
blicum den hohen Schulen und ihren Beamten er> 
wies. I n neueren Zeiten ist nicht selten der entget 
gengesehle Fall eingetreten. Man ließ den Professo
ren ihren gesetzlichen Rang, raubte ihnen aber einen 
großen Theil ihres Ansehens, wenn man die Zahl 
derselben zu sehr vervielfältigte, und allen Schulleh, 
rern, selbst in den unteren Classen den Titel von Pros 
fessoren ertheilte p). I n Göttingen wurde der Rang 
der Prorektoren und Professoren nach dem Beyspie-
le von Halle bestimmt. Die Prorectoren senden bey 
der Ankunft fürstlicher Personen die Dekane aller oder 
einiger Facultäten ab, um erlauchte Gäste zu bei 
willkommnen. S ie selbst empfangen königliche und 
andere hohe fürstliche Personen auf der Bibliothek 
an der Spitze des Corporis akademici. Nach einem 
uralten Brauch werden in landesherrlichen Rescrip, 
len Prorectoren vor allen anderen oder besonders ge< 
ncmnt, und mit dem Titel Herr beehrt. Alle ordent

liche 

p) Ueber das Studien-Wesen in Ungarn, S. 85. "Wenn 
man auch Ä, B , C< Lehrer, die doch im eigeiilltch. 
stcn Verstände nichts, als Schulmeister sind, Proc 
fessoren nennt; so muß dieser Tltel notkwendig ge» 
rinaschätzig werden. Daher eS denn auch geschieht, 
daß, wie Einiae alles, was Schule hält, Professor 
nennen, andere wiederum alles, was Schule hält, 
Mlt dem Kltel emes Schulmeisters beehren.' 



128 

liche Professoren in Göttinqcn haben den Rang fü? 
nlgllcher Näthe. Die Rescripte, die unter d r̂ Cu? 
racel des ulllierbllchcn M ü n c h Hausen an unsere 
Universität ergangen sind, liest man auch deswegen 
mit innigem Vergnügen, weil sie ohne Ausnahme 
tne aufrichtige Acktung, und zärtliche Zuneigung be? 
weisen, welche dieser große Mann gegen Gelehrte 
überhaupt, nnd besonders gegen die Professoren sei.-
ner Georgia Augusta hatte. 

Ueber das Vorrecht hoher Schulen, akademi, 
sche Würden zn erthellen, sage ich hier nichts, da 
ich von diesem Prärogativ, und von der Eincheilung 
in Facultüten in einem besondern Abschnitt handeln 
werde. 

Kein Vorrecht hoher Schulen war gegründeter, 
als die Erlaubniß, an den Beratschlagungen über 
die Angelegenheiten der Kirche, oder des Staats 
Theil zu nehmen. Pabste und Concilien ladeten im 
14. und l s . Jahrhundert die berühmtesten hohen 
Schulen ein, daß sie Abgeordnete auf bevorstehende, 
oder angefangene Kirchen. Versammlungen schicken 
möchten. Landesherren und iandeoslände baten oder 
befahlen um dieselbige Zeit den berühmtesten einhei-
mischen hohen Schulen, Deputine zu erwählen, 
welche mit ihnen über die Angelegenheiten des Staats 
rathschlagen könnten q). Die hohen Schulen ver-

dien-

g) 6«/«e, l M . ^caci. Paris, l l l . 575. Kettor olim »cl 
conl',!l» ic^ in 2civc>c»d2tllr, fuitc^ue tempu«, clim i l , 
Nl!l«il,i<ir2tione publica reß»» ni i i i l l irret cu »»conllilto. 
I lu I . l^^z. ^ t der .^önig, daß man ihm Räthe 
zugeben möchte, mit welchen er sich über die Angele

genheit 



dienten das Recht, an den Beratschlagungen über 
öffentliche Angelegenheiten Theil zu nehmen, aus 
dreyerley Gründen: erstlich als Besitzerinnen, oder 
Nutznießerinnen großer unbeweglicher Güter, um 
welcher willen ihnen das W o h l , und Wehe des tan, 
des Nichts weniger, als gleichgültig seyn konnte: 
zweytens als Sammelplätze von Männern, die mehr, 
als gewöhnliche Kenntnisse und Fähigseiten hatten, 
zur öffentlichen Wohlthat mitzuwirken: drittens als 
öffentliche landesanstalten, deren Bedürfnisse oder? 
Mängel vorzüglich werth sind, Gegenstände gemeti 
ner Berathschlagungen zu werden. Ben so viele« 
und gerechten Ansprüchen ist es allerdings auffallend, 
daß so wenige Universitäten unter die tandesstände 
aufgenommen worden sind, oder das Recht behüups 
tee haben, Deputirte auf die Reichs? ober landtage 
zu schicken. Geschah dieses, weil kein Geld vorhan
den war, Depullrte zu unterhalten, oder weil die 
Vorsteher hoher Schulen fürchteten, daß die berühmi 
testen tehrer in ihren Berufsarbeiten möchten unter, 
brechen, und der akademischen Jugend entzogen wer, 
den? oder geschah es aus anderen Ursachen? 

Zu den selteneren Prärogativen hoher Schulelt 
gehören das Recht der Freyung, das Panonat-Recht, 

und 

genheiten des Reichs berathen möchte. Hierauf ers 
nannte das Parlemenr sechs, die Swdt Paris Ochs, 
und die hohe Schule eben so viele Rätho des Nönias. 
V. 67s. »d. Ich übergebe die Beyspiele von Wic„, 
u. s.w. um nur nych anzuführen, daß dic liol^ Schule 
zu Ingolstadt im I . lt»ü8. durch einen churfürstliche« 
Befehl aufgefordert wurde, den bevorstehenden Landtag 
zu beschicken. ^m,«l. Inzolll»«!. I I . 37?. IV. 410 «t 

Meiners V,tf. y. Unip. Vd l. I 
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und dann das Recht, so ssenannte rotuloz nomiu»tio-
num 2^ l)enelicl̂ > ecc1el»»Nic2 einzuschicken. Das er-
stere Recht erhielten mehrere ältere Universitäten, 
weil sie entweder geistliche, oder wenigstens gemisch
te Cörper waren, und eben daher in gewissen Rück
sichten geistliche Rechte genossen r) . Zu dem Patro-
nac: Recht gelangten Universitäten entweder als die 
Nachfolgerinnen, und Slellvsrtreterinnen geistlicher 
und welllicher Patronen, oder als beleidigte Thei, 
le , zu deren Genugthuung die Beleidiger Kirche» 
und Cavellen gestiftet, und dann das Patronat»Recht 
den hohen Schulen auf ewige Zeilen übergeben hat-
ten z). Das Recht, Candidaten zu geistlichen 
Pfründen, und Würden zu empfehlen, entstand 
nicht eher, als da die Bischöfe ansingen, geistliche 
Würden und Pfründen nicht'nach Verdienst, so«, 
der« nach Gunst zu vergeben. Keine andere Un i ' 
versität erhielt durch die Gnade oder Bewerbung 
gen der Päbste das ju5 ratuli, wenn man so reden 
darf, so f rüh , und in einem solchen Umfange, als 
die hohe Schule zu Paris t). Die Pübste nah» 
wen bald auf die Privilegien der Universität, und 
auf die Verdienste der iehrer eben so wenig Rücksicht, 
als vorher die Bischöfe genommen hatten. 

Später» Ursprungs, als die zuletzt genannten 
Privilegien, sind die Vorrechte der ^ouutivH salati-

na, 

r) I n Ingolstadt genossen Todtschläger und Mörder i n 
der Un i ve rs i t e t H a u s , und auf der J u r i 
sten Leshaus Frenung, nur nicht, wenn der Er« 
schlagene ein Student war. ännsl. Inßoltt. IV. 50. 

,) Auf die letzte Art kam die hohe Schule zu Paris zu ih, 
ren Patronat., Rechten. H«K<» «itt. Umv. l»«ris. I I I . 
Syy. ÜQQ. 

t) H«/a« »ist. IV. 901. V. s l o - 5 I . 
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na, welche die Kaiser bald einem einzelnen akademi, 
scheu Colleqio u ) , bald den l'socul<lts)rlbu5 Autio« 
num v) oder den Procanzlern v ) und den jed?emah-
ligcn Dekanen einer Faculcät x ) , in neueren Zelten 
aber am häufigsten den Recloren, oder Prorecioren 
hoher Schulen ertheilten. Dle ^ttlnitiv<l (̂ »el'ssea 
schloß nicht immer eine gleiche Zahl von Vorrechten 
in sich. Die neueren Kaiserlichen Stlflungobnefe 
hoher Schulen erwähnen meistens nur dle Reckte, 
Notarien und gecrönte Poeten zu creiren, uneheliche 
Kmder zu legitimiren, mjumez lilliiae zu restitniren, 
und Minderjährigen v<:nii,lu »etatiZ zu geben ? ) . " 
Dle Uebung dieser Vorrechte macht eine der ansehn, 
lichsten Quellen de> Einkünfte von Prorecloren aus: 
das Crünungs-Recht von Poeten ausgenommen, das 
seit länger, als einem halben Jahrhundert gänzlich 
in Abgang gekommen ist. Vor einigen Jahren über-
gab Hie hiesige Armen, Commission Vorstellimqen ge
gen die pfalzgräflichen Rechte, uneheliche Ktnder zu 
legitimiren, und entehrten Personen ihre Ehre wieder 
Herlustellen. Sie glaubte nicht ohne Grund, dap die 
Leichtigkeit, uneheliche Kinder legitimiren, und die 
verlorne Ehre wieder herstellen zu lassen, unzüchtige 

Wetb5-

u) So erhielt im I . 1623. die Ilni^en» Fakultät ;u 
Ingolstadt die ^c>m,tlV2 (.»elaren. ^««,2!. l/,ßollt. IV. 
383-

v) ;. B. den procurstoridu» siermanic«« „Ätioni«! zu Vc» 
loqna. S . l,lc!>t»e siermamcae n»liou,z in »!m» llono» 
menll univerllt. pr,vilez>«. lio>ic,n«e 1747. p. 6. 

v̂) z. B. in Wtvlf, W i l l s Gesch. S. 25. 
») ; B. den Dekanen der Juristen, Facultas in Mar» 

dura.. Sckwend le rs Bericht, u. s. w. G. »H. 
>̂  seivil. ^c»«l. (3l»ett. z». 228. 

2« 
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Weibspersonen zu Fehltritten, oder Wiederhohlmig 
von Fehltritten verleite, oder daß wenigstens die 
Einschränkung dieses Rechts manche Personen von 
Fehltritten zurückhalten werde. Wenn man auch die 
pfal^qräfiichen Rechte der Prorektoren nicht einschrän« 
ken kann, oder w i l l ; so wäre es doch vielleicht räche 
sam, einem jeden Prorector nur eine gewisse Zahl 
von Legitimationen, und Restitutionen zu gestalten, 
die Kosten der Legitimation, und Restitution zu ers 
höhen, und die Erlassung dieser Kosten zu untersa« 
gen, oder zu erschweren. Das letztere wäre auch 
deßwegen anzurathen, damit nicht abgehende Pros 
rectoren durch eine unzeitige Freygebtgkeit die Rech, 
le und Einkünfte der Nachfolger schmälern. 

I m verflossenen Jahre suchte Jemand, der zur 
Karren-Strafe verurchellt worden war, um die r«. 
Nitutio s»mae nach. Der damahlige Herr Prorector 
so wohl, als der akademische Senat fanden die Ge
währung dieses Gesuchs bedenklich, und wandten sich 
an die königliche Regierung. Diese antwortete, "daß 
die Strafe des Karrens keinesweges infamire. Wenn 
aber nach Unheil und Recht eine wirkliche insami» 
in S r Majestät banden gegen den Bestraften erkannt 
worden; so inuolvire die restitutio iam»« in diesem 
Fall eine Abolition, oder Aqgratiation, die allein 
von wegen S r . König!. Majestät aus landesherrllL 
cher Macht stamirt zu werden vermöge: weßwegen 
«ine solche restitutio sl>n,«>e vermöge derOumitiv«v^«e« 
l»re»e in den hiesigen landen nicht zuläßig sey." 

Das Recht, fremde und einheimische Bücher, 
welche öffentlich bekannt gemacht, oder ben Vorle
sungen zum Grunde gelegt werden sollen, oder auch 

nur 
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nur zum Nachschlagen und Durchlesen bestimmt sind, 
zucensiren, ist viel älter und allgemeiner, als das 
Recht der ordentlichen, und außerordentlichen Pro
fessoren , von aller Censur frey zu scyu. Göttingen 
war die erste, und lange die einzige Universität, wo 
die öffentlichen iehrer Censur Freyheit genossen. Sei t 
der Stiftung der Universität machten nur wenige ieh-
rer von der Censur. Freyheit einen solchen Gebrauch, 
daß die hohe Landes-Regierung unzufrieden zu seyn, 
gegründete Ursache halte. Selbst diese seltenen Fäl , 
le veranlaßten unsere aufgeklärten und gnädigen Obe
ren nie, die Censur-Freyheit überhaupt zu beschrän
ken, oder denen, welche gefehlt hatten, dicß Recht 
auf Zeitlebens zu nehmen. Es liegt uns allen un
endlich viel daran, daß Niemand uns in Gefahr sehe, 
durch auffallenden Mißbrauch des bisher ungestört 
besessenen Kleinods verlustig zu werden. 

Sehr natürliche, und eben deßwegen, wie ich 
glaube, auf den protestantischen deutschen Universi« 
täten fast allgemeine Einrichtungen sind diese: daß 
eine jede Facultät daß Recht b^t, die iu ihre Wissen
schaften einschlagend Scl.niften zucensiren: daß der 
Dekan einer jeden Facnjläl besugt ist, die ihm zur 
Censur übergebenen Aianuscripte denjenigen Mitg l ie, 
dern, in deren Fach sie gehören, zuzuschicken, und 
in zweyfelhaften Fällen selbst zu censiren: daß jeder 
Censor für die Arbeit der Censur von dem Drucker 
ein bestimmtes mäßiges Honorar erhält: daß jeder 
Drucker die von dem Censor mit dem imr>rim«tur ge
zeichneten Manuskripte zur etwanigen künftigen Ver-
glelchung aufheben: auch nach jeder Messe ein Ver
zeichnis der gedruckten Schriften, sammt den Titeln 
derselben einliefern müsse, damit der Proreclor sie 

I 3 bey 
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ben den Facultäten circuliren lassen könne: daß enk, 
lich Drucker, die größere oder kleinere Schriften oh
ne Censur drucken, unabbittlich mit einer durch die 
Gesehe bestunmten Geldstrafe belegt werden. 

Der Mißbrauch der Preß«Freyheit in den letz, 
ten Iahreu veranlaßte auf unserer und vermuthlich 
auf mehreren anderen Ulllversitäten eine Censur über 
die Bücher und Schriften von teih-Bibliotheken, 
tese? Instituten, und lese-Gesellschaften. Ein Re
skript der Königlichen Regierung enheilte unserm 
Herrn Professor Reuß den Auftrag, die hiesigen 
leih-Bibliotheken sowohl, als die Bücher.-Samm
lungen der iese-Institute, und lese - Gesellschaften 
genau durchzusehen, alle Schriften, welche dem 
S taa t , der Religion uud den guten Sitteu gefähr
lich sehen, auszumustern, und die übrigen unentgeld-
lich zu stempeln. Zugleich erhielten die Besitzer von 
leih-Bibliotheken, so wie die Dlrectoren von lcse-
Gesellschaften, und l^se-Instituten, den Befehl, in 
der Zukunft keine Schrift auszuleihen, oder in Cir i 
culation zu sehen, bevor sie nicht von dem eben ge
nannten Ccnsor gestempelt worden. Wer diesen Be
fehl übertrete, solle außer der Confiscation des Buchs 
das erste Mah l mit ,o Tb l r . , das zweyte Mah l mit 
2O Thlr. und das dritte Mah l mit dem Verlust der 
bisher genossenen Freiheit bestraft werden. Wenn 
sich Jemand bey der Verweigerung des Stempels 
durch den Ccnsor nicht beruhigen wolle; so könne ein 
Solcher sich an den Geheimen Justiz-Rath Heyne 
wenden, der in der letzten Instanz über die Zulässig
fei t , oder Unzulässigkeit der Stempelung zu entschei
den habe. Von diesen Verfügungen wurden allein 
die kleinen oder mähigen lese, Gesellschaften ausge< 

nommen, 
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nommen, die von Professoren dirigirt werden, "well 
man zu diesen das Zutrauen habe, daß sie keine schäd
liche Schriften in Umlauf sehen würden." 

Manche Professoren, und eine noch größere 
Zahl von Studierenden nahm an dem iese-Museo 
des vormahligen DoctoriS und jetzigen Professoris 
Canz le r Theil. Als dieser Gelehrte Göttinnen 
verließ, wünschten die bisherigen Mitglieder, daß 
das Institut fortgesetzt, und je länger je mehr ver, 
vollkommnet werden möge. Die Gründe dieses W u n , 
scheS waren vorzüglich folgende. Man findet, sag
te man erstlich, in einem solchen lese-Institut außer 
den besten politischen und gelehrten Zeitungen und 
Journalen die neusten Producte der schönen Uteratur, 
der Geschichte, Erdbeschreibung, Philosophie, u s. 
w. von welchen man viele aus der Bibliothek entwe
der gar nicht, oder später anschafft, als liebhaber 
sie lesen möchten. Zweyleno verschafft ein gutes lese-
Inst i tut den Theilnehmern Gelegenheit, manche gw 
te Bücher zu erhalten, die sich zwar auf unserer 
Bibliothek finden, nach welchen man aber bisweilen 
Monathe lang vergebens fragt, weil sie wegen der 
Menge der liebhaber bestündig auegegeben sind. We
nigstens nutzen diejenigen, welche Bücher aus dem 
tese: Institute erhalten, die Exemplare der B ib l i o , 
thek nicht ab, und die bey der Bibliothek angestell? 
ten Gelehrten haben um desto weniger Arbeit. E in 
dritter Vorcheil von lese. ' I r innen besteht darin, 
daß viele junge leute manche verlorne Stunde, beson
ders die Zwischen-Slunden von Vorlesungen, wo ihre 
Zimmer vielleicht nicht elnmahl geheiht sind, nützlich 
anwenden, da sie dieselben sonst entweder verschlew 
der«, oder zu ihrem eigenen und anderer Schaden 

I 4 mljbrau. 



mißbrauchen würden. Endlich bemerkte man, daß 
man durch ein gutes lese - Institut allmählich einen 
lvohlthätigen Einfiuß auf den Geschmack des lesenden 
Publicnms gewinnen könne, wenn man nämlich 
schlechte und mittelmäßige Romane je länger, je 
mehr, und zuleht ganz entferne, und dagegen den 
Freunden der lectüre gute Reise.'Beschreibungen, oder 
historische, geographische, und philosophische Werke 
darbiete. Alle diese Gründe thalen unseren hohen 
Oberen kein Genüge, wahrscheinlich, weil sie wuß
ten, oder glaubten, daß die Vortheile auch der be
sten lese-Institute auf einer Universität zweydeutlg, 
und der Schade hingegen gewiß sey. Es läßt sich 
nicht läuguen, daß lese-Institute sehr leicht,in jun
gen leuten einen unmäßigen Hang zu allen neuen 
Produkten der literatur, und mit diesem Gleichgül
tigkeit gegen die besten älteren Werke hervorbringen, 
oder doch die Zeit zu ihrer Benutzung rauben fön
neu. Eben so wenig kann man in Abrede seyn, daß 
ein unaufhörlicher Zufluß von neuen meistens mittel
mäßigen oder schlechten Schriften sehr oft eine mit 
allem ernstlichen Studieren unvereinbare Gewohn
heit erzeugt habe, größere und kleinere Schriften 
nicht so wohl durchzulesen, als durchzublättern, um 
von dem Inhalte derselben mitsprechen zu können. 
Man mag über die Vortheile und Nachtheile von 
lese-Instituten denken, wie man w i l l ; so wird man 
doch wemgsiens zugeben, daß es nothwendig sey, 
l e i h , Bibliotheken, lese, Institute und lese. Gesell, 
schafteli auf Universitäten unter Aufsicht zu nehmen, 
und diese Aufsicht einem akademischen lehrer anzuver
trauen, der mit der nölhigen Sach.-Kenntniß eine 
solche Gewisselchaftlgseit, als unser Herr Professor 
Reust, verbindet. 

Unter 
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Unter den Privilegien hoher Schulen wird die 
Feeyheit zu jaaen bisweilen ausdrücklich angeführt, 
bisweilen mit Stillschweigen übergangen, oder un
ter schwerer Strafe gänzlich verboten. Wo diese 
Freyheit Statt hat, ist sie den Studierenden mehr, 
als den tehrern gegeben, und zwar unter sehr ver
schiedenen Bedingungen gegeben. Am vorteilhaf
testen ist es, wenn die Jagd. Gerechtigkeit akademi« 
scher Bürger auf eine solche Art beschränkt ist, daß 
die Jagd zwar jungen ieuten eine angenehme, und 
gesunde Zerstreuung verschafft, aber sie nicht anreiht, 
ein ernstliches Geschafft daraus zu machen, und die, 
fem Geschafft ihre gelehrten Arbeiten aufzuopfern. 
I n Güttingen waren das Jagen in der Hegezeit, die 
Beschädigungen von Gärten und Feldern, und das 
Schießen nach zahmen Gefiügel von Anbeginn an 
mit Geld, oder Carcerstrafen belegt. Uebriqens 
konnten Studierende durch Vergünstigung der Bür , 
gerschaft mit allen Tsrten von Hunden so wohl in der 
Feldmark der Stadt und Stadtdörser, als in den 
Göttingischen Waldungen jagen. Vor einigen I.ih-
len fügte es sich so, daß sich unter den hier studie
renden jungen beuten mehrere Iagd-iiebhaber, als 
gewöhnlich, fanden. Diese Jagd« Liebhaber verei, 
nigten sich, und räumten mit Hülse der lrefstichsten 
Hunde das Wildprett in dem Göttingischen Stadt, 
gebiet so sehr auf, daß die Bürgerschaft nicht um
hin konnte, über Mißbrauch der gegebenen Verqün, 
stigung zu klagen. Von dieser Zeit an dürfen Stu? 
dierende bey schwerer Strafe nicht anders, als mit 
Hünerhunden. und auch bloß in der Feldmark der 
Stadt, und der Stadtdörfer jagen. 

I 5 Die 
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Die'Jagd, Gerechtigkeit war nicht das einzige 
Privilegium hoher Schulen, welches Beschwerden 
der Magistrate, und Bürgerschaft in den Universi, 
tütsl Städten veranlaßt«. Aehnliche Beschwerden 
entstanden aus der Anlegung, und Verpachtung von 
Apotheken, und Weinkellern, von Bier« und Bran< 
teweinschenken, so wie aus der den übrigen Einwoh, 
nern untersaqten Einführung fremder Blere, und 
anderer Getränke. Gleich nach der Stiftung unse, 
rer Universität klagten mehrere Professoren, daß sie 
sich an da» Gittingische Bier nicht gewöhnen künn? 
ten. Das königliche Ministerium erlaubte daher, 
daß die Mitglieder, Beamten, und Bedienten der 
Universität Hardenbergtsches und Weender Bier zu 
ihrem Gebranch frey einführen durften, ohne die Ac, 
eise an die Stadt, Cämmerey zu entrichten. Als 
Grund dieser Erlaubnis wurde angeführt, daß die 
Universität ein ganz neues Corpus sey, dessen Eon? 
sumtion dem städtischen Brauwesen keinen Abbruch 
thun könne. Die ungehinderte Imponalion frem« 
der Biere, selbst die Anlegung Einer Apotheke, Ei> 
nes Wein» Bier« und BranteweinSlSchanko zum 
Besten akademischer Cassen läßt sich viel eher rechts 
fertigen, als das in Altorf vermähle übliche Recht 
der Professoren, mit Wein zu handeln. Der Wein-
Handel in Gegenden, die keinen Weinwachs haben, 
ist ein Gewerbe, das nie mit den Beschäftigungen 
akademischer Gelehrten hätte verbunden seyn sollen. 

Nachdem ich jetzt alle mir besannt gewordene 
ehrenvolle, öder einträgliche Vorrechte hoher Schui 
len beurtheilt habe; so füge ich noch einige Bctrach, 
tungen über die denselben qestattete Befteyunq von 
gemeinen« lasten, und öffentlichen Abgaben hinzu. 
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Diese Befreyung Würde ich gleich nach der eigen-
thümlichen Gerichtsbarkeit haben nennen müssen, 
wenn ich die Prärogativen von Universitäten einzig 
und allein nach ihrem Alter, und ihrer Allgemeinheit 
angeführt hätte. 

Die Befreyung von öffentlichen Abgabe« und 
besonders von Zöllen und Weingelt wurde den älte, 
sie« hohen Schulen eher gestattet, als die Befrey» 
ung von gemeinen Beschwerden und tasten: d. h. von 
Einquartierungen, Gesandtschaften, Wachten und 
anderen Kriegsdiensten. Die Stiftungo, und Ona-
denbrtefe mancher älteren hohen Schulen enthalten 
eine gänzliche Befreyung von allen öffentlichen tasten, 
also nicht bloß von den so genannten oneribu« per. 
songlibu«, sondern auch von den onenouz realib«. 
Einige Stifter hoher Schulen ersehten den Städten 
die oner« re«li«, von welchen sie die akademischen ieh-
rer, und deren Grundstücke befrenten, aus lanoeS, 
herrlichen Caffen, Andere gaben nicht die geringste 
Entschädigung. I n Halle, Göttingen, und ande
ren Städten, wo in neueren Zeiten Universitäten er« 
richtet wurden, befreyte man die akademischen lehrer 
von den on«ribu3 pellonglibuil, auch von den Ab? 
zugsgeldern, und der Zahlung von Gerichtsgebüh, 
ren an die höheren Collegla?<). Allein mau verpfiiche 
tele sie, von bürgerlichen Häusern und anderen ding? 
sstichtigen Grundstücken die ouei» real,'» abzutragen, 
w e i l die E x i m i r u n g davon ein />?<,̂ «<iitt-
NM ie^ü mi t sich br inge, und der üb r igen 
Bürgerschaft zur last zuwachsen würde. 
Von wirk l ichen Einquartierungen blieben die 
Häuser der Göttingischen Professoren selbst im sieben

jährig 
») krivil. 6oett. S . 5HZ. 53y. 40. 
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jHhrlgen Kriege möglichst befreyt; doch müssen dle 
Mitglieder der Akademie, welche Häuser eigenthüm« 
lich besitzen, den Servls wie andere Bürger bezah, 
len. Die freye Einfuhr von Wein und anderen Eon? 
sumtibilien, auf welche Imposten gelegt waren, er, 
regten wegen des unvermeidlichen Unterschlelfs auf 
den älteren Universitäten unaufhörliche Zwiste entwe-
der mit den städtischen, oder landesherrlichen Bedeu
ten. Halle war, so viel ich weiß, die erste Umver-
sltät«), wo man anfing, den Professoren, und den 
Beamten, oder Bedienten der hohen Schule ein 
jährliches Aequivalent zu geben, und sie dagegen in 
Ansehung der Entrichtung des Consumtions - licent« 
den übrigen Einwohnern gleich zu sehen. Man ahm
te diese weise Einrichtung bey der Gründung der ho
hen Schule zu Göttingen nach. Wenn der Kient 
von den bisher belegten Artikeln erhöht, oder auf 
vorher nicht belegte Sachen ausgedehnt wird; so 
sollte billig das Ücent.-Aequivalent, was man den 
Mitgliedern hoher Schulen ursprünglich aussehte, 
gleichfalls erhöht werden. Dle Verwandlung der 
freyen Imputation von belegten Consuuuibllien in 
ein Aequivalent, das wegen der Entrichtung der 
Imposten an die befreyten Personen zurückbezahlt 
wird, hat da, wo die erstere Jahrhunderte lang ein
geführt war, große Schwierigkeiten, weil die Exem
tion nicht bloß den lehrern, Beamten und Bedien
ten, sondern allen Angehörigen von Universitäten 
zukam. Unterdessen setzte man diese Verwandlung 
I75O. in Padua durch, wo daher jeder Student ei? 
nen numlnuln »ursum als Aequivalent für die auf
gehobene Ucent.'Freyheit empfing d). I n Gültin

gen 
«) B r e i t h a u p t S. ?ö. 
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gen sind die lieenr< Bedienten angewiesen, den i ice« 
von Studenten, die licenlbare Sachen erhalten, nüt 
Gl impf zu fordern. Zu viele Nachsicht darf man 
deßwegen nicht üben, weil diese so gleich zu großen 
Mißbrauchen Anlaß geben würde. 

Ich weiß für einige Bemerkungen über die aka
demische Frenheit keinen schickllchern Platz zu finden, 
als das Ende des Abschnitts, in welchem ich von den 
Vorrechten, und Freyheilen der hohen Schulen, und 
der privileginen Cörper aus hohen Schulen geharu 
delt habe b). 

Mehrere neuere Schriftsteller, welche sich über 
die akademische Frenheit äusserten, suchten den 
Studierenden zu beweisen, daß Freyheit nicht eine« 
ley mit Züqellosigkeit sey, und daßFreyh«« also nicht 
darin bestehe, den Eingebungen blinder leidenschaf-
ten, sondern den Gesetzen und Vorschriften der Ver , 
nunft, oder dem strengen Sitlengesetze zu folgen. 

B e , 

b) Ueber die Frevhelten der Studierenden sind mir zwey 
Schriften in die Hände gefallen, die beyde fast i n 
gleichem Grade lächerlich sind. Oie erste führt den 
T i te l : lie jure et f>s»vi!eß,i« 8cl,<,>nrmll> ?<»t>,v. lFüg. 
die »Andere cle z>r»v,leßii5 8tU(llolorum, »uitnre petro 
l^ebutko, welche der nachherifle Canzler I . F. Lubo« 
v i c i mtt Observ2ti<xnl)u, ,704. zu Halle herausgege« 
den hat. I n beyden Schriften werden die Privile
gien, welche Studierende wirklich besessen haben, 
weder vollständig, noch richtig ausgeführt; und hin« 
gegen werden den Studierenden Rechte vindicirt, wel, 
che sie nie gehabt haben, und erhalten konnten: z. B . 
öffentliche Weibspersonen auf ihren Zimmern zu hals 
ten. — Viel gemäßigter sind die deyden Briefe in 
den Jahrbüchern der Preußischen Monarchie, Octob. 
17p«. S . »3Ü-I40. 
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Betrachtungen und Ermahnungen dieser Art sind oh, 
ne allen Nutzen. Junge teute, welche die akademi
sche Freyhelt zu retten, oder wieder zu erlangen su
chen, lachen entweder über das Siltengeseh, und 
die Vorschriften der Vernunft, oder sie behaupten, 
daß ihre Forderungen gerecht, dem Sittengesetze, 
und der Vernunft entsprechend seyen. 

D a s , was man akademische Freiheit nannte, 
umfaßte weder auf den hohen Schulen verschiedener 
Länder, noch auf denselbigen hohen Schulen in vere 
schiedenen Zeiten dieselbigen Rechte, und Befugnisse. 
Sie begriff zuerst gewisse Exemtionen und Vorrechte, 
die den Studierenden in den Gesetzen selbst waren zu
gestanden: dann aber zweytens auch solche Reckte 
und Befugnisse, welche gegen die Gesetze durch einen 
langwierigen, oder zweifelhaften Brauch waren er
worben, oder wenigstens von den Studierenden in 
Anspruch genommen worden. Die zweyfelhaften 
Rechte und Befugnisse, noch mehr die Anmaaßun-
gen, die mit ausdrücklichen Gesehen stritten, waren 
eS von jeher, aufweiche die akademische Jugend den 
grüßten Werlh setzte, und welche man vorzüglich im 
Smne hatte, wenn von akademischer Freyheic die 
Rede war. 

D ie gesetzlichen Vorrechte der Studierenden 
waren auf den Universitäten verschiedener iänder un, 
glaublich von einander abweichend. Am größten 
waren sie auf den Italiänischen hohen Schulen. Die 
Studierenden in Padua wählten nicht bloß die Rec» 
toren, und Räthe der Rectoren, sondern eine Zeit, 
lang auch ihre lehrer, welche sie nach Belieben beys 
behalten und sortschicken konnten. D ie Studierene 



den waren aus den ältesten Universitäten überhaupt, 
«nd auch auf den Italiänischen Universitäten in Nal 
lioneu abgetheill, die ihre eignen Obrigkeiten und 
Privilegien hatten, und hin und wieder von der aka< 
demischen, und Ort?.Obrigkeit gänzlich unabhan« 
gig waren. M.in begnügte sich nicht damit, den 
Studierenden Hreyheit von Zöllen, und Abgaben zu
zugestehen. Man ersetzte so gar alles, was ihnen 
gestohlen und geraubt worden war, aus öffentlichen 
Caffen. I „ einigen iandern hatten die inländischen, 
in anderen, die auswärtigen Nationen, besondere die 
deutsche Nation die größten Vorrechte. Den Mi t 
gliedern der deutschen Nation in Bologna gab man 
den Rang, und die übrigen Vorrechte der Senate, 
ren der Stadt. Di« Privilegien der Studierenden 
in Rücksicht auf Miethe, bey Schuldsachen und ge
genseitigen Beleidigungen waren so drückend für bis 
übrigen Bürger, daß man es sehr natürlich findet, 
wenn die Einwohner der UmversilatS,-Städte seht 
oft elnen unanolüschlichen Haß gegen die atademis 
schen Bürger hegten. 

Dle deutschen Universitäten wurden mehr nc.ch 
dem Muster von Paris, als nach Icallänischen Atn, 
steru eingerichtet. Die Nationen in Paris waren 
etwas ganz anderes, als die Nationen auf den Ila< 
dänischen hohen Schulen. Auf den denlschen hohen 
Schulen erhielten die Nationen nicht ein ma,hl so.viel 
Gewalt, als sie in Paris hatten. Auch hörte die 
Eintheilung der Studierenden in Nationen schon auf 
mehreren Universitäten auf, die in der letzten Halft 
te des fünfzehnten Jahrhunderts gegründet wurden. 
Das wahre Grab aber der akademischen Frenheit 
wurde die Stiftung, und Vervielfältigung von Colt 

leglis 
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legtis und Aursen. Junge teure, welche in die Col< 
legia und Bursen gethan, oder aufgenommen wur
den, verloren dle Freyheit, nach ihrer eigenen Wah l 
zu wohnen, sich zu kleiden und zu nähren, zu arbei
ten und sich zu ergötzen, tehrer und lehrstunden aus, 
zusuchen, besonders die Freyheit, über die ihnen be
stimmten Gelder zu diSponiren. Die Zöglinge in 
den CoUegiis waren in allem ihren Thun und lassen 
«on den strengen Statuten des Hauses, und der 
Wtllkühr der Vorgesetzten abhängig. Selbst dieje
nigen Studierenden, die nicht in Collegiis wohnten, 
erhielten so genannte. Präceptores, die wegen des 
Betragens der ihnen anvertrauten Jünglinge ver, 
antwortlich waren. Auch mußten sich die einzeln 
wohnenden Studierenden allen den Gesetzen unter« 
werfen, welche Kleidung und Putz, die Studien, 
Zeit für jede Facultät, die asademischen Promotio, 
nen, u. s. w. betrafen. S o wie die Co liegten auf 
den deutschen Universitäten abnahmen, nahm dle ge, 
sehliche so wohl , als gesetzlose akademische Freyheit 
wieder zu. Die akademischen Gesetze und Obrlgkei) 
ten untersagten und straften Jahrhunderte lang das 
Mähren des BaartS und des Haupthaars, das Tra , 
gen von kurzen Kleidern und Waffen, am meisten 
den so genannten Pennalismus. Die Freunde der 
akademischen Freyhell beharrten auf allen diesen D i u , 
gen, welche die Gesehe untersagt hatten, und behiel
ten zuletzt die Oberhand: ausgenommen in Ansehung 
des Pennalismus, der aber, wie das Tragen von 
Degen, mehr, oder eben so sehr durch veränderte 
Denkart und S i t ten, als durch obrigkeitliche Befeh, 
l« abgeschafft wurde. D a di« akademischen Gesetz« 
und Obrigkeiten von der einen, und die akademische 
Freyheit von der andern Seite nicht mehr über die 

U n -
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länge der Kleider, oder des BaartS, und der Haupt, 
haare stritten; so entstanden imnrer neue streitige 
Puncie, worüber sich beyde nicht vereinigen konnten. 
Dergleichen waren Orden und Landsmannschaften, 
Schauspiele und Mummereyen, kostbare Bälle, u„» 
Schlittenfahrten mit Fackeln, das Besuchen von gewis, 
sen Oertern, die man den Sitten der studierenden Ju
gend gefährlich hielt, das Bringen von Musiten, 
oder von VivatS, und PereatS, öffentliche Auszüge, 
oder Einzüge, lautes Singen aus den Straßen, oder 
Zimmern, u. s. w. Am lebhaftesten sträubte sich die 
akademische Freyhelt gegen solche Verbote, welche 
die natürlichen Rechte freyer Menschen ohne Noch 
einzuschränken schienen, oder in anderen Städten 
und Ständen erlaubt, und wenn sie auch untersagt 
waren, entweder selten, oder memahls gestraft 
wurden. 

Nichts ist zum Benspiet aus den ersten Blick 
unschuldiger, als das Verlangen, bey dem glücklichen 
Schlüsse eines alten, und dem glücklichen Anfange 
eines neuen Jahrs seine Freude durch lauten Gesang 
aus den Zimmern, oder auf öffentlichen Plätzen aus, 
zudrücken: nichts natürlicher, als der Wunsch, lehe 
rern und Obrigkeiten seine Uebe, Hochachtung, und 
Dankbarkeit entweder durch feierliche Musiken, oder 
durch herzliche VivatS zu erkennen zu geben. Wenn 
daher ein solches Singen, und solche Musiken und 
Vwatö mit Gewalt gehindert werden; so klagen nicht 
bloß manche sonst umadellche junge teure über Wille 
kührliche und harte Einschränkungen der Freyhett, 
sondern viele nicht tiefsehende, oder furchtsame leh, 
ter stimmen diesen Klaqen bey: besonders wenn die 
Unternehmer öffentlicher Gesänge und VivatS aus 

Meiner» Verf. d. Univ. Dd. l. K daß 



das heiligste versprechen, dasi sie für alle Unordnun, 
gen einstehen wollen. Und dennoch haben die höhe? 
ren Oberen von Universitäten Recht, wenn sie sich 
gegen alle singende Hausen, gegen alle Musiken und 
VivatS auf das nachdrücklichste erklären. Unzählige 
Beispiele haben auf allen hohen Schulen gelehrt, 
daß junge 5eute, welche sich durch Wein oder Punsch 
erheitert haben, nicht einmahl für sich selbst, am 
allerwenigsten für Andere bürgen können. Wenn die 
Unternehmer auch das erste Mah l , oder einige M a h l 
le Ansehen genug haben, gröbere Unordnungen zu 
verhüten; so haben sie es ausdieiänge gewiß nicht. 
Es mischen sich unter die singenden Gesellschaften ei
nige betrunkene oder übelgesinnte Menschen, oder 
gar Haufen von Pöbel, denen der Gesang nicht ge, 
nug thut, wenn er nicht mit dem Schlagen an Thü-
ren und Fensterladen, und mit dem Einwerfen von 
Fenstern und Laternen, u. s. w. verbunden ist Um 
dieser unvermeidlichen Unordnungen willen, welche 
singende Haufen über kurz oder lang nach sich ziehen, 
ist eS gut, alles laute Singen auf den Straßen unbee 
dingt zu verbieten, und gut denkende jnnge ieule 
sind verpflichtet, zur Venneidung dieser Unordnun
gen den Gesehen und Obrigkeiten, welche sie gegen 
alles Unrecht schützen, und ihnen in allen billigen 
Dingen die größte mögliche Freyheit gestatten, die 
kleine Freude aufzuopfern, welche ihnen das üffente 
liche Singen, oder der ruhestürende nächtliche Ge
sang gewahren könnte. Unterdessen sind singende Chö
re zu bestimmten Zeiten, und an bestimmten Plätzen 
viel weniger bedenklich, als feierliche Musiken, und 
selbst als Vivats ohne Sang und Klang. Die E h , 
re feierlicher Musiken wird immer nur einigen Weni

gen, 
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gen. nämlich den ersten Unternehmern, und den el, 
fristen Beförderern zu Theil. Um desto mehr Eh
re und Dank zu verdienen, bestreben sich die Unters 
nehmer, die ganz« Cärimonie so pomphaft, und zu, 
gleich so wenig kostspielig, als möglich zu machen. 
Beyde Zwecke können nur alsdann erreicht werden, 
wenn recht viele an der Musik theilnehmen. Man 
fängt daher an zu werben, und preßt unier den An
geworbenen Manche, denen der zu zahlende Bennag 
der Kosten lästig wird. Die Unternehmer haben, 
oder erhallen durch die Unternehmung selbst Wider/ 
sacher und Neider. Einer oder der Andere lehnt die 
Anträge, welche an ihn geschehen, auf eine zu trocke 
ne, oder sonst unhöflich scheinende Art ab. Die er< 
ste Quelle von blutigen Streitigkeiten! Der ganze 
Haufe der Musik,Bringer muß in kleinere, und 
größere Schaaren abgecheilt, und für diese Schaaren 
müssen Anführer, und Officianten gewählt werden. 
Ben solchen Wahlen fallen allerley Begünstigungen 
und Zurücksetzungen vor; und diese Begünstigungen, 
oder Zurücksehungen werden eine zweyte Quelle von 
Streitigkeiten. Die Züge Musik-bringender Ge
sellschaften locken eine große Menge von Zuschauern 
herben. Unter den Zuschauern nähern sich elnlge zu 
sehr, oder stören absichtlich, andere ohne Absicht den 
feierlichen Zug. Eine dritte Quelle von Streitigkeit 
ten! Nach vollbrachter Musik zerstreuen sich die 
Theilnehmer in Haufen entweder in Wirlhshüuser, 
oder auf ihre Zimmer, wo die Erhitzung beym Wein, 
oder Punsch eine vierte Quelle von Streitigkeilen 
wird. M ichae l i s c) redet von Universitäten, wo 
Prorectoren di« Schwachheit, hauen, zu Musi

ken, 
c) lv. V. 45s u. f. 
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ken, die ihnen gebracht werden sollten, werben zu 
lassen, oder selbst die Kosten dazu herzugeben. Ja 
«r konnte noch etwas viel lächerlicheres erzählen, was 
er aber aus Discrelion unterdrückte. Wenn dieser 
Gelehrte unsere Universität im Sinne Halle, so sieht 
man aus den erwähnten, wie aus vielen anderen 
Anekdoten, daß Zeiten und Denkarten sich unendlich 
geändert haben. Man erschwerte in Göttingen die 
Musiken nicht um der von Michael is erwähnten 
Lächerlichkeiten willen, sondern wegen der von mir 
angegebenen Mißbräuche je länger, je mehr; und 
endlich untersagte man sie gänzlich, so, daß jetzt nicht 
einmahl der Prorector und die Deputation dergletl 
chen erlauben können. Ben der letzten feierlichen 
Musik, die man dem verewigten Böhmer brachte, 
mußte die besondere Erlaubniß dazu von der König, 
llchen Regierung in Hannover erbeten werden. Spä
tere gerichtliche Inquisitionen lehrten, daß diese Mu
sik eben so wenig, als irgend Eine der vorhergehen
den, ohne nachtheilige Folgen geblieben war. 

Mehrere Vorwürfe, die man den Musiken mit 
Recht macht, finden bey den VivatS nicht Statt. 
Dagegen haben die VivatS ihre eigenthümlichen 
Nachtheile, so wie sie andere mit den Musiken ge-
mein haben. ' Aus den VivatS, wie aus den Musi
ken, entsteht eine öffentliche Censur, dergleichen Stu
dierende weder über iehrer, und noch weniger über 
Prorectonn üben sollten cl), nicht bloß, weil sie Un, 
tergebene der akademischen Obrigkeit sind, sondern 
weil es der Jugend an Fähigkeit, oder Neigung 
fehlt, die Verdienste ihrer Vorgesetzten richtig zu 
schätzen. Es gibt freylich einzelne Fülle, wo junge 

ieule 
«l) Michaelis l.c. 
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teltt? dl:rss> eine unaeheuchelte liebe, Achtung und 
DanN-a'fell angetrieben werden, würdigen Lehrern 
oder Plorectore», p'n Vivat ;u bringen. Man sann 
aber dreist behaupten. daß diese Fälle sehr seltene 
Ausnahmen sind De'' Regel nach haben diejenigen 
Sludierenden den stärksten Hang, VivalS zu brin, 
gen, die sich am meisten vor der Strenae der Ge, 
setze fürchten; und also auch vorzüglich solchen Pro, 
rectoren zu bringen, in deren Gelmdl^fell sie entwe« 
der Schutz gegen die Strenge d̂ r Gelehe fanden, 
oder zu finden hofften. Wie oft brachte man in äl
teren Zeiten Proreceoren ein Vivat, welche man ver« 
achtete, und deren man selbst während des VivatS 
spottete! Wenn junge teute elnmahl im Zuge sind, 
so ist oft die Paneylichsett, oder der Muchwllle ei-
nes Einzigen Ursache, daß diesem, oder jenem, die 
selbst nicht wissen, wie sie zu einer solchen Ehre kom
men, ein Vivat gebracht wird. Wer eine gewisse 
Zahl von Jahren zurückde,vken kann, der wird sich 
erinnern, daß viel mehr Vivats aus Mulhwlllen e) 
oder Neckerei), als aus wahrer Achtung gebracht 
worden. Diese Erfahrungen sollten den Vivats bil
lig schon lange den größten Theil ihres Werths ge
nommen haben. Allein die Professoren sind, wie 
Michae l is an manchen Stellen sagt, wenigstens 
zum Theil, Menschen, wie andere gewöhnliche Men
schen. "Man sieht daher oft die würdigsten Männer 
sich auf eine kindische Art freuen, wenn ein Haufe 
zusammengelaufener Studenten, in einem lächerlk 
chen Aufzuge, ihnen ein Vivat ruft. Sie kommen 
in demüthiger Stellung, (nicht selten unter Thrö-

neu 

e) I n der akademischen Sprache heißt es: aus Jux. 
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nen der Freude) an die Thür gelaufen, und halten 
mit entblößtem Haupte an die bedeckte Menge eme 
niedrige Dankrede f ) . " 

Von einer Seite sind die VivatS verwerflicher, 
als die Musiken: deßwegen nümllch, well die Vivat , 
Br ingcr meistens aus weniger geordneten, und ein« 
ander weniger bekannten Haufen bestehen, als die 
Gesellschaflen, welche Musiken veranstalten. Daher 
kommt es auch, daß sich an die Studierenden, wel» 
che Vivare bringen, gewöhnlich Pöbelhaufen an
schließen, und daß diese chaotischen Haufen leichter 
in grobe Exzesse ausbrechen, als Schaaren von S t u 
dierenden, die sich einander kennen, und beobachten. 
Selten werden VivatS gebracht, daß nicht auch die 
Rede davon wäre, PerealS zu brmgen, oder Fem 
sier einzuwerfen. Wenn die Männer, welchen Pe-
reato gebracht oder zugedacht werden, schwache See
len haben, so grämen sie sich nicht bloß über diese 
vermeintlichen Beschimpfungen, sondern beneiden und 
feinden heimlich diejenigen an, die man mit VivatS 
beehrt hat. Wenigstens wollte M i c h a e l i s erlebt 
haben, daß das Br ingen, und Nicht »Bringen von 
Musiken und VivatS unter College» unversöhnliche 
Feindschaften gestiftet habe. D ie VivatS und Pe-
reatS werden immer seltener werden, je mehr akade« 
«Nische iehrer und Obrigkeiten durch die Thal zeigen, 
daß sie von den einen, und den anderen.wenig oder 
gar nicht afficirt werden. 

Man würde ungerecht gegen die heutige atadee 
Mische Jugend, und undankbar gegen unser Zeital

ter 

5) Ucber die Univers. bes. in den Preussischen Staaten. 
H. I«5. 3?. 
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ter seyn, wenn man nickt eingestände, daß die B e , 
griffe des bey weitem größten Thells der Studieren? 
den von akademischer Freyheit sich seit 5 ^ «o Jahren 
den Begriffen weiser Obrigkeiten je langer je mehr 
genähert haben, und daß diejenigen Studierenden, 
welche die akademische Freiheit »n der Verletzung 
wohltät iger Gesehe suchen, Hey weitem dle kleinst« 
Zahl ausmachen. Gebildete junge leute sehen selbst 
ein. daß da am wenigsten wahre Freyheit herrsche, 
wo die so genannte akademische Freyheit am größten 
ist, und daß man da am freysten lebe, wr> man die 
so genannte akademische Freyheit gar nicht, oder sel
ten nennt. Auf den Universitäten, wo man öffent
lich für Orden werben, und in Orden treten: wo 
man Andere ungestraft beleidigen, und zum Zwey-
kämpf nöchigen: wo man ungestraft commerciren, 
PereatS bringen, Fenster einwerfen darf, «. s. w. 
auf solchen Universitäten können junge leute nickt le: 
ben, wie sie wollen, sondern wie Andere es ihnen 
vorschreiben, oder von ihnen erwarten. Au f solchen 
hohenSchulen hingegen, wo Niemand einem Andern 
ungestraft Unrecht thun darf, und wo die Gesetze 
Nichts verbieten, als was ein Jeder bey dem qeringi 
sten Nachdenken als schädlich befindet, können S t u 
dierende ihre Freunde, Bekannten und Gesellschaft 
ten, ihre Arbeiten und Ergötzungen, ihre Trachten, 
ihre Wohnungen, ihre Speisewirche, ihre Hand/ 
werker und Kaufieute ganz nach eigenem Belieben 
wählen, ohne von irgend einem Menschen an etwas 
erlaubtem gehindert, oder zu etwas unerlaubtem ge, 
zwungen zu werden. Es ist unmöglich, mehr wahre 
Freyheit zu genießen, als jrnge leme auf gut cinge' 
richteten, und verwalteten hohen Schulen genießen. 

K 4 Vier« 
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Vierter Abschnitt. 
Ueber donlervatore« ^urium, und Curatoren. 

le Stifter, und Gönner hoher Schulen im 13. 
»4 Mld »5- Jahrhundert begnügten sich nicht 

dannt, die Universitäten mit Privilegien zu begnac 
diqen Sie sorgten auch dafür, daß die den hohen 
Spulen ertheillen Privilegien erhalten, oder wenig
stens nicht ungestraft verletzt wurden. Das eine Er-
haltungSl Mittel der Privilegien war der Universis 
lät zu Paris fast ganz allein eigen: das andere hatte 
d<ese hohe Schule mit anderen Universitäten gemein. 

Der Pabst Gregor reformirte im I . 1235. 
die Universität zu Paris in vielen Stücken. Zugleich 
ober gab er dieser hohen Schule die Gewalt, oder 
Erlaubniß, ihre Vorlesungen auf einmahl einzustels 
len, wenn man ihr entweder das Recht der MitZ 
Schätzung dos Preises der Wohnungen entziehen, 
oder ihre Mitglieder erschlagen, verstümmeln, in's 
Gefängniß werfen, und wegen aller dieser Vergewal
tigungen nicht auf der Stelle oder spätestens w vier
zehn Tagen Genugthl.unq geben werde ß). Die ho-
he Schule zu Paris bediente sich dieses Mittels, Ent, 
schadigung, oder Genugthuung zu erlangen, bey, 
nahe dreyhundert Jahre lang mit dem glücklichsten 
Erfolg. Die Gefährlichkeit dieses Mittel« muß aber 
selbst vor vier, oder fünf Jahrhunderten so sehr aufs 

gefall 
5) ö«il<« UM. Ul. 141. 
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gefallen seyn, daß die Päbste es nur noch Einer Uni, 
versität gestattet, und Könige und Fürsten den Ge? 
brauch desselben nur noch Einer hohen Schule erlaubt 
haben. 

Ein viel natürlicheres Mi t te l , die Privilegien 
gelehrter, aber wehrloser Corporationen zu schützen, 
war die Bestellung von so genannten Erhallern der 
Rechte n). Weil die Universität zu Paris so wohl 
königliche, als päbstliche Privilegien besaß, so Halle 
sie auch zwey conlervstorez jurium, einen königlichen 
und einen päbstliche« >). Der königliche war der 
Prevost von Paris: der päbstliche, Einer von den 
Hrey Bischösen, deren Sprengel den Sprengel von 
Paris am nächsten begränzten. Die Universität zu 
Paris erhielt im I . 1260. das Recht, unter diesen 
drey Bischöfen Einen, welchen sie wolle, zum c<in« 
ielV2tor jurium zu wühlen. So wohl der von ihr 
gewühlte Erhalter der Rechte, als der von dem Kö
nige bestellte Prevost von Paris mußten der hohen 
Sckule schwüren, daß sie alle Privilegien derselben 
möglichst zu bewahren suchen wollten K). Nach den 
Beyspielen von Paris erhielten auch die Universitä
ten zu Wien 1), zu Ingolstadt m), und andere, Be, 

schüher 

b) Der eben erwähnte Pabst Gregor bestellte im I . 
2237. den Erzbischoff von Rheinw, und den Dechant 
von Ämboise zu Erhaltern der Privilegien, welche er 
der hohen Schule zu Paris gegeben hatte. M. p. ,59. 

i) l l l . HY6-508. l. c. 
K) Der Cid steht l. c. 5. 508. 
l) I n den Privilegien des ersten Stifters wird der Land« 

Marschall von Oesterreich, 8t»mt. ^nivc»s. Vin<inK. I. 
12. in denen des zweyten, des Erzherzogs Albert. 

K 5 Einer 
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sclmher ihre? Rechte. I n Paris hatten die banden 
Conservatoren, ein Jeder, setneu besonder« Gerichts« 
Hof, vor welchem nickt nur die Angchüriaen der Uni.' 
versilar Einer den Andern, sondern anch fremde, und 
Umgekehrt belangen konnten, so bald von dem strei
tigen Daseyn, oder der Auslegung, Einwendung nnd 
den Granzen akadennscher Privilegien die Rede war. 
Zum Unglück für die hohe Schule waren der welt
liche, und der geistliche Erhalter lhrer Rechte nicht 
immer elnerley Meinung, indem der Erstere nicht 
selten der Universität im Nahmen des Königs Rech
te absprach, welche diese älteste und gelieble Tochter 
des Königs vindlcirte. Cw königlicher Gnadenbrief 
vom I . i^66 entschied zu Gunsten der Universitär 
Und bestimmte genau die Fälle, in welchen der geist
liche Beschützer der hohen Schule, der in der Url 
künde ausschließlich oder vorzugsweise conlelvsloc 
privijeßiorum genannt wird, über die Ansprüche der 
königlichen Beamten, und über die Rechte der ieh-
rer und kernenden in Paris ein End, Urlheil fällen 
solle n). 

Die in der neuern Zelt errichteten, besonders 
Protestantischen hoben Sckulen haben keine andere 
Erhalter ihrer Rechte, als die Nachfolger ihrer er, 
tauchten Stifter, und deren geheimen Rälhe. Die 

Köms 

Ewer der Lal'.d>'»l,srl liehen Sclinltli eisten in Wien zum 
oliulcrvÄtor et ex cittnr sirivilepiorlim bestellt. I . l02. 
id. Der Herausgebe» de»/ Urtunbcn der Wiener hol 
hen Schule verwechselte t^'n cs>„ll>rv<,tvl- j»nil>m mit 
dem 3uprl-inte»cicl,« lmiverlttAtz«. Man ŝ he lTllN. uul» 
vcrs. Vinciub. I. p. 66. 

9,) ^lmale« Inßulft. IV. p. I0F et sq. 

«) lV. ?. 394. 395-



Könige von Preußen und von Großbritannien er? 
nannten bald Einen, bald zwey ihrer geheimen Rü-
the zu Curatoren ihrer hohen tandesschulen. So 
wohl die einsacke, als die doppelte Zahl von Cura< 
toren hat, eine zede, ihre eigenen Vortheile, und 
Nachtbeile. So weit meine Nachforschungen und 
Erfahrungen reichen, ist die Art der Verwaltung von 
Universitär-Angelegenheiten, welche unser königli
cher iandesvater seit vielen Jahren beliebt hat, im 
Ganzen genommen die vorzüglichste. Alle Angele? 
genheiten unserer Universität werden in dem ^ehei, 
men Rache-Colleqio zu Hannover erwogen, und ent
schieden. Unter den königlichen geheimen Rächen 
sind zwey zu Curatoren der Georgia Augusta bestelle. 
Die Natur der Sache selbst bringt es mit sich, daß 
der Erste der benden Curatoren sich vorzüglich mit 
den Angelegenheiten der Universität beschüfftigt. Dle, 
se Angelegenheiten bestehen, wie man sich aus dem 
«rsten Abschnitt erinnern wird, in der Ernennung, 
Erweckung, Zurechtweisung, Belohnung, und Entlas
sung von Lehrern: in der Erwägung und Enlschel» 
düng von Klagen, die von den Collegiis und Mit? 
gliedern der Universität, oder gegen dieselben erho, 
ben werden: in der möglichsten Vermehrung und wei-
sen Verwaltung der Fonds: in de'- Vermehrung 
von nühlichen, und Einschränkung von verderblichen 
Privilegien: in der Erhaltung und Ergänzung aller 
guten Anstalten und Gesetze, so wie in der Abstellung 
von Mißbräuchen: in der Einforderung, oder reif
lichen Untersuchung von Gutachten über Verbesserun, 
gen, die gemacht, oder über Mißbräuche, die abge
stellt werden sollen: endlich in der Bestätigung oder 
Milderung von Strafen, die von der akademischen 
Obrigkeit nach den Gesetzen verhängt worden. Die 

Besorg 
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Besorgung dieser Angelegenheiten verlangt 'aller, 
dings Männer, welche den Werth von Wissenschaft 
ten, von Gelehrten und gelehrten Anstalten kennen, 
wid einen aus richtiger und eigener Kennmiß ent? 
springenden Eifer haben, die Einen nach den» Ver
hältnisse ihres Werths zu befördern, und die Ande? 
ren ;u belohnen. Der Verfasser der Schrift über 
die Universitäten in Deutschland o) behauptet, daß 
die Ober.Aufseber von Universitäten zu wenig mildem 
Zulande der Anstalten, welche sie regieren sollen, 
besannt seyen: daß sie das Universität«)Fach immer 
nur als ein Nebenfach betrachteten, und daß sie sich 
also auch ans diesem Grunde wenig um die ihnen fast 
ganz fremden Universitäten bekümmerten. Ich halte 
diese Klagen überhaupt für übertrieben. I n Göt-
tingen wenigstens hatte man nie Ursache, solche Kla-
gen zu führen. Nicht alle Curatoren von Göttingen 
besaßen den Gcist, die Gelehrsamkeit, den Eifer, 
und die Thätlgkeit des unsterblichen Münchhau-
sen. Allein unter allen Nachfolgern dieses großen 
Mannes war keiner, der nicht mit den, einem Cu-
rator unientbehrlichen Kenntnissen, ein aufrichtiges 
Verlangen vereinigt hätte, den Flor der seiner Sorg
falt anvertrauten hohen Schule möglichst zu beför-
dern. Den verdienten Ruhm unserer jetzigen Cura
toren, der Herren von A r n ß w a l d t , und von 
S t e i n berg, verkündigen die unläugbaren Tatsa
chen: daß unsere hohe Schule in Verqleichung mit 
anderen Universitäten nie so sehr blühte: daß alle 
gelehrte Anstalten nie so vollkommen: die akade
mische DiSciplin nie so gut: blinde Gunst, und ge, 
hastige Angebereyen nie so unbekannt waren, als sie 
jetzt in Götlingen sind. 

Wenn 
«) S. 2«. 23. 



's? 
Wenn Universitäten in Residenz Städten angelegt 

sind, so ist es unvermeidlich, daß die Curatoren sich mit 
den lehrern und lernenden an demselbiqen Orte finden. 
Es könnte scheinen, als wenn dieses Beysammenseyn 
ein großes Glück für Universitäten wäre. Curato, 
ren, sollte man denken, die mit den lehrern und ler
nenden zusammen leben, können alles mit eigenen 
Augen sehen: können selbst die Verdienste der lchrer, 
so wie die Talente, und den Fleiß der lernenden wür, 
digen: können jeden Mißbrauch gleichsam in der Ge
burt ersticken, jedem Bedürfnisse zuvorkommen, u. 
s. w. Dieser scheinbaren Vorcheile ungeachtet halte 
ich es im Ganzen für viel besser, daß die Curatoren 
hoher Schulen nicht in den Universitäre-Städten 
selbst wohnen. Es ist sehr nützlich, und fast n o t 
wendig, daß Curatoren von Zeit zu Zeit die ihrer 
Vorsorge übergebenen Universitäten besuchen, damit 
sie nicht bloß die lehrer persönlich kennen lernen, 
und ihre Klagen, oder Wünsche gnädig anhören, 
sondern auch den jedeomahligen Zustand der öffent
lichen Gebäude und Anstalten in Augenschein nehe 
men, und darnach die Wichtigkeit, oder Unentbehr, 
lichkeit der in Rücksicht auf dieselben geschehenen 
Vorschläge selbst beurtheilen können. S o nützlich 
aber Besuche von Curatoren sind, so bedenklich ist 
ein beständiger Ausenthalt derselben in den Universil 
tätS-Städten. Curatoren, die auf den Universitä
ten selbst leben, sind in beständiger Gefahr, daß sie 
nicht bloß verdienstvollen, und wahrheitliebenden 
Männern, sondern allmählich auch Schmeichlern und 
Angebern ihr Ohr leihen: daß sie unvermerkt in die 
Parteyen von lehrern und lernenden hineingezogen, 
von ihren leidenschaften entzündet, für oder wider 
gewisse Personen, Anstalten und Vorschlüge einge

nommen. 
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Nommen, und dadurch veranlaßt werden, die wesents 
lichsten Angelegenheilen ihres A'MS zu vergessen, 
und sich in das Detai l mancher Dinge unmittelbar 
einzulassen, die gar nicht vor sie, sondern vor andere 
Beamte hoher Schulen gehören. Ich kann es da, 
her auch gar nicht billigen, daß man nach der neuen 
Verfassung der hohen Schule zu Mainz dem Cura-
tor solche Arbeilen auftrug, dergleichen in folgender 
Stelle erwähnt werden p). "Insbesondere hat sich 
der Curator die genaue Resplcirung eines jeden eins 
zelnen Studierenden iandesinngebornen zur sorgfäls 
tigen Angelegenheit zn nehmen. S ie besteht darin, 
daß der Studierende erstens bey den» Anfange eines 
jeden Semesters angewiesen werde, was für Collegia 
er besuchen solle, es sey, daß derselbe den vorge, 
schrieben«» Curs gütl ich einhalten müsse, oder nach 
besonderen Umständen einer eigenen Anweisung de? 
dürfe. Daß zweytens auf dessen täglichen Fleiß im 
Frequentiren streng gesehen werde, zu dem Ende die 
Journale, Wochen' und Monach-Tabellen verord, 
«et sind. Daß drittens dessen Fortgang in den Wis
senschaften durch das Examiniren der Professoren, 
und die Wochen,Examina beobachtet, und endlich 
viertens durch die Stuffen: Examina am Ende des 
Semesters entschieden werden, ob der Candida! zum 
wettern Fortschreiten gelassen, oder zur Wiederhol), 
lung eines wissenschaftlichen TheileS müsse angewiez 
sen werden." 

Der Verfasser der Sämst über die Universitä
ten in Deutschland sagt an der kurz vorher angeführ, 
len Stelle. "Es würde sehr nützlich ser»n, wenn 
der Minister der Universitäten sich einen Rath inm 

Ben, 
x) §. HÜ5. V . i?3. 
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Beysiand wählte, welcher einen encyklopedl, 
scheu Geist besäße, selbst lehrer emer Universi
tät aewesen wäre, und eine genaue local-Kenntmß 
der Universitäten hätte. Hierdurch würden viele un
nütze Schreibereyen verhütet werden, und die Orga« 
nisation der Universitäten gewiß daben gewinnen. 
I n Hannover hat die Regierung immer den Räch 
irgend eines angesehenen, und einsichtsvollen Univer« 
silätS-Mehrere befolgt, und es hat keine Universität 
in ihver innern Einrichtung so wenige Fehler, als 
Güttingen, und in keiner ist für den Unterricht in 
allen Thellen der Wissenschaften besser gesorgt, als 
eben da." — 

Der Verfasser dieser Zeilen kannte entweder die 
Eigenschaften nicht, oder er drückte sich seltsam über 
die Eigenschaften aus, welche derjenige vorzüglich 
besitzen muß, der des Zutrauens von Curatoren ges 
würdigt wird. Auch war ihm die Verfassung von 
Göttingen, und das Verfahren unserer Curatoren 
wenig oder gar nicht bekannt. — Unsere Curatoren 
zogen zunächst die geheimen Secretäre zu Rache, wel
che den Vortrag in Universitär.-Angelegenheiten ha« 
den, und der Regel nach auch das entwerfen, was 
im Ministerio über UniversitätS, Angelegenheiten be
schlossen worden ist. Unsere Universität hatte von 
jeher das Glück, daß diese Referenten in Universi
tät«-Sachen eben so treffliche Gelehrte, als Ge< 
schaffte, Männer waren: welches lob keiner mehr 
verdiente, als der jetzige Herr Geheime Canzicyi 
Secretär B randes . Die Curatoren von Güllin, 
gen nutzten aber nicht bloß die Kenntnisse und den 
Räch der einsichtsvollen Männer, die unter ihnen 
arbeiteten, sondern auch die Kenntnisse und den Räch 

ande-
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anderer Gelehrten so wohl in der Hauptstadt, als 
auf der Landes Universität, ja bisweilen selbst im 
Auslande Es konnte nicht fehlen, daß sie nicht ihr 
Zutrauen Einigen der hiesigen Gelehrten mehr, als 
Anderen geschenkt; allein sehr selten geschah es, daß 
sie einen Einzigen allein und zwar über Alles gefragt, 
und den Rath dieses Einzigen fast ohne Ausnahme 
befolgt hätten. Wenn sich dieses in kurzen Perioi 
den eräugnete, so entstanden immer Klagen entwes 
der über Despotismus, oder über Parteyliche 
feit, wodurch diese über Verdienst begünstigt, 
und Jene aller ihrer Verdienste ungeachtet zurückge, 
seht würden. Der erste Curator unserer Universität 
that für die von ihm geschaffene hohe Schule mehr, 
als irgend Einer seiner Nachfolger, wenn diese auch 
noch größere Vorzüge besessen hätten, zu thun im 
Stande war. Gerade dieser Größte der Göttingi, 
schen Curatoren unserer Universität hatte mehr, als 
irgend ein Anderer die Schwachheit, daß er über 
gewisse Dinge zu viele Menschen, und unter diesen 
solche, die gar kein Zutrauen verdienten, und über 
Andere einzelne Personen allein fragte, die manch-
mahl nicht recht unterrichtet, noch öfter nicht unbe» 
fangen genug waren, und ihren Macen zu Schritten 
verleiteten, welche nichts, als Vewirrung und Un
zufriedenheit zur Folge halten. Glücklicher Weise 
war der große Mann scharfsinnig genug, um es bald 
zu bemerken, wenn man von seinem Zutrauen einen 
unrechten Gebrauch gemacht hatte. 

Fünf-
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Fünfter Abschnitt. 
Allgemeine Betrachtungen über die Natur des akabenus 
feilen Gcrichtwesens — akademische Gerichte im engsten 
Sinn -»> Deputation— Concilia — Nectoren, oder 'Dro< 
rectoren — Canzler, Directoren, 8ll^cri^tc,icle,ite, und 
Assessoren — Snndicos und Secretarien — Pedellen, 
Carc^wärter, und Polizev» Wachen — akademische Stritt 

fen — Classen der Ängedörigen der Universität — 
Verhältnisse zu anderen Obrigkeiten. 

!. 
Allgemeine Betrachtungen über die Natur des akademischen 

GcrichtwesenS. 

enn die Geschichte es nicht erzählte, so würbe 
man es durchaus nicht «.tauben können, daß 

in der.Einrichtung des Gerichtwesens gelehrter Cor? 
porationen, oder in der Organisation akademischer 
Gerichte eine solche unsägliche MantuchfaltigkeitSlait 
finden könne, als wirklich darin Sial t geftmden hat. 
Die meisten Sämlen hatten nur Ein A u p t , das 
bald Rector, bald Prorecior, oder Vtee,Rs«or 
genannt wurde. Einige hohe Schulen hingegen 
waren in mehrere von einander unabhängige Corvo, 
Nationen (univerlltut«:«) gespalten, von welchen eine 
Jede einen, oder gar zwey Rectoren hatte. Die 
Häupter der hohen Sckulen, und deren R^the wur-
den bald von den lernenden und aus den lernenden, 
bald von den lehrern aus den lehrern allein, oder 
abwechselnd aus der Mitte der Einen, und der An, 
deren erwählt. Ja es gab Universitäten, wo die 
höchste obriqkeitlicke Person weder von den tehrern 
, Memer» Verf. d. Umv. Vd. l. 5 U«0 

W 
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und aus den l^hrern, noch von den lernenden und 
aus den lernenden erfohren wurde, sondern von dem 
Cürper der Universität ganz unabhängig war, und 
dle übrigen obrigkeitlichen Personen nach Belieben 
aus der Gesamunheit der Kernenden bestellte. Ne-
den den Nectoren, und deren Rälhen hatten auf meh-
reren hohen Schulen noch die höchste städtische und 
geistliche Obrigkeit eine richterliche Gewalt über die 
tehrer^ und Kernenden. Auch übten zu gleicher Zeit 
dt« Nationen, dle Faculläten, und die Dekcmi der 
Facultäten eine gewisse Gerichtsbarkeit aus. Wie
derum waren einzelne Theile der iehrer und Kernen« 
den von aller akademischen, städtischen und geistli
chen Jurisdiction befreyt, so wie die gröbsten Ercesse 
selbst nach dem Buchstaben der Gesetze ungestraft 
blieben. Es ist in der That unbegreihich, wie eine 
solche Spaltung der hohen Schulen, eine solche Ab
sonderung der richterlichen Gewalt, ein solcher Ge
gensatz von Obrigkeiten, eine solche Unabhängigkeit 
und Gesetzlosigkeit der akademischen Jugend, dergleie 
chen die Italiänischen hohen Schulen zeigen, nicht 
in kurzer Zeit eine unheilbare Anarchie, und durch 
diese einen gänzlichen Untergang der Universitäten 
hervorgebracht haben. 

Die Deutschen hohen Schulen waren von An
beginn an viel weniger fehlerhaft organisirt, als die 
Italiänischen und Französischen. Auch vervollkomm? 
nelen sie das, was in ihrer Einrichtung mangelhaft 
war. viel eher, und ernstlicher, als die auswärtigen 
Universitäten. Um desto mehr muß man darüber 
erstaunen, daß die Geschichte Einer der neusten, be
rühmtesten, und wegen ihrer Verfassung am meisten 
gepriesenen hohen Schulen, unserer Georgia Augu-
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sia, während mancher Jahre ein Beyspiel von Unqe, 
wißhelt und Verwirrung in den Gewalten der Hüupl 
ter und Räche der Universität darbietet, das unS 
nach einigen, oder gar nur nach einem Menschenal« 
ter fast eben so unglaublich ist, als die ana»ck,,,i>5. 
Vielherrschast und Gesetzlosigkeit auf den ältesten ho, 
hen Sckulen. Nach den Statuten q) bestand das 
ordentliche, oper wöchentliche akademische Gericht in 
Götlingen aus eben den Personen, welche, jetzt die 
so genannte Deputation ausmachen: nämlichauS den» 
jedesmahllgen. Prorector. den Dekanen der vier Fa-
culläten, und wenn der Prorettor fein RechlSgelehrB 
ter war, aus dem Ex: Dekan der Juristen. Facul« 
tät, endlich aus dem Syndicus, und SeeretariuS 
der Universität r). Dieses ordentliche Gericht konn
te nach den Statuten keine höhere Strafen,. als 
von zehn Thalern, oder drey Taqen Carcer erkennen,, 
Alle Urtheil«, die auf höhere Geldbußen , und län/. 
gere Carcerstrafen, oder gar auf Consillum abeundt 
hinausgingen, mußten dem ganzen Senat, oder> 
Concillo, das heißt, den versammelten ordentlichen 
Professoren aller Faculläten vorgelegt, und von den^ 
selben bestätigt werden. Ja durch ein Rescript, das 
im Jahre »735. an die Universität erging, wurden 
die Gewalt des so genannten ^oucilii )usiciici sivs 
Vo<.nln'lum noch mehr eingeschränkt, und beynahe 
alle Sachen, wo Geld- oder Carcerstrafen, und 
conslli« abeun î zu erlheilen waren, vor den ganzen 
Senat gezogen 5). Die häufigen Versammlungen 

wurden 
<z)5.23-
1) l . c. ^uriücliHwnem nomine toliu« ^«<lemi»e excr« 

ceilnt, /lt/Ha««/ a«cil'a»t, etc. 
>) LopiallBnch l . S . 129. 
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wurden balv so unerträglich, daß man die Königliche 
Regierung ans das dringendste bat, die Dekanen so 
wohl, als die Missglieder des Senats von der Bür
de der öfteren Zusammenfünfte zu befreyen, wodurch 
sie in ihren eigentlichen Berufs-Arbelten gestört würs 
den. Zur Abhelfung dieser Klagen nahm man tneh, 
rere, nicht ganz zusammenstimmende Maaßregeln. 
Man ertheilte dem Haupte der Universität, das vor 
der Inauguration nicht Prorector, sondern Köniqlil 
cher Commissarius genannt wurde, das Reche, Stu? 
dierende in sein Haue fordern zu lassen, und Dinge, 
die pure »ä 6iscipll'n2m gehörten, für sich allein zu 
versehen t). Man erließ zugleich den Dekanen der 
übrigen Facultäten die beschwerliche Pflicht, der dop, 
pelten wöchentlichen Sitzung des conliln gsAiolis 
beyzuwohne». Nur der Dekan der Juristen - Facul-
tüt, und wenn der Commissarius fein RechtSgelehr» 
ter war, auch der Ex-Dekan mußten sich regelmä, 
ßiq einstellen u). Die Befrenung von den wöchent, 
llcken Sessionen hatte allmählich die Folge, daß auch 
nachher, da das akademische ordentliche Gericht, und 
die so genannte Deputation sich zu scheiden angefan
gen hatten, die Dekani der übrigen Facultäten nicht 
«inmahl zu den Deputations - Versammlungen gee 
rufen wurden: weßwegen im Jan. 1749. ein Rescript 
erfolgte, wodurch den Dekanen der medlcinischen, 
theologischen und philosophischen Facultäten er
l a u b t wurde, unter Prorectoren aus ihren Facul, 
täten den Deputations-Versammlungen beyzuwoh, 
nen, "damit jüngere Dekani Gelegenheit hätten, 
sich zur Führung des akademischen Magistrats zu ha-

biliti-

<) Copialb. I. S . 15.17. 
u) ib. 
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ren v)." —. Zur Erleichterung des Senacs befahl ein 
Rescrtpt im I . l?35, daß in's künftige geringere 
Vergehungen, welche die Gesehe mit einep Carcer-
Strafe von einigen Wochen, oder einem bloßen con. 
iilio «Keulnii belegt Hütten, der Deputation allein 
zur Bestrafung überlassen werden fällten ^ ) . Da 
die Mitglieder des Senats, und dle Dekani von 
drey zacultüten sich ihre geoichtllchen Arbeiten er
leichtert hatten; so fingen die Dekani und Ex-Deka
ni der Juristen-Faculiät auch an, zu wünschen, daß 
sie nicht dle einzigen Lastträger bleiben möchten. Die 
Wünsche und Bemühungen von beyden waren ohne 
Zweyfel die Ursache der Reskripte, nach welchen die 
Königliche Regierung zuerst den Commlssartus be
vollmächtigte, Verhöre ganz allein m Gegenwart des 
Syndieus und SecretarmS vorzunehmen x), und 
dann im Januar l739. Vorschläge darüber forderte, 
ob nicht die ordentlichen, oder wöchentlichen Gerichts? 
Sitzungen auf den Prorector, den Syndlcus, und 
Secretarlus eingeschränkt werden könnten y)? Höchst 
wahrscheinlich geschah in diesem Falle, was in vielen 
ähnlichen Fällen geschehen ist. Was die Mitglieder 
der Deputation in diesem Jahre «uf das eifrigste 
wünschten, ward von den Mitgliedern der Deputa
tion in einem folgenden Jahre höchst bedenklich ge
funden. Man berichtete über die Beschränkung der 
Deputation in den wöchentlichen Gerichtssitzungen 
entweder gar nicht, oder nicht so, wie die Regierung 
erwartet hatte. Die Statuten blieben, wie sie ge

wesen 
v) Kundebuch S . 314. 
w) Kundebuch S. g l l . 
x) Copial.Buch l l . S. 25l-
, ) »l>. I I I . S. 453-
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wele« waren. Allein die Praxis fing an, von den 
Statuten gänzlich abzuweichen Es war den Pro, 
rectoren unangenehm, bey geringfügigen Dingen die 
Dekane und Erdekcme der InnstentFacnltät rufen 
zu lassen; und die Dekane und^rdekane der Juristen, 
Facultät freuten Cck, wenn der Prorector sie in Ru
he ließ, und Vi "vorfallenden nicht sehr wichtigen 
Sachen für sich abtrat. Eine natürliche Folge hie, 
von war, daß das Wohnzimmer des Prorectors eine 
gleichsam l,e!tan5ig geöffnete Gerichtsstube wurde: 
daß bequeme, oder eigenmächtige, und paneyische 
Prorectoren je länger, je mehr für sich schalteten, 
ohne nur rinmahl den Syndicus und Secretarius 
zuzuziehen: daß eigentliche Gerichts, Sitzungen im, 
wer seltener, und die, welche man hielt, nicht an 
bestimmten Tagen gehalten wurden: daß man weder 
von CuationSl Büchern, noch von Protokollen in 
Schuld: und geringeren Dlsclvlin-Sachen wußte: 
daß man Geld» und Carcerstrafen zuerkannte, ohne 
sie zu vollziehen, weil die zuerkannten Strafen nir
gend bemerkt, und in einiger Zeit vergessen wurden: 
daß man endlich den Schuldnern Zahlungstermine 
setzte, um welche sich diese nicht bekümmerten, weil 
der Richter selbst, oder der Nachfolger desselben kei, 
ue Spur hatte, aus welcher er die bestimmten Ter
mine erkennen konnte. Die jetzt beschriebene tage 
der Sachen dauerte viele Jahre fort, und brachte zu
letzt solche Beschwerden der Bürgerschaft, solche Un
ordnungen unter den Studierenden, und eine solche 
Willkührllchkeit in dem Gebrauch der prorectorlichen 
Gewalt hervor, daß die Regierung auf den Räch 
des seligen M ichae l i s sehr starke, aber nicht die 
rechten Maaßregelu ergriff, um die bishsligen Miß, 
bräuchc abzuschaffen. B is zum Jahre 1767, waren 

bestäm 
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beständig junge Professoren der Rechte Snndici der 
Universität gewesen. Die Sr-n^ci waren nach ih
rer Instruction verpflichtet, den Prorector jeden 
Morgen zu besuchen, um zu vernehmen, ob er ih, 
res Beystandes bedürfe. D»e e vorgeschriebenen 
Besuche hörten bald ganz auf. so wohl, weil der 
Syndicus manchem Proreckor lä^g war, als weil 
die Snndici ihre Zeit besser, als zu oft sruU.llosen 
Aufwartungen bey denProreciorel. brauchen konnten. 
Als daher lm I . 1767. ein neuer Srmd'cue, der 
kein Professor war, angestellt, und diesem Syndikus 
ein votum orciinarium enheilt wu'de / ) ; so empört« 
dieses den damahligenProrector Schröder sosehr, 
daß er sich schlechterdings weigerte, den neuen Syn
dikus zu Verhören zuzulassen. Die Külligliche Re
gierung verwies dem Prorector seme Widersetzlich
keit sehr hart, und bestätigte dem neuen SyndicuS 
nicht nur sein votum orcilniiliul«, sondern verordn« 
re auch, daß der Syndicuo die Verhöre anstellen, 
in der Deputation zuerst votiren, bey Mlssiven die 
Einträge und Vota des jedesmahligon Prorectoris 
zuerst erhalten, und zu jeder Verminderung zuerkann
ter Strafen seine Einwilligung gel'en solle 2). Wenn 
diese Befehle jemahls zur wirklichen Ausführung ge
kommen wären, so würde der Prorector die ihm um 
des allgemeinen Bestens willen gebührende Gewalt, 
und mit dieser fein Ansehen verloren haben. Die 
Königliche Regierung führte nach den Grundsähen 
des seligen Michae l is K) als Ursachen ihrer Ver-

fügun« 
,) Covialbuch Vlll. O. 54. 
2) !. c. S . 8 l>85 . 

b) Man sehe dessen Rftisonnements, u. s. vl>. !V. S . 
«07.555. 
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süqunqen an: daß mal,, um den Mängeln der ab-
wecvselnden Prorecloraie abzuhelfen, eine Person an? 
stellen müsse, "welche aus Dlsciplin, Sachen ihr 
«Hauptwerk mache, und dem Prorector mit Rath und 
Thal an d,e Hand gehe c).'' Zum Glück für die 
Akademie Halle der neue SnndicuS nicht Hraft, 
Kenntnisse und Erfahrung genug, um sich in den Bei 
sltz der ihm ercheilten Rechte zu setzen. Der große 
Münchhausen bemerkte bald, daß er den rechten 
Mann ntcht guroffen habe, und bot daher im Oct. 
,768- dem damahligen Hofrach A i re r die Stelle 
eines beständigen Assessors an ci): welche Stelle aber 
der eben genannte Gelehrte ablehnte. Nach dem 
Tode des ersten nicht zum Corpus der Universität ge
hörigen Syndicus fand man es nicht rachsam, dem 
Nachfolger desselben die Rechte des Vorgängers, und 
Unter diesen das votum orciiugriulu zu geben. Das 
einzige Gute, was man durch die mit so vielen Un
annehmlichkeiten verbundenen Versuche bewirkte, war 
dieses, daß gewisse Tage und Stunden zu Verhören 
bestimme e), und bald nachher auch der Saal des 
Concllien-Hauses zum beständigen Orte des Ge< 
richts erwählt wurde. Von der Zeit an, wo der 
Prorector, der Syndikus und Secretariuo der Unis 
versität zu bestimmten Zelten, und an einem bestimm
ten Orte, zusammen kamen, um die Klagen von 
»Studenten und Bürgern zu hören, oder die Verge, 
hungen der Ersten zu untersuchen, von dieser Zeit 
an schied sich das akademische Gericht der Thac nach 
von der Deputation. Weil aber diese Scheidung 

nie 

c) !. c. und S. 124. 
cl) !. c. S . 125-128. 
v) I. c , S . IQH. 
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nie durch die höheren Oberen bestätige, und das ala-
demnche Gericht nie förmlich als ein besonderes Cor-
pus oder Collegium aulhorisirt worden; fo ergehen 
diu auf den heutigen Tag, seltene Fülle auoqenom-
men, alle Berichte an die Regierung im Nahmen 
der Deputation, und die Reskripte der Neuerung 
werden auch der Regel nach, wenn ihr Inhalt gleich 
das akademische Gertcht allein angeht, an die ganze 
Deputation überschrieben. Diese Nicht lAnerken, 
nung des akademischen Gerichts hat mehrere nach, 
theilige Folgen, von welchen ich vielleicht in der Fol, 
ge zu reden Gelegenheit haben werde. 

Wenn man mit dem von mir geschilderten Zu, 
«stände der wöchentlichen Gerichte unserer Universität 
in den ersten dreyßig Iahreu nach ihrer Stiftung die 
Data verbindet, daß in dem ganzen ersten Jahre 
nach der Errichtung der hohen Schule weder ein Car< 
cer für die Studierenden, noch eine Nacht» oder 
Schaarwache vorhanden war, welche die Unruhigen 
Hütte beobachten und auseinander treiben können: 
daß ferner die erste Schaarwache, welche man im 
Herbste »755. errichtete, theils zu schwach, theils 
unerfahren in ihrem Dienst war, und jedesmahl, 
wenn man sie brauchte, durch besondere Requisitio
nen an den Magistrat in Bewegung gesetzt werden 
mußte: daß endlich noch im I . 17)9. Studierende, 
welche man wegen nächtlichen Unfugs eingezogen hat, 
te, die erste Nacht durch in der Schaarwache sitzen 
mußten, wo Diebe und andere gemeine Verbrecher 
in Gewahrsam gehalten wurden f ) ; so erstaunt man 

darüber 

f) Ueber alle diese Data sehe man Copialbnch I. S. 405. 
509. III. S. H87. l 
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darüber, nicht, daß in dem ersten halben Jahrhun
dert unserer Universität so viele so und große Unord
nungen vorfielen, sondern daß nicht noch viel mehrere, 
und größere Unordnungen bestraft werden mußten. 

Wer über die Güte, und Nicht: Güte der Or
ganisation akademischer Gerichte, und über die E i t 
genschaf'len obrigkeitlicher Personen auf hohen Schu
len selbst richtig urlheilen, oder Andere lehren wi l l , 
richtig zu urtheilen; der muß sich nochwendiq mit den 
verschiedenen Classen der Angehörtgen hoher Schu
len recht genau bekannt machen. 

Der akademischen Gerichtsbarkeit sind zuerst 
alle öffentliche, und Privat.-tehrer sammt deren 
Hausgenossen, und Dienstboten unterworfen. D ie 
letzteren gehören der Regel nach zu den ausgesuchte, 
sie« Menschen, dle in diesem Stande gesunden wer» 
den Die akademischen lehrer, ihre Hausgenossen 
und Dienstboten machen eine sehr mäßige Zahl von 
meistens csebildeten, und verdienstvollen, oder doch 
schuldlosen Personen aus. deren Lebensart und Be> 
schäffsiqunqen wenig Anlaß zu gerichtlichen Streitig? 
leiten enthalten. 

Untergebene der Universitäten sind zweytens die 
kleine Zahl von Künstlern, Handwerkern, und ge.-
werbtreibenden Personen, deren Kunst, oder Hand-
thierung und Gewerbe akademischen tehrern, oder 
Studierenden unentbehrlich sind. Auch von dieser 
zweyten Classe von Angehörigen der Universität k..nn 
man im Durchschnitt behaupten, düß sie unter vielen, 
oder mehreren Anderen, die mtt ihnen das akademi
sche Bürgerrecht suchten, a u s g e w ä h l t worhen sind. 

D le 



Die dritte Classe von Angehörigen der Univer
sität umfaßt endlich die größere oder kleinere Zahl 
von studierenden Jünglingen, die meistens eme vor? 
züqlicle Erziehung und Unterricht genossen haben, 
und aus den Häusern ihrer Ellern unverdorben aus 
die Akademie kommen. Diese gebildeten und im 
Durchicl'Mlt unverdorbenen Jünglinge lassen sich viel 
mehr durch vernünftige Vorstellungen leiten, und 
durch gelindere Strafen von Vergehungen abhalten, 
oder nach Vergehungen bessern, als andere weniger 
gebildete, und mehr verdorbene Menschen von glei
chem Alter. Zugleich aber ist von der akademischen 
Jugend überhaupt wahr, was ein Englischer Schrlft-
steller von der Jugend auf den Britttschen Universi
täten sagt: "Junge leute kommen in einem Zustan
de der Minderjährigkeit auf hohe Schulen, um ih
re Kenntnisse in der Religion, den Wissenschaften, 
und freyen Künsten zu erweitern. Ihre lehrer und 
Aufseher vertreten die Stelle der Eltern, oder Vor, 
münder. Die Zeit des Aufenthalts auf der hohen 
Schule ist die schwierigste und wichtigste Zeit des te, 
bens Hier thun Jünglinge den ersten Schritt in 
die Welt Der Kreis ihrer Bekanntschaften wird 
auf einmahl erweitert. Ihre ieldenschaften sangen 
an, sich in ihrer ganzen Stärke zu äußern. Aller-
ley Arten von Versuchungen umgeben Jünglinge ohs 
n« Erfahrung, ohne Vorsicht, ohne reifes Unheil, 
und voll von Einbildung, besser, als Andere, ur
lheilen zu können. Die akademische Jugend fürchtet 
keine Gefahren, weil sie wenig oder nichts gelitten 
hat. Sie ltebt und genießt Vergnügungen, oft bl< 
zum Uebermaaß: ertrügt alle Einschränkung mit 
Ungeduld: ist der Schmeichele», der tist und dem 
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Betrüae offen; und wird leicht zum Zorn , Rache, 
und Widersetzlichkeit gereiht x) . 

Die Schilderung der verschiedenen Menschens 
Classen, die der akademischen Gerichtsbarkeit untere 
werfen sind, werden es einem Jeden erklären, warum 
unter diesen Menschen. Classen grobe Verbrechen fast 
unerhört, und peinliche Untersuchungen also äußerst 
selten sind. Fast eben so selten sind Ehesachen. Häu, 
i^qer hmqegen kommen in der zweytenClasse In jur ien, 
am häufigsten in den beyden ersten Classen Schulden, 
klagen vor. Alle diese Rechtshäudel sind im Durch
schnitt weder sehr bedeutend, noch.sehr verwickelt, wie 
man allein daraus abnehmen kann, daß von unserm 
akademischen Gerichte in Sachen, die schriftlich verhan, 
delc worden sind, jährlich nicht mehr, als vier bis 
fünf von der Devmation bestätigte oder reformirte 
lEndunheile gefällt werden. 

Der vornehmste Gegenstand der Sorgfalt, und 
Bemühungen akademischer Obrigkeiten zst die stu, 
dierende Jugend. Studierende sind fast immer die 
bettagte, oder angegebene Partey. Verklagt wer, 
den junge leule auf Universitäten entweder wegen 
Schulden, welche sie nicht bezahlt, oder wegen wört
licher und thällicher Beleidigungen, welche sie zu
gefügt, oder wegen Schäden, welche sie angerichtet, 
oder wegen Schwängerungen, nach welchen man, 
.wenn auch nicht auf Satisfaction, wenigstens aus 
.Wochenbetts»Kosten und Alimente des Kindes an« 
trägt. Angegeben werden Studierende wegen aller 
polizeywidrigen Vergehungen, die jn den Gesetzen 

verbo, 
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verboten find. I n weniger wichtigen DisciplilpSa, 
chen halt man Tlicht einmahl eigentliche gerichtli
ch«'Prolocolle.. I n wichtigeren führt man zwar 
Protokolle, aber vlel summanscher, als vor ande
ren Gerichten geschehen wmde. Unter den übrigen. 
Sachen sind Schwängerungo - Klagen fast die einzi« 
gen, wo manchmal)!, wenn der Beklagte entweder 
den Veyschlas, oder die von den Klägerinnen aNge-
gebsnsn Zeiten des Benschlafs.abläugnet, schriftliche 
Verhandlungen Stattfinden. 

Es ist wichtig, Studierende zur Bezahlung-
rechtmäßiger Schulden, oder zur Genugthuuug nach 
zugefügten Beleidigungen und Schäden anzuhalten.« 
Noch wichtiger ist es, jeden Frevel, wodurch die, 
öffentliche Ruhe, und Sicherheit gestört worden, zu 
eindecken, und nach den Gesehen zu strafen. Allem, 
diese Bemühungen erschöpfen die Pflichten akad«mt> 
scher Obriykelten bey weitem nicht. Die schwierig' 
ste und verdienstvollste Arbeit akademischer Obrigkeit 
ten besteht darin, unnölhige Schulden, muthwillil 
ge Schäden und Beleidigungen, und strafbaren Fre
vel möglichst zu verhüten: junqe ieute ohne möne 
chischen, oder Schulzwang zum Flelsss und zur Tu-» 
gend zu erwecken, oder wenlgstens vom Unstetste, 
von Verschwendung und anderen Unordnungen so 
bald, als möglich, zurückzurufen. Säße die akade« 
mische Obrigkeit bloß auf unerbittlicher Rlchler. 
Stühlen, und nicht an der Väter Stat t ; so würde 
sie sich diese schwere Arbeit ersparen, und bloß da
mit begnügen können, einem Jeden zu seinem Recht 
zu verhelfen, und alle Verletzungen der Gesetze schnell 
zu entdecken, und nachdrücklich zu strafen. 

Je 
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Je genauer man die der akademischen Gerichts
barkeit untergebenen Personen, und die der aka^ei 
mischen Obrigkeit obliegenden Verrichtungen kennt; 
desto eher überzeugt man sich, daß zwar u, akademis 
schen Gerichten st?t? eine, oder mehrere Personen 
vorhanden seyn müssen, welche mit dem Gange des 
gewöhnlichen ProcesseS bekannt sind, entstehende 
Rechtefragen beantworten, und anhängige RechtSs 
Händel entscheiden können: daß aber eigentliche. 
Rechtshändel den geringsten, und unwichtigsten Theil 
der Arbeiten akademischer Obrigkeiten ausmachen, 
und daß die meisten und wichtigsten Geschaffte der« 
selben Eigenschaften des Geistes und Herzens vere 
langen, die ohne gelehrte Rechtskenntnisse da seyn 
können, und nicht immer mit liefer RechtSgelehr-
samteit verbunden sind. Unentbehrliche Eigenschaft 
ten akademischer Obrigkeiten, die ihrem Amte voll, 
kommen genug thun wollen, sind außer einem stren
gen Ordnungogeiste, außer Arbeitsamkeit und Unbe
stechlichkeit, eine scharfe, richtige, und schnelle Be -
urtheilungskrast, die sich besonders in der Schätzung 
und Behandlung von Menschen, und menschlichen 
Angelegenheiten äußert: Gegenwart des G istes, 
die durch unerwartete Einreden, oder Vorfälle nicht 
außer Fassung gebracht w i rd : Gabe der Sprache, 
ohne welche man weder wo es nöthtg ist, Erläute
rungen erthellen, und Zweyfel aufiüsen, noch mit 
Nachdruck bitten, ermahnen, warnen und verweisen 
kann: genaue Kenntniß so wohl der Angehörigen 
der Universität, als derjenigen Einwohner der Stadt , 
die mit den Angehörigen der Universität in nahen 
Verhältnissen stehen: besonders derjenigen Personen, 
die der akademischen Obrigkeit von irgend einer un
günstigen Seite bekannt, oder verdächtig geworden 

sind: 



^75 

sind: unaufhörliche Wachsamkeit nicht nur auf die 
Leidenschaften und Verirrungen derer, für welche, 
sondern auch auf die Ränke und Anschlage solcher 
Menschen, von welchen man etwas zu fürchten hat: 
möglichste Unbefangenheit, die von der gewöhnlichen 
Unpareeylichkeit eigentlicher Richter ganz verschieden, 
und ohne Vergleichung schwerer und seltener, als 
diese, ist: Festigkeit des Charakters, die sich von 
Maaßregeln, welche die öffentliche Wohlfahrt erfor
dert, weder durch Schmeicheleneu, und Bi t ten, noch 
durch Vorwendungen, oder Unwillen und Drohun
gen abwendig machen läßt: Unerschütterlichkeit ge« 
gen die Mißdeutungen und üblen Nachreden von 
Feinden, Neidern, und anderen bösen, oder unvers 
ständigen Menschen: wahre Menschlichkeit, die lie, 
ber bittet, ermahnt, warnt, und in billigen Dlns 
gen dient, als verweist, droht, und straft: die 
in ihren Verweisen und Drohungen Ernst, ohne 
Rauhheit oder Grobheit äußert: die nur straft, wann 
sie muß, und dann immer das geringste Maaß von 
Strafe wählt, wodurch der Schuldige gebessert, und 
Andere abgeschreckt werden können: endlich eine Ru« 
he des Gemüths, die sich durch die Aufwallungen 
und Uebereilunqen Anderer nicht leicht zu ähnlichen 
Auswallungen und Uebereilungen reihen läßt. Alle 
diese Vorzüge reichen nicht einmahl h in , mustere 
hafte akademische Obrigkeiten zu bilden, wenn diej« 
nigen, welche sie besitzen, Schwachheiten an sich hat 
ben, und Fehltritte begehen, die in den Augen jun, 
ger teute lächerlich, oder gar verächtlich sind, und 
also dasjenige Ansehen vernichten, was akademischen 
Obrigkeiten uothwendiger, als einer jeden andern ist. 
Nichts ist leichter, als auf einige Monathe die lie
be junger ieute, besonders solch« jungen leuts zu 

erhall 
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erhalten, die ihre liebe in Worten und Geberden 
äußern, und sich von ihrer Obrigkeit lieber fürchten 
machen, als sie selbst fürchten. Nichts hingegen ist 
schwerer, als ju"gen hellsehenden, zum lachen ge
neigten ieuleu wahre, und. dauernde Achtung einzul 
stoßen, ohne sich ve rd ien ten und a l l g e m e i n e n 
Haß zuzuziehen. Ich sage v e r d i e n t e n Haß, well 
akademische Obrigkeiten, die ihre Schuldigkeit thun, 
dem Hasse derer, die gewissenhafte Obrigkeiten zu 
fürchten Ursache haben, nicht ausweichen können. 
I ch safte a l l g e m e i n e r Haß, weil gewissenhafte 
Obrigkeiten bloß denen mißfallen, welchen alle Ge, 
setze beschwerlich sind. I n den Göttingischen S ta -
tuten findet sich eine vortreffliche Stelle über die E i 
genschaften, und das Betragen weiser akademischer 
Obrigkeiten K).> "DerProreetor bestrebe sich, Stren
ge durch Güte zu mildern. Durch Jene wird er 
Verachtung, durch diese Haß vermeiden. Er beher
zige den Ausspruch des Römischen Consuls^QuiNc-
t. ' ins: ich wünschte, euch zu gefallen. Allein noch 
mehr liegt mir daran, euer Bestes zu besorgen, ihr 
mäget von mir denken, was thrnvollel i). Der Pro
rektor scheue daher den Unwillen unbesonnener Jüng
linge nicht, sondern bedenke, daß viel mehr Fami
lien und Staaten durch übertriebene Gelindigkeie, 
als Strenge zu Gruude gegangen sind; und daß selbst 
we akademische Jugend, wenn sie nach kurzen Auf, 
brausungen zur ruhigen Ueberlegunq kömmt, die 
Standhaftlgkeit und den Ernst ihrer Obrigkeit lobt, 

und 
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und diejenigen verachtet, von welchen sie glaubt, 
daß sie zu nachsichtig gewesen seyen." 

Alle diejenigen, welche mtt mir über die Natur 
der Verrichtungen akademischer Obrigkeiten, und 
über die ihnen unentbehrlichen Eigenschaften zusam, 
menstimmen, werden einsehen, wie sehr diejenigen 
sich irr ten, welche glaubten, daß die Mänqel der 
akademischen Gerichtsbarkeit auf einmahl würden gel 
hoben, und eine tadellose Diöciplin auf einmal)! wür, 
de eingeführt werden, wenn man Rechtsg«lehrle a l , 
lein zu akademischen Obrigkeiten erwählte. Als die 
hohe Schule zu Mainz vor etwa sechszehn Jahren 
reformi.rt wurde, übergab man die Besorgung der 
akademischen Gerichtsbarkeit den, jedesmahligen De
kan, und den beyden jüngsten Mitgliedern der Iu r i s 
sten.'Facultät K). Der Verfasser der Schrift über 
d ie höhere C u l t u r ist der Meinung, daß obriq, 
keitliche Personen aufUniuersicäten, die feine Recht«, 
gelehrte seyen, nie das erforderliche Ansehen erlange, 
könnten; und daß hingegen allen Klagen !) über die 
akademischen Gerichte, und über den Verfall der D'.sci, 
plin aufUniversilälen würde abgeholfen werden, wenn 
man bloß RechtSgelehrte von Profession ;u Rechet, 
oderProrectoren erwählte, und alleDiSctpün Sachen 
einzig und allein von den Mitgliedern der Juristen.',^, 
cultät entscheiden ließe. — S o lange man nicht be-
wiesen hat, daß die von mir angeführten Eigenschaft 
ten akademischer Obrigkeiten den RecktSgelehnen von 
Profession ausschließlich zukommen; so lange m.H 

ich 
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ich läugnen, daß die GerechtlgkeitS-Pflege auf ho
hen Schulen merklich gewinnen würde, weun man 
sie gauz allein Rechtsgelehrten auftrüge. 

Man kann ein sehr großer Rechtsgelehrter seyn, 
ohne einen durchdringenden und richtigen Verstand 
zu besitzen, der akademischen Obrigkeiten viel unent
behrlicher ist, als anderen Richtern. Die akademi, 
scken Gesetze sind weniger bestimmt, als diejenigen 
Gesetze, nach welchen Streitigkeiten über das Mein 
und Dein entschieden werden. Gute akademische 
Gesehe müssen nothwendlg unbestimmt seyn, weil 
dicselbige That , von verschiedenen Personen, und 
unter verschiedenen Umständen ausgeübt, in sehr ver» 
schiedenen Graden strafbar ist. Ben akademischen 
Obrigkeiten ist es daher nicht genug, daß ein bekann
tes und unbezweyfeltes Gesetz auf einen einzelnen Fall 
richtig augewandt werde; sondern Gesehe, die dem 
Ermessen des Richters einen großen Spielraum last 
sen, müssen den jedeSmahligen Personen und Ums 
ständen angepaßt werden: welches ohne ein« Vorzüge 
liche Beurcheilungekrast nicht möglich ist. Ohne ei
nen richtigen Verstand halten akademische Obrigkei
ten die Menschen für besser, oder schlechter, für 
schuldloser oder schuldiger: Handlungen für unbedeu
tender, oder strafbarer: Gefahren für näher und 
grüßer, oder für entfernter und kleiner: Anzeigen 
für wichtiger, oder unwichtiqer, als sie wirklich sind. 
Weqen solcher unrichtigen Urchelle thun sie entweder 
zu viel, oder zu wenig: erbittern im ersten, und ver« 
derben die Disciplin im zweylen Fall. 

Ein anderes Erforderniß guter akademischer 
Obrigkeiten ist Gegenwart des Geistes, die eben so 

wenig. 
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wenig, als ein richtiger Verstand, mit großer RecktSs 
gelehrsamkeit unzertrennlich verbunden ist. Gegen
wart des Geistes ist akademischen Obrigkeiten unent
behrlicher, als anderen, weil die meisten Angelesene 
heilen, um welcher man sich an dieselben wendet, 
B i t t en , Klagen, Anzeigen«, s. w. zu jeder Stunde, 
oder wenigstens, ohne daß man sich darauf vorbee 
reiten könnte, angebracht, und auf der Stelle gün-
siiqe, oder ungünstige Antworten enheilt, Vor 
schlage gethan, Entschließungen gefaßt, Nachfor
schungen angestellt, und Strafen zuerkannt werden 
müssen. Zögerung und Unentschlossenheit machen läe 
cherlich. Uebereilung kann nicht bloß lächerlich, son
dern auch leicht verhaßt machen. 

Ein drittes Erforderniß guter akademischer 
Obrigkeiten ist die Gabe der Sprache, unter wel-
cher ich weder die Fertigkeit, moralische Predigten, 
oder gelehrte Deductionen streitiger RechtSpuncte, 
oder scharfsinnige Disputationen zu halten, verstehe, 
sondern die Gabe, ohne Vorbereitung eindringende 
Ermahnungen, Warnungen, Verweise, oder Er
munterungen geben, und die Momente von S t ra 
fen, oder die Gründe von Recht und Unrecht kurz, 
deutlich, und ernstlich auseinander setzen zu können. 
Kürze und Deutlichkeit sind seltene Tugenden der 
richterlichen Beredtsamkeit: noch seltener aber der 
nölhiqe Ernst. Wenn Ermahnungen, Warnungen 
und Verweise entweder schüchtern, oder mit mildern
der Freundlichkeit, oder gar mit versüßenden Worten 
gegeben werden; so verlieren sie alle Kraft. Kün-
d«at man Strafen auf solche Arten an, so bilden sich 
die Schuldigen ein, daß der Richter die zuerkannte 
Strafe für zu harr halte, oder daß er mehr, als ge, 
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wohnlich erlassen werde. Die Verurtei l ten fange» 
von neuem an, sich zu entschuldigen, oder zu reckt« 
fertigen, oder zu bitten, was sie nicht lhun, wenn 
der Nichter in einem ernstlichen Tone geredet hat. 
Auch die Gabe der Sprache ist akademischen Obrig
keiten nothwendiger, als anderen Richtern, weil vor 
den akademischen Gerichten viel mehr Sachen, als 
anderswo, mündlich verhandelt werden. 

Die drey Erfordernisse akademischer Obrigkei» 
ten, von welchen ich bisher geredet habe, sind Gc, 
schenke der Natur. Das vierte Erforderest hinge
gen, genaue Kenntniß der Personen, mit welchen 
man zu lhun hat, kann durch Fleiß und Uebung, 
aber freylich nicht in der Zeit erworben werden, wähl 
rend welcher die ersten Obrigkeiten hoher Schulen ge, 
wohnlich ihr Amt verwalten. Junge leute, die 
schon mehrmahl wegen Schulden verklagt, oder in 
Disc lv l in . Sachen angegeben worden, müssen noth< 
wendig anders behandelt werden, als solche, die zum 
ersten Mahle aus der einen, oder der andern Ursache 
vor Gericht erscheinen. M i t den übrigen Einwoh» 
tiern von Universitär, Städten verhält es sich auf 
gleiche Art. Es gibt schüchterne, ehrliche, fast möch
te man biewellen sagen, überehrliche ieule, denen 
die Obrigkeit nachhelfen muß. Es gibt aber auch 
zänkische, und rechthaberische Menschen, welche die 
Obrigkeit um jeder Kleinigkeit willen überlaufen, 
und welche man daher eher etwas zurückstoßen, als 
freundlich anhören muß. Der größte RechtSgelehr-
te, dem es an einer genauen Kenntniß der Personen 
fehlt, ist in beständiger Gefahr, zu strenge, oder zu 
gelinde zu richten. 

Eine 
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Eine hililängliche Kennmiß der Personen ist zu 
einer unaufhörlichen Wachsamkeit akademischer Obrig-
seit zwar nothwendig, aber nicht hinreichend. Da-
zu wird noch liebe zur Sache, oder wahrer Amtsei, 
ser erfordert. Die Gegenstände der Wachsamkeit 
akademischer Obrigkeiten sind theils diejenigen Jüng
linge, die wegen ihrer heftigen Leidenschaften, oder 
ihres schwachen Verstandes jeder Gefahr, und Ver-
suchung ausgesetzt sind: theils die Verderber der I n -
gend so wohl unter den Studierenden, als Nicht-
Studierenden. Jene fehlen seltener, dies? wagen 
weniger, wenn sie glauben, daß sie von den Augen 
der Obrigkeit beständig begleitet werden. Wachsam
feit kann die akademische Obrigkeit so wohl mittelbar, 
als unmittelbar üben: unmittelbar durch die Genaue 
igkett der Untersuchung überhaupt, besonders in sol
chen Fällen, wo man vermuthen sann, daß die Ur^ 
heder, oder Hetzer, oder wenigstens die Schuldigsten 
sich verstecken wollen. Schärfe der Untersuchung 
flößt auf hohen Schulen viel mehr Furcht, und Re-
spect ein, als Schärfe der Strafen. Mittelbar übt 
die akademische Obrigseit eine heilsame Wachsamkeit 
durch die unabläßige Ermunterung, Belohnung, 
oder Bestrafung von Unter'Bedienten. Eine aka, 
demische Obrigkeit hat sehr viel gewonnen, wenn 
man von ihr glaubt, daß sie über alles unterrichtet 
sey, daß sie wenigstens alles erfahren könne, was sie 
wissen wolle. 

Manche von meinen iesern werden sich darüber 
gewundert haben, daß ich vorher von der Unbefan
genheit akademischer Obrigseiten sagte: sie habe et, 
was ganz eigenthümlichcS an sich, und sey ohne Ver-
gleichung schwieriger und seltener, als die Unpaney-
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lichkeit anderer Richter. Folgende Bemerkungen 
werden die Wahrheit meines Satzes erhärten. An
dere Richter kennen, oder sehen wenigstens die streie 
tenden Parteyen nicht, die der Regel nach von ihren 
Anwälten mündlich, oder schriftlich vertreten werden. 
Gewöhnlich urtheilen Richter bloß nach den Acten, 
und entscheiden nach bestimmten Gehen, die keine 
Rücksicht auf die Personen der Streitenden nehmen. 
Ben akademischen Obrigkeiten ist alles dieses ganz 
anders. Die Kläger, oder Beklagten, und Ange
gebenen müssen sich in Person vor Gericht stellen, um 
entweder das erlittene Unrecht anzubringen, oder ih 
re Unschuld zu beweisen, oder wegen ihrer Schuld 
Reckenschaft zu geben. Schon hier ist es ganz um 
vermeidlich, daß die Einen durch die Einfachheit, 
Kürze, und Deutlichkeit ihres Vor t rags, oder durch 
die Aufrichtigkeit ihres Geständnisses, und ihrer 
Reue, oder durch die Schonung, welche sie geqen 
Andere, und durch die Achtung, welche sie gegen das 
Gericht beweisen, für sich: Andere, durch die entgsl 
gengesehten Gebrechen gegen sich einnehmen. D ie 
akademische Obrigkeit muß also über sich wachen, daß 
die einnehmende, oder widerliche A r t , wie Personen 
sich im Gericht betragen haben, keinen ungebührli
chen Einfluß auf die Milderung und Schürfung von 
Strafen habe. Die Kläger und Beklagten sind 
Söhne, oder Empfoblene der Gönner und Freunde 
der akademischen Richter, oder iandsleute und Zu
hörer, oder Bekannte des Hauses: oder sie stehen 
auch in entgegengesetzten Verhältnissen gegen ihre 
Obrigkeit. Man wird zugeben, daß es äußerst 
schwer sey, in allen Fällen zu verhüten, daß solche 
Beziehungen sich nicht auf eine merkliche Art in den 
richterlichen Urtheilen äußern« D ie beklagten und 

angei 
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anaegebenen Personen, über welche akademische 
Obrigkeiten zu richten haben, sind mehr, als Ande
re in» Stande, vorgefallene Facta 5« entstellen, ih : 
re eigene Schuld zn vermindern, die Schuld von 
Anderen zu vergrößern. Akademische Obrigkeiten 
hingegen sind weniger, als andere Richter, <m Stan
de, dle versteckte, oder entstellte Wahl heil an den 
Tag zu bringen. Ba ld sind die 'lngeber von Hand, 
lungen, welche in Untersuchung kommen, nicht zU< 
verlässig; bald müssen sie selbst, nn0 ein großer Theil 
ihrer Angaben auf das sorgfältigste veriiecrc wer, 
den, damit man ihre Nahmen nicht erfahre. Con-
frontationen von Klägern und Beklagten, oder von 
Angebern, Zeugen, und Angegebenen sind wegen 
der gefährlichen Folgen, dle daraus entstehen wür
den, sehr oft nicht thunlich, so wie Rcmigungs-El-
de sehr oft nicht anwendbar sind. Aus allen diesen 
Ursachen zusammengenommen kann man als sicher 
voraussehen, daß akademifche Obrigkeiten in DiS-
cipltn-Sachen die Wahrheit selten rein, und noch 
seltener vollständig erfahren. Nichts desto weniger 
müssen die Untersuchungen einmahl geschlossen, und 
nach diesen Untersuchungen Urtheile gefällt werden. 
I s t es dann aber zu verwundern, wenn andere lheils 
besser, theils schlechter unterrichtete Personen von den 
scharfsichtigsten und unbefangensten Richtern sagen: 
hier habe man ein Auge zugedrückt: dort habe man 
aus Feindseligkeit schärfer, als gewöhnlich, inqui-
r i r t : Diesem sey eine zu gelinde. Jenem eine zu har
te Strafe auferlegt worden. -— M a n nehme serner 
an , was fast niemahls angenommen werden kann, 
daß das Factum ganz am Tage liege; so entsteht die 
letzte und schwierigste Frage: wie soll die Thal an 
den verschiedenen Theilnehmern bestraft, wie die un, 
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bestimmten Gesehe auf einen Jeden nach dem Ve r i 
hamnile semer Schuld angewendet werden? Gerecht 
te Richter müssen sehr oft dieselbige Thal an ver« 
scki,'0e»en Personen auf eine sehr verschiedene Ar t 
strafen, laßt es sich unter solchen Umständen anders 
denken, als daß die gerechtesten Richter sehr oft in 
den Verdacht parleylscher Begünstigung oder Feind» 
seligfeit geralhen? - S o außerordentlich schwer es 
auch ist, so kann man es doch von untadellcken 
akademischen Obrigkeiten verlangen, nicht nur, daß 
sie ihrem bestell Wissen nach Niemanden begünstigen, 
oder drücken, sondern daß sie auch »m Ganzen ges 
nounuen den Ruf haben, unparteiisch zu seyn, oder 
wie man zu sageu pflegt, gerade durch zu gehen. Die
sen Ruf erlangt mau dadurch, daß man Reichen, 
Vornehmen, und Bekannten eben so wenig etwas 
nachsieht, als Armen, Geringen, und Unbekannten: 
daß man weder Relchthum, noch vornehme Geburt, 
und Freundschaft, sondern ganz allein Fleiß und gu, 
te Sitten zu Milderungsgründen von Strafen 
braucht: daß man denen, welche sich vergangen, be? 
sonders denen, welche sich durch unvorsichtige Reden 
gegen obrigkeitliche Personen vergangen haben, groß, 
müchig verleiht, und ihnen bey den ersten Zeichen 
von Besserung aufrichtig Glück wünscht: daß man 
«inem Jeden ohne Ausnahme mit Räch und That 
dient, und selbst denen, welche wissen, daß sie sich 
bisher übel empfohlen haben, dann, wann Andere 
sie drücken wollen, in Schuh nimmt: daß man cndl 
lich das Glück junger leme nach dem Verdienst eines 
Jeden aus allen Kräften zu befordern sucht. Das 
größte lob, welches die akademische Jugend einer 
obrigkeitlichen Person, ohne es zu wolle»,, ertheilt, 
ist dieses, wenn sie von derselben sagt, daß sie streue 



!55 

ge sey< Ein sehr zweydeutiges Compliment hingegen 
ist es, wenn sie eine obrigkeitliche Person für g u t , 
oder g e l i n d e hält. Diese beyden Ausdrücke entt 
halten meistens so viel, a ls : man hoffe, oder wisse, 
daß der Richter es ungern höre, wenn ihm etwas 
strafbares denuntiirt w i rd : daß er lieber ignorire, 
als strafe: daß er jeden Vorwand ergreife, um die 
gesetzlichen Strafen so klein, oder so kurz, als mög, 
lich, zu machen. 

Wenn Jemand alle übrigen Tugenden besäße, 
und hätte die Tugeud der Festigkeit nicht, so würde 
er zu einem akademisch.obrigkeitlichen Amte nicht 
langen. Ohne Festigkeit des Charakters ist keine 
Gleichförmigkeit des Handelns überhaupt, und also 
auch nlchl des gerichtlichen Verfahrens: ohne Gleich« 
förnu^tell des Verfahrens keine Achtung gegen die 
Obrl ttell, ohne Achtung gegen die Obrigkeit keine 
Z'icht i'Nter der akademischen Jugend möglich. I u n , 
ge ^ute merken die Abwesenheit keines andern V o r , 
zuges so geschwind, als den Abgang von Festigkeit; 
und sie suchen daher ihre Vorgesetzten bald durch 
Schmeicheleien, bald durch rührende B i t t en , bald 
durch Verwendungen von Personen von Ansehen, 
bald durch die Vorstellungen der Gefahren, die ent, 
stehen könnten, zu erweichen, oder zu erschüttern. 
Männer von festem Charakter haben außer anderen 
Vor te i len auch diesen, daß sie viel weniger über, 
laufen werden, als weiche, oder furchtsame Perso
nen. Man hört bald auf, zu bitten, zu rühren, 
und zu schrecken, wenn man sieht, daß das eine so 
wenig, als das andere fruchtet. Die Zahl und Be , 
deuienheit von Aufläufen lichtet sich fast immer nach 
der Meinung, welche die Studierenden von de« 
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Festigkeit, oder Weichheit ihrer Obrigkeiten ha, 
den. 

Manche Menschen welchen weder Bi t ten noch 
Drohungen, allein sie werden durch den unverdien
ten Tadel, und die grundlosen Nachreden von Col
lege,,, oder von jungen leuten bewegt. Wie viele 
Prorettoren gaben mit Entschlossenheit den Befehl 
zum Anariff von Tumultuanten, und wurden nach
her schüchtern und irre, als sie hörten, daß so viele 
College», den ereheilten Befehl als hart getadelt, und 
daß die jungen ieute sich vorgenommen Hütten, ihre 
Niederlage durch ein Pereat zu rächen. Akademische 
Obrigkeiten müssen sich auch gegen solche Mißdeutun
gen , und Nachreden zu waffneu suchen. Dieß wird 
um desto leichter, wenn man bedenkt, daß keine 
Obrigkeit, am allerwenigsten eine gewissenhafte aka
demische Obrigkeit allen üblen Nachreden ausweichen 
kann: daß aber solche Nachreden bald verschwinden, 
oder sich unter die kleine Zahl von Menschen zurück
ziehen werden, deren lob viel mehr, als ihr Tadel 
zu fürchten ist. 

Festigkeit des Charakters artet fast unfehlbar in 
Eigensinn, Härte und Grobheit aus, wenn sie nicht 
mir wahrer Menschlichkeit verbunden ist. Es ist 
gut, wenn die akademische Obrigkeit gefürchtet w i rd ; 
aber nicht gut , wenn sie sich durch Unbiegsamkeit, 
Härte, oder Grobheit verdienten und allgemeinen 
Haß zuzieht, weil dadu'.ch die heilsamen Wirkungen 
von B i t t en , Ermahnungen und Warnungen verei
telt werden. Unterdessen ist es für die Wohlfahrt 
von Akademieen besser, wenn man die Obriqkciten 
fürchtet und haßt, als wenn man sie liebt,, und we
der achtet noch fürchtet. 
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Die letzte Eigenschaft, welche ich allen akade, 
mischen Obrigkeiten wünsche, ist eine gewisse Ruhe 
des Gemüths, die durch unvorsichtige, und selbst 
heftige Reden von jungen teuten nicht leicht aus der 
Fassung gebracht wird. I n den meisten Fällen kann 
man unangenehme Auftritte vorhersehen, und sich 
darauf vorbereiten. Sehr oft aber erängnen sich 
Aufwallungen, und Widersetzlichkeiten, wo man sie 
gar nicht ahndete, und dann wird es außerordentlich 
schwer, seinen gerechten Unwillen nicht zu stark re?en 
zu lassen. Wenn man sich in einer ruhigen Fassung 
erhält, so kann man jungen ieuten unendlich mehr 
sagen, als diejenigen, welche sie nicht kennen, für 
möglich hallen. J a Studierende werden selbst durch 
sehr harte Reden nickt empört, so bald derjenige, 
welcher sie vorbringt, in dem Rufe steht, daß er es 
gut mit ihnen meine. Obrigkeitliche Personen auf 
Universitäten müssen durch das, was junge leute ge, 
sagt und gethan haben, nie in einem solchen Grade 
aufgebracht, und eingenommen werden, daß sie nicht 
die Fähigkeit übrig behielten, das, was ein Jeder 
zu seiner Rechtfertigung und Entschuldigung vorzu
bringen hat, aufmerksam anzuhören, und unparrey, 
isch zu erwägen. Dieß aufmerksame Anhören und 
unpanenische Erwägen von Rechtfertigungen und 
Entschuldigungen flößt jungen ieuten das größte Z u 
trauen zu ihren Richtern ein. Obrigkeiten sind eben 
so wenig untrüglich, als andere Menschen. B i s , 
weilen sind die Denuntiationen, welche man alle Ur
sache hatte, für zuverlassg zu halten, dennoch falsch. 
Zeigt sich dieses, so verliert man nichts an Achtung 
und gewinnt an iiebe, wenn man den Angegebenen 
aufrichtig sagt, daß man sich freue, sie von dem ge, 
hegten Verdacht lossprechen zu können. 

S o 
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So wenig die Gerechtigkeit««Pflege auf hohen 
Schulen dabey gewinnen würde, wenn man die obrlgl 
sei l lichen Personen bloß unter Rechtsgelehrten und nach 
dem Maaße ihrer RechtSgelahrtheit wählte; so sehr 
würde sie verlieren, wenn man dle akademischen Iustlzl 
undPoli;ey:Collegia so lheille, undvervielfälngte, als 
einige neuere Reformatoren vorgeschlagen haben. Der 
Verfasser des Buchs über die Universitäten in Deutsch» 
land m) glaubt, daß es eine wahre Wohlchat für 
Universitäten seyn würde, wenn das General - Con, 
cilium in mehrere Departements abaelhellt: wenn 
alle wichtigere Dtsctplm-Sachen, .n welchen der 
Prorecior nicht entscheiden könne, oder in welchen man 
von seinen Entscheidungen appellirl habe, an das 
gehörige Departement gebracht: wenn das Votum 
dieses Departements, und die Acten dem vollen Eon, 
cllio milgelhellt, und dann die bestätigten oder re, 
sormirten Sentenzen vollzogen würden. — Der 
Verfasser des Buchs über die höhere Cultur redet 
außer dem Reclovat von einem Officio akademico, 
von einer Deputation der Juristen, Faeultät, von 
doppelten Direktionen des Studien- und Oekonomie, 
Wesens Mit zugeordneten Deputationen n). Alle 
diese und ähnliche Vorschläge rühren von Männern 
her, die feine richtige praktische Kenmmß von dem 
Justiz und Polizey, Wesen auf Universitäten hatten. 
Schulden? und Polizey-Sachen machen den vors 
nehmsten Theil der Geschaffte akademischer Obrigkei
ten ans. Beyde müssen so sorgfältig, aber zugleich 
so schnell und summarisch, als möglich, behandelt 
werden. Wollte man nun das Personale akademi-
scher Obrigkeiten sehr vermehren, oder die Geschäff-
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te gar trennen, und unter verschiedene Collegia vere 
theilen; so würde der Gang derselben erschwert, und 
verlängert, die Untersuchungen würden weniger ei, 
srig, dle Vollziehungen weniger schnell und kräftig 
betrieben werden, als wenn das akademische Ge
richt aus zwey, höchstens drey silmmgebenden Mi t« 
gliedern besteht. 

Zu den sonderbaren Vorschlägen der neueren 
Normaleren von Universitäten gehört auch der, daß 
die Studierenden in Schulden- und Cr imina l -Sa
chen den ordentlichen Gerichten unterworfen werden 
sollten, indem das Beyspiel der hohen Schule zu 
Koppenhagen zeige, daß dieses sehr nützlich sey o) . 
Es lasse sich gar kein Grund angeben, warum jung« 
teute aufUniversiläten in Schuldcnsachen Privilegien 
genießen sollten, die man weder jungen Officicren, 
noch jungen Kausteuten, u. s. w, gestalte. 

Die Schuldensachen von Studierenden gehören 
Nicht deßwegen vor dle akademischen Gelichte, da
mit die Studierenden ein Vorrecht vor Anderen ih, 
res Alters genießen, sondern weil akademische Ge, 
richte solche Sachen allein auf eine ersprießliche Art 
besorgen können Bey Schuldklagen gegen Studie, 
rende ist es nicht bloß darum zu lhun, emem Gläu, 
biger ,u seiner rechtmäßigen Forderung zu verhelfen; 
sondern viel mehr, den Schulden-Zustand 0er Slue 
dierenden kennen zu lernen, also genau zu erfahren, 
auf welche A r t , und in welchen Graden ein junger 
Mensch in Schulden geralhen sey: wer ihn entweder 
durch übermäßiges Creditgeben, oder durch böse Bey« 
spiele und Ränke dazu verleitet habe. Es liegt ser, 
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ner der akademischen Obrigkeit viel daran, daß jun
ge leme, die mehnnahl wegen Schulden cltirt wor
den sind, bey Zeiten qewarnt: wenn die Warnun
gen nicktö helfen, daß Vormünder, oder Eltern bey 
Zeiten unterrichtet werden, damit diese ihre War
nungen mit denen der Obrigkeit verbinden, und ihre 
Söhne und Mündel aus den ersten Unordnungen 
hercmsreissen, auch wenn noch immer etwas zu furch, 
tenist. die Verschwender heimlich, oder öffentlich 
creditlos machen, oder eine Zeitlang zu Hause «eh-
men können. Welche andere, als eine väterliche 
akademische Obrigkeit, würde diese Bemühungen um 
entgeltlich übernehmen? Wollte man die Schulden
sachen der Studierenden an die ordentlichen Gerichte 
von UnlversitätS. Städten weisen, so würde bestanz 
dia das geschehen, was auf vielen hohen Schulen 
geschehen ist, wo man die Wichtigkeit des Schulden-
Wesens noch immer nicht genug einsieht. "Die Schul
den werden zwar gerichtlich vrotocollirt, mdeß, da 
der Student kein objeätum execul,0Nl5 hat, nie bey-
aetrieben. An die Eltern, oder die Obrigkeiten des 
Vaterlandes zu schreiben, macht zu viele Weitläuf
igkeiten und Kosten, und geschieht daher selten, oder 
nie p) " Vielleicht ist Gottingen die erste Universi
tät wo man es erkannt hat, daß eine genaue Auf
merksamkeit auf das Schuldenwesen der Studieren
den das wahre Fundament einer guten akademijchen 
Disciplin ist, und daß auf allen hohen Schulen, wo das 
Schuldenwesen der Studierenden vernachläßlgt wird, 
unmöglich eine gute Disciplin geschaffen, oder erhal
ten werden könne. Wenn man jungen ieuten gleich 
das erste Mah l , wo sie von mehreren Gläubigern 
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belangt werden, einen ernstlichen Wink W t : wenn 
man lhnen nur Einen nicht entfernten Termin zur 
Zahlung der eingeklagten Schulden seht, und nach 
Adlanf desselben im Nicht-Bezahlungs-Fall gleich 
^ Vie Eltern, oder Vormünder schreibt: wenn man 
mit diesen die Mittel verabredet, die zum Schulden
machen geneigten Jünglinge mehr oder weniger ein
zuschränken: wenn man dii Creditgeber, und Ver
führer ernstlich schreckt, und straft; so bewahrt man 
junge lerne vor den meisten Unordnungen, die aus 
Verschwendung und beträchtlichen Schulden entste, 
hen, oder eine zweckwidrige Verwendung empfange
ner Gelder, oder des gefundenen CreditS voraus-
sehen: vor unbesonnenem Aufwand in Kleidern, 
Pferden, Hunden, «.s.w.: vor hoher« Spiel: vot 
kostbaren Ergötzungen, und unter diesen, vor kost, 
baren liebeleyen, und Courmachereyen, vor bluti, 
gen daher entspringenden Händeln, u. s. w. Man 
erspart den Eltern Hunderte oder Tausende von Tha
lern, welche sie sonst zur Bezahlung der Schuldete 
ihrer Söhne hätten hergeben müssen, oder den Ein
wohnern der Universitätsstädte den Verlust großer 
Summen, wodurch sie selbst zu Grunde gerichtet, 
oder wenigstens genöthigt werden, die erlittenen Ver/ 
luste durch die Erhöhung ihrer WaareN und ArbeK 
ten sich von Anderen ersehen zu lassen. Man sage 
also )a nicht mehr, daß die Schuldensachen von Stu« 
dierenden nicht vor die akademische Obrigkeit gehö
ren , oder daß sie nicht der höchsten Aufmerksamkeit 
derselben würdig jenen! 

Die Disciplin hängt fteylich nicht allein von 
den Gesehen und Obrigkeiten ab. Allein bende ha
ben doch einen sehr großen Einfluß darauf. Wo 
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die Gesehe hart, und die Vollstrecker!«« der Gesetze, 
die Obrigkeit gelinde ist, da kann man sicher anoch, 
wen, daß die DiSciplm schlecht sey. W o h»,aegen 
die Gesehe gelinde, und die Obriqkeit strenge ,st, 
da ist unter übrigens gleichen Umständen die Dtbtis 
plin viel besser, als wo der umgekehrte Hall S ta t t 
findet. Bey einer guten akademischen Polizei) kommt 
alles darauf an: keine andere Gesetze zu geben, als 
solche, welche man, wenn feine mildernde Umstände 
da sind, buchstäblich vollziehen kann: die Gesehe 
schnell und unfehlbar zu vollstrecken, und nie ein die 
Gesehe beleidigendes Vergehen zu ignorlren, oder 
ungestraft hingehen zu lassen, und wenn auch die 
Strafe bloß in einem Verweise, oder gar nur in eil 
ner Erkundigung vor Gericht bestünde. Die Um 
fehlbarkeit von Strafen wirkt auf junge leute, wie 
ouf alle übrige Menschen viel mehr, als ihre Härte. 
Dagegen ist es um alle Disciplin gelhan, wenn die 
Übermäßige Härte von Strafen eine Ursach w i rd , 
daß man sie niemahls, oder selten vollstreckt. Selbst 
hie Vollstreckung übermäßig harter Strafen in eine 
zelnen Fallen, wo man einmahs em Exempel statui, 
reu w i l l , »hat, einen, ganz andern Effect, als man 
durch solche Ausbrüche von Gerechtigkeit zu erreichen 
glaubt. Man macht junge leute unglücklich, die 
nicht mehr gefehlt hatten, als viele Andere, welche 
Jahre lang ungestraft durchkamen; und erregt daF 
durch eine allgemeine Theilnahme an den Gestraften, 
so wie allgemeinen Unwillen geaen..GeOtze u»ld Obr<g, 
keit. Auf solche ungewöhnliche Anstvenqunaen der 
Justiz folgen beständig Zeiten der C'rschlaff»mg, w<!ch, 
rend welcher die Unordnungen, gegen welche ma»l 
augenblicklich wüthete, stärker, als je, hervorbre-
chen. I n Gömngen fehlte man vormahly eben so, 
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wie man noch jetzt auf manchen anderen Universitä
ten fehlt: durch zu h.n'te Gesetze, und eine nicht 
gleichförmige Vollziehung derselben. Auch zeigten 
sich in Güttillgen die-elbigen Folgen, wie anderswo. 
Die Obrigkeit lgnorirte oft stadtkundige Vergebun
gen, weil sie die Strafen, die darauf gesetzt waren, 
ihrer Härte wegen nicht vollziehen mochte. Die jun, 
gen leute fehlten fort, weil sie dachten, daß malt 
Hey ihnen, wie bey Anderen durch die Finger fehcA 
werde. Wenn die Obrigkeit dann und wann zufuhr, 
und die gesetzlichen Strafen dictirte, so wußte matt 
Dispensationen, oderAbkürzungcn zu erhalten.wodurch 
die Strafe vereitelt wurde. I n den neueren Gesetzen, 
die mit dem Anfange des I . 1-97. in Kraft gingen, 
sind dennahe alle Strafen der alteren Gesetze um viel 
les gemildert worden. Mau hat aber auch seit jener 
Zeit angefangen, dle gemilderten Gesehe gleichförmig 
zu vollziehen. 

So wie anfassen gut verwalteten hohen Schill 
len die Nahmen derer, welch? vor Gericht gefordert 
werden, ln b ŝo„dere Cillr. Vücher eingetragen, und 
ansqekl igle Schulden samnlt den vorgeschriebenem 
Terminen der Zahlung registrirt werden; so sollte 
auch alleu:h,r!ben irgend ein Mitglied des Gerichts 
ein kurl.es Protokoll über alle Disclplin Sachen, und 
dle ln Disctpltn» Sachen zuerkannten Strafen hat-
ten. Sonst bleibt von kleineren Vergebungen, wele 
che man aus der Stelle abthut, uud die der Secre-
tür der Universität nicht zu proeocolliren braucht, 
keine Spur ndrig. Die wichtigeren Fälle werden 
zwar zu Protvcoll genommen, allein dle Protocolle 
kommen, wenn die Strafen vollzogen worden sind, 
in die Registratur: und wle sollte man dann nach ei< 
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Niger Zeit noch wissen können, wie oft Jemand, und 
in welche Sachen er verwickelt gewesen? Notizen 
über Disciplm.-Sachen schützen gegen eine solche 
Vergessenheit. Gibt man sich die Mühe, aus solchen 
Notizen jährliche Auszüge zu machen; so erleichtert 
man sich dadurch die Uebersicht über den Zustand der 
DlSciplin in einem gewissen Zeitraum, und die Aus, 
züge mit den allenfalls erforderlichen Anmerkungen 
werden höchst interessante Urkunden für die Geschich, 
te der Disciplin. Ich selbst verfertige jährlich sol
che Auszüge nach folgendem Muster: 

Uebersicht des Zustandes der DiSciplin in den 
Jahren 1799 und i«oo. 

im I< 1793. im I . No». 
Vollzogene Duelle waren « 5 3 
angezeigte und verhinderte 
Real.-Injurien 
Verbal-Injurien 
Hazardspiel, Gesellschaften 
Commercen 
lärmendes Geschrey auf den Stra

ßen 
Aufläufe 
Schießen in der Stadt, u. f. w. 
Jagdfrevel 
Ausbleiben nach Citation bey Car, 

cerstrafe 
Wegen Schulden heimlich Ent, 

wichene 
Gegen Unfleissige ist untersucht 

worden 
Gegen Ueberjährige 
Wegen Tabackrauchens sind gestraft 
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im 1.1799. im 2< l«oy» 
Schwangerungs-Klagen 
Relegationen sind erkannt worden 

Unterschriflen des conlijii »r,» 
enucii - - -

Senats, Versammlungen waren 
Deputations- Versammlungen -
Außerordentliche Gerichtssitzungen 
Briefe in Schuldsachen dsr Stu

dierenden wurden geschrieben 

l l . 
Ueber Prorettoren, akademische Gerichte, 

und Deputationen. 
Ich nehme hier auf die sonderbare Anomalie 

keine Rücksicht: daß es hohe Sckulen gab, und noch 
gibt, die in mehrere privileqirte Corporationen ge« 
thellt waren, unter welchen eine jede ihr eigenes 
Oberhaupt, oder gar mehrere Oberhäupter hatte. 
Ich sehe es vielmehr als Regel voraus, daß eine jede 
Universität nur eine einzige vom Staat genehmigte 
Corporation ausmacht, und daß eine solche Corpo» 
ration nur Ein gegenwärtiges Oberhaupt hat: dieß 
Oberhaupt mag nun Rector, oder Prorector, und 
Vicerecior, oder Cauzler und Procanzler genannt 
lveiden. Ich bezeichne dieß gegenwärtige Oberhaupt 
hoher Schulen mit dem Nahmen Prorector, weil 
dieser Titel auf i)en protestantischen hohen Schulen 
in Deutschland der gewöhnlichere ist. 

Die Geschaffte des ProrecrorS bestehen vorzüg
lich in der Immatriculation der Angehörigen der Uni, 
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tat, besonders der neu-ankommenden Studierenden, 
und in den Prüfungen, ob diejenigen, welche sich' 
wollen einschreiben lassen, die erforderlichen Eigen, 
schaften besitzen, oder nichts an sich haben, wodurch 
sie der Ehre, unter einem Privilegien Foro zu sie, 
hen, unwürdig werden: in der Vernehmung von 
Bitten, Klagen, und Denunliatlouen, die von, 
oder gegen Angphöriqe der Universität angebracht 
werden: in der Ercheilung von Geboten, und Ver-
boten, von Arresten, oder Verhafmehmungen und 
Requisitionen, wozu die ergangenen Bitten, Klac 
ge„ und Denuntiationen Anlaß geben: in dem Vors 
sitz so wol)l im akademischen Gericht, als in dem en< 
gern, und gröstern akademischen Ralh, (Deputation, 
Senat oder Concilium) und anderen akademischen 
Collegien, wenn dergleichen vorhanden sind: im 
akademischen Gericht, in der Verhörung und 
Bestrafung angegebener, oder verklagter, und in der 
Versöhnung, oder Ausgleichung streitender Parten-
en: in der Depu ta t i on und im S e n a t , in 
dem Vortrage der Sachen, worüber gerathschlagt 
werden soll, in der Gebung der ersten Stimme, und 
wenn die übrigen Mitglieder votirt haben, in einer 
richtigen Sammlung der mehreren Stimmen, wel
che den Ausschlag geben: in einer genauen Aufsicht 
auf die dem Prorector zunächst untergeordneten Be-
anuen und Bedienten der Akademie: daß nämlich 
die Protocolle richtig geführt, der Gang von Rechts, 
Händeln so wohl, als von DiSciplin-Sachen nicht 
aufgehalten, Curatoren und Vormünder bestellt, 
und die VormundschaftS, Rechnungen zn ihrer Zeit 
abgelegt: daß Requisitionen, Beschlüsse der Depu, 
tation, und des Senats, am meisten die Verfügun
gen höherer Oberen ohne Verzug vollstreckt: alle 
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Ausfertigungen, unter welchen die öffentlichen Zeug-
liisse des Fletsseo und guter Sit ten besonders genannt 
zu werden verdienen, zu rechter Zeit, und in rechter 
Form gemacht, und Pedellen und Carcerwärcer so 
wohl , als die Polizei).'Wache zu ihrer Schuldigkeit 
angehalten werden: in einer bestandigen Aufmerf« 
samkeit auf die schwachen Menschen, welche War« 
nung, oder Nach, und Schuh, und auf die gefähr
lichen Menschen, die eines Zaumes bedürfen: in dem 
Bestreben, einschleichende oder eingeschlichene Miß< 
brauche, es sey in welchen Anstallen, oder Theilon 
der Verwaltung es wolle, abzustellen, und nölhige 
Verbesserungen selbst zu machen, oder wenigstens zu 
veranlassen: endlich in der gewissenhaften Admini, 
stracion und Aufbewahrung der Cassen und Urkuu-
den, die den jedesmahligen Häuptern hoher Schulen 
übergeben werden. 

Aus dieser Darstellung wird ein Jeder leicht ab
nehmen, daß die Geschaffte eines Prorectoro sehr zahl
reich, sehr ungleichartig, und meistens sehr wichtig sind. 
Die Einen erfordern eine genaue Kenntniß der Perso
nen, mit welchen man zu thun hat: die anderen, eine 
genaue Kenntniß von Sachen, oder von Theilen der 
Verwaltung: fast alle, gewisse Elgcnschaflen des 
Geistes und Herzens, die nur selten in Einer Person 
beystunmen gefunden werden. 

Keiner fühlte die Wichtigkeit des Prorectorats, 
oder das Gute und Böse, was ein Prorector stift 
ten kann, mehr, als eben der Schriftsteller, wel
cher am besten über Universitäten geschrieben, mnV 
yie das Amt eines Prorectors anzunehmen gewagt 
hat. "Daß das Protektorat ein sehr wichtiges und 
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schwer zu führendes Richteramt sey q), schwerer, als 
iraend e«u anderes im ganzen lande, wird jeder Ken, 
ner der Universitäten eingestehen. Nntenhanen von 
so verschiedener Art , von der höchsten bis zur nies 
drigsten Geburt, und doch aufemige Jahre in einer 
sonst nicht anzutreffenden Gleichheit, alle in den zn 
heftigen Entschließungen und Ueberellungeu geneigten 
Jugendjahren, bey denen nicht bloß ObrigkeitS-' son
dern auch Vaterstelle vertreten, und für ihr Bestes 
gesurgs werden soll: eine geschwindere, etwas vom 
väterlichen Despotismus habende Justiz, mit desto 
größerer Nnpartryllchselt, je aufgeklärtere Bürger 
mau vor sich hat, die jede Parteylichkeit gleich bc, 
werken, und dabey mit der größten Behutsamkeit. 
D>e ordentliche Kennmiß des Rechts, das seine vor, 
geschriebene langsame iaufbahu hat, ist hier nicht 
genug: g?schwi"d muß oft die Entschließung gefaßt 
werden. Zum Vorsteher des höchsten Gerichts eines 
ganzen iandes ist volle Kennmiß des Rechts, unbiegs 
same Redlichkeit, ein gewissenhafter Fleiß genug: 
ober nicht zum Prorectorat, der Nebenarbeit eines 
noch dabey Collegia lesenden Professors. Mehr 
Muth, mehr glücklichen Blick, und die Gabe, gleich 
das dienlichste zu wählen, mehr Vorsichtigkeit, auch 
wirklich mehr Cultur der Sit ten, und Kennmiß der 
Welt erfordert dieses." "Es läßt sich leicht begrei
fen r), daß, wenn der Prorector nicht ist^ wie er 
serm soll, die Disciplln darunter sehr leiden wird, 
und das ungeachtet alles Gegenarbeilens der übrigen 
Professoren, und sogar der iandesregierung, oder 
Curat«!. Auf ihm beruhet zu viel, als daß Andere 
das wieder gut machen könnten, was er verdirbt. 
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Er muß alles in Aktivität setzen, und ohne ihn steht 
die ganze Maschine still, oder geht falsch, an deren 
nicht bloß Geschwindigkeit, sondern auch Richtigkeit 
so viel gelegen ist. Eine Ueberetlung von ihm, was 
kann die vor Schaden thun! ein einziges ungeschlck-
tes und grobes bon mot von Bonmotisirer, im Ge, 
richt, also am unrechten Ort angebracht, einen Tu-
nmlt, dessen unglückliche Folgen, weil er einmahl 
Mode wird, die Universität in langen Jahren nocy 
fühlt." 

Es ist allerdings wahr, daß man, um die Wich, 
tigleit des Amtes eines Proreciors richtig zu beut-
theilen, nicht bloß die Verrichtungen desselben, I n 
dern auch die nachtheiliqen Folgen kennen muß, die 
entstehen, wenn ein Prorector seine Pflichten nicht 
gehört erfüllt. Ein Prorector, der das nicht thut, 
was ihm obliegt, und der etwas thut, was er nicht 
thun sollte, wird entweder gehaßt, oder verachtet. 
Haß entsteht durch Grobheit, bittern Spott, unnö, 
thige Härte, und wissentliche Parteylichkcit: Ver
achtung, durch Mangel von Gegenwart des Geistes, 
oder von Gabe der Sprache, am meisten durch Furcht
samkeit, oder übertriebene Weichheit des Charak, 
terS. Die Folgen von Haß sind unaufhörliche Necke, 
reyen, oder selbst ernstliche Aufläufe: die von Ver
achtung, ein allgemeiner Verfall der Disciplm. So 
bald die Studierenden von einem Prorector wissen, 
daß er entweder aus Furchtsamkeit, oder Weichheit 
das, was strafbar ist, nicht gern, oder gelinder und 
lanqsamer straft, als er sollte: daß er mehr den Ver
teidiger, als den Richter der Schuldigen macht; so 
überlassen sich die Schwachen ungescheut ihren tei-
denschaften, und die Ruhestörer, Handelsucher, Or< 
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densstifter, oder Ordens-Häupter, die Spieler und 
«ndere Verführer der Jugend tleiben ihr Werk snhn 
und öffentlich, entweder, well sie hoffen, dasi ihre 
Thaten »nchc werden «"lersuchl, oder auf eine höchst 
unbedeutende Art geahndet werden. Die Unlerbe-
dienten der Akadenne verlieren allen M u l h , well sie, 
wenn sie «dre Schuldigkeit thun, von lhrer Obrigkeit 
zurückgezogen, und von den jungen Deuten verspoti 
tet, oder grob behandelt werden. 

Man sollte denken, daß ein Amt , welches so 
Viele und so seltene Vorzüge des Geistes und Her
zens erfordert, um der größten Vorsicht beseht, oder 
daß diejenigen, welche man damit bekleidet, unter 
vielen mll der größten Vorsicht aueerwählt würden. 
Miau hat scholl seil Jahrhunderten eingesehen, daß 
dieses so seyn sollte; und doch hat man die Verfas, 
jungen älterer Universitäten, die dieses unmöglich 
wachen, uicht nur unverändert gelassen, sondern 
auch auf den neusten hohen Sckulen nachgeahmt. 
Das Proreciorat wandert ohne Auswahl dura) alle 
Faculläten dem Range, und durch die Mitglieder 
oller Faculläten dem Alter nach; und wenn es alle 
Faculläten, und alle Mitglieder der Faculläleu vom 
«rsien bis zum lehleu durchgegangen ist, so fängt es 
seinen Kreislauf von neuem an, den es in kürzerer 
oder längerer Zeit zurücklegt, je nachdem es ein hal
bes, oder ganzes Jahr von derselbigen Person ver
waltet wird. Das wichtige Amt fällt daher bald auf 
wehr, oder weniger Fähige, und Würdige, bald 
auf ganz Unfähige, und Unwürdige. J a es über
spring: selbst die^nigeu nicht, welche es durch die 
Thcu bewiesen haben, daß sie zur Führung des P r o , 
nciorats djuchuus untüchtig sind. " E i n wahres, 
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ckber begreifliches Anqlück ist es, daß dlejettigen, die 
am wenigsten Tüchtigkeit zun» Prorectorat hab.n, sich 
selbst am geschicktesten dazu glauben, und sich am 
wenigsten einfallen lassen, eS zu verbitten «).'' 

Aus dem wahllosen Wechsel und der kurzen 
Dauer von Prorectoraten entspringen viele unvers 
mcldllche Uebel. Selbst dielenigen Männer, welche 
alle erforderliche Fähigkeiten besitzen, kommen ohne 
die Kennlniß der qegenwärtiqen Personen, und der 
gegenwärtigen tage der Geschaffte in das Ann, wissen 
also oft nicht, wie sie sich benehmen sollen, oder 
machen Fehltritte, vor denen ewe auvqebreilelere 
Kenntnis) der Menschen, und Sachen sie bewahrt 
hätte. Untüchtige Prorecloren haben in einem hal
ben Jahre Zeil genug, allcs das zu verderben, was 
mehrere tüchtige Vorgänger gut gemacht hatten. 
Mehrere tüchtige Männer hingegen sind oft nicht im 
Stande, die Schäden zu ergänzen, die Ein unge
schickter Vorgänger angerichtet hat. Gute Pro , 
rectoren, die auf schlechte folgen, ziehen sich sehr oft 
den Neid ihrer College« und den Haß der studieren« 
den Jugend zu, ohne das Gute, was sie stiften 
niöchlen, vollbringen zu können. Unter dem bestän« 
digen Wechsel von Prorecloren bleiben allenfalls die 
Gesehe dleselbigen; allein die Anwendung der Ge
setz«, oder der Geist der Verwaltung ändert sich mit 
jedem Jahre, oder halben Jahre ab. Dleselbigen 
Gesetze werden in diesen sechs Monathen ganz ander« 
gedeutet und angewandt: dleselbigen Exceffe ganz 
anders untersucht und gestraft: dleselbigen Strafen 
ganz anders vollzogen, als in den vorhergehende!!', 
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oder nachfolgenden sechs Monathen. Diese Un, 
Gleichförmigkeit in der Verwaltung macht die jungen 
ieute irre. Diese hoffen von einem jeden Prorector, 
von dem sie nicht schon das Gegenthell erfahren ha-
ben, das Beste; und auf die Hoffnung der Nicht
Entdeckung, oder Nicht.-Bestrafung, oder der ge
linden Bestrafung hin wagen sie Manches, was sie 
sonst nicht unternommen hätten. Die abgehenden. 
Prorektoren möchten sich gern einem geneigten Anden-
fen empfehlen. Die angehenden Prorektoren wollen 
«s nlchc gern gleich mit den jungen teuten verder
ben. Hieraus allein entstehen jährlich, auch wenn 
die Prorectoren gut sind, Stagnationen, oder Er
schlaffungen in der Administration, die zu mancherley 
Thorheiten rechen. 

Gegen diese großen und notorischen Uebel des 
Wechsels und der furzen Dauer von Prorectoraten 
hat man von )eher kräftige Gegenmittel gesucht. Die 
Vorschläge bestanden vorzüglich darin, geprüfte 
tüchtige Männer zu beständigen Prorectoren zu be
stellen, oder das Prorectorat auf eine kleinere Zahl 
auserwählter Männer zu beschränken, oder die Dau
er des Prorectorms zu verlängern, oder den Pro
rectoren unter einem beliebigen Titel Beystände an 
die Seite zu setzen, die ihnen mit Räch und That 
aushelfen könnten. Alle diese Vorschläge haben ih
re Schwierigkeiten. Es kommt darauf an, welcher 
die wenigsten hat, und die meisten guten Wirkun
gen hervorbringt, ohne die bisherige Verfassung ho
her Schulen über den Haufen zu werfen, oder doch 
in ihren Grundfesten zu erschüttern. 

Der Vorschlag eines beständigen Prorectors 
wärt unter allen der beste, wenn man sicher wäre, 

daß 



«oz 
dafi die Regierungen unter den tehrern ihrer hohen 
Schulen jlels einen ^ur Führung des beständigen Pro -
recloralS tücktigen Mann finden, oder daß sie sie« 
den reckten Mann wählen würden. Man kann aber 
das letztere eben so wenig, als das Erstere hoffen. 
Fände man nun, oder träfe man den rechten Mann 
nicht, so wäre der Schade, den ein unglücklich qe, 
wähltes beständiges Oberhaupt einer Universität stift 
ten würde, ohne Vergleichung grösser, als alle V o n 
lheile, die man von dem besten Prorector perpemus 
erwarten darf. Ueberdem ist das Proreclorat mit so 
vielen zerstreuenden Geschäften verbunden, daß der-
jenige, welcher es auf Zeillebens übernähme, als 
tehrer, und Schriftsteller viel weniger leisten würoe, 
als er sonst hätte leisten können. Wäre der bestän
dige Prorector ein verdienstvoller lehrer, oder Schrift
steller, so würde man der hohen Schule, oder dem 
Publice schaden, wenn man ausgezeichnete lehrga-
den, oder schriftstellerische Talente durch ein beschwer
liches Amt gleichsam lähmen wollte. Durch ein be
ständiges Proreclorat würde endlich die Verfassung 
hoher Schulen gänzlich umgekehrt werden: eine Um
wälzung, die, wie jede andere Revolution, deßwe-
gen nicht anzurathen ist, well sie die wohlerworbe
nen Rechte Anderer kränken würde, und man doch 
nicht alle nachtheilige Folgen derselben zum voraus 
berechnen könnte r). 

Der 

t) Man sehe über beständige Prorecrorate M ichae l i s 
IV. S. 25« 2?l. und über die Un i ve r s i t ä t en 
inDeu tsch land S. 58-40- Zu den Schwierigkei
ten beständiger Pvorectorate rechnete M i c h a e l i s 
auch die Aufbrinqnnss der großen Besoldungen, die 
man beständigen, wie er annahm, aus der Mitte der 
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Der Vorschlag, das Prorectorat entweder auf 
die Mitglieder der Juristen.Facullät allein, oder 
Huf zehn bis zwölf der ältesten Professoren einzuschrünt 
ken u)., ist noch weniger thunlich, als der Gedanke 
<ines beständigen ProrectoratS. Es ist eine durch
aus willkührliche Voraussetzung, wenn man an
nimmt, daß RechtSgelehrle, oder daß die zehn oder 
zwölf ältesten Professoren das Prerectorat besser vere 
wallen würden, als Nicht, Juristen, oder als jün.5 
'gere tehrer, weil die Eigenschaften guter Prorectoi 
ren weder mit einer gewissen Wissenschaft, noch mit 
«wem höhern Alter nothwendig verbunden sind. I m 
GegeiuheU ist ein sehr hohes Alter der entscheidend-
.sie Grund, ein Amt, dergleichen das Prorectorat 
auf Universitäten ist, nicht anzunehmen. Etwas 
ganz anderes wäre es, wenn die Verfassung hoher 
Schulen es erlaubte, daß man zwar mit allen Mi t 
gliedern der Facullüten einen Versuch anstellte, ob 
sie sich M- Führung des ProrectoratS schickte«? zu
gleich aber diejenigen, die in der Probe nicht gut 
bestünden, auf eine gute Manier für ihr ganzes te, 
den dispensiren könnte? oder wenn die Regierungen 

sich 

Professoren nickt gewählt», Prorecrorcn würde geben 
müssrn. Nach dem, was tch in dem vorletzten Ab, 
schnitt über die Wahl akademischer Obrlgtelten aus 
der Mitte akademischer ^lin-s gesagt bade, brauche 
ich hier nicht dar^utl'un, dafi man Prorectoren nie 
anfierliall) des Kielscs d<r deiner aufsuchen müsse. 
Auf zahlreiche« Aladlmieen. wo man beständige Pro« 
rectoren unter den Lehrern wählte, würde man,gar 
nicht nöthig haben, für eine Prorector« Besoldung zu 
sorgen. Ale Emolumente des Prorectorats sl>id so 
betrachtlich, daß dadurch Lehrern-, die ohnedas de, 
soldet sinh, die Prorectorats-Arbeiten hinlänglich ver
golten werden. 

u) Ueber die Universitäten in Deutschland y . 40. 41. 



sich die Freyhelt vorbehalten hätten, allemahl, wenn 
Jemand um die Dispensation vom Prorectorat nach, 
suchte, an dessen Stelle einen andern außerordentlte 
chen Prorecior zn ernennen, und diesen aus der klei, 
tten Zahl derer zu wühlen, die das Prorectorat mit 
Ruhm verwallet haben. I n beyden Fällen würde 
das Prorectorat öfter, als bisher geschehen konnte, 
an tüchtige Männer kommen. Ich nehme an, daß 
so wohl die Einschränkung des Prorectorats auf eine 
kleinere Zahl erprobter Männer, als die Einschiee 
bnng erprobter Männer in die Stellen derer, die 
sich dlspensiren lassen, mit dem guten Willen der 
Personen geschehe, die das Prorectorat zu verwalten 
hätten. Das Prorectorat ist so wohl eine tast, als 
eine einträgliche Würde. Als ein lästiges Amt darf 
man es Niemanden, der zur ttebernehmung dessel
ben nicht verpflichtet ist, aufdringen. V ie l eher fall« 
plan die damit verbundene Ehre und Einkünfte de? 
nen versagen, von welchen es durch die Erfahrung 
bewiesen ist, daß sie die zu diesem Amte erforderlichen 
Eigenschaften nicht besitzen. 

Eine beträchtliche Verlängerung des Prorecto? 
ratS hat eben die Gründe für sich, und wider sich, 
welche man für und wider lebenslängliche Prorecto
rat« anführen kann. Wenn das Prorectorat mehre? 
r« Jahre dauerte, so hätten Prorectoren Gelegenheit, 
so wohl das Personale, als die verschiedenen Zwei
ge von Geschäfften gehörig kennen zu lernen, und 
ihren guten Grundsätzen und Einrichtungen eine ge
wisse Festigkeit zu geben. Je mehr aber gute Pro , 
rrctoren nutzen könnten, desto mehr würden die mit, 
telmäßlgen und schlechten schaden, und wie kann man 
annehmen, daß die Zahl der Ersteren stets grösser 

seyn 
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seyn werde, als die der letzteren? - I m Ganzen 
waren die Prorectorate auf den älteren Universitäten 
kürzer dauernd, als auf den jüngeren. Unter dm 
jüngeren sind mehrere, wo halbjährige, als wo jähs 
rige Prorectorate eingeführt sind; unstreitig damit 
die last so wohl, als die Vorcheile des Amts desto-
gleichförmiger über die Mitglieder der Universität 
vercheilt würden. Etwas ganz Einziges in der Em, 
richtung der reforminen Mainzer Universität war die, 
seS, daß der erste Rector sein Amt vier Jahre beklel, 
den sollte, und daß es auch nach den vier Jahren 
von der Willkühr des lanvesherm abhing, ob er den 
Rector bestätigen, oder Einen der beyden von der 
Universität vorzuschlagenden Candidaten wählen wols 
le. Es hat mich oft gewundert, daß Regierungen 
nicht auf den Gedanken gekommen sind, es zwar der 
Regel nach bey den halbjährigen Prorectoraten be, 
wenden zu lassen, aber guten Prorecloren ihre Wür
de ein oder mehrere Mahle zu verlängern. Während 
des siebenjährigen Krieges geschah es in Göttingen 
mehrmahl, daß Prorectorate verlängert wurden. 
Man versuchte es in Göttingen von Zeit zu Zeit mit 
den jährigen Prorectoraten. Allein man kehrte bald 
zu den halbjährigen zurück. 

Das leichteste, wirksamste, und durch die Er, 
fabrung am meisten bewährte Mittel , den Mängeln 
der wechselnden und kurzdauernden Prorectorate aus, 
zuweichen, ist unstreitig die Anstellung ei,neS bestän
digen Beysitzers der akademischen Gerichte, von wel, 
chem Amte ich hier weiter nichts sage, da ich unten 
in einem besondern Absah ausführlich davon reden 
willv). 

Wenn 
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Wen« man die Wichtigkeit des Amtes eines 
Prorectors in Erwägung ziehe, so kann man zuver
sichtlich behaupten, daß man auf kein anderes rich
terliches Amt so wenig vorbereitet wird, als auf das 
Ober - Richteramt auf Universitäten. Die Führung 
des Dekanats, und das mündliche, oder schriftliche 
Votiren in der Deputation öffnet nur einzelne dunkle 
Blickein das weitläuftigeFeld der Arbeiten des Pro, 
rectoratS. .Nützlicher ist die Einrichtung, die tn 
Götlingen und wahrscheinlich auf vielen anderen Uni, 
versitäten Statt findet, daß der künftige Prorector 
von dem Tage seiner Designation an, oder sechs-Wos 
chen vor dem Antritt des Amts nicht bloß zu allen 
Berathschlagungen der Deputation zugezogen wird, 
sondern auch den Sitzungen des akademischen Ge
richts beywohnen kann. Männer, die zum erstell 
Mahle Prorectoren werden, sehen wenigstens in die« 
ser Vorbereitungszelt, wie die gewöhnlichenGeschüff, 
te so wohl, als die vor Gericht erscheinenden Par, 
teyen behandelt werden. Männer von Kopf wür
den sich der kurzen und unzulänglichen Vorbereilun, 
gen ungeachtet dennoch bald orientiren, wenn sie nur 
den dem Antritt ihres Amtes vollständige Instruetio-
nen vorfänden. Dieser Mangel vollständiger I n 
structionen ist ein großes Gebrechen, welchen man 
auf allen Universitäten so bald, als möglich, abhel
fen sollte, well neuangehende Prorectoren eben so 
wenig wissen, was sie alles, als wie sie es zu rhun 

haben. 

v) Herr Hossbauer G. 328. 329. räth, daß man je» 
dem Prorector zwey Beysitzer geben solle: den abge« 
gangenen und künftigen Prorector. — Ich glaube 
nicht, dnß diese Einrichtung so leicht scy, und so vie, 
le Vortheile bringen würde, als der genannte Schrift, 
steiler hofft. 
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haben. Manche Prorectoren legen zum ersten Mah, 
le dasProrectorat nieder, ohne während ihrei'AmtSl 
fühl ung erfahren zu haben, daß ihnen gewisse Gel 
schaffte oblagen, die zufällig nicht vorkamen, oder 
Nicht in Anrequna. «.«bracht wurden. Der Mangel 
einerInstructlon für den Prorector ist um desto son/ 
derbarer, da nicht bloß den übrigen Beamten, son, 
dern selbst den Unterbedienten der Unive'iltät ihre 
deraillirten Instructionen erthellt werden w). 

Die größte last des ProrectoratS besteht in dem 
unaufhörlichen Uederlauf, der sich von diesem Anne 
gar nicht trennen, und auch nicht auf gewisse .Stun, 
den des Tages zurückbringen läßt, weil manche Sa
chen keinen Aufschub lelden. Wenn Gelehrt«, die 
dem größten Thell ihres iebens durch an ein stilles 
und ungestörtes Arbeiten gewöhnt waren, auf ein
Mahl in das Geräusch des ProrectoratS verseht, und 
«ft manche Tage hintereinander jede Viertelstunde 

durch 

v ) I n allen Statuten finden sich eimqe Paragraphen, 
welche das Amt des Nectoro oder Prorektors detref« 
fen. aberumnöqlich für eine hinlängliche Instructlon 
gebalten worden tonnen So kur; d'.ese Anweisungen 
auch sind, so enthalten sie doch gewöhnlich ewzcllie 
Vorschriften, welche man vielleicht nie, oder doch seit 
langer Zeit nicht defolqt hat. So st^Kt z. P. in dem 
15. §. der lHöttinqischen Statuten, welcher prorreio» 
r i , ossic,» überschrieben ist, folgende Stel le: rnl,rm». 
copulluin, uenopolim», I'>s)<)ß!»pnc!N, sudlocie vel in> 
snicit isile, vel inspicienci» cxrat, iNucl cum meciici«, 
i^cc cnin illc»,ciz cv f)rc>scllurlz orclinc v i r i l , 2än,ii»tc> 
otlnm s^cret!»rin. Und ini folgenden ^. t^uin sulilt» 
iliterclum iuci<la»t, et luorge lUl^Ätientin, in glüliu» 
lille!«, et prl»<ieini cnnlÜl« upviz lini>c2t l'ro rec^lir, 
l)rl,cr?r 3y>icii^nl,l, ĉ ni ej»« l'emver est 2 lntere, don-
llliarnim l?l,i all l,»dc nlijnnitllin lci«t l-'acultatiz jun«ii» 
c»e vräiuarium. 
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durch Bittende, Klagende, Beklagte, Ratbsllchens 
de u. s. w unterbrochen werden; so fühlen sie sich 
durch diese beständigen Störungen, und durch das 
Anhören der ungleichartigsten Dinge viel mehr, als 
durch die schwersten Anstrengungen des Geistes er
müdet, und eben deßwegen unfähig, die kurzen und 
unsicheren Zwischenräume, die ihnen übrig bleiben, 
recht zu nutzen. Eben diese Störungen, und die 
Unfähigkeit, oder Schwierigkeit, nach gewohnter 
Ar t zu arbeiten, erregen in den meisten Prorecloren 
geqen das Ende ihres Amts, die lebhaftste Sehn
sucht, von der Bürde desselben befreyt zu werden, 
und nach dem Abgang, das süße Gefühl, nun wie
derum Herr seiner Zeit, und seiner Beschäfftigunger, 
zu seyn. Ein jeder ordentlicher iehrer ist verbun
den, die last des Prorecloracs ein halbes Jahr zu 
tragen. Nur wenige würden fähig, und noch We
nigere geneigt senn, die Beschwerde endloser Unter
brechungen auf Zeitlebens über sich zu nehmen. Den, 
stärksten Ueberlauf sind Prorecloren jn dem letzten 
Monath eines jeden halben Jahrs ausgesetzt, weil 
alsdann ewe große Menge von Gläudtgern Arrests 
gegen abgehende Schuldner verlangt, und die abgee-
he"den Schuldner um Räch oder Hülfe gegen ihr«, 
andringenden Gläubiger bmen. Der ProreceoratSs 
Wechsel in Göttingen fällt auf den ersten März und 
den ersten September. S o vortheilhaft diese Zeit? 
puncte in anderen Rücksichten sind, so unglücklich 
gewählt sind sie für Prorecloren, dle ihr Ann zum 
ersten Mable verwalten, well solche Männer gerade 
in den ersten Wochen ihrer neuen Würde am mei
sten überlaufen, und mit den verdrießlichsten Ge, 
schafften geplagt werden. 

Meiners Verf. d. Univ. Bd. I. H Die 



Die natürliche Ordnung gebietet es, daß Pro, 
reetoren einen hohen Rang haben: wenn auch aus 
keinem andern, wenigstens aus diesem Grunde, weil 
sie als die Häupter «on Universitäten vor vielen vor
nehmen und selbst erlauchten Jünglingen den Vorsitz 
und Vortritt haben müssen. Noch wichtiger aber ist 
es, daß Prorectoren ein ihrem Amt entsprechendes An
sehen und Vorrechte, und besonders eine Unverleh-
lickkeit der Person besitzen, wodurch sie gegen all« 
wörtliche, und thätliche Beleidigungen möglichst ge
schützt werden. Auf den älteren hohen Schulen hat
ten die Prorektoren einen ungleich höhern Rang, 
und wurden doch viel öfter gemißhandelt, als aus 
den neueren, ungeachtet man die Thäter mit schwe
ren w b , und selbst tebensstrafen belegte x). Das 
nochwendige Ansehen von Prorektoren erwächst da
her, daß alle Geschähe, die ihrer Natur nach un-
theilbarsind, oder keinen Aufschub leiden, z . B . 
Arreste, Citationen, Verbote, Verhaftnehmungen, 
Besichtigungen, Versiegelungen, Nachspürungen 
von Frevel und Frevlern, u. s. w. den Prorektoren 
ausschließlich überlassen werden: daß Prorektoren ge
wisse Strafen unwiderruflich erkennen und vollziehen 
können: daß die Räche derselben ihr Ansehen und 
ihren Rath zu dem der Prorektoren hinzufügen, und 
auch da, wo etwa gefehlt seyn könnte, das began
gene Versehen gleichsam mit auf sich nehmen, oder 
wenigstens mit der möglichsten Schonung zu verbes

sern 

, ) Co»7i'»ß v. IÜ4. 1^«ntum non ubivl» e» «K äc,6emiel 
r«Hori» älßnit«, ut ex pr«cl«riNlMorum ^uri«cvnlul< 
torum lententis, injuria ipli ilint» c«pit»li lupplicio 
vinl!i«nll» 6t, et?«pi»e «zuo^ue it» llt viuäi«t», ^rout 
tettl» ett l^cnorkiu«. 
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fern suchen y) . Die Prorektoren in Gsttinqen tsn» 
nen nach den Statuten eine Geldstrafe.von fünfTba, 
lern, und eine Carcerslrafe von drey TaqeN znerkene 
nen 5), ohne daß man vott ihren Urthellen appellt, 
ren dürfte. Dieß ist unendlich besser, als wenn MiW 
dem Prorector eine größere Gewalt gibt, aber dew 
Verurtheilten die Freyheit läßt, von den Aussprüe 
chen des Hauptes der Universität an die Deputation, 
oder an ein anderes akademisches Colleqlum zu ap/ 
pelliren. Nach den Hallischen Privilegien 2) dürfen 
Prorectoren während ihrer Amtsführung requl 6 r i , 
ter nicht belangt werden. Man nahm dieß 
Prärogativ l>) in die Privilegien Ver Georgia Au< 
austa auf; doch mit der Einschränkung "es sey dann, 
daß dabey eviclen« m mors periculum vorhandene t<t 
welchen Fällen sodann derjenige, der den l>rn reĉ o» 
rem währenden ProreceoratS belangen wil l , vorher 
Special Erlaubniß daznbeyunserm Geheimen Räch», 
Collegio zu suchen, und auszubringen schuldig seh» 
soll." An Arme kann ein Göttinqtscber Prorector 
ohne Zuziehung der Deputation nicht mehr, als el> 
nen Gulden geben. Zur Ausspürung gefährlicher 
Anschläge hingegen, und zur Belohnung geheimer 
Angeber und Kundschafter darf er einen Friederichdor 

vir, 

2) Die Göttingischsn Statuten brücken sich vertrefflich 
hierüber aus. tti (cpllez«) luam cuju«que, imo pu» 
blicam rem «ßi t2libu«^n caul!» perlu»N» ^uz»,itum cun« 
sllia, f»ple„ti2, ticle — niti pollum» eladurcot, ue vol 
publica »uiwrit»« conculeetus, vel l> quicl etlZm titu» 
b»tum «t , uon c»ute, »c xrNäemer «»euäotur. 

2) ib. § l8 . 
») Dreihaupt S. ?Z» 

O « 
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verwenden, ohne daß er von der Art der Verwen« 
düng genaue Rechenschaft abzulegen nöthig hat. 

Es ist beynahe unglaublich, welch' eine Wil l-
kühr man auf mehreren älteren und neueren Univer
sitäten den Prorectoren so wohl im Stimmen-Sam
meln, und der Abfassung von Beschlüssen, als in der 
Zuziehung von Stimmführern und in der Art zu 
votiren gestattete. So sehr ich die Autorität des 
Prorektors auf jede billige Weise vermehrt wünsche; 
<ben so sehr glaube ich darauf dringen zu müssen, daß 
in den erwähnten Stücken jede Willkührlichkeit deS 
Prorectors so viel, als möglich, eingeschränkt werde. 
Man muß es so genau, als es sich nur immer thun 
läßt, bestimmen, welche Sachen vor den engern, 
und welche vor den grüßern Rath gehören: wann 
mündlich, und wann wiederum schriftlich, und im 
letzter« Fall, in welcher Ordnung votirt werden solle. 
Je weniger in allen diesen Fällen Unbestimmtheit 
übrig bleibt, desto weniger sind Erschleichungen von 
Votis und selbst von Beschlüssen möglich. Bi l l ig 
sollten alle Statuten das allgemeine Gesetz enthalten, 
daß, wenn nur Ein Mitglied eines Collegii ein» 
mündliche Zusammenkunft für nöthig erkenne, als« 
dann sogleich eine Versammlung solle gehalten, und 
alle schriftliche Vota als nicht gegeben angesehen wer
den. Bey schriftlichen Votis nämlich haben der er? 
sie und zweyte Stimmführer ein gefährliches Ueber-
gewicht, weil immer einige Mitglieder nicht gehörig 
unterrichtet sind, oder sich nicht Mühe genug geben, 
die Sachen zu untersuchen, und eben deßwegen der 
Regel nach den ersten Stimmen beyfallen. Wenn 
die letzten Stimmgeber auch die triftigsten Gründe 
gegen die Meinung ihrer Vormänner anführen; so 

helfen 
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helfen diese gemelnlglich nichts mehr, well die Ma , 
jorität schon da ist, und die, welche zuerst volirt ha
ben, von den Volis ihrer Nachfolger nichts erfah
ren: ausgenommen, wenn man darauf besteht, daß 
«in Missiv noch elnmahl umher geschickt werden mö, 
ge. Auch dieß wiederhohlte Umlaufen bringt nicht 
immer die Wirkung hervor, welche man davon er, 
wartete, weil es manchen teuten viel schwerer wird, 
ein schriftlich abgelegtes Votum zurück zu nehmen, 
als ein mündliches zu ändern, gegen welches starke 
Gründe vorgebracht werden. Es gibt Personen, die 
sich nicht scheuen, schriftlich für, oder wider etwas 
zu votiren, was sie mündlich nicht würden gethan 
haben. Nichts ist billiger, als daß der Prorector in 
jedem Collegio, wo die Stimmen gleich sind, eine 
entscheidende Stimme habe c). 

Der ProrectoratS: Wechsel ist noch immer auf 
mehreren Universitäten mit öffentlichen Feierlichkeit 
len verbunden. Auf anderen hohen Schulen sind die 
öffentlichen Feierlichkeiten lange abgeschafft, indem 
der abgehende Prorector das bisher geführte Amt 
seinem Nachfolger im versammelten Senat übergibt, 
und diese Übertragung der vrorectorlichen Würde 
dem akademischen Publice durch ein Programm be, 
kannc macht. Zu den ersteren gehört auch unsere Gel 
orgia Augusta, wie wohl die hohe Königliche Regle, 
rung auf meine Bitte im I . ,796. die zur Feier des 
Protektorats, Wechsels bestimmte Zel> um die Hälft 

te 

c) Herr ElsH ßer ist der einzige Schriftsteller, der die 
Mißbrauche bey dem schriftlichen Votiren, wie man 
gleich sieht, der Erfahrung gemäß gerügt hat. S. 
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le abgekürzt hat, und die anstößigste Cärimonie, bie 
sonst vor den Augen des Publicum« unter allgemei
nem nickt selten lautem Gelächter verrichtet wurde, 
ich meine die Entkleidung des abgehenden, und die 
Bekleidung des angehenden Proreciors mit dem chol< 
denen Prachtmantel, in der nahe liegenden Capelle 
Vorzunehmen erlaubt hat. Auch die noch übrigen 
Feierlichkeiten sind theils beschwerlich, theils kost
spielig, und fast ohne Ausnahme lächerlich, ohne 
den geringsten Nutzen zu stiften. Man versammelt 
sich um eilf Uhr auf dem Concilienhause, in wel
cher Stunde daher gar nicht gelesen wird Hier le< 
gen dle Mitglieder der Facultäien ihre Feierkleider, 
nämlich lange Mäntel an, und vertauschen ihre Hü« 
te gegen sammtne Birete, die mit den Mänteln von 
gleicher Farbe sind. Die Mäntel sind auf Personen 
Von hohem Wuchs zugeschnitten, und verursachen 
daher Männern von kleiner, oder mittelmäßiger Sta-
tur während der Procession manche kleine Beschwer« 
de, oder Verlegenheit. Man sucht mit Recht in 
den Mänteln die Ursache, daß die unbemäntelten Colle, 
gen sich sehr sparsam einstellen;. und wenn bey dem 
Zuge ein bemäntelter Professor mit einem unbemän-
telten zusammengepaart wird; so entsteht ein Eon, 
trast, der beyde lacherlich macht. Die versammele 
te Schaar von lehrern zieht unter dem läuten aller 
Glocken ci), vormahls auf einem Umwege, jetzt auf 
dem möglichst kürzesten Wege in^die Universität«-
Kirche, wo sie mit Pauken und trompeten empfan
gen wird. Wenn die ganze Procession ihre Sitze, 

oder 

ä) Dieß Läuten aller Glocken wurde aus die inständige 
Bitte der Universität im 1.17H8. eingeführt. Eopi« 
sl-Buch M. S.7vz. 
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oder Stellen eingenommen hat, so besteigt der ab, 
gehende Prorector einen hohen Katheder, stellt in 
einer furzen Rede die vornehmsten Eräugnisse aus 
der Zeit seiner Amtsführung dar, dankt seinen Col, 
legen für ihren Beystand, und der studierenden I u , 
gend für ihr gutes Betragen, empfiehlt seinen Nach
folger, übergibt ihm die Insignien seiner Würde, 
und läßt ihn den Prorector. Eid schwören. Der 
neue Prorector bittet sich in einer kurzen Rede den 
Beystand seiner Amtsbrüder aus, und empfiehlt sich 
so guter kann, diesen so wohl, als den anwesenden 
Studierenden. Nach geendlgter Rede fällt die Mu-
sik «in. Beyde Prorektoren begeben sich in eine be> 
nachbarte Capelle, wo das Paludamentum dem ab
gehenden abgenommen, und dem angehenden umge> 
hängt wird. So bald dieses geschehen ist, treten 
die beyden Häupter der Akademie wieder hervor, und 
der neue Prorector nimmt einen sammtnen Armstuhl, 
der Ex-Prorector einen gewöhnlichen Sessel ein. 
Nach einigen Minuten bricht die Procession auf, und 
eilt in einem nicht immer zusammenhangenden, und 
noch weniger pomphaften Zuge dem Concillenhause 
zu, um dort dem neuen Prorector Glück zu wün« 
sehen. I n dieser ganzen Reihe von Auftritten ist 
auch nicht der geringste Schein von imponirender 
Feierlichkeit übrig. Die langen Mäntel sind keine 
ehrwürdige, sondern eine seltsame Tracht, die thells 
durch ihre Fremdheit, theils durch die linke und 
schwerfällige Art, wie man sie trägt, lächerlich wird. 
Auf die Reden der Prorectoren hören nur Wenige, 
und unter den Wenigen, die aufmerken, ist der klein, 
sie Theil nahe genug, um das Gesagte zu verstehen. 
Die Uebergabe der Insignien und Kleinodien an den 
Nachfolger, und was noch trauriger ist, selbst die 
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Abnahm« des Eides, wobey der Schwörende die 
fenden Vorder-Finger der rechten Hand zwischen die 
Crenzwelo gehaltenen Scepter legt, erregen weniger 
Ehrfurcht, als tacken. Alle Professoren, welche auf 
die widrigen Eindrücke der Feierlichkeiten des Pro-
recioralS.'Wechsels Achtgaben, wünschten schon lan
ge, daß diese Feyerlichkeiten, wobey die Prorecto, 
ten au, meisten ausgesetzt sind, qan; l i^ möchten ab« 
geschafft werden. Man wünschte dieses um desto 
lvehr da die leere Cärimonle außer der Mühe , dem 
Zeitverlust. u»'d der Gefahr, ausgelacht zu werden, 
welche sie den Professoren mzieht, dem akademischen 
Fjscus eine beträchtliche Ausgabe verursacht. D ie 
Musikanten und das Chor, die Glöckner, welche 
kämen, und die Jäger, welche die Eingänge derKir-
che und Kirchstühle besetzt halten, müssen alle für ih
re Mühwaltung belohnt werden. Vielleicht werden 
die Feierlichkeiten des Prorectorato-Wechsels, die 
«lue ihrer ursprünglichen Absicht ganz entgegengesetzte 
Wirkung hervorbringen, auch auf unserer Unlversil 
<üt bald abgeschafft werden, nachdem diese Zeilen in 
die Hände meiner ieser gekommen sind. — Soll te 
man es auch bedenklich finden, den ProrectoratS-Eid 
gänzlich aufzuheben; so scheint es mir doch, wie Herrn 
E l säßer s ) , sehr überflüssig daß dieser Eid dersel-
bigen Person, an welche die prorectorliche Würde 
zum zweyten, und dritten Mahle kommt, zum zweylen 
und dritten Mahle abgenommen werde. 

S o nothwendlg es ist, daß um der dringenden, 
gar keinen Aufschub leidenden Angelegenheiten willen 
ein höchstes und gegenwärtiges Oberhaupt auf allen 
Universitäten vorhanden sey, das auf der Stelle Ge, 

böte, 
e) S. ,5. 



2 l ? 

böte oder Verbote, Arreste, oder Verhaftbefehle, 
u. s. w. erlheilen könne; eben so nochwendig ist es, 
daß eine jede hohe Schule ein ordentliche« akademi
sches Gericht habe, das wöchentlich an bestimmte« 
Taaen und Orten zusammenkomme, Klüger und 
Beklagte, Angeber und Angegebene vorfordere, uud 
vernehme, und nach gehöriger Untersuchung entwe, 
der selbst entscheide, oder die Untersuchungs? und ge
richtlichen Acten dem engern Rath vorlege, und die 
gefüllten Urcheile zur Vollziehung bringe. 

Ordentliche, oder wöchentliche akademische Gei 
richte entstanden auf den ältesten hohen Schufen, so 
bald diese nur einige Consistenz, oder Ausbildung eri 
halten hatten. Mitglieder dieser Gerichte waren die 
Nectoren, welche den Vorsitz führten, und die P r o , 
curatoren, oder Räche der Nationen, unter bereit 
Leitung die Syndict und Secretarien der Universitä
ten die ihnen angewiesenen Geschaffte verrichtete«. 
Als man auf den deutschen Universitäten anfing, die 
Eintheilung der iehrer und lernenden in Nationen 
zu verlassen; so gab man den Prorectoren die Deka« 
ne der verschiedenen Facultäten als beständige Räche, 
oder Beysiher zu. Diesen Dekanen wurde es bald un
erträglich den wöchentlichen Gerichtssitzungen beyzu, 
wohnen; und sie ließen sich deßwegen entweder dispen-
siren, oder blieben ohne ausdrückliche Erlaubnlß weg: 
wodurch dann die wöchentlichen akademischen Gerichte 
aufdie Personen des Prorektors, des Syndikus und 
Secretarius der Universität zurückgebracht wurden: 
ausgenommen, wo man Canzler, oder Vice, Canz-
ler, oder Direktoren, und.Assessoren zu beständigen 
Mitgliedern auch der ordentlichen akademischen G n ' 
richte ernannte. 

O 5 Or< 
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Ordentliche akademische Gerichte, die zu be, 
stimmten Zeiten und an bestimmten Orten wöchent
lich gehalten werden, sind zuerst deßwegen unum
gänglich nothwendig, weil man ohne bestimmte Ge, 
richtS-Sitzungen nicht einmahl den dringendsten Ar
beiten gehöriq zuvorkommen könnte. Die ordentliche 
akademische Obrigkeit müßte nothwendig allen M u t h 
verlieren, wenn sie zu jedem Kläger und Angeber die 
Beklagten und Angegebenen besondere citiren, 
und zugleich die Syndicos und Secretarieu jedes, 
m a h l herbeyrufen lassen sollte. Könnte man die 
Pedellen auch in ewiger Bewegung erhalten, so wür» 
den sie doch nicht im Stande seyn, alle Citationm 
und Einladungen zu verrichten. 

Ordentliche akademische Gerichte, und bestimm, 
te wöcheutliche Gerichtssitzungen sind zweytens deß
wegen unumgänglich nothwendig, well ohne beyde 
das Schulden, und DiSciplin < Wesen auf Universie 
täten sehr bald in eine unheilbare Verwirrung gera» 
then würde. Wenn man wissen w i l l , was eine gut 
unterrichtete akademische Obrigkeit durchaus wissen 
muß, welche Studierende, und in welchen Graden 
sie in Schulden gerathen: welche ZahluugS-Termi, 
ne ihnen geseht worden: welche Studierende in D i s , 
ciplin» Sachen vorgekommen, und wie oft, oder auf 
welche Art sie bestraft worden find; so müssen noch, 
wendig über alle diese Dinge Protocolle gehalten, 
und bey den Gerichten aufbewahrt werden. Solche 
Protocolle könnten aber gar nicht S ta t t finden, wenn 
die Prorektoren das Recht hätten, alle nicht sehr 
wichtige Sachen für sich allein außergerichtlich vor, 
zunehmen, und abzuchun. 

Ordens 



Ordentliche akademische Gerichte, und wöchene, 
liche Gerichts-Sitzungen sind drittens deßwegen un, 
umaänglich nothwendig, weil die meisten Prorrcto-
ren keine Rechtsgelehrte von Profession, und manche 
Prorectoren, diejenigen nämlich, welche dieß Amt 
zum ersten Mahle übernehmen, mit den Arbeiten 
des Prorectorais fast gänzlich unbekannt sind. So 
oft nun Sachen vorkommen, deren Entscheidung eil 
ne gelehrte Kenntniß des Rechts verlangt; so oft 
würden Prorectoren, die keine Juristen sind, entwe
der eigenmächtig verfahren müssen, oder sie würden 
nicht wissen, was zu thun sey. I n den akademischen 
Gerichten ist der Syndicus beständig zur Seite, um 
Rechtsfragen beantworten zu können. Prorectoren, 
die;mu ersten Mahle ihr Amt verwalten, würden 
auch in vielen anderen Fällen, die feine gelehrte 
Kenntniß des Rechts voraussehen, in Verlegenheit 
gerathen, wie sie nämlich gewisse Schuldige zu stra
fen, ob sie gewisse Dinge an die Deputation, oder den 
Senat, oder die höheren Oberen zu bringen, oder 
nicht zu bringen hätten. Nur in ordentlichen Ge
richtssitzungen können sich Prorectoren, die keine hin
längliche Uebung haben, bey erfahreneren College« 
Raths erhohlen. 

Wenn ordentliche akademische Gerichte auch 
nicht so unumgänglich nochwendig wären, als sie 
wirklich sind; so würde man sie wegen ihres mannich-
saltigen Nutzens errichten, oder einrichten müssen. 
Alle Belobungen, oder Warnungen, alle Verwei
se, und Strafen, alle Aussöhnungen, und Beeidi
gungen haben eine größere Wirkung und Feierlich
keit, wenn sie vor Gericht, als wenn sie privatim 
von den Prorectoren ertheilt, oder zuerkannt, und 

vorge« 



vorgenommen werden. I n Göttlngen ist es schon 
lange hergebracht, daß Prorectoren bey allen nicht 
ganz geringfügigen Gelegenheiten, besonders bey vor,-
gehabten Duellen, die privatim ertheillen Warnun, 
gen und Verbote vor Gericht wiederhohlen, wo dann 
das, was vorgefallen ist, kürzlich ausgezeichnet wird. 

Am allermeisten liegt den Prorectoren daran, 
daß ordentliche akademische Gerichte eingesetzt, und 
gehallen werden. Wenn akademische Gerichte auf 
den Antrag von Prorectoren Wohlthaten oder Dien, 
sie erweisen; so sind es die Prorectoren allein, oder 
vorzüglich, welche Dank erwerben. Geben sie hine 
gegen Verweise, oder erkennen sie Strafen zu, oder 
nehmen sie Maaßregeln, die einen nicht glücklichen 
Erfolg haben, oder sonst mlßgedeutet werden ttn, 
neu; so thellen die Prorectoren den daher entstehen, 
den Unwillen, oder Verantwortlichkeit mit den übrt? 
gen Mitgliedern des Gerichts, und nicht selten konn 
wen sie mit der geringsten Inv ld ia davon. 

D ie ordentlichen akademischen Gerichte mögen 
aber allein aus dem Prorecor, dem Syndicus und 
Secretarius der Universität bestehen, oder sie mögen 
außer diesen Personen noch irgend einen beständigen 
Beysiher haben; so ist es äußerst wichtig, daß sie 
von dem Staate nicht bloß geduldet, sondern auSe 
drücklich genehmigt werden. Die Nicht:Anerke«l 
nung der akademischen Gerichte hat mehrere nach, 
«heilige Folgen, auf welche man bisher nicht genug 
geachtet hat. 

D ie Arbeiten der Prorectoren, und noch mehr 
der Unterbedienten erhalten dadurch einen äußerere 
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demlichen und ganz unnöthigen Zuwachs, daß die 
Rescript« der höheren Oberen, welche das akademi, 
sche Gericht allein betreffen, nicht an dieses, son
dern an die Deputation adressirt, und alle Berichte, 
oder Antworten nicht im Nahmen des akademischen 
Gerichts, sondern der Deputation abgefaßt werden.' 
Man muß die Reskripte so wohl, als die Entwürfe 
der Berichte bey allen Mitgliedern der Deputation 
umher schicken: muß die Vota sammeln, und sehr 
oft die nach der Mehrheit der Stimmen veränderten 
Entwürfe von den Mitgliedern der Deputation signi-
ren lassen. Alle diese Operationen veranlassen nicht 
selten Zögerungen, wo Zögerungen Schaden drin» 
gen. Die Unterbedienten werden durch das bestän, 
dige laufen ermüdet, und von wichtigeren Beschüff-
ttgungen abgehalten. 

Manche Sachen sind von der Art , daß sie ss 
wenigen Personen, als möglich, mitgetheilt werden 
müssen. Kann nun das akademische Gericht nicht 
für sich an die höheren Oberen berichten, und die 
vorhandenen Acten emsenden: muß es vielmehr Be, 
richte und Acten der Deputation vorlegen; so werden 
Dinge bekannt, die geheim bleiben, oder werden 
aufgehallen, und vereitelt, die schnell ausgeführt 
werden sollten. 

Wenn die höheren Oberen akademische Gerich, 
te nicht authorisirt haben; so sind die Befugnisse der 
letzteren nicht selten unqewiß, und im Ganzen nicht 
so groß, als sie um der gemeinen Wohlfahrt willen 
seyn sollten. Eo gab vormahlS in Göttingen Mi t 
glieder des Senats, und der Deputation, welche 
behaupteten, daß das akademische Gericht keine NeK 
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nlaungs - Eide, auferlegen könne, ohne vorher die 
Deputation gefragt zu haben. Das akadenu che Ge
richt kehrte sich an diese Meinung nicht, und konnte 
sich mchr daran kehren, weil sonst viele Sachen zum 
großen Schaden der DlSciplin wären verzögert, und 
erschwert worden. Andere Mitglieder des Senats, 
und der Deputation verlangten, daß die nach der 
Mehrheit von Stimmen abgeänderte«, oder gemach, 
ttn Entwürfe nochmahls bey der Deputation umher, 
geschickt, und von den Mitgliedern derselben signirt 
werden müßten. Kein Prorector konnte diesem Ver, 
langen genug thun: bald deßwegen nicht, weil die 
Zeit es nicht gestattete: bald, weil wichtigere Arbeiten' 
der Pedellen es nicht zuließen. Es lst bis auf den Heu?, 
tigen Tag in Göttingen unentschieden, in welchen Fälle« 
Berichte, die nach der Mehrheit, der Stimmen geM 
macht worden sind, bey der Deputation zum Signi , 
ren umhergeschickt werden sollen, oder nicht; und die 
Prorektoren sind in beständiger Gefahr, wegen etny 
zelner Fälle von der Deputation in Anspruch genom
men zu werden. 

Die nachtheiligste Fotze der Nicht - Anerken-, 
mmg akademischer Gerichte ist, daß diese alsdann wen,, 
ger Gewalt haben, als ß? um des gemeinen Bestens 
willen haben sollten. I n GötMgen z. B . kann das aka
demische Gericht keine größere Geschenke, oder Beloh, 
nungen ertheilen, keine größere Strafen zuerkennen, 
als den Prorectoren zu ertheilen und aufzulegen, in 
den Statuten gestattet worden ist. Das Ansehen des 
akademischen Gerichts würde gewiß, und mit diesem 
die akademische DlSciplin in gleichem Maaße gewin, 
nen, wenn das akademische Gericht wenigstens zwey, 
mahl so hoch, als der Prorector für sich allein darf, 
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belohnen und strafen: besonders, wenn es Unfleissi-
gen, und anderen gefährlichen Menschen die Ma t r i 
kel abnehmen, und ihnen dadurch ein stilles c a l c i u m 
»beuncii ercheilen könnte. Es ist fast gar nicht zu 
fürchten, daß akademische Obrigkeiten, wenn die 
Schärfe der Gesehe sie nicht dazu zwingt, im Stra» 
fen zu weit gehen werden. Um aber auch diese möge 
liche Gefahr abzuwenden, könnte man befehlen, daß 
in allen Fällen, wo das akademische Gericht härter 
strafte, als die Prorectoren zu strafen befugt sind,? 
die Untersuchung^-Acten, bey der Deputation zur 
Notiz umhergeschlckt würden. Einen stärkern Zaum 
braucht die ordentliche akademische Obrigkeit yicht, 
um im Strafen nicht zu viel zu thun. M a n beben,, 
ke nur, daß die meisten Angelegenheiten, die vor. 
da« akademische Gericht gebracht werden, Polizey,, 
Fülle sind; bey welchen Alles auf die Geschwindlg« 
teil der Untersuchung und Bestrafung ankommt^ 
Diese Schnelligkeit ist um desto weniger möglich, j«. 
größer die Zahl der Personen ist, von welchen Sa» 
chen untersucht und entschieden werden müssen. 

S o sehr es zu wünschen wäre, daß man die 
Gewalt der ordentlichen akademischen Gerichts ver-
mehrte; so wenig kann man wünschen, daß die Ge, 
walt derselben unbeschränkt sey. Auch setzte man da
her fast anfallen Universitäten außer den ordentli
chen Gerichten höhere und außerordentliche Gerich
te ein, die in wichtigeren Sachen zu entscheiden: 
hatten, und nur alsdann zusammenkamen, wentt 
wichtigere Sachen zu entscheiden waren. Diese hö, 
Heren und außerordentlichen Gerichte bestanden ne
ben den Mitgliedern der ordentlichen Gerichte aus 
den Dekanis a l l« Facultäten. Etwas Eigenthüm-
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liches in der Verfassung der Georgia Augusta ist die, 
fe<, daß jedesmahl, wenn der Prorector fein Rechts, 
gelehrter ist, außer dem Dekan der Juristen, Facul-
tät auch der Ex.-Dekan zu der Deputation zugezogen 
wird So nennt man in Götttngen, und aus meh
reren anderen Universitäten das höhere und außeri 
ordentliche Gericht, von welchem jetzt die Rede ist. 

Die Gewalt der Deputation war weder auf al, 
len Universitäten, noch auf jeder Universität zu allen 
Zeiten gleich groß. I n Göttingen entscheidet die 
Deputation in allen wichtigeren Sachen, die schrift
lich verhandelt worden sind; und dann in allen Dis-
Üplin.> Sachen, wo entweder das conlllmm abeunäi, 
oder Geldstrafen, die über fünf Thaler, und Carl 
« r , Strafen, die über ? Tage hinaus gehen, zuer
kannt werden. Di« Strafe der Relegation wird 
zwar von der Deputation erkannt, muß aber von dem 
Senat bestätigt; so wie alle Urtheile, welche Kele. 
z«tio eum jnt»mi2. oder noch härtere Strafen ent, 
halten,, dem Königlichen Geheime.-Rachs, Collen 
gium zur Bestätigung eingesandt werden müssen. 

Eine der vornehmsten.Bestimmungen der De, 
putation ist allerdings diese, die Willkühr des Pro, 
rectors, und des akademischen Gerichts einzuschrän
ken. Eine andere nicht minder wichtige Bestimmung 
aber ist, den jedesmahligen Prorector mit ihrem 
Rath und Ansehen zu unterstützen. Die erste dieser 
Bestimmungen wird viel mehr erreicht, als die zwen-
te. Man sagt gewiß nicht zu viel, wenn man be, 
hauptet, daß manche Mitglieder der Deputation 
mehr darnach trachten, dem Prorector Vorwürfe zu 
machen, als guten Räch zu gehen: mehr, ihn in 

Ver-



2ts 

Verlegenheiten zu verwickeln, oder stecken zu lassen, 
als ihn heraus zu reissen: mehr, sein Ansehen zu 
schmälern, als zu heben. Bisweilen scheint es st 
gar, als wenn Manner, die als Prorektoren am 
meisten von der Deputation gelitten haben, sich da
durch zu rächen suchten, daß sie sich in der Folge als 
Dekani an den zeitigen Prorektoren reiben. Wenn 
die Deputation bisweilen etwas Böses hindert, was 
Prorectoren zu thu» im Begriff waren; so kann 
man annehmen, daß sie vielleicht eben so oft das Gut 
te vereitelt, was ein Prorector thun möchte. Prot 
rectoren, die ihr Amt zum ersten Mahle verwalten^ 
sind am meisten in Gefahr, von den Mitgliedern dev 
Deputation auf eine unwürdige Art behandelt zn 
werden, weil man sie als Neulinge betrachtet, und 
zugleich als ausgemacht annimmt, daß Niemand oh, 
ne eine gewisse Routine ein guter Prorector seyn fön« 
ne. Es gehört zu den Fällen, welche ich noch nicht 
erlebt habe, daß alle Mitglieder der Deputation se 
wohl untereinander, als mit dem Prorector zum ge
meinen Besten aufrichtig zusammengestimmt hüllen. 
So klein das Colleginm der Deputation auch ist, so 
finden sich doch fast immer geHelme, oder offenbare 
Parteyen darin; oder wenn die übrigen Mitglied«? 
harmonieren, so stehen diese in einem gemeinschcrft« 
licken Bunde gegen den Prorector. Unglückliche^ 
Weise finden sich diejenigen, welche Gutes hindern 
wollen, leichter, als solche, die Gutes thun müche 
ten; oder haben wenigstens einen stärker« Trieb, 
zusammenzutreten, und Partey zu machen. Fast 
immer ist es für diesen und Jenen schon genug, daß 
der, oder der auf eine solche Art gestimmt hat, um 
auf eine ganz entgegengesetzte An zu votiren. 
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Da die Desani ihr Amt nur ein halbes, odee 
ganzes Jahr verwalten, so wechseln dle Mitglieder 
der Deputation fast eben so oft, als die Prorektoren; 
und diese Verwandlungen der Deputation haben eben 
die schlimmen Folgen, die mit dem Wechsel der Pro, 
rectsren verbunden find. Oft ist der Austritt E l l 
nes Mitgliedes, und der Eintritt eines anderen Mit« 
gliedes in die Deputation hinreichend, den ganzen 
Geist dieses Collegwms so umzustimmen, daß aus 
«inmahl dieselbigen Vergehungen ganz anders bei 
straft, dieselbigen Personen ganz anders behandelt 
werden, als vor wenigen Monathen. Ich weiß ge, 
gen die Uebel, die aus dem unaufhörlichen Wechsel 
der Deputation entspringen, noch viel weniger Ge, 
genmittel, als gegen die nachtheiligen Folgen des 
Wechsels der Prorectorate. Die Verfassung der 
Universitäten erlaubt es nicht, daß man die wandet, 
baren Dekane einer jeden Facultüt von der Deputa
tion ausschließt, und die Deputation zu einem sie, 
henden Collegio macht. Wollte man aber auch die, 
sen Theil der Grund: Verfassung hoher Schulen um, 
kehren; so sehe ich doch nicht ab, wie auf Einer Uni, 
versität fünf bis sieben Gelehrte gefunden werben 
könnten, deren Meinungen und Gesinnungen nicht 
nur unter einander, sondern auch mit den Gesehen 
zusammenstimmten. 

So wie die Sachen jetzt stehen, ist nichts natür, 
licher, als daß die Prorectoren die Deputation, wenn 
auch gerade nicht fürchten, wenigstens scheuen, und 
sich aus allen Kräften bemühen, die Deputation so 
wenig, als möglich zu behelligen, um nicht von der« 
selben wieder behelligt zu werden l ) . Die Deputa« 
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tlon hat es sich nicht selten selbst zuzuschreiben, wenn 
Prorectoren Sachen, welche sie eigentlich an die 
Deputation hätten bringen sollen, für sich abthun, 
oder wenn sie sich unmittelbar an die höheren Oberen 
wenden, wo sie nach den Statuten, oder der Obser, 
vauz ihre College« vorher hätten fragen müssen. 
Manche treffliche, aber schüchterne Prorectoren fürch
ten sich vor den Gegenstimmen, die.sich in der De i 
putation erheben können, so sehr, daß sie so wohl 
bey persönlichen Zusalumeukünsten, als bey der Um? 
Hersendung von Missiven zwar die Sachen, worüber 
geraidschhgt werden soll, vortragen, aber ihr eigel 
lies Votum so lange zurückhalten, bis sie sehen, wo
hin die Majorität sich geneigt hat, oder neigen wi l l . 
I ch bin der Meinung, daß diese schüchterne Zurück 
Haltung des eigenen Vo t i den Prorectoren ausdrücke 
lich untersagt werden sollte. 

Ohngefähr so, wie sich das akademische Gericht 
gegen die Deputation verhält, ohngefähr so verhält 
sich die Deputation gegen den Senat, oder das Eon-

c i l i , 

nur die schlechten Prorectoren sich vor der Deputation 
fürchteten. "Es ist wa'.'r, dieser enqerc Ausschuß ist 
ein vortrefflich Gegenmittel geqcn de,, schlechten Pro» 
rector, denn der fürchtet sich vor Ihm, steht disweis 
len mit tödtlicher Annst hinein, well er in jeder S t i m , 
lue einen Verweis befürchtet." — Die guten Pro« 
tectoren fürchten, oder scheuen die Deputation nicht 
wenia/r. als die schlechten, gerade, well sie gut sind. 
M i c h a e l s selbst gibt den (hnmd an: "ein anderes 
Mahl trifft es sich doch, d.,6 die Majorität aus Ü,er< 
nach lässige rn derDi^ciplln beuchet, oder der(3chrc»er, 
oder gar der persönliche Fei:/d des Prorectors in ihm 
ist, und dann kann es nicht anders seyn, als der 
beste Prorector muß durch ihn gehindert werden." 
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cilium, d. h. gegen die Versammlung der Mitglieder 
aller Facultäten, welche die ganze Universität reprä-
sentirt. Dieser größere Räch, welchen wir jetzt Eon-
cilium, oder Senat nennen, hat seil seiner Entste
hung viel mehr Veränderungen erlitten, als die De, 
putation. Ursprünglich bestand der große Räch ho
her Schulen aus allen Promotis, so wohl den Nicht, 
lehrenden, als den wirklich lehrenden. (KeSentibu5, 
Uon rezentibuz.) Diese zahlreichen Versammlungen 
wurden bald so tumulmarisch, daß man sich genö-
thigt sah, die Nicht, lehrenden auszuschließen, und 
bloß die Wirklich, lehrenden zuzulassen. Auch diese 
Versammlungen von Wirklich: lehrenden Doctoren 
und Magistris blieben n»ch zu vielköpfig, als daß 
man sie gehörig leiten, oder in Ordnung halten konn, 
te. Man that deßwegen einen zweyten Schritt, und 
fixine die Mitglieder jeder Facultüt auf eine gewisse 
Zahl von Männern, die nach dem Alter des lehr-
amtS unter den ordentlichen lehrern ausgesucht wur
den. I n Göttingen z. B . enthalten die theologische 
und medlclnische Facultät, eine jede, nur drey: die 
juristische, vier, und die philosophische acht ordent
liche Mitglieder. So klein die aus diesen Mitglie
dern aller Facultäten erwachsende Versammlung ge
gen die allgemeinen Zusammenkünfte der älteren Uni
versitäten auch ist; so lehrt doch die Erfahrung, daß 
sie sehr oft für ein unbefangenes Berachschlagen, und 
die Abfassung heilsamer Beschlüsse noch immer zu 
groß ist. 

Der akademische Senat ist weniger ein Gerichts, 
Hof, als ein berachschlagendes, ich möchte sagen, ge
setzgebendes Collegium, wenn die neueren Üniversi« 
täten das Recht hätten, für sich allein Statuten zu 
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machen. Bestätigungen von Relegationen, und an, 
deren härteren strafen kommen sehr selten vor. Ge
meiner sind die Deliberationen über streitige, oder 
angefochtene Rechte der Universität: über die Ausle
gungen, Verbesserungen, oder Abschaffung von Ge-
sehen: über die Designation von Proreceoren, so 
wie über die Wahl von Umerbedlelneu. und die 
Belohnung ihrer Arbeiten: über heilsame Vorschlä
ge, die den höheren Oberen gemaUn werden sollen, 
oder über die Abwendung von Gefahren, die dem 
gemeinen Wesen drohen. Nach unseren Statuten 
muß der Senat jeden Monaih zusammenkommen. 
Vor manchen Jahren versprach sich die königliche Re, 
gierung in Hannover die besten Wirkungen davon, 
wenn der Senat die Studenten - Orden und Hazard-
spiel Gesellschaften zu beständigen Gegenständen sei
ner Aufmerksamkeit mache. Sie befahl daher, daß 
der Senat in jeder Sitzung die Pedellen über gehei
me Orden, Hazardspieler, und andere Mängel oder 
Gefahrender Disciplin vernehmen: auch, daß die 
Mitglieder des Senats die von ihnen selbst eingezo
genen Erkundigungen, so wie ihre Gedanken über 
die Entdeckung der Schuldigen millheilen sollten. 
Der hohe Befehl wurde eine Zeitlang den Worten 
nach erfüllt, aber ohne den geringsten augenscheinli, 
chen Nutzen. Die Mitglieder, welche am besten un, 
terrlchtet waren, und am besten rathen konnten, lrue 
gen Bedenken, ihre Nachrichten und Nachschlüge in 
dem Senat vorzutragen, weil sie nicht sicher waren, 
daß nickt irgend ein unvorsichtiger College den Ur
heber solcher Nachrichten und Rachschläge allgemein 
bekannt mache. Schon seit mehreren Jahren werden 
Senats »Versammlungen viel seltener, als sonst, und 
zwar nur alsdann gehalten, wenn Puukle der Be« 
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rathschlagung vorhanden, oder neu,-ernannte Professo
ren zu beeidigen sind: welche Beeidigung imConcilio 
geschieht. 

Die Regeln, wie die Prorektoren Concilia zu 
halten haben, sind in unseren Statuten so weise und 
vollständig vorgeschrieben, daß es fast unmöglich ist, 
neue und wichtige Zusätze zu machen ß). Die Sta
tuten befehlen zuerst, daß Prorecloreu vor jeder Se
nats .- Versammlung die Puncte der nächsten Delibes 
ratio« bey den Mitgliedern desConcilit umherschicken 
sollen, damit Niemand unvorbereitet komme, und 
das Collegium nicht überrascht werde. Eben so em, 
pfehlungswerlb sind die Vorschriften: daß die Pros 
rectoren jede Sache furz und deutlich vortragen, und 
auf eine, oder einige bestimmte Fragen zurückbrin
gen: daß sie die erfolgenden Vota genau sammeln, 
die Resultate der Majorität von Stimmen richtig 
fassen, und von dem Secretarius protocolliren: auch 
am Ende einer jeden Sitzung die Protokolle vorle-
sen lassen sollen. Die Statute verordnen endlich, 
daß die Prorectoren in der nächsten Sitzung Re
chenschaft abzulegen haben, ob und wie die Beschlüs
se der letzten Versammlung ausgeführt worden. Man 
sollte alle diese Vorschriften von Zeit zu Zeit erneu
ern, damit sie desto ununterbrochener gehalten wür
den. Eine sehr lobenswürdige Einrichtung in Göl
tingen ist diese, daß die Protocolle der SenatSiVer-
sammlungen an die K. Regierung in Hannover ein
gesandt werden, und daß jedes Mitglied des Senats 
für sich berichten kann. Wenn die höheren Oberen 
Nrsache zu der Vermuthung haben, daß die Majo
rität der Stimmen nicht den bessern Theil erwählt 
habe; so fordern sie 6u^ul« von ein, um alsdann 

nicht 
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nlcht nach der Mehrheit der Stimmen, sondern nach 
dem Gewicht der Gründe zu entscheiden. 

I I I . 
Ueber Canzler, Vlce«Canzler, Pro, Kanzler — 8upttinten. 

lienteg — Directoren der Universität — Assessoren. 

Die Gebrechen der wechselnden Prorecrorate, 
und Deputationen, so wie der Mangel von Eifer 
und Zusammenstimmung in den akademischen Sena
ten veranlaßt«« schon seit Jahrhunderten in den Vors 
gesehten hoher Schulen den Entschluß, irgend eine 
Person zu bestellen, die diesen Gebrechen möglichst 
abhelfen könnt«. Manwählte dazu zuerst die CanzL 
ler, Pro.-Canzler, oder Vice? Canzler von Universi, 
tüten. Wo dieses nicht thunlich war, sehte man 
8uperinten6entez, oder Direktoren hoher Schulen, 
oder Assessoren der akademischen Gerichte ein. 

Die Canzler von Universitäten hatten msprüng-
lich keine andere Verrichtung, als Candidalen, wel
che sich um die Erlangung akademischer Würden be
warben, oder von den tehrern vorgeschlagen wur
den, selbst zu prüfen, oder in ihrer Gegenwart prü, 
fen zu lassen; und nach der Prüfung ihnen die Er-
laubniß zu lehren, nebst der erbetenen Würde zu er-
theilen. Die hohe Schule zu Prag war, so viel ich 
weiß, die erste, wo man den Cauzlern außer den 
Rechten, welche sie bis dahin auf allen Universitä
ten gehabt hatten, eine Gewalt gab, wodurch sie be
ständige Aufseher, oder Hüter der Gesetze, und Mit« 
vermalter der hohen Schule wurden l»): welche Ein

richtung 
d) Voigt S. Ll-sz. 
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rickmng man nachher in Tübingen, Halle, und auf 
vielen anderen Universitäten nachahmte. I n Wien i) , 
und Ingolstadt K) fand man es nicht gut, oder konn, 
te man es sich wegen der Abwesenheit der Canzler 
nickt einfallen lassen, diese zu beständigen Aufsehern, 
und Mit.-Verwaltern hoher Schulen zu machen; 
Und man ernannte daher landesherrliche Commissarien, 
Uluer dem T i te l 8u^esil,leucieute« ruiucipiz, l ive uni« 
veistt2l,z. I n Halle übertrug man die Geschaffte, 
welche man anderswo den Canzlern, oder Luperin. 
ten6<-ntiliuz aufgegeben hatte, entweder gleichfalls 
E r l e r n , und Pro<-Canzlern, oder so genannten 
Direktoren der Universität: ja bioweilen waren alle 
diese Würden zur selbigen Zelt an eben so viele Ge, 
lehrte vcrlheilt l) I n Göttlngen bestellte man oh»5 
geführ zwanzig Jahre nach der Errichtung der Uni« 
versität einen Canzler. Die Einführung dieser Würs 
de brachte aber so wenige Vorlheile, und so viele 
Verdrießlichkeiten hervor, daß man nachher nie wie, 
der ernstlich daran dachte, und noch weniger ernsts 
lich daran denken wird, einen Canzler zu bestellen m). 

Da, 

i ) CouhieH. NM. Univ. VienueullS. I I . üz. 150. 

K) ^un»l. lußvltt. IV. 297. 

l ) Fö rs te r 142. 143. 
,n) In den Kaiserlichen Freyheits-Briefen, welche den 

Universitäten zu Halle und Gdttingen erthcilt wur, 
den, kommt eine Stelle vor, die eben so unhistorisch, 
als zu,dcr ursprünglichen Verfassung dieser liohen 
Schulen wenig passend ist. kiiv. «,ll. bey Drei» 
Haupt !. c. s. 70. (.unceäiniu» inluper, . . . . ut 
6oKor«, ee ö>c«o/«»<̂  . . »cl cxvlnplun» reli^ugslün 
/^caclcluiarum, praevia tglnen conl'cnsu sacpe ti,tl k'ri. 
äcrici, ?7lncipi« . . . . tt»tuta conclere» ortlmutionez 
lsccrc, ucc no« sro-^cHorem, «c ?lv»(^n«el!2rimn 
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Dagegen machte man schon im I . ,768. den Ver, 
such, einen beständigenPeysiheranzuordnen«): wel, 
cher Versuch zwar damahls mißlang, aber im I . 
1797. wirklich ausgeführt wurde. 

Man wird die Wichtigkeit, aber auck zugleich 
die Gefährlichkeit der Stellen, von welchen ich in 
diesem Absähe geredet habe, um desto besser einse< 
hen, wenn ich vorher die Verrichtungen, welche man 
damit verknüpft hat, historisch werdejaufgezählt ha
ben. Ich sage nichts von den Cancellariaten in Ox
ford und Prag: von den erster« deßtvegen, well die 
CcmzleVl Würde die Würde des ProrectorS ganz 
verschlungen hat: von der andern, weil man die Ge» 
schaffte des Praaischen Canzlers nicht genau kennt, 
sondern nur im Allgemeinen weiß, daß man in-dett 
ersten Jahren der Universität ohne die Einwilligung 
des Canzlers gar nichts wichtiges vornehmen durfte. 

Der Canzler in Tübingen 0) wird von dem lan< 
desherrn eingesetzt, und ist dessen beständiger Com-
missär bey der Universität, welche Würde ihm die 

Pflicht 

(a l i iove » libero principi« elecktoris, u t i im i^» to r i l , 
e ju^ue luccclloll lm »rbi tr io et beneplacito cle^clicler« 
vo lumu«, ut l'lbi ipüzmct clißlntstclu ^cötoriz, er dan» 
cellai'ii relervent, «ut i l et al,atiez voluer int , univer» 
s,t5t> l»be«m, et a/ l , / »»ive»-/l,<,l/b«/ co«/ueeam e/l^e«cl» 
Keötures, et l^<l«c,i/«^l0/ / s c « / « « « c l i l l z ig l t tur ) nec 
uo " »!io« Osticiale« pro lubi lu et exißc»tl2 creare et 5a« 
cero poM»t et vgle»>,t. Dicselbtge Stelle steht in den 
Privilegien der Georgia Augusia. p. ziy. 220. 

n) Copial - Buch. VIU. S. 125. 12g. 
0) 8t,tut» Keuov. äe , . l6c»l. ^. 26. 27. Böck S . 
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Pjttcht auffegt, in Ansehung der herzoglichen Rech
te., der Freyheiten der Universität, der Wahl unl> 
Borlesungen von Professoren, der Prüfungen von 
Candidaten, der Verwaltung der Oekonomte, der 
Administration der Stiftungen, und Handhabung 
der akademischen Besetze auf alles, was nachteilig 
seyn kann, ein wachsames Auge zu haben. I n seiner 
Gegenwart geschieht die Hauptprüfung der Candida-
ten, den deren InauguraliDisputationen er auch 
nebit dem Prorector, und den Mitgliedern der Fa« 
«ultat oppolnrt. Er ist zugleich Professor Primarius 
der Theolog,e, Probst der dasigen Stiftskirche, und 
gibt vermöge Kaiserlicher Vollmacht bey Ertheilung 
der akademischen Grade dem Dekan, oder Promo« 
tor der Facultüt die Erlaubniß. Der Canzler in Tü» 
hingen hat Rang und Stimme unmittelbar nach dem 
Prorector." 

Die Universität zu Wien hatte in den älteren 
Zeiten nebst dem su^erintencien5 principn noch Einen, 
und in der Folge zwey 8uperintonllent« umvelltt»t,z p). 
Der Erster« mußte schwören, daß er allen Mißbrau, 
chen nach bestem Vermögen steuern, und daß er, 
wenn es nöthig werde, die entstandenen Mängel dem 
iandesherrn melden wolle q). Er mußte ferner cid, 
lich versprechen, daß er für eine gewissenhafte Ver, 
waltung und Verkeilung der Benesicien sorgen; 
auch den Administratoren von Collegiis und Bene
sicien genaue Rechnungen abnehmen wolle. Er hat, 

te 

p) <?onh>. Mft. I^niv. Virn. l . «. 

ve,lit2ti» nottrile leoscrit, i l l i ime lnasa pro s,l» poüi» 
dilitste obviet, e» oceurrat: imo oxißente neccllit»« clo 
c«n5lli» universltati« ^ ^«nci^en» äcuuuüet. 
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te den Rang unmittelbar nach dem Rector, und 
Canzler. M i t der Prüfung und Promotion von 
Candidaten hatte er nichts zu thun, weil diese Gei 
schaff« des Canzlers waren »). 

Die Churfürsien von Baiern mochten auf ihrer 
hohen Schule zu Ingolstadt so treffliche Anstalten 
wachen, so treffliche Gesetze geben, als sie immer 
wollten; so fanden sie doch nach einiger Zeit, daß 
die besten Anstalten verfielen, die besten Gesehe nicht 
beobachtet wurden, und weder iehrer, noch lernen
de ihre Pflichten erfüllten. Man reformine die q« 
sunkene Universität von Zeit zu Zelt. > Auch diese Re, 
formationen blieben ohne dauernde Wirkung. Die 
iandesherrn ahmten daher im I . 1522. den Erzher
zögen von Oesterreich nach, und bestellten einen be« 
ständigen Aufseher, oder Superinteudens, der in ih, 
rem Nahmen auf die Erhallung der Gesehe, und 
der guten Ordnung dringen, alles, was das Beste 
der Universität befördern, oder ihrer Wohlfahrt nach? 
theilig werden könne, treulich berichten, und von 
der Universität als ein Commiffarius des landesherrn 
angesehen werden solle 5). 

Der 

r ) l l . cc. 
,) Xunal. InzolNllll. IV. 2Y7« Huum jutti« 6e cguli, 

<lecreverimu8 in potterum fem^cr snpcrinten» 
llentem Huenclam lcnolse nottrae cielizero »tĉ ue ciestma-
re , l^ui nostro nomine in noc llilißcntcr incu,nd»t, ut 
„ottrae univers,t,tiz bene couNitutu» orl<a, et pi»c«t» 
tra«^uillit2« conlervetur, »c juventu« in Quantum Feri 
voll it, prowovegtur, ^m^ue nobi« conMigrii instar 
juramcnto lit obstriÄnz, ut l> quicl ^u«cunczv,e r»tiane 
»cciöat, ĉ uoä vel in lcnolge nnstlge utilitatcm «^ere, 
vel iu eju»clcm ^erniciem verzere perspici«, <zu»n̂ o< 

cun<̂ uo 
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Der letzte Canzler zu Halle, von Hofmann, 
erhielt vermöge seiner Instruction t) die oberste Auf, 
ficht über alles, was die Universität anging: konn, 
te so wohl den Concilien, als den Deputationen, oder 
Conventen der Fakultäten beywohnen, und also auch 
den dei, Prüfungen von Candidaten gegenwärtig seyn. 
Besonders wurde ihm aufgetragen, die akademische 
Disclplin mit Hülfe der Prorectoren und des akade, 
Mischen Senats musterhaft einzurichten: zu welcher 
Absicht ihm alle Acten mit den ergangenen Votis 
mttgeiheilc werden mußten. Es war dem Herkom, 
wen gemäß, daß sein Nähme auf alle öffentliche 
Schriften der Universität gesetzt werden; allein ganz 
was unerhörtes war es, daß er den Rang über den 
Proreccor haben sollte. Nicht weniger fremd fand 
man es auf einer protestantischen Universitär, daß 
man dem Canzler alle Arbeiten eines Professors er, 
ließ. 

Als der Canzler von M o s h e i m im 2.1747. 
zum Canzler der Georgia Augusta ernannt wurde, 
so erhielt er eine Instruction, die aus zehn Artikeln 
bestand u). Nach dieser Instruction sollten alle Ne, 
scripte nahmentlich außer dem Prorector auch an den 
Canzler überschrieben, und alle öffentliche Schriften 
der Universität g le l ^ l l s im Nahmen des Canzlers 

abgei 

cuugue necelsllm luerlt, nnbi« llßnilicet. liam ob cau« 
li»m lerio volumu», ut liunc «nlil-lnu conNltutlou iViper« 
intcl^lentein noltrum velutl persol,2M in ulüveilttÄte 
reprnelemOMem omiles äebita reverentli» 2t<̂ ue oberen» 

t) Förster S. Hly. 220. 
u) Man sehe die Cancellariats i Acten in unserer Regi« 

gistratnr unter t^. H70. 



«bgefaßt werden. Der Canzler hatte so wohl bey 
Processionen, als in den akademischen CollegiiS den 
Rang, oder die erste Stelle gleich nach, oder neben 
dem Prorector, so wie das erste Volum. Er hatte 
das Recht, allen Txgmimbuz l i^urol^ beyzuwohnen; 
und konnte verlangen, selbst zu anderen Versamm, 
lungen der Facultülen eingeladen zu werden, in wel, 
chen man über Dinge rathschlagte, die das Wohl 
der ganzen Akademie betreffen. Er führte die Auf« 
ficht über die Registratur, und gab Acht, daß der 
SyndicuS und Secretartus ihr Amt gehörig verrich» 
teten. Der jedesmahlige Prorector theilte ihm Re, 
scriptt, bevor sie in pleno bekannt gemacht wurden, 
vorher mit, und gab ihm von allen nicht unwichtigen 
Dingen Nachricht. Außer dem Prorector sollten inj 
Zukunft der Canzler und die Dekani der Facultäien 
alle Berichte und andere Schreiben der Universität 
nicht bloß signiren, sondern unterschreiben. Endlich 
lag dem Canzler ob, bey allen RechnungS«Abnah
men gegenwärtig zu seyn, und dahin zu sehen, daß 
so wohl die Professoren unter einander, als die Uni« 
versität mit der städtischen Obrigkeit in gutem Ver
nehmen leben möchten. 

Die Instruction des Canzlers von M o s heim 
wurde in der Folge hin und wieder ergänzt, oder auf 
die Vorstellungen des Senats in mehreren Puncten 
abgeändert. Man dispensirle dem Canzler von 
M o s h e i m schon im Ocl. 1747- von der Pfitcht, 
bey den ex2minitiu5 ri^orosl« der medicinischen, und 
Juristen, Facultät zu erscheinen, we i l die da bey 
vor fa l lenden M a t e r i e n nicht in dessen 
Hauptwerk einschlügen. Erst im Nov. 1748. 
trug man ihm ausdrücklich auf, den Versammlungen 
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so wohl der Universitär- als der KirchenjDeputa
tion beyzuwohnen, damit die vorkommenden 
Sachen desto ehender nach einerley />«««' 
/?«> eingerichtet und abgethan würden. 
Der Senat stellte der K. Regierung vor, daß der 
Befehl, vermöge dessen außer dem Prorector auch 
der Canzler und die Dekani die Berichte des Se
nats unterschreiben sollten, sehr oft nachtheilige Ver
zögerungen veranlassen werde: auf welche Vorstel
lung die Regierung die Dekanen von der Unterschrift 
dispensirt«. Die größten Bewegungen verursachte 
der Artikel, der den Canzler bey Processionen den 
Rang zur linken des Prorectors anwies. Alle M i t , 
glieder des Senats imeressirten sich auf das lebhafte
ste für die Grafen, die den Prorector bisher beglei
tet, und zwar interessirten sie sich früher, als die 
hier studierenden Grafen sich beschwert hatten. Die 
Grafen wurden endlich ercitirt, und gaben nichts 
weniger, als bescheidene Beschwerden bey dem akade5 
mischen Senat gegen die vermeintliche Beeil,trächti» 
gung ihrer Rechte ein. Der Senat überschickte ei, 
nen im geringsten nicht gemitderten Auszug aus den 
Beschwerden der Grafen an die K. Negierung: ..niit, 
der hinzugefügten Bi t te, daß die Herren Grafen in 
ihrem Besitzstaude geschützt werden möchten. Der 
Canzler von Moshe im war bereit, mehr nach? 
zugeben, als die K. Regierung für gut fand. Die 
Frage: ob bey Processionen der Canzler vor den 
Grafen, oder- umgekehrt,>n Vortritt haben solle, 
blieb bis an Moshe imv Tod unentschieden, und 
wird wahrscheinlich nie wieder aufgeworfen werden. 

Die K. Regierung hatte die Gnade, mich durch 
ein Rescript vom 30. Nov. 1796. zum Assessor so wohl 
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des akademischen Gerichts, als der UntKrsstätS i und 
Kirchen, Deputation cum vuto zu ernennen. Dieß 
Reskript wies mir im akademischen Gericlu meinen 
Sitz neben dem Prorecter, und in der Deputation 
nach dem Dekan der philosophischen Facultät an. 
Dasselbige Rescript trug mir besonders auf, Eltern 
und Vorgesetzte von dem anfangenden Unfieisse, und 
de" erstcn bedenklichen Zerrüttungen der Oekono« 
mie von Studierenden zu benachrichtigen: ferner 
auf die richtige Ablieferung und Revision der Vors 
mundschaftS-Rechnungen, so wie auf den ungehine 
denen Gang der vor dem akademischen Gerichte 
schwebenden Rechtshändel, und die Fortsetzung des 
Kundebuchs zu achten: endlich geheime Orden, ges 
fährliche Spieler, und andere Verführet der I u l 
gend zu einem vorzüglichen Gegenstande meiner Auf, 
merksamkett zu machen. Spätere höhere Befehle 
legten mir noch die Pflichten auf, dahin zu sehen, 
daß sich keine unreife, unfähige oder sittenlose Zog, 
linge des hiesigen Gymnasiums auf die Universität 
einschlichen: daß die öffentlichen Zeugnisse des FleisseS 
und guter Sitten nach Würden ausgecheilt, und die 
unwürdigen Geniesser öffentlicher Wohlthaten, be, 
sonders von Freytischen, der Freylisch-Inspektion 
halbjährig angezeigt würben. 

Unser Michael is hatte über Canzler, und: 
andere oberste Richter von Universitäten originale 
Ideen, die neben das, was bisher wirklich Statt 
fand, gestellt zu werden verdienen. "Wenn v) ein 
einsichtsvoller und redlicher Canzler das Recht hat, 
te, bey Ertheilung akademischer Würden seine Ein, 
willigung zu verweigern, so oft er den Candidaten 

nnwür-
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Unwürdiq fHl^e; so würde dieß allerdings einen sehr 
vortheilhaften Einfluß auf Wissenschaften, land, 
und Universität haben; und es würde bald für eine 
große Ehre gelten, auf einer solchen Universität 
Doctor geworden zu seyn. Geseht aber auch, daß 
man ihm dieß Recht nicht gestattete, sondern ihn 
bloß dazu bestimmte, eine bessere, und gleichförmig 
gere Justiz zu üben, und gute Ordnung zu erhalten; 
so wäre auch dieser Vortheil sehr groß, weil davon 
die fortdauernde Aufnahme der Universität, und 
was noch viel wichtiger sey, das Glück und die S i , 
cherheit der Studierenden, und die Tugendhaftig« 
keit ganzer tänder abhangen. Solle aber ein Canz, 
Kr diesen Nutzen schaffen, so müsse er viel Einsicht, 
eine unüberwindliche Unparteylichkeit, geschwinde 
Entschließung, Mulh und doch Vorsicht, eineglimpfl 
«che Ar t , das ganze Gericht zu lenken, Ernst, mit 
untermischter Güte, kurz alles das besitzen, was 
Thomasius die Kunst zu regieren genannt habe. 
— Hingegen sey ein Canzler mehr oder weniqer 
schädlich, wenn man nicht den rechten Mann treffe. 
Wenigstens sehe sein Rang die übrigen Professoren 
herab, oder mache sie mißvergnügt.'' 

Derselbiqe Schriftsteller verwirft zwar im 4 
Bande seiner RaisonnementS w) die Anstellung gu
ter Canzler nicht ganz, allein er glaubt doch, daß 
Alle, welche Universitäten wohl wollten, denselben 
noch etwas besseres wünschen könntell. Ein guter 
Canzler sey nicht Exsecutor, sondern nur Wächter 
der Gesehe. Er könne also den Prorector hindern, 
nicht alles Böse zu thun, was sonst würde gethan, 
und nicht alles Gute zu unterlassen , was sonst wür, 
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de unterlassen werden; allein dieß sey nicht ge
nug. Auch trete der gefährliche Umstand bey dem 
Canzler eln, daß er zugleich Docenr, und vom Apl 
plausu abhängig sey. Es wäre ungleich besser, wenn 
man den beständigen Aufseher der Justiz dieser Ver< 
suchung nicht aussetzte, und statt des Cauzlers einen 
Iustttiarius, oder unter einem andern beliebigen Ti» 
t«l einen Mann bestellte, der die Macht hätte, alles 
Gesetzmäßige zu thun, was der Proreetor unterließ 
He, alles Gesehwidrige zu hindern, was dieser thun 
möchte, und die Justiz auf einem beständigen sich 
stets gleichen Fuße zu erhalten. Dieser Mann müsse-
nicht allein nicht die Erlaubniß haben, .Collegia zu 
lesen, sondern das lesen von Collegiis müsse ihm bey 
Verlust des Dienstes untersagt werden. Gerade das 
sey bey der akademischen Justiz das Bedenkliche, 
daß 5er Prorector auch Docent sey. So bald der 
Iustittarius Collegia lesen dürfe, so würden die V , r , 
sührer der Jugend nicht ermangeln, dergleichen bey 
ihm zu hören; und der redlichste Iustitiarius müßte 
ein Unmensch seyn, wenn er nicht unmerklich für die
jenigen eingenommen würde, von welchen er selbst 
glaube, daß er sie von einer guten Seite kennen ge
lernt habe. Es sey rathsam, mit einem solchen I u 
stttiarius den Versuch nur auf einige Jahre zu ma
chen : thells um zu erfahren, wie der Gewählte sich 
zu dem neuen Amt« schicke, theils, weil man vor
her sehen könne, daß die übrigen Professoren einen 
solchen Hüter der Gesehe nicht gern annehmen wür
den." 

Es braucht nicht viel Nachdenkens, um durch 
das bisher Gesagt« auf folgende Betrachtungen ge, 
leitet zu werden. — Von der ersten Entstehung der 
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Facultäten an nahm man wahr, oder vermuthete es 
wenigstens, daß die iehrer von Candidalen im Durch» 
schnitt keine unparteylsche Prüfer Ver letzteren seyen; 
und man bestellte daher allenthalben Personen, die 
den Prüfungen beywohnen, und nur den würdigen 
Geprüften die akademischen Würden ertheilen, oder 
zu ertheilen erlauben sollten. M a n bemerkte zweys 
teno auf den meisten Universitäten, daß die wandeln
den akademischen Obrigkeiten manche wichtige Ge
schaffte entweder gar nicht, oder nicht gut verrichten 
könnten; und man fand es daher nothwendig, unter 
allerley Titeln beständige Beysitzer der akademischen 
Gerichte, und Collegien zu ernennen, damit besoni 
ders die Justiz gleichförmig verwaltet, und dadurch 
eine gleichförmig gute Disciplin bewirkt werde. M a n 
war hin und wieder überzeugt, daß das iesen von 
Colleqiis, oder die Hoffnung, Beyfall zu erhalten, 
und die Furcht, Beyfall zu verlieren, sich mit der, 
akademischen Obrigkeiten unentbehrlichen Unparteyi 
lichkeit nicht vereinigen lasse. W o diese Ueberzeugung 
herrschte, da wählte man den Hüter der Gesehe nicht 
aus dem Corpus der Professoren, damit der Richter 
nicht in der Person des lebrers gewonnen, oder ge, 
schreckt, oder sonst bestochen werde. 

Von der Aufsicht, oder dem Aufseher auf die 
Prüfungen von Candidaten, und die Ertheilung 
akademischer Würden sage ich HKr nichts, weil ich 
davon in dem nächsten Abschnitt reden werde. Es 
bleiben daher bloß die Fnagen übrig: welchen Titel , 
und welche Gewalt soll man den beständigen Bey5 
sitzern akademischer Gerichte geben? welche Geschaff
te soll man ihnen ««weisen? S o l l man sie auf Zeit, 
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lebe«s, oder auf unbestimmte Zeit ernennen? I s t 
es gut, sie aus der Mi t te der iehrer zu nehmen, 
oder nicht? Welche ^Eigenschaften müssen solche 
Männer besitzen? und welche Vortheile bringen sie 
wahrscheinlich hervor, wenn sie nicht unglücklich ge-
wählt werden? 

Es wäre thöricht, wenn man da, wo von A n , 
beginn an Canzler waren, und als nothwendige B e -
siandtheile hoher Schulen angesehen wurden, diesen 
Titel abschaffen wollte. Der höhere Rang sann a l , 
lerdings in manchen Fällen die Bemühungen des 
CanzlerS befördern. Allein auf solchen Universitä
ten, wo man entweder nie, oder seit langer Zelt fei , 
ne Canzler hatte, ist es rachsam, den bescheidenen 
Titel Assessor statt der prächtigeren Titel Canzler, 
oder Vice, Canzler, oder Director der Universität 
zu wählen. Die Stelle eines beständigen Beysihers 
akademischer Gerichte ist ohnedaS so invidiüs, daß 
man sich hüten muß, sie durch den entbehrlichen 
Pomp des Titels nicht noch invidlöser zu machen. 
S o lange die Erfahrung nicht das Gegentheil be-
wiesen hat, so lange kann man fast nicht anders, als 
glauben, daß ein beständiger Beysitzer, man nenne 
i h n , wie man wolle, der heimliche oder offenbare 
Feind der Prorectoren seyn, ja daß er wohl gar der 
beschwerliche Beobachter, und Angeber seiner Collee 
gen werden, und durch heimliche einseitige Berichte 
und Vorschläge das Ansehen der Deputation, und des 
Senats zu schwächen suchen werde. Nichts ist na, 
türlicher und verzeihlicher, als daß man sich auf sol
chen Universitäten, wo man den ersten Versuch mit 
einer so bedenklichen Stelle machen w i l l , zu einem 
allgemeinen Bündnisse gegen dieselbe vereinigt. A l , 
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les hängt von der Person ab, welche man zmn bestäni 
digen Beysiher bessellt. Ist diese nicht gut gewählt, 
so treten gewiß in kurzer Zeit alle die nachtheiligen 
Folgen ein, welche die Wioersacher der neuen Stelle 
vorhergesagt haben. Hat man sie aber gut gewählt, 
so verschwinden allmählich die gehegten Befürchtun, 
gen. Man sieht je länger je mehr ein, daß die Sle l , 
le eines Assessors sich sehr gut in das bisherige Ver, 
walmngs.' System einfügen lasse, und daß sie selbst 
den Personen und Collegien nicht geringe Vortheile 
bringe, welche am meisten Ursache zu haben vermein, 
ten, sich vor ihren Nachthellen zu fürchten. Ein 
gut gewählter Assessor braucht weder den Titel eines 
CanzlerS, noch Directors der Universität, um sich 
das nöthige Ansehen zu verschaffen. 

Man muß dem beständigen Beysiher akademi
scher Gerichte, er Heisse Canzler, oder Director, oder 
Assessor, in keinem Falle so viel Gewalt geben, daß 
dadurch das Ansehen, und die nöthige Macht des Pro-
rectors geschmälert werden. So lange der Prorektor 
das Haupt der Universität, und der Vorsitzer in al
len akademischen Collegien bleibt: so lange er in der 
ersten Eigenschaft Bitten, Klagen und Denuntia-
tlonen zuerst anhören, und viele außergerlchtliche 
Handlungen vornehmen muß: so lange er in der 
zweyten Eigenschaft den Vortrag und die erste St im
me in allen akademischen Angelegenheiten hat; so lan, 
ge darf man das Prorectorat nicht in einen Schal-
ten ohne Cörper, oder in einen bloßen Titel ohne 
Ansehen und Gewalt verwandeln. Ich stimme da
her unserm Michae l i s gar nicht bey, wenn er 
sagt^) : "am besten sey es, einen Mann zu wäh, 
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len, der alles thäte, was der Prorector bisher habe 
thun sollen, und ohne den Nahmen wahrer Pro-
reclor wäre." 

Der beständige Beysitzer akademischer Gerichte 
soll nicht ein Feind des ProrectorS, sondern ein zu, 
geordneter Gehülfe desselben seyn. Er soll also nicht 
allein das nicht an sich reissen, was dem Proreclor 
gebührt; sondern er soll viel mehr den Prorector in 
allen nützlichen Dingen unterstützen, ohne sich im ge, 
ringsten das Ansehen davon zu geben. Der bestän, 
dlge Beysitzer ist aber freylich nicht bloß Gehülfe des 
Prorectors, der allein das thut, was dieser ihm am 
weise, oder übrig läßt. Er ist auch landesherrlicher 
Commiffarlus, der vieles thun muß, was der Pro, 
rector entweder gar nicht, oder nicht so gut thun 
kann; und als landesherrlicher Commiffarius muß 
er Macht genug besitzen, das Gute auch dann aus, 
zuführen, wenn der Prorector, und die Deputation 
es nicht wollen, und das Böse zu hindern, wenn 
unglücklicher Weise beyde aus Eingenommenheit, 
oder Mangel von Unterricht dafür zusammenstimmen 
sollten. 

Als landesherrlicher Commiffarius muß der be, 
ständige Beysitzer zuerst im akademischen Gericht eben 
sowohl eine Stimme haben, als der Prorector. I n 
dem Rescript, was der Universität Gültingen die 
Anstellung eines Assessors ankündigte, war Rückficht 
auf den Fall genommen, wo derProrector, und der 
Assessor verschiedener Meinung wären, und sich nicht 
vereinigen könnten. Das Rescript verordnet, daß 
in solchen Fällen die Deputation entscheiden solle, 
und wenn die Sache keinen Aufschub leide, daß alh 
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dann der Prorector seiner Meinung auf seine Ver, 
antwottlichkeit folgen könne. Ich verdanke es der 
Freundschaft, oder Verträglichkeit der Herren Pro, 
rcctoren, daß in mehr, als vier Jahren auch nicht 
ein einziger Fall eingetreten ist, wo der Prorector 
Und Assessor sich nicht hätten verständigen können, 
vder wo sie sich an die Deputation zur Entscheidung 
Prellender Meinungen Hütten wenden müssen. Am 
natürlichsten war? es vielleicht, wenn auf den Fall, 
der sich in Götnngen noch nicht eräugnet hat, aber 
doch eräugnen kann, dem Syndicus ein entscheiden, 
des Votum ertheilt würde. 

I n den übrigen akademischen Collegiis, der 
IlniversitätS.' und Kirchen: Deputation, wie im Se, 
liat, sollte der beständige Beysitzer, auch, wenn er 
weder Canzler noch Direktor ist, Sitz und Stimme 
gleich nach dem wirklichen, und designirten Prorector 
haben. Ein Assessor, der sein Amt eine Zeltlang 
»nie Eifer und Glück verwaltet hat, verdient die er, 
<te Stimme, well er fast immer entweder die tage 
der Sachen, oder die Beschaffenheit der Personen 
besser kennt, und also treffender und bestimmter voti, 
ren kann, als seine Collegen. M i r sind bisher nur 
wenige Fälle vorgekommen, wo ich Ursache gehabt 
Hätte, die erste Stimme zu wünschen. Vielleicht 
werden aber Wenige meiner Nachfolger so glücklich 
seyn, als ich bisher gewesen bin. 

Aus der altern Geschichte unserer Universität 
weiß ich es, daß es Zeiten gab, wo der Prorector 
und die Deputation Maaßregeln verwürfen, oder 
Entschließungen faßten, welche ein landesherrlicher 
Csmmtffarius, der das Best« der Universität ge
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kannt und gewollt hätte, nicht hat« verwerfen und 
fassen können. Wei l das, was vormahls in Gö t , 
ringen geschehen ist, wieder geschehen kann; so wäre 
es gu t , wenn der beständige Beysiher der akademi, 
schen Gerichte die Macht hätte, solche Beschlüsse, die 
ihm mit der Wohlfahrt der Universität zu streiten 
scheinen, zu sistiren, und zu verlangen, daß die Acten 
nebst den abgegebenen Vot is an die höheren Oberen 
eingesandt würden, damit diese eine endliche Entscheid 
düng gäben. 

Die Geschäffle, welche man beständigen Ben, 
sitzern akademischer Gerichte bisher auf t ragen hat, 
«der in'S künftige austragen könnte, sind entweder 
allgemeinere, oder besondere, und auf eine gewisse 
A r t ausschließende Geschäffle. Die allgemeineren 
Geschäffle vereinigen sich in der Ober? Aufsicht, wenn 
auch nicht, über alle öffentliche Anstalten, wenigstens 
über alle Theile der gerichtlichen und Polizei) .-Ver, 
walmng der Universität: vorzüglich über die Umer-
Bedienten, die bald durch lob und Belohnungen, 
bald durch Verweise und Strafen erweckt werden 
müssen; und dann über diejenigen Classen von S t u 
dierenden, die sich selbst oder Anderen am meisten 
schaden würden, wenn ihnen nicht zu rechter Zeit E in , 
halt geschähe: also über Schuldenmacher und Ver , 
schwender, über Ordenshäupter und Spieler, über 
Unfieissige, und Ueberjährige, zu welchen beyden letz
teren Classen fast ohne Ausnahme die Händelsucher, 
und tärmmacher gehören. 

Es ist durchaus notwendig, daß die Glänzen 
der Oberaufsicht, welche man dem beständigen Bey ' 
sitz« anvertraut, so genau, als möglich, bestimmt 
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werden. Alsdann hat ein solcher Beamter das Recht, 
diejenigen, welche ihre Schuldigkeit nicht thun, zw 
erst zu warnen; und wenn diese Warnungen nichts 
helfen, so kann er die wahrgenommenen Mängel, 
oder Mißbräuche hübern Orts berichten, ohne für 
einen heimlichen Angeber gehalten zu werden. 

Prorctoren, die lhr Amt nur sechs Monathe, 
oder höchstens eil» Jahr verwalten, sonnen die Ober, 
aufsieht, von welcher ich hier rede, nicht so gut fühe 
ren, als ein Mann, der beständig an der Aominll 
stralion einer Universität Theil hat. Ein Prorector 
hat nicht einmahl Gelegenheit, die guten und schwa
chen Seiten der Unter .'Bedienten, und den ganzen 
Umfang ihrer Verrichtungen kennen zu lernen: Wie 
viel weniger also alle die Individua unter den S tu 
dierenden, welche man anspornen, oder zurückhal, 
ten muß! 

Auch die besonderen Geschaffte, welche man be, 
ständigen Beysitzern übergibt, müssen so beschaffen 
seyn, daß abwechselnde Prorectoren sie entweder gar 
nicht, oder nicht so gut verrichten können, oder sie 
auch gcru Anderen überlassen. Von der einen, oder 
der andern Art sind alle die Verrichtungen, welch« 
die Königliche Regierung mir als Assessor besonder« 
aufgetragen hat. Wie wollten Prorectoren bey ih« 
ren übrigen Geschähen Zeit finden, an die Eltern 
oder Vormünder verschuldeter, oder unfieissiger S t u , 
dierendrn zu schreiben? Wenn sie aber auch die Zeit 
dazu fänden, so k:mn man sicher annehmen, daß nur 
sehr Wenige diese Arbeit gern verrichten würden. 
Das Schreiben an die Eltern ist freylich kein em, 
pfehlendes Geschäfte. Allein es macht doch lango 
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nicht so verhaßt, als vielleicht Manche denlen, wenn 
<S nur mit Schonung und Offenheit betrieben wird: 
wenn man das, was man berichtet, eher mildert, 
als übertreibt, und diejenigen, welche man denuns 
tiiren muß, vorher warnt, damit sie sich entschuldi, 
gen, oder vertheidigen können. Selbst solche junge 
ieute, deren Verirrungen den Eltern oder Borges 
setzten angezeigt werden, sind billig genug, um zu 
erkennen, daß derjenige, welcher diese unangenehme 
Arbeit übernimmt, sie Amtshalber thun muß, und 
daß das, was geschieht, zu ihrer eigenen Wohlfahrt 
dient. Viele freuen sich so gar, daß die Eltern das, 
was sie doch über kurz oder lang erfahren müßlen> 
auf eine schonende Art erfahren. 

Prorektoren, die ihr Amt nur ein halbes Jahr 
verwalten, können unmöglich dafür sorgen, daß Cu-
ratoren und Vormünder gehörig bestellt, und die 
Vormundschafts, Rechnungen das ganze Jahr durch, 
«ine jede zu ihrer Zeit, abgeliefert, und monin wer? 
den. Auch hatte das VormundschaftSi Wesen auf 
unserer Universität manche Verbesserungen nöthig, 
als die Aufsicht darüber dem beständigen Assessor an, 
vertraut wurde. 

Prorectoren, die ihr Amt ein halbes Jahr ver
walten, können unmöglich dahin sehen, daß die I m 
stiz ohne Zögerung administrirt werde, weil sie nicht 
wissen, welche und wie viele Acten dem Syndikus 
von dem SecretariuS zur Relation übergeben wort 
den. Ein beständiger Beysiher läßt es hingegen auf, 
zeichnen, wann eine Acte zur Relation zugestellt wor, 
den; und wenn die Relation zu lange ausbleibt, s» 
erinnert er daran, daß sie ausgearbeitet werde. 
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Die Aufbewahrung undEinrezistrirung der Re
skripte, so wie die daraus zu machenden und in das 
Kundebuch einzutragenden Auszüge würden unüber
windliche Schwierigkeiten finden, wenn die wech, 
selnden Häupter hoher Schulen die Aufsicht darüber 
allein führen sollten. Es ist daher sehr zweckmäßig, 
baß diese Arbeit in Göttingen dem bestandigen B e 
sitzer besonders übergeben worden. 

Prorectoren, die ihr Amt nur s Monathe ver, 
walten, können unmöglich den Fleiß, oder Unsteih, 
die guten oder bösen Sitten der Studierenden so ge, 
«au kennen lernen, daß sie dadurch in Stand sseseht 
würden, zuverlässige öffentliche Zeugnisse auszustel
len. Schwerlich wird es also Jemand mißbilligen, 
daß der Assessor in Göltingen die öffentlichen Zeug, 
Nisse mit zu signiren, und die unwürdigen Gemeßer 
öffentlicher Wohlthaten mit,'anzuzeigen hat. 

Es waren in Göttingen schon lange Vorschrif
ten vorhanden, daß man die unfähigen, oder un, 
sieissigen und sittenlosen Schüler unsers Gymnasiums, 
die dasselbe vor der Zeit verlassen hätten, oder gar 
waren fortgeschickt worden, nicht auf die Universität 
aufnehmen solle. Mehrere Prorectoren wurden zu 
spät mit diesen Vorschriften bekannt; und es geschah 
daher von Zeit zu Zeit, daß verdorbene und gefähr, 
liche Zöglinge der hiesigen Schule sich aus unsere 
Universität einschlichen, und der akademischen Obrig, 
keit viele Verdrießlichkelten verursachten. M i t Recht 
haben daher die höheren Oberen dem beständigen As« 
sessor befohlen, daß auch er unwürdigen Sckülern 
aus der S tad t , und der nächsten umliegenden Ge
gend das Eindringen «der Einschleichen auf die Unl< 
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versität verwehren solle. Der Dlrector der hiesigen 
Schule trägt die Nahmen so wohl der würdigen, als 
der unwürdigen Schüler, welche jedes halbe Jahr 
die Schule verlassen haben, in «in besonderes Buch 
ein. Dieß Buch behält der jedeSmahlige Prorector 
während der Inscriptions-Zeit im Hause: nachher 
aber kommt es auf die Gerichtsstube, damit die M W 
glieder des akademischen Gerichts sich zu jeder Zelt 
darin Raths erhohlen können. Es ist kaum möglich, 
daß ein Unwürdiger Eingeborner sich unter die S t u 
dierenden einschleiche. Geschähe es aber, so würde 
einem Solchen gleich nach der Entdeckung die M a 
trikel abgenommen werden. 

D ie einzige Verrichtung, wo der Assessor ein
zelnen Prorectoren beschwerlich werden kann, ist die 
Mit.-Entscheidung der Fragen: ob in gewissen Fäl
len untersucht und gestraft, und wie hart gestraft 
werden solle. Visweilen möchten gelinde Prorectoren 
etwas lmuntersuchl lassen, wo der Assessor eine ge
naue Untersuchung für nothwendig hält; oder sie 
möchten gelinder strafen, als dieser gut findet. Eben 
der Bensiher aber, der in gewissen Fällen KMg wird, 
ist unter anderen Umstünden ein sehr nützlicher Ge
hülfe : wenn man entweder von gewissen Maaßregeln 
Rechenschaft geben, oder sich gegen falsche Verläuni.-
düngen vertheidigen, wenn man Anfechtungen der 
Deputation befürchten, oder die Invid ia von Unter
suchungen, und zuerkannten Strafen übernehmen 
muß. 

I n älteren Zeiten wechselten nicht bloß die Be 
amten, sondern auch die iehrer hoher Schulen alle 
Jahre, oder halbe Jahre; und die Ccmzler waren 
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die einzigen Magistrats, Personen, die für ihr gan, 
zeS leben bestellt wurden. Jetzt sind außer den öffent
lichen Lehrstellen auch die Stellen der meisten Be
amten und Bedienten hoher Schulen lebenslängliche 
Aemler. Die Stelle des so genannten beständigen 
Berisitzers hingegen sollte eben so wenig, als das 
Prorectorat, auf Zeitlebens vergeben werden, weil 
es mit den Beysihcrn eine ganz andere BewandtNlß, 
als mit den berufenelr iehrern hat. Wenn ein Pro
fessor das nlcht leistet, was mau von ihm erwarte
te; so bleibt blosi etwas Gutes ungethan, wofür 
man einen andern lehrer aufsuchen kann. Käme 
man aber bey der Vergebung de« AffessoratS an den 
unrechten M a n n ; so würde nicht bloß viel Gutes un, 
gelhan bleiben, sondern es könnte eben so viel B ö , 
seS gestiftet werden, als man Gutes gestiftet wünsch, 
te. Ein unverträglicher, oder heftiger, oder unge, 
duldiger, oder stolzer Assessor würde in kurzer Zeit 
mit allen seinen College« in St re i t geralhen, und 
die Oberen mit unaufhörlichen Klagen behelligen: 
würde weder das Gute zur rechte» Zeit ansangen, 
noch das Böse zur rechten Zeit bestreiten: würde sich 
in vieles mischen, ober vieles sich anmaaßeu wollen, 
was ihn gar nicht angeht, und eben dadurch alle sei, 
ne College» gegen sich empören, so wie alle Geschäff, 
le in Verwirrung bringen. Ein solcher Mann könn, 
le nicht geschwind genug außer Thällgkeit geseht wer
den. Damit aber dieses ohne Ungerechtigkeit ge, 
schehe, so ist es nothwendig, den Assessor nur auf 
unbestimmte Zeit zu bestellen. Der Nähme eines 
beständigen Beisitzers zeigt nicht an, daß ein solcher 
Mann auf Zeitlebens angestellt worden, sondern nur, 
daß er, so lange er im Amte ist, allen gerichtlichen 
Versammlungen beyzuwohnen dos Recht hat. 

Asseffo-
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Assessoren sollten alle die Eigenschaften besitzen, 
von welchen ich oben bewiesen habe, daß sie muster
haften akademischen Obrigkeiten unentbehrlich seyen. 
Wenn sie'aber auch nicht alle von mir aufgezählte 
Vorzüge in sich vereinigen, wie man dies; von man? 
gelhaften Menschen kaum erwarten kann; so müssen 
sie wenigstens drey oder vier Eigenschaften zu erwerz 
ben suchen, die ihnen nothwendiger, als anderen akae 
demischen Beamten sind: Verträglichkeit, Herr
schaft über sich selbst bey den Aufwallungen und Ue, 
bereilungen Anderer, die Gabe, den rechten Zeit, 
punct abzuwarten, und reinen Eifer für das Gute, 
der nicht geschwächt w i rd , wenn auch Andere einen 
Theil des verdienten iobes erhalten. Der Verträg
liche gibt in vielen geringfügigen Gelegenheiten nach, 
um dadurch Andere zu überzeugen, daß seine Festig
keit in wichtigeren Füllen kein Eigensinn sey. Der 
Standhafte achtet manche kleine Vernachlässigungen, 
oder Uebereilungen nicht, wenn die Rügung und 
Ahndung derselben eine dauernde Entfernung der Ge, 
müther erzeugen könnte. Der wahrhaft Kluge weiß 
eS, daß man nicht alles Gute auf einmahl durch
sehen, und eben so wenig alle Mißbrauche auf ein» 
mahl abschaffen sann. Der wahrhaft Gute begnügt 
sich damit, etwas Gutes gethan zu haben, wenn 
der Urheber des Guten auch nicht erkannt wird, oder 
Andere so gar das Verdienst davon «n sich reissen. 

Der beständige Beysitzer der akademischen Ge
richte muß, wo möglich, unter den Professoren gez 
wählt werden, damit er sich als iehrer desto genauer 
an seine College« anschließen könne, und von den 
Studierenden nicht bloß als Richter, sondern als 
Einer ihrer väterlichen tehrer und Freunde betrache 
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tet werde. M i c h a e l i s hatte gewiß Unrecht, wenn 
er verlangte, daß mau dem beständigen Veysiher 
das lesen von Collegiis deßwegen untersagen müsse, 
weil die richterliche Würde sehr bald einen großen 
Applausus hervorbringen, und dieser Applausus des 
Docenten den Richter für seine Zuhörer parteyisch 
machen werde. Es ist merkwürdig, daß dieser Schrift
steller nicht au den andern, ungleich wahrscheinlicher« 
Fall dachte: daß die Furcht vor der richterlichen 
Würde dem Applausus des lehrers Abbruch thun 
könne. I ch habe die feste Ueberzeugunq, daß ein 
Nichter auf Universitäten sein Amt auf das gewis-
senhasteste verwalten könne, ohne als lehrer an Bey, 
fall zu verlieren; so wie auch, daß der schmeichelhaft 
teste Beyfall nicht immer die Integrität des Richters 
schwäche. Allein wenn das Erste S ta t t haben soll, 
so geHort dazu eine solche Mischung von Strenge und 
Mi lde , die nur wenigen Sterblichen gegeben worden 
ist. Häufiger wird es geschehen, daß die Furcht vor 
der Strenge des Richters dem Beyfall des lehrerS 
schadet. Die Meisten von denen, die sich eines nicht 
ganz musterhaften Fleisseo bewußt sind, werden sich 
scheuen, Collegia bey einem Manne zu hören, von 
dem sie sich einbilden, daß er jedes Merkmahl von 
Unfieiß und Unaufmerksamfeit wahrnehmen, und sich 
dessen vielleicht in der Folge zu ihrem Nachtheil erin
nern werde. 

Wenn die Stelle eines beständigen Assessors so 
besetzt ist, wie ich wünsche, daß ich sie dereinst aus-
füllen möchte; so bringt sie mehrere wohllhätige Wi r 
kungen hervor, die sich nolhwendig bald äußern 
müssen. Diese Wirkungen sind eine schnellere, un-
parteyischere, und gleichförmigere Verwaltung der 
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Justiz, welche das Zutrauen der Einwohner, und 
die Achtung der Studierenden gewinnt: größeres 
Ansehen des akademischen Gerichts: ein lebhafterer 
Eifer so wohl der Beamten, als der Unter? Bedien, 
ten der Akademie: eine auffallend bessere Ordnung 
des Schuldenwesens der akademischen Jugend, die 
sich unter anderen dadurch zeigt, daß junge teute, 
auch, wenn sie wollen, weniger Schulden machen 
können, und die Einwohner selbst, wenn sie dürften, 
weniger Credit, als sonst, zu geben geneigt sind: eil 
ne stets fortschreitende Verminderung grober Ver
gehungen gegen eine gut« Disclplln, und eine ebe« 
so fortschreitende Vervielfältigung der Beyspiele, wo 
Jünglinge, die im Begriff waren , in Schulden und 
andere Unordnungen zu fallen, von diesen Verirrune 
gen zurück gerufen werden: schnellere Entdeckung und 
Entfernung von unverbesserlich .- gefährlichen Men
schen : endlich ein immer steigender Ruhm musterhaf, 
ler Disclplin, der zum Flor von Universitäten nicht 
weniger benträgt, als der Ruhm von iehrern und 
gelehrten Anstalten. Ich darf ohne Gefahr des Wi 
derspruchs unterrichteter Personen behaupten, daß 
alle diese Wirkungen sich auf unserer Georgia Auau« 
sta seit der Einführung des AssessoratS mehr oder 
weniger merklich geoffenbart haben. 

i v . 
Neber Syndicos, und Sccretarien auf Universitäten. 

Außer den mancherley wichtigen Verrichtungen, 
die dem Prorector, und beständigen Assessor oblie, 
gen, bleiben für die Syndicos und Secretarien ho, 
her Schulen noch viele und bedeutende Arbeiten übrig. 

Seit 
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Seit der Stiftung der Georgia Augusta sind dem 
SyndicuS der Universität, wenn man« die diesen 
Beamten in den Statuten betreffenden Artikel mit« 
rechnet, vier verschiedene Instructionen enheilt wor< 
den. Keine einzige dieser Instructionen stimmt mit 
den jetzigen wirklichen Rechten und Pflichten des Syn , 
dicus genau zusammen. Es ergeht neuen Stellen, 
deren Verrichtungen einander begränzen, oder in ein, 
ander greifen, wie den Triebwerken einer neuen 
Maschine. Man kann die Wirkungen der Rüder 
nicht eher vollkommen kennen lernen, als bis die Rä, 
der sich erst an einander abgeschliffen haben. Unter 
den Instructionen, die für den Syndlcus entworfen 
wurden, stehen die von 1767. und von »772. am 
weitesten von einander ab x). Beyde Instructionen 
drücken unterdessen die Verrichtungen des SyndicuS 
besser au<, als die Fähigkeiten, die zu diesen Ver, 
rlchtungen erfordert werden. 

Mach der letzten Instruction sind dem SyndicuS 
der Universität vorzüglich folgende Arbeiten ange« 
wiesen: so wohl Beklagte, als Zeugen, besonders 
wenn der Proreetor nicht gegenwärtig ist, zu verhö
ren: in allen Justiz- und Disciplln-Sachen münde 
lich, oder schriftlich zu referiren, und die Relationen 
mit einem voto conlultgtivo zu begleiten: die in der 
Deputation beschlossenen Urcheile abzufassen: Be, 
richte an die König!. Regierung, Requisitions - und 
andere im Nahmen der Universität zu erlassende 
Schreiben, auch die Anschläge am schwarzen Brett 
zu ent^.rsen: in Schriften, welche die Venheidi-

gung 

«) Man vergleiche Copiäl-Duch Vlll. 54-«5- Kun< 
cebuch T. ü?. u. f. 



gung oder Auseinandersetzung der Gerechtsame der 
Universität betreffen, die Feder zu führen: alles, 
was der Secrelarius der Universität concipirt, zu re» 
vidiren, und zu signiren: den Secrelarius, wenn 
er frank, oder sonst abwesend ist, zu vertreten, und 
den Prorectoren, so oft sie es wünschen, mit Rath 
und That an die Hand zu gehen. 

D ie Arbeiten, welche dem Syndicus unserer 
Universität seine Instruction auflegt, erfordern allere 
dings eine gehörige Kenntniß nicht nur der gemei, 
nen Rechte, und der hiesigen iandes-Ordnungen 
und GerichtSgebräuche, sondern auch der PrivileB 
gien, Statuten, und des rechtlichen Herkommens 
der Universität, und Universitär-Gerichte. Alle 
diese RechtSkenntnlsse machen noch lange keinen guten 
Synoicus aus. Es könnte Jemand nicht nur alle 
diese Kenntnisse in ungewöhnlichem Grade besitzen, jct 
so gar treffliche schriftliche Relationen machen, und 
doch ein sehr mittelmäßiger Universität? .-SyndicuS 
seyn. Die meisten Angelegenheiten, die vor das 
akademische Gericht kommen , werden auf der Stelle, 
ober wenigstens nickt schriftlich abgethan. Unter den 
Beklagten sind manche, die neben einem glücklichen 
Kopf eine nicht geringe Kenntniß der Rechte besitzen, 
oder wenigstens zu besitzen glauben. Wenn solchen 
jungen beuten Beweise, oder Strafen aufgelegt wer, 
den, deren sie gern überhoben wären; so dielen sie 
alles, besonders alle nur mögliche Rechtsmittel auf, 
um den Entscheidungen des Gerichts auszuweichen. 
I n allen diesen Fällen, besonders wenn der Pro , 
rector und Assessor keine Recbtsgelchrte von Profes« 
sion sind, muß der SyndicuS hervortreten, und so 
wohl die Gesetzlichkeit des Versahrens des Gerichts, 

Meiner» Verf. d. Univ. Nd. l. R als 
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als die Nichtigfeit der dagegen vorgebrachten Eiw 
würfe und Ausflüchte danhun. Dieß kann aber der 
Syndicus nur alsdann, wenn ihm seine Rechts-
Grundsätze gleichsam beständig zu Gebote stehen: 
wenn er Schnelligkeit und Gegenwart des Geistes 
genug hat, um augenblicklich selbst den rechten Punct 
zu treffen, und die Grundlosigkeit von Einwendun
gen zu entdecken: wenn er endlich das Vermögen be
sitzt, das, was er richtig denkt, überzeugend und 
allgemein-verständlich vortragen zu können. Di« 
übrigen Mitglieder des Gerichts haben Ursache, sich 
Glück zu wünschen, daß unser Herr Syndicus Hesse 
die von mir angezeigten Gaben in einem seltenen Gra
de in sich vereinigt. 

Wenn die Universität«.'Sachen einmahl in eine 
gute Ordnung gebracht worden sind; so lassen die 
außergerichtlichen Arbeilen, welche der Syndicus 
übernehmen muß, diesem viel Zeit übrig. I n Güt-
jingen ist, wie ich schon oben erinnerte, die Zahl der 
Relationen in Iustiz.Sachen sehr gering. Alle übri
ge Relationen, Berichte, RequlsitionSi Glückwün-
schungS- und Dankschreiben, Anschläge am schwärm 
Brett, u. s. w. steigen jährlich vielleicht nicht viel 
über fünfzig hinaus. Die meisten unter diesen Aus
sähen sind weder sehr schwer, noch sehr weilläuftig. 

Die vorletzte Instruction für den Syndicus un, 
terschied sich von der letzter» am meisten dadurch, 
daß in jener dem Syndicus zugleich mehrere Verrichi 
tungen eines beständigen Besitzers aufgetragen wur< 
den. Aus der vorletzten Instruction rühren unter 
anderen die Stellen in dem akademischen Kundebuch 
her, deren Inhalt schon lange außer Brauch gekom

men 
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wen ist y ) : daß nämlich der Syndikus 5ey jeder Ver , 
Minderung zuerkannter Strafen gefragt, und daß 
auch Relationen, die von dem Proreclor aufgesetzt 
worden, zuerst an den Syndicns geschickt werden 
sollen. — M i c h a e l i S sah in späteren Zelten selbst 
ein 2 ) , daß das Amt eines beständigen Assessors und 
das des Syndicuo sich nicht gut in einer Person ver
binden lassen. 

Nachher neusten Instruction hat5er Syttdicus 
bloß ein «otum c!el,bt.>liitivuln. Um desto weniges 
begreifeich, wie in diese Zlnstructlott der Paragraph 
gekommen ist, nach welche,» es im Fall eines Dissen-
sus zwischen dem Proreclor und S l M l t k s den, letz, 
lern srey steht, di? Sache, worüber Versct,iet?enbeit 
der Meinungen Sta: t findet, entweder.att die De , 
pmation, oder an die juristischen MllglKdel? derDe, 
pntano" n, bringen, d'alNic diese zwischen tstzM P t0 -
rector, und SyndicuS entscheiden könnten s). 

Die vornehmsten Verrichtungen desUniverstF 
tätS'Acmarins, oder Cecretarius bestehen in dee 
Besorgung aller Justiz - Sachen: in der Führung dee 
Protokolle uicbt nur im akademischen Gericht, und 
den übrigen akademischen Collegils, sondern auch ln 
Auctionen: in der Abfassung von Mandaten, Pässen, 
Zeugnissen, und Testamenten: von Schreiben, dich 
im Nahmen von Pgneyen, oder des akademischen 
Gerichts abgeschickt werden: auch von Notariats- ullV 
anderen Instrumenten, welche die Prorektoren als 

Pfalz, 
5) I. S. 88-
2) lV. T . 254. 
, ) Kundcouch I. S . 76. 
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Pfalzgrafen auszustellen haben: in der Revision und 
Ausfertigung aller Schriften, die im Nahmen der 
Universität entworfen worden: in der Erhaltung der 
Ordnung des Archivs und der Registratur. Hierzu 
kommen noch die Aufbewahrung der Depositen, so 
wie die Aufbewahrung und der pfiichlmäßige Gebrauch 
der Universität« i Siegel: Versiegelungen und Inven
turen : Vorlesungen von Eidesformeln, und War« 
nungen vor dem Meineide: die Einregistrirung der 
angekommenen Reskripte: die Durchsicht der Vor
mundschaft« - Rechnungen: endlich Vertretung des 
franken oder abwesenden Syndicus. 

Das Amt eines SecretariuS der Universität seht 
denjenigen, der es bekleidet, nicht einer solchen Ver
antwortung, einer solchen Invldla, und auch nicht 
solchen Mißdeutungen von Absichten aus, als die 
Stellen des ProrectorS und Assessors. Allein es ist 
unstreitig mühseliger, als diese. Der Arbeiten des 
Secretarius sind sehr viele. Diese Arbeiten sind 
nichts weniger, als angenehm; und diese wenig an
genehmen Arbeiten werden auf eine gar nicht ange
nehme Art belohnt. Der Secretarius zieht den groß« 
ten Theil seines Einkommens aus Spötteln. Wenn 
diese Sporteln auch noch so müßig sind: wenn sie 
nicht allein nie über das Gesetz, sondern oft unter 
dem Gesehe gefordert werden; so entstehen, oder 
verbreiten sich doch immer von neuem die falschen und 
widrigen Gerüchte wieder: daß man gern, oder zu 
hoch spormlire. Diese Gerüchte finden nicht bloß 
Hey den Studierenden, sondern selbst bey manchen 
Professoren Glauben, denen es leicht wäre, sich vom 
Gegencheile zu überzeugen. Die Sporteln, welche 
der Syndicus und Secretarius der Universität erhal

ten. 
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ten, werden nach der in den landest Ordnungen bu 
kannt gemachten Taxe bestimmt. Sie sind viel ge, 
ringer, als man sie bey anderen inländischen Gerich
ten zu heben befugt ist: geringer, als auf irgend Ei
ner der berühmtesten deutschen Universitäten, die uns 
von Zelt zu Zeit Rechnungen von Gerichts.-Gebüh, 
ren zum Eincassiren zuschicken, Schon mehrmahl 
sam es im Senat zur Sprache: ob es nicht rathsam 
sey, alle Sporteln abzuschaffen, und den Beamten, 
die auf Sporteln angewiesen seyen, den daher entste« 
henden Abgang ihrer Einnahme auf eine andere Art 
zu ersehen. Die Schwierigkeit, Fonds zur Entschä
digung wegen der aufgehobenen Sporteln zu finden, 
hinderte ganz allein ihre gänzliche Abschaffung Nach 
meinem Urtheile wäre es gar nicht gut, die Soor, 
teln abzuschaffen, wenn man auch zur Entschädigung 
Rath schaffen könnte. Wir dürfen uns nicht schmei
cheln, stets so gewissenhafte Beamte zu erhalten, 
als wir jetzt haben. Gewiß würden in der Folge 
manche gerichtliche Arbeiten nicht so schnell und so 
gut, als jetzt gethan werden, wenn nicht jede Arbeit 
besonders belohnet würde. Die schlimmste Folge aber 
der Aufhebung von Sporteln würde diese seyn : daß 
das akademische Gericht von muthwilligen Klägern, 
und harlsinnigen Beklagten auf eine unerträgliche 
Art würde behelligt werden, welM das Klagen und 
Verklagt: Werden mit gar keinen Unkosten mehr ver
bunden wäre. 

Die Geschaffte eines guten SecretariuS der 
Universität erfordern außer der nöthigen Kenntniß 
der Rechte, und des rechtlichen Verfahrens die Ga
be, Aussagen von Personen kurz, ordentlich und voll, 
ständig zu fassen: pünktlichen Fleiß, und achte Ge-

R 3 wissen-
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wissenhaftigkelt. Die Führung von Protokollen lst 
die wichtigste Arbeit des Secretärs, und alle Colle-
gia also, am meisten das akademische Gericht, würde 
sehr leiden, wem, der Secretär nicht die Fertigkeit 
Hütte, Protocolle leicht, kurz, ordentlich, und voll, 
ständig zu fassen. Pünktlicher Fleiß ist dem Secre
tarius durchaus unentbehrlich, well sonst die vie
len ihm obliegenden Arbeiten in kurzer Zeit in's 
Stocken gerachen würden. Aechte Gewissenhaftig-
feit allein faim qcgen die vielen Versuchungen schützen, 
gewisse Geschaffte nicht ohne Noth zu verlängern, 
oder nicht elwae mehr zu fordern, als die Gesehe 
erlauben. Unser Herr Vice.'Syndicus W i l l i c h 
thnt s mem beschwerlichen Amte auf eine solche Art 
Genüqe, p̂sz ,i^,i i h ^ der ÄKade sei>»er Obere»», 
und der Achtung seiner Mitbürger mit der größten 
Zuversicht empfehlen kann. Ihm allein haben wir 
es zu danken, daß unser Archiv nnd unsere Registra
tur, die beyde in die größte Unordnung gerathen wa
ten, in eine gute Ordnung gebracht worden sind. 
Die Ordnung des Archivs ist nicht in die Augen fal-
lend, weil das locale so beschränkt ist, daß man 
Nicht Fachwerk genug aufrichten kann. Es ist zu 
wünschen, daß wir für das akademische Archiv bald 
geräumigere Zimmer erhalten mögen. 

Die Instruction für den Secretarius der Ge, 
orgia Augusta b) ist ein Muster von Deutlichkeit, 
Ordnung, und Vollständigkeit. Sie enthält alles, 
was der Secretarius zu thuu hat, und nur weniges, 
was man einem Secretarius nie hätte zumuthen sol
len. Zn diesem wenigen gehört aber doch der eilf, 
te Paragraph: "Auf alles, was von der Universi

tät 
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tat abhängt, hat der ActuariuS eln aufmerksames 
Auge zu richten, als insonderheit: daß die Pedellen, 
wie auch der Auditorien: Wärter, und die zur Uni, 
versicäts: und Polizey-Wacht bestellten pensionlnen 
Jäger ihre Pfiicht thun: daß von Seiten der Uni
versität«, Apotheke und des Universität«.-Wein: und 
Bier-Schallks alles Contractmäßlg gehalten werde: 
daß vom Witwen-FiSco, von den jedesmahligen 
Auctionen, u. s. w. zu rechter Zeit gehörige Rechnun, 
gen abgelegt werden: daß bey denen unter der Uni
versität stehenden Buchdruckern, Billiardeurs, und 
anderen Bürgern keine Mißbräuche einreissen, und 
was dergleichen mehr ist/' Unter allen Beamten der 
Universität wäre keiner theils wegen seiner übrigen 
GeschÜffte, theils wegen seiner ganzen läge weniger 
im Stande, die in dem mitgetheilten Paragraphen 
aufgezählten Verrichtungen zu übernehmen, als der 
SecrelariuS. Mir alle dem bleibt die Instruction 
für den Secretarius Eine der wenigen Instructionen 
unserer akademischen Beamten und Bedienten, die 
fast ganz passend, und an welcher bey einer künftigen 
Revision nur Kleinigkeiten zu ändern sind. 

V. 
Ueber Pedellen und Auditorien-Wärter. 

Die Zahl Her Pedellen war auf den älteren Uni, 
»ersitäten viel größer, als auf den neueren. Das 
Corpus der Universität hatte so genannte große und 
kleine Pedellen. Ueberdem waren bey jeder Ration, 
und jeder Facnltät einer, oder mehrere Pedellen an
gestellt. Die so genannten Kiäeüi m»juie« waren oh» 
ne Ausnahme Gelehrte, verrichteten besonders No, 
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tariats - Diensie, und stiegen nicht selten zu ansehnli, 
chen Aemtern hinauf. Die neueren Universitäten be-
gnügen sich mit zwey Pedellen, die wöchentlich in ih, 
ren Verrichtungen abwechseln. Der Eine hat den 
Dienst bey dem Prorector, der andere bey den De-
kanis der vier Faculläten. Der Erste« besucht in 
Götlingen der Instruction der Pedellen zufolge den 
zeitigen Prorector täglich zweymahl, theils, um zu 
fragen, ob der Prorector etwas zu befehlen habe: 
theils um diesem alles das anzuzeigen, was er ent
weder selbst beobachtet, oder anderswoher erfahren 
hat. Der Pedell, welcher die Woche hat, cilirt die 
Beklagten und Angegebenen vor das akademische Ge, 
richt, trägt die Nahmen von Beyden sammt denen 
der Kläger in das Citirbuch ein, und macht von die
sem Verzeichnisse zwey Abschriften, eine für den Pro
rector, die andere für den Assessor, damit beyde noch 
diesen oder Jenen, der etwa vergessen worden, vor
fordern lassen können. Derselbige Pedell ladet zu 
Deputations- und SenaiSiSihungen ein, und trägt 
auch die Mlssive, in verschlossenen Kasten bey den 
Mitgliedern der Deputation und des Senats umher: 
bald bloß nach Bequemlichkeit, bald nach der Ord« 
uung der Faculläten, und dem Range eines jeden 
Mitgliedes in jeder Facultät. Eben der Pedell, 
welcher citirt und eingeladen hat, wartet bey dem 
akademischen Gericht, und den übrigen akademischen 
Versammlungen allein, oder vorzüglich auf. Er legt 
ferner Arreste an, führt Exemtionen und VerHaft, 
nehmungen aus. ist bey Versiegelungen gegenwärtig, 
gibt auf alle Unordnungen bey Tage und bey Nacht 
vorzüglich Acht, heftet Anschläge an, oder nimmt sie 
wieder ab, vlsitirc von Zeit zu Zeit das Carcer, und 
die Iägorwache, gebietet Unruhigen, Schreyern, 
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und Tumultuanten Stillschweigen und Ruhe, und 
wenn Warnungen nichts fruchten, so hilft er mit 
den Jägern, die Widerspenstigen auseinander treiben, 
und in Gewahrsam bringen. Der andere Pedell, 
welcher den Dienst Hey den Facultäten hat, wartet 
bey den Prüfungen in den Häusern der Dekanen und 
bey Disputationen auf, ladet zu FacultätS.-Ver
sammlungen ein, trägt die Missiven der Dekanen, 
und die Dissertationen der Magistranden und Docto, 
randen umher, besorgt die leichen verstorbener Mit« 
glieder der Akademie, hält Auktionen, oder führt 
das Gegenprotocoll, ist dem Syndicus und Secre-
tarlus bey Inventuren, und anderen Amts? GeschäffZ 
ten zur Hand, und hält sich beständig bereit, die 
Befehle des Prorectoro, so bald dieser ihn braucht, 
treulich zu vollstrecken. Gemeinschaftliche Verrich, 
tungen beyder Pedellen sind das Aufmerken auf alles, 
was der öffentlichen Ruhe und Sicherheit schaden 
kann: das Aufwarten bey den Inscriptlonen, da« 
mtt beyde die Neu-Ankommenden kennen lernen: 
Dienstleistungen bey Processionen, Promotionen, 
und anderen feierlichen Handlungen, besonders bey 
Aufläufen: endlich das Anheften der tections, Ver« 
zeichnisse so wohl von öffentlichen, als von Privat-
iehrern. 

Ein guter Pedell ist für die Erhaltung einer 
guten Disciplin eine so wichtige Person: ein schlech, 
ter kann so viel Gutes hindern und so viel Böse« 
stiften, daß man denen, welche Pedellen zu wähle» 
haben, nicht Vorsicht genug empfehlen kann. Ein 
guter Pedell muß in seinem ganzen Aeußern etwas 
ImponirendeS haben: muß wenigstens nichts an sich 
finden l«ssen, was jungen teuten mit Recht lächerlich 

R s scheint. 



«66 » » » - -

scheint, weil alsdann die nöthige Achtung verloren 
geht. Ein guter Pedell muß von einer festen Ge
sundheit, und wenn immer möglich, von nicht ge
meinen körperlichen Kräften seyn. Der Pedellen, 
Dienst ist besonders in unruhigen Zeiten und bey 
schlechtem Wetter einsehr saurer Dienst, unter wel
chem schwächliche Männer bald erliegen würden. 
Cörperllche Stärke «st manchmahl sehr nothwendig, 
so wohl um sich seiner Haut zu wehren, als um sei-
nen Mann festzuhalten. Ein guter Pedell muß un, 
beschoß" in semem äußern Wandel, muß also weder 
ein Säufcr, noch ein Schlemmer, oder Spieler seyn, 
nicht bloß, well alle diese Fehler mehr oder weniger 
zum Dienste untüchtig machen, sondern auch fast un, 
vermeidlich zu Bestechungen, oder zur Benutzung 
Unerlaubter Vorlheile hinführen. Die Einkünfte 
der Pedellen reichen hin, «lue sparsame Familie an, 
ständig zu nähren, allein sie sind nicht groß genug, 
um dm Aufwand irgend einer kostbaren Neigung zu 
bestreiten. Unbestechlichkeit ist eine so nolhwendlye 
Eigenschaft von Pedellen, daß ich ohne Bedenken 
dafür stimmen würde, einen Pedellen gleich das er, 
ste Mahl zu cassiren, mo man ihn über Bestechun
gen ertappt hätte. Pedellen haben es vorzüglich mit 
jungen, sehr oft muthwilligen leuten zu thun, die gee 
gen Unterbediente nicht immer gleich sorgfältig in ih , 
rem Benehmen, vorzüglich in der Wahl der Worte 
sind. Gute Pedellen müssen zwar keine Beschimpfung, 
die ihnen widerführt, unangezeigt und ungeahndet 
lassen; allein sie müssen zugleich verständig, und Herren 
ihrer selbst genug seyn, um nicht gleich eine jede klei
ne Neckerey für eine Injur ie zu nehmen, oder wirks 
liche Injurien durch andere I n M i e n , oder auch nur 
durch Grobheiten zu erwiedern. Junge teute klagen 
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über Nichts so oft, als über die Grobheit der Pedel
le». I n den meisten Füllen besteht etne solche an
gebliche Grobheit in weller niclns, als daß dle Pe, 
bellen Citationen, Arreste, Warnungen weaen ver, 
zögerter Strafgelder, und andere unangenehme Auf
träge mit einer etwas trocknen Kürze ausrichten. 
Eine eben so nothwendige Eigenschaft von Pedellen, 
als Unbestechlichkeit, ist fester M u t h , der sich durch 
dao Geschrey und die Drohungen lärmender Haufen 
nicht erschüttern läßt, der vielmehr lärmende und 
drohende Haufen, die nach ergangener Aufforderung 
sich nicht zerstreuen wollen, ohne alle Zöqerung an
greift. Die Gefahr bey solchen Angriffen muß nicht 
sehr groß seyn, weil, so lange unsere Universität 
steht, noch kein Pedell eine bedeutende Wund« er
hallen hat. 

Wenn Pedellen obige Eigenschaften ohngefähr 
in gleichem Grade besitzen, so macht der Eifer im 
Dienst, welchen man weder kaufen noch bezahlen 
kann, den vornehmsten Unterschied unter sonst guten 
Pedellen aus. Ey, guter Pedell ohne Eiftr thut all 
leo, was er thun muß, und wofür er befahlt wird, 
ebne Tadel. Ein guter Pedell mit Eiser thut noch 
mehr, als dieses: er bekümmert sich »'.»mlich um vie
le Dinge, die er ohne Vorwur f unbemerkt lassen 
könnte: für welche er nicht allein nicht belohnt wird, 
sondern sich manchmahl große Verdrießlichkeiten zu, 
zieht. 

Beyde Pedellen müssen leserlich schreiben, und 
gut rechen können: auch Bildung genug beschen, 
um über Vorfälle, bey denen sie gegenwärtig waren, 
und über welche man Untersuchungen anstellen wi l l , 
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einen ordentlichen, deutlichen, kurzen, und doch voll, 
ständigen so wohl mündlichen, als schriftlichen Vor , 
trag zu machen. Einer der Pedellen muß schönschrei? 
ben, und mehr, als gewöhnlich gut rechnen können, 
um Aufsähe, die nicht einem jeden Abschreiber Hins 
gegeben werden können, zu copiren, und die Pro-
rectoratS»Rechnungen zu entwerfen. Gute Pedellen 
genießen eine Achtung, die viel größer, als ihre 
Stelle ist. Auf jeder Akademie geschah es gewiß oft, 
daß der Räch und die Vorschläge eines verständigen 
und erfahrnen Pedellen dem Ralh und den VorschlH, 
gen der Deputation vorzuziehen waren. Ohne die 
Erfahrung, und Gewandtheit der Pedellen würden 
manche angehende Prorektoren noch viel öfter in 
Verlegenheit seyn, als sie wirklich sind. 

Der stehende Gehalt der Pedellen auf unserer 
und wahrscheinlich auf den meisten übrigen Unlversi, 
täten ist sehr mittelmäßig. Auch die Pedellen ziehen 
den größten Theil ihrer Einkünfte aus Sporteln: 
aus dem Anschlagen und Abnehmen von öffentlichen !ae 
düngen: aus mündlichen und schriftlichen Citationen: 
aus der Besorgung von deichen-Begängnissen: aus 
der Aufwartung bey Examinibus und Promotionen: 
aus der Anlegung von Arresten, und aus Incarce-
rationen, indem z. B . in Göttmgen Jeder, der auf 
das Carcer kommt, an jeden Pedellen für die ersten 
drey Tage täglich zwey Gute Groschen zahlen muß: 
aus dem Umhertragen von Dissertationen, welches 
die Promoti bezahlen, und dlejemaeli, welche die 
Dissertationen erhalten, mit einem Neu;Iühroge-' 
schenk belohnen müssen: endlich aus der Vergütung 
der Erfrischungen, die sonst bey Examinibus gereicht 
wurden, und wofür ihnen jetzt ein Thaler baar gege, 
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ben wird. Alle diese Quellen von Einkünften sind 
der vornehmsten Quelle der <^mkünfte von Pedellen 
auf den älteren Universitäten sehr weit vorzuziehen, 
wo die Pedellen vierteljährig eine Collecte bey allen 
Studierenden anstellten, und eine gewisse Summe 
von einem jeden fordern konnten. Ungeachtet die 
Sporteln der Pedellen ohne Ausnahme bestimmt 
sind; so ist doch die Taxe nicht einem Jeden bekannt, 
und daher entspringen auch gegen die Pedellen unge
rechte Argwöhne, daß sie sich hier und da ihre Mühe 
zu hoch bezahlen lassen. Um alle diese Gerüchte von 
ungesetzlichem Sportuliren zu unterdrücken, wäre 
es am besten, die Taxe aller Sporteln akademischer 
Beamten und Unter, Bedienten am Ende der «kade, 
mischen Gesehe abdrucken zu lassen. Wenn man sich 
zu dieser Maaßregel entschlöffe; so würde man wohl 
daran thun, vorher die Sportel-Taxen genau zu rei 
vidiren, und hin und wieder zu erhöhen. Eine sol, 
che Erhöhung wäre aus zwen Gründen sehr nölhig. 
Denn erstlich sind die Taxen in Zeiten gemacht wor, 
den, wo die nochwendigsten iebens, Bedürfnisse viel« 
leicht kaum den halben Preis hatten, den sie jetzt 
haben. Zweytens nehmen auf allen Universitäten, 
wo die DlSciplin sich bessert, die Gelegenheiten je 
länger, je mehr ab, wo die Beamten und Unter, 
Bedienten der Akademie Sporteln zu heben haben. 
V o r fünf, oder zehn Jahren, um nur ein Beysplel 
zu geben, war das Carcer in Göttingen fast ohne 
Unterlaß stark besetzt. Jetzt gehen oft zwey bis drey 
Monathe hin, ohne daß eine Carcerstrase vollzogen 
wird. Die hiesigen Pedellen erhielten vormahls für 
eine schriftliche Cilation nur Einen Guten Groschen, 
der sehr oft nicht einmahl bezahlt wurde. Dieß war 
»nläugbar zu wenig für die Mühe, welche die Pedel

len 
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len benm Citiren haben. Die Königliche Regierung 
hat daher auf die Vc Geltung des Senats darein qe, 
willigt, daß die Pedellen für jede mündliche Cttation 
innerhalb der Stadt zwey Marien? Groschen fordern 
dürfen. 

Der Dienst eines Carcer.' oder Auditorien« 
Wärters, mit welchem in Göttingen der Küster-
Dienst Key der Univel sitäts, Kirche verbunden ist, 
siebt tu Ansehung seiner Wicht igs t noch viel tiefer 
unter dem Pedellen ^Dienste, als die Einnahme des 
Carccr - Wärters hinter der des Pedellen zurückbleibt. 
Und doch sann man durch eine unvorsichtige Besehung 
dieser unwichtig scheinenden Stelle der Discivlin «i» 
nen unglaublichen Schaden zufügen. Der Carcer< 
oder Auditorien.'Wärter muß die akademischen Ge< 
bäude, Straßen, Plätze, und Zimmer, deren S ä u -
berung und Hütung ihm anvertraut ist, zur rechten 
Zelt reinigen, heitzen, auf- und zuschließen: muß 
bey den Sessionen der akademischen Collegien auf
warten, und dann und wann geschlossene Kasten mit 
Missiven umhertragen. Zu diesen Verrichtungen 
wird bloß eine gemeine Sorgfalt und Reinlichkeit ers 
fordert. Allein der Auditorieu Wärter ist überdem 
verpflichtet, die Studiereuden, welche auf dem Car< 
cer sitzen, zu bedienen, und während solcher Incar-
eerationen nichts zuzulassen, was die Gesetze verbo
ten haben. Um hier seine Pflicht zu thun, muß der 
Career? Wärter eine mehr, als gemeine Wachsam
keit, und Gewissenhaftigkeit besitzen. Is t der Car? 
cer, Wärter nicht ehrlich, oder läßt er gewissenlose 
Hausgenosseu uach Belieben schalten; so kann da
durch nicht nur Eine der vornehmsten akademischen 
Strafen vereitelt, sondern das Carcer selbst kann in 
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«wen Tummelplatz von Säufern, Schwelgern, und 
Spielern verwandelt werden. W i r haben es in Götl 
tingen selbst erlebt, daß die Hausgenossen eines Car, 
cerwärterS einen Jeden, der dafür bezahlte, auf und 
von dem Carcer ließen: daß sie kostbare Schmause, 
und hohe Spiele nicht bloß duldeten, sondern besür, 
derten: daß sie Incarcerirle mehr, als die betrüge? 
rischsten Wirthe übersetzten, und wie man sagte, auch 
sonst ausplünderten: daß sie so gar den Verhafteten 
die Protocolle hinbrachten, die in der GerichtSsiube 
aufbehalten wurden. Alles dieses geschah selbst un, 
ter den aufmerksamsten Prorectoren. D ie Studen
ten wußten Jahre lang, was auf dem Carcer vor5 
ging. D ie Obrigkeit erfuhr diese Unordnungen nicht 
eher, als da derjenige, den man bülte strafen m W 
sen, nicht mehr am leben war. Wegen der geführt 
lichen Folgen der Gewissenlosigkeit von Carcer-Wärs 
lern sollten es alle akademische Obrigkeiten zu einem 
helligen Grundsätze machen: einen jeden Carcer, 
Wärter gleich bey dem ersten erwiesenen Falle von 
Bestechlichkeit seines Dienstes zu entsetzen. Wenn 
man diese Strenge üben w i l l , so muß man einen sol, 
chen Unter, Bedienten in Stand sehen, daß er ohne 
unerlaubte Mi t te l auf eine anständige Art durchkam, 
men kann. Damit der Carcer.-Wärter nicht sicher 
werde, ist «S unumgänglich nöthig, das Carcer von 
Zeit zu Zeit unvermuthet von den Pedellen visitiren 
zu lassen: besonders wenn es mehrere reiche und an» 
gesehene junge leute beherberge. 

V I . 
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V l . 
Ueber die akademische Polizep-Wache. 

Die akademische Obrigkeit braucht, wie eine je
de andere Obrigkeit, welche Polizey, Gerichtsbarkeit 
ausübt, eine gewisse Zahl von Unter, Bedienten, 
die darauf verpflichtet sind, alle gesehwidrige Unord
nungen bey Tage und bey Nacht zu hindern, oder 
wenn sie dazu nicht stark genug sind, die Urheber sols 
cher Unordnungen zu beobachten, zu entdecken, und 
zur gerichtlichen Untersuchung zu bringen. Diese 
Unter «Bedienten der akademischen Polizey werden in 
Göttingen Jäger genannt, weil sie bey der Errich
tung der jetzigen Wache nach dem siebenjährigen Krie, 
ge ganz oder größtentheile aus dem Corps der Han
noverischen Jäger genommen wurden. Auf anderen 
Universitäten werden diejenigen Umerbedienten HH-
scher, Wächter, u. s. w. genannt. 

Wenige Universitäten und Universität«, Cassen 
waren reich genug, um die löhnuna und Montur der 
Universitäten Jäger hergeben zu können. Auf den 
meisten hohen Schulen wurden und werden die Hä, 
scher von den Magistraten der UniversitätS, Städte 
unterhalten. Dieß hat die sehr nachlheilige Wir, 
kung, daß die Polizeywache nicht unmittelbar unter 
dem Befehle der akademischen Obrigkeit steht, son
dern daß der Magistrat, wann man sie braucht, je-
desmahl darum requirirt werden muß. Hieraus 
entspringt unfehlbar Verzögerung, und wenn dann 
auch die IHgerwache durch Requisition in Bewegung 
gesetzt wird, s« kann man doch nicht erwarten, daß 
sie im Dienste einer fremden Obrigkeit, die nicht auf 
der Stelle strafen, wie belohnen kann, ihre Schul

digkeit 
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dlgkeit so thun werde, als wenn ihr Schicksal wenig, 
stens eben so sehr von der Universität, als von der 
Stadt-Obrigkeit abhiuge c). Zur Vermeidung die, 
ser Uebel glaubte ein neuerer Schriftsteller, daß es 
am besten sein würde, die erecutive Gewalt der Po, 
lizey auf allen hohen Schulen den Stadt «Obrigkeiten 
und den Commendanlen der garnisonirenden Trup, 
pen zu übergeben <i). Durch diese Maaßregel wür, 
den die Uebel, welche man heben wollte, nicht allein 
nicht gehoben, sondern mit manchen anderen v«r< 
mehrt werden. Die Studenten würden fast immer 
glauben, daß man ihnen zu viel gethan habe. Die 
Professoren würden häufig Parten für die Studenten 
nehmen. Es würde bald ein allgemeiner Krieg nicht 
nur zwischen den Studierenden und der Iägerwache, 
sondern auch zwischen den verschiedenen Autoritäten 
in UniversitätS - Städten entstehen. 

I n Göttingen war es viele Jahre lang eben so, 
wie auf anderen berühmten hohen Schulen. Etwa 
ein Jahr nach d« Stiftung der Universität errichtet 
der Magistrat unserer Stadt eine Schaar, oder 
Nachtwache, die von dem Magistrat allein bezahlt 
wurde, und also auch von dem Magistrat ganz allein 
abhtng e). Wenn die Universität die Hülfe dieser 
Schaarwache gegen Unruhstifter nöthig hatte; so 
mußte sie den Magistrat darum requirlren. Die 
Schaarwache mochte sich benehmen, wie sie wollte, 
so lhat sie weder den Studierenden, noch der akade

mischen 
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mischen Obrigkeit jemahls Genüge. Ba ld klagte 
man, daß sie zu spät erschienen sey, oder nicht nach, 
drücklich genug gesteuert; «iel häufiger, daß sie die 
Studierenden über die Gebühr qemißhcndelt Hab«. 
Auf die letzteren Klagen ergingen dann Rescrivie an 
den Magistrat, in welchen diesem befohlen wurde, 
die Wächter, die sich grober Mißhandlungen schule 
dig gemacht hätten, gehörig zu strafen, und der 
Schaarwache für die Zukunft G l i m p f zu empfeh, 
len. Solche Strafen und Warnungen legte die 
Schaarwache so aus, daß sie gar keinen Ernst brau-
che», solle, oder doch nicht brauchen dürfe, ohne in 
Verantwortung zu kommen. S ie ließ sich daher bey 
den nächsten Tumulten entweder nicht sehen, oder er, 
schien nicht eher, als bis die Studenten ihren M u t h 
gekühlt hatten. Nun klagte die Universität, daß 
sie von der Schaarwache verlassen worden sey; und 
die Regierung rescriblrte an den Magistrat in Göt , 
tlngen, daß er die Schaarwache zu ihrer Schuldig, 
feit anhalten möge Zwischen diesen entgegengesetzt 
ten Klagen, Befehlen und Maaßregelu schwankte die 
Universität vom I . 1 7 ^ 5 . a n bis zum Ende des sie
benjährigen Krieges: während welchen Zeitraums 
eben die Schaarwächtcr, welche Diebe und andere 
ehrlose Menschen gefangen nahmen, bewachten, und 
straften, auch dazu gebraucht wurden, die Studie, 
renden in Ordnung zu halten, oder in VerHast zu 
nehmen. Erst im I . 1765. sah man ein, daß es 
theils unschicklich sey, ehrlose Menschen, und eine 
höchst geehrte und edle Jugend von denselbigen Per, 
sonen angreifen und ergreifen zu lassen: theils noch, 
wendig, diejenigen Wächter, welche dazu bestimmt 
seyen, die studierende Jugend im Zaume zu halten, 
von der akademischen Obrigkeit abhängiger zu ma« 
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chen, als die bisherig? Schaarwache gewesen war. 
M a n errichtete daher aus tüchtigen leuten, die in 
dem berühmten Hannoverischen Jäger, Corps gedient 
hatten, eine von der Schaarwache verschiedene Jäger, 
oder Polizeywache von zwölf M a n n , welcher ein 
Anführer unter dem Titel ĉ neS Sergeanten vorgesetzt 
wurde f ) . Die Königliche Regierung bewilligte die, 
ser neuen Iägerwache die iöhnung und Moi'.tur aus 
der Universitär .< Cass?. Nur den Servis übernahm 
die Göttlngiscke Bürger >Casse. Die neue Jäger« 
wache mußte der Aufforderung und den Befehlen der 
akademischen Obrigkeit augenblicklich und ohne weis 
lere Requisition folgen. Auch wurden ihre Personen 
der akademischen Gerichtsbarkeit unterworfen. Nichts 
desto weniger war die Gewalt der akademischen Obrig
keit über die akademische Polizey: Wache, und be
sonders ihr Anlhcil an der Ansehung und Entlassung 
von Jägern unbestimmt, bis dieser streitige Punct 
durch ein Reskript vom ,z . Apr. 1797. entschieden 
wurde. Nach diesem Reskript bleibt die Wahl des 
Personals der Universitär-Jäger der Pcllzey.Com-
mission überlassen, well man voraus sehen kann, daß 
diese bessere Gelegenheit gehabt habe, die Personen, 
welche sich bey Vacanzen in der Jäger. Wache mel
den, kennen zu lernen, als die Mitqlieder der Des 
putation, die mit den geringeren Volkeclassen wenig 
bekannt sind. Die Polizei)-Commissi^, wählt, wo 
möglich, Soldaten, die den Dlensi verlassen haben, 
und außer einem unbescholtenen Nus eine gute Ge, 
sundheit, und nicht gemeine körperliche Stälke be< 
sitzen. — Die Deputation hat bey jeder Vacanz das 
Recht, tüchtige Subjecte vorzuschlagen. Die Polizcy-
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Commission ist aber nicht verbunden, solche Sub 
jekte zu wählen. Der Beisitzer der Deputation, wel
cher zugleich Mitglied der Polizen Comnussion ist, 
legt der erster« mündlich, oder schriftlich die Grüne 
de vor, welche die Wahl der Polizei) Commission be
stimmt haben. Wenn dir akademische Obrigkeit Ur-
fache hat, mit einem Jäger unzufrieden zu seyn; so 
hat sie das Recht zu verlangen , daß er so gleich eul« 
lassen werde, so wie auf der andern Seile die Po l i 
zen, Commlssion befugt ist, Jäger abzudanken, ohne 
deßwegen Rechenschaft zu geben. 

Die akademische Polizen Wache muß nicht bloß 
von der Universität unmittelbar abhängig, sondern 
sie muß auch so eingerichtet seyn, daß sie alle, we
nigstens dle mit Geräusch verbundenen Unordnungen 
gehörig wahrnehmen, und, wenn die Umstände es 
erfordern, mit Gewalt hindern kann. Die erster« 
dieser beyden Verrichtungen macht eine größere 
Maunszahl notwendig, als die letztere. Wenn das 
Personale gut gewählt ist, und angeführt w i r d ; so 
sann man mit zwölf handfesten und entschlossenen leu-
ten, den Anführer nicht mit gerechnet, die stärksten 
Haufen von tumultuirenden jungen ieuten aus einan
der treiben. Wenigstens hat unsere Iagerwache die
ses zwanzig Jahre durch oft gcthan, ohne jemahls 
überwunden zu werden. Allein zwölf Mann kön
nen den täglichen und gewöhnlichen Dienst nicht ge
hörig besorgen. Wenn man die Jäger nicht außer-
ordentlich, d. h. so löhnen w i l l , daß sie von ihrem 
Dienst ganz allein leben können, ohne andere Arbei
ten verrichten zu dürfen; so kann man diesen ieuten 
nicht mehr zumuthen, als daß der dritte Theil der 
Mannschaft in jeder Nacht auf die Wache ziehe, da 
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doch auch am Tage beständig Mehrere auf der Wache 
seyn müssen. Einer Nachtwache, die nur aus vier,, 
oder fünf Mann besieht, ist es durchaus unmöglich, 
die unentbehrlichen Patrouillen auszuschicken, und 
den Posten zu besehen, der nothwendig besetzt wer? 
den muß. Eine ausgesandte Patrouille darfauS nicht 
weniger, als zwen Mann bestehen: und eine solche 
Patrouille kann ihren Dienst nicht länger, als in der 
ersten Hälfte der Nackt verrichten Während der 
Abwesenheit dieser ersten Patrouille muß doch wenig, 
stens ein Mann vor dem Concilien. Hause, oder der 
Jäger-Wache auf dem Posten stehen. Wenn nun 
die erste Patrouille zu Hause kommt, und der erste 
Posten abgelöst w i rd ; so werden abermahls drey, 
Mann erfordert, um für die zwente Hälfte der Nacht 
eine Patrouille auszuschicken, uud den Posten vor 
der Wache zu besehen. Sechs Mann sind daher die. 
kleinste Zahl , die jede Nacht auf die Wache ziehen 
muß, wenn der Dienst nicht leiden soll. Die bis, 
her angeführten Gründe bewegten die Königliche Re-, 
gierung, daß sie gegen das Ende des I . ,796. de,' 
fah l , die Iagerwache mit sechs Manu , nämlich mit 
zwen Corporalen zur Dlvection der Patrouillen, und 
mit vier Gemeinen zu verstärken: auch noch sechs 
überzählige, oder Reserve-Jäger anzunehmen, die 
zwar alle vier Jahre eine Montur , und jeden M o -
nach l 2 g( aus der Serois-Casse, sonst aber keine 
Löhnung erhalten, sondern jedesmahl, wenn man sie 
braucht, für die geleistete»., Dienste besonders bezahlt 
werden. Die Erfahrung der letzteren Jahre lehrte, 
daß die Verstärkung der Jäger, Wache durch vier 
Mann noch nicht hinreichend sey, und daß die Re
serve-Jäger das nicht leisteten, was man von ihnen 
hoffte, eben deßwegen, weil sie fanden, daß sie für 
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die Gefahren, welche sie bey außerordentlichen Ge, 
legenheiten liefen, nicht gehörig belohnt würden. I n 
dem Augenblicke, wo ich dieses schreibe, hat die hie, 
sige Polizey' Commission die Köuigl. Regierung er
sucht, gnädigst zu gestatten, daß die Jäger: Wache 
wenigstens noch mit zwey Mann vermehrt, und daß 
wo möglich, öle bisherigen überzähligen Jäger in 
ordentliche verwandelt würden. W i rd diese letztere 
B i t te erhört; so können jeden Abend acht Mann und 
ein Corpora! die Wache beziet/en. Die Patrouillen 
und Posten können nicht nur g'ehöriq besorgt werden ; 
stndern es sind auch immer einige Mann da, welche 
man zur Verstärkung der Patrouillen oder zur B e , 
obachtung nnd Ausforschung einzelner Häuser oder 
Personen brauchen kann. Schon im I . 1763. ge? 
schah ein Vorschlag, die Jäger-Wache auf 24 Mann 
zu vermehren Z). 

Wenn man In der Wahl der akademischen Po l l , 
Ze.YlIäger auch »och so vorsichtig ist; so wird es doch 
ziothweudig, von Zeit zu Zelt Ausmusterungen vor, 
zunehmen. I n Eittigen entdeckt mnn nach der Annah, 
nie Fehler, um welcher willen man sie nicht behalten 
kann. Andere werden durch Krankheiten und' ande, 
re' Unfälle, oder durch Alter so schwach, daß sie ih
re Dienste nicht mehr verrichten können. Damit 
nun der Dienst nicht leide, und alte treue Diener 
auch nicht verstoßen werden; so hat die Königliche 
Regierung vor kurzem besohlen, daß alle schwache, 
oder sonst untüchtige Jäger ausgemustert werden soll« 
ten; und diesem Befehl das gnädige Versprechen 
hinzugefügt, daß sie denen, welche lange und tre'n 
gedient Hütten, eine lleilNl Pension auswerfen wolle. 

Dieß 
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Dieß gnädige Versprechen wird den Eifer und dl« 
Treue der ÜniversitälS-Jäger nicht wenig verwehe 
ren. 

Seit der Errichtung der Iägerwache hat «s 
sich nur eiumahl zugetragen, daß sie von einem sehr 
mäßigen Haufen von Studierenden überrascht, und 
«uf einige Augenblicke zurückgedrängt wurde. Auch 
da, als die IHgerwache noch unüberwunden war, 
hat die akademische Obrigkeit immer vorausgesetzt, 
daß die Jäger einmahl den Kürzern ziehen könnten, 
und auf diesen Fall ihre Maaßregeln genommen. 
Wenn man in Zelten, wo keine Garnison hier war, 
ernstliche Aufläufe fürchtete; so reqmrlrten die Pro, 
recloren den Chef des in unserer Nachbarschaft lie, 
genden Dragoner: Regiments um die erforderliche 
Hülfe, welche man aber nie nöthig gehabt hat, gel 
gen Studierende zu brauchen. Ein kleiner Trupp 
berittener Krieger kann in wenigen Augenblicken den 
größten Hansen von Unruhigen anceinander reiten: 
ausgenommen, wenn die Unruhigen sich nahe an den 
Häusern auf den sogenannten breiten Steinen auf
halten, wohin Pferde sick nicht wagen können. Die 
sicherste Stütze für die Iägerwache ist ein mäßiges 
Commando von gmer Infanterie, das nicht bloß 
zur Schau geschickt wird, wie vormahls in Göttin
gen geschah. So oft in älteren Zeiten ein Tumult 
ausbrach, so oft baten sich die Prorektoren ein Conn 
mando Soldaten zur Hülfe aus. Das Commando 
erschien, marschirle beständig mit den Tumultuiren-
den auf und ab, und mußte sich die kränkendsten Verl 
höhnungen gefallen lassen, weil es nie Ordre zum 
Angriff erhielt, den man freylich weder mit dem B a , 
jonet, noch Mit scharfen Patronen machen konnte. 

S 4 Vor 
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V o r etwa fünf Jahren bekam ein Prorector d«n B e 
fehl, einige ärgerliche Unordnungen, die seit meh
reren Jahren eingerissen waren, abzuschaffen, es ko-. 
sie, was es wolle. Ein Theil der Studierenden 
glaubte, daß auf den Unordnungen, welche der P r o , 
rector nicht dulden sollte, die akademische Freyheit 
beruhe, und entschloß sich daher, seine Freyheit mit 
starker Hand zu behaupten. Auf diese Nachricht bat 
der Prorector den damahligen Herrn Cvmmendanten 
nicht nur , daß die Wachen verstärkt werden, son
dern auch, daß die Soldaten, wenn die Jäger über-
wältigt werden sollten, diese unterstützen, und die 
Angreifer mit Kolbenstößen aus einander jagen möch, 
ten. D ie Hülfe der Soldaten war damahls nicht 
nöthig. Sollte sie aber elnmahl nöthig werden, so 
würde ich kein Bedenken tragen, den Befehl der 
Kolbenstöße zu wiederholen. Wenn die studierende 
Jugend weiß, daß die akademische Obrigkeit gegen 
alle diejenigen, welche sich gegen ihre Verfügungen 
absichtlich aufiehnen, einen unerbittlichen Ernst be, 
weisen wird, und beweisen muß; so wagt sie solche 
Versuche gar nicht, oder läßt es bey dem ersten Ver , 
suche bewenden. 

D ie Bewaffnung und Taktik der akademischen 
Polizey-Wache ist wahrscheinlich noch jetzt auf ver
schiedenen deutschen Universitäten sehr verschieden. 
Nach der Errichtung der ersten Schaarwache in Gott 
tingen schickte man mehrere Mann auf die Sächsischen 
Universitäten, damit sie sich über die Waffen ihrer 
Brüder , und den Gebrauch derselben unterrichten 
möchten. Die ersten Schaarwächter in Göttingen 
führten schwere, mit Eisen beschlagen« Stangen. 
Diese schweren Stangen erregten aber in den hiesigen 
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tehrern einen solchen Abscheu, daß sie auf die Vorstel
lung der Universität in kurzer Zeit abgeschafft wurden. 
Die jetzige vornehmste Angriffs-Waffe der akademischen 
Jäger ist eine sechs Fuß lange unbeschlageue Stange 
von leichtem Holze. Diese langen Stangen von 
leichtem Holze haben mehrere entschiedene Portheile. 
Die Jäger des ersten Gliedes können damit Unruhige 
zurückstoßen, oder abhalten, während die im zweyten; 
Gliede die Stangen zum Schlagen brauchen. Mat r 
kann damit nicht bloß schlagen, sondern auch werfen,^ 
und durch das Werfen derselben Personen zum Fal-
len bringen. Wenn man vor dem Angriff mit den, 
Stangen auf die Steine stößt, oder schlägt; so entt; 
steht daher ein Geräusch, das die entfernteren Wie 
dersacher glauben macht, daß die Staugen schon die 
Schädel der Unruhigen erreicht hätten. Endlich hielt 
man es bisher für einen großen Vorcheil der Stanz 
gen, daß die Schläge, welche man damit auslheile, 
nicht so gefährlich seyen, als die mit kurzen und schwe, 
ren Prügeln. E in ganz neuer Vorfal l hat gegen 
diese Meinung Zweysel erregt. Sollte es sich finden, 
daß kurze Knüppel weniger hart verwundeten, als lange 
Stangen; so muß man die letzteren gegen die ersten 
vertauschen. Auf unserer Universität war noch kein 
Benspiel, daß man mit einer langen Stange eine ge, 
fährliche Kopfwunde beygebracht hätte. 

Der einzige große Nachtheil der langen Stcm, 
gen ist dieser, daß sie ganz unbrauchbar werden, so 
bald der Feind nahe heranrückt, ja daß sie auf eine 
gewisse Art die Jäger wehrlos machen. S o bald die 
Tumultuanten sich unter die Stangen drängen; so 
können die Jäger nicht allein nicht die Stangen, son
dern nicht einmahl ihre Fäuste und Arme brauchen, 

S s weil 
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well sie ihre Waffen nicht gern fahren lassen wollen. 
Diese Unbequemlichkeit war die Ursache der einzigen 
Niederlage, welcke unsere Iägenvache ie erlitten 
hat. Damit die Jäger vor einem ähnlichen Unfall 
gesichert werden, hat man den Nach gegeben, daß 
man ihnen außer den Stangen noch kurze Prügel ge, 
statten möge, welche sie an der linken inner» Seile 
ihres Rocks befestigen, und nicht eher brauchen muß, 
ten, als wenn sie sich der langen Stangen nicht mehr 
bedienen könnten. Ich billige diesen Vorschlag eben 
so sehr, als einen andern, daß die Hute der Jäger 
inwendig mit zwey Reisen von Eisenblech, und an 
dem untern Rande mit Bändern versehen werden 
sollten, damit mau sie Hey bevorstehenden Gefechten 
festbln5en könne. Die Studenten schlagen auf di« 
Pollzenwacbe nicht bloß mit dicken Prügeln, son< 
dern auch bioweilen mit Hau-Nappieren, ja wie die 
Polizeyl I^ger behaupten, mit scharfen Hiebern los : 
gegen welche Angriffe mm, die Jäger möglichst schul, 
zen muß. 

I n älteren Zeilen gab man den Polizey-Jägern 
fast immer nur den Befehl, zu greifen, und nicht 
zu schlagen. Wenn aber das Schlagen nolhwendig 
wurde, so verlangte man, daß dle Jäger in der Dune 
kelhelt der Rächt und im Gedränge nicht nach den 
Köpfen schlagen sollten. Ward dann ein Student 
am Kopfe, oder im Gesicht verwundet, so entstand 
ein allgemeines Geschrey über dle unverzeihliche 
Grobheit der Jäger, die durch Cassation gestraft 
werden müsse, und bisweilen auch wirklich dadurch 
gestraft wurde. Wenn hingegen die Studenten den 
Jägern ein Auge auswarfen, oder eine Nippe zere 
brachen, oder sonst gefährliche Wunden beybrachten; 
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so fanden sich selbst unter dem nich^stude «tischen 
Publica Mehrere, die sich über solche Exemtionen 
freuten, als sie beklagten. Diese varteyische Denk-
und Versahrmigs Art machte die Jäger in der Voll i 
streckung obrigkeitlicher Befehle nochivenvtg muth» 
los. Die Königliche Negierung hat ganz neuerlich 
den Much der Jäger durch ein hohes Rescript gestärkt,' 
in welchem es heißt: daß die'Jäger alle unruhige 
Hauftn nach einer dreymahl ergangenen fruchtlosen 
Aufforderung zur Ruhe ohue Schonung angreli 
fen uliD auseinander schlagen sollen, es erfolge, was 
da wolle. Durch diese weise Vorschrift sind so wohl 
die Prorecloren, als die Pedellen und Jäger aus 
einer peinlichen Ungewißheit herausgerissen werden. 
HVenn sich vormahls unruhige Haufen versammelten, 
so waren die Pedellen angewiesen, Verhaltungs.'Be, 
fehle von dem zeiligen Prorector einzuhohlen. Die 
Prorecloren, die nicht an O« und Stelle waren, 
sonnten unmöglich die erforderlichen Verhallungs-
Befehle enheilen. Fast ohne Ausnähme empfahlen 
sie Schonung, so lange es nur immer möglich sey: 
besonders wenn die Unruhigen ihnen am ersten Tage 
des ProrectoratS ein Vivat bringen wollten. Die 
befohlene Schonung machte die Unruhigen immet 
tnuthiger, und ihre Zahl mit jedem Augenblicke grö> 
ßer. Man ging vom Vivat-Rufen zu PereatS, 
von PereatS zu Schlägen an Thüren und Fensterla? 
den, oder bis zum Einwerfen von Fenstern fort, wo 
man am Ende doch Gewalt brauchen, und die Er.' 
griffenen viel härter strafen mußte, als wenn man 
ihnen gleich anfangs Einhalt gelhan hätte. Wenn 
die Pedellen und Jäger auch nur im Füll der Noch« 
wehr Gewalt mit Gewalt vertrieben, ohne ausdrück
lichen Befehl des Prorectors; so waren sie immer 

in 
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in Gefahr, zur Verantwortung gezogen zu werden. 
Mach dem obigen Rescript ist den Pedellen und Ja, 
gern ein« für allemahl vorgeschrieben, was und wie 
ße es zu thun haben. Die Proreccoren sind in den 
Augen des Studenten-Publicums außer aller Schuld, 
weil sie nicht nöthiq haben. Befehle zum Angriff zu 
ertheilen, ja die Angriffe nicht einmahl durch ihre 
Befehle zurückhalten können. So lange man in 
Götlingen den hohen Befehl ernstlich vollstreckt: un, 
ruhige Haufen, die nach ergangener Aufforderung 
Ntchc auseinander gehen, ohne Schonung anzugrel» 
fen; so lange wird man auf dieser hohen Schul« 
nichts von bedeutenden Tumulten hören. 

Ben der Wahl des Anführers der Iägerwache 
muß man nicht weniger Vorsicht anwenden, als bey 
der Wahl eines Pedellen. Ein solcher Mann muß 
Muth , aber noch mehr Klugheit, als Muth haben, 
weil er sonst häufig überlistet werden würde. Die 
Iägerwache ist ihres Sieges gewiß, so lange sie sich 
nur vor Ueberraschungen hütet. Der Anführer der 
akademischen Polizey Wache muß sich ferner im Dien, 
sie nichts vorzuwerfen haben. Thut er nicht alles, 
was er thun, oder lhut er etwas, was er nicht thun 
sollte; so kann er seine Untergebenen nicht streng zu 
ihrer Schuldigkeit anhalten, und hat nicht einmahj 
das Herz, es anzugeben, wenn sie irgendwo gefehlt 
haben. Ohne seine Wachsamkeil schläft gleich ein 
Theil der Untergebenen ein. 

Dem Sergeanten der IHgeöwache in Götlingen 
ist in einer neuern Instruction aufgegeben worden, 
die Abtheilungen der Mannschaft, welche die Nacht 
über auf der Wache sind, wöchentlich verschiedene 

Mahle 
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diesen Visitationen an den jedesmahligen Prorector 
Rapport abzustatten. Dieß letztere ist nothwendlg, 
damit man erfahre, ob und wann die Visitationen 
geschehen sind. — Auch ist der Sergeant angewie, 
sen, an den Sonnabende und Sonntag.-Abenden in 
den Hauptstraßen der Stadt umherzugehen, und Acht 
zu geben, ob sich irgendwo lärmende oder sonst ver? 
düchtige Gesellschaften finden. Auf diese muß er die 
Jäger vorzüglich aufmerksam machen, und wenn die 
Gesellschaft,!, sehr zahlreich sind, muß er die W a , 
che verstärken, und dem Pedellen, der die Woche 
hat, Nachricht geben lassen. Es ist endlich Pfitcht 
des Sergeanten, daß er alle Nachläßigkelten im 
Dienste, aufweichen er seine Untergebenen betrifft, 
dem Prorector anzeigt, damit sie gehörig bestraft 
werden. 

D ie Corporate der akademischen Polizen, Wach« 
müssen abwechselnd, eine Nacht um die andere, aus 
die Wache ziehen, und dahin sehen, daß Posten und 
Patrouillen gehörig besetzt, und ausgeschickt wer, 
den. Ihnen liegt es ob, an den fünf übrigen Ta« 
gen der Woche, w« der Sergeant es nicht thut, die 
Hauptstraßen der Stadt zu durchgehen, und den P a , 
trouillen die Plätze bemerklich zu machen, auf welch« 
sie besondere Rücksicht zu nehmen haben. S ie dür, 
sen noch weniger, als der Sergeant, grobe Verse, 
hen im Dienst, deren sich die Untergebenen schuldig 
gemacht haben, für sich bestrafen. Es ist Caffations-
uud noch härtere Strafe darauf gesetzt, wenn Cor, 
porale die Vergehungen der Jäger nicht dem Ser
geanten, und durch diesen dem jedesmahligen PrvK 
rector anzeigen. D ie Corporate sind schuldig, Folge 



286 

zu leisten, wenn ihnen von Einem der Pedellen etwas 
aufgetragen wird. 

Die Gemeinen müssen ^u allen Zeiten, be'Vn, 
derS wenn sie ans der Wacke sind, alle polizeywldclge 
Unordnutlqen zu hindern suchen, oder wenigstens an, 
zeigen. Sie müssen also auf jeden Schein von Feu, 
ersgefahr, oder Diebstal, auf das verbotene Aus, 
gieße» von flüssigen Sachen, auf unzüchtiqe Weibs
personen, auf verdächtige Schriften, und späte Trink, 
Gesellschaften in den Wirthshäusern achten. Vo r 
allen andern Dingen aber sind die Jäger während ih , 
rer nächtlichen Patrouillen verbunden, die Gewalt, 
thätigkeiten und andere Unordnungen von Studie
renden zu hindern, oder doch wenigstens die Urheber 
derselben auszuforschen. Wenn sie also wissen, daß 
große Haufen von Studierenden in die Stadt zurück
kehren werden, oder daß zahlreiche Gesellschaften ir
gendwo beysammen sind; so muß die Patrouille sich, 
so viel als möglich, in der Nähe anfhalten, Und die 
zurückgebliebenen Jäger müssen in jedem Augenblick 
bereit seyn, den Ausgegangenen zu Hülfe zu fommen. 

Jäger, welche Geschenke nehmen, und um die, 
ser Geschenke willen entdeckte Unordnungen nicht an, 
zeigen, werden gleich das erste Mah l mit Cassation 
bestraft. Eben diese Strafe sieht den Jägern be, 
vor, die von Mi lchen, wo sie, nach der gewöhnli, 
chen Art zu reden, Feierabend gebieten, Wein, oder 
Brantewein, und andere Getränke umsonst anneh, 
men. 

Damit aber die Polizey: Wache ermuntert wer, 
de, ihren Dienst mit Eiser zu thun; so sorgt so wohl 
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die akademische Obrigkeit, als die Polizey. Commlft 
sion dafür, daß denen, welche Unordnungen und de, 
ren Urheber zur Anzeige bringen, die in den Gesehen 
bestimmten Denumiationt.'Gelder verschafft werden, 
und wenn auch die Gesetze für diese oder jene Art von 
Unfug keine DenuntiationS , Gelder bestimmt ha
ben, so lassen doch die eben genannten Obrigkeiten 
den Denunlianten einen Theil der erhaltenen Straft 
gelber zur Belohnung ihrer Aufmerksamkeit zustießen. 
Auf die Angabe keines andern Vergehens sind so 
hohe Denumiations-Gelder geseht, als auf die von 
Hazardspielen. Nichts ist also natürlicher, als daß 
die Unter-Bedienten auf diese am meisten achten, 
und am häufigsten zur Anzeige bringen. 

V I I . 
Nebcr die nicht»gelehrten Mitbürger von hohen Schulen. 

Die hohen Schulen hatten von ihrer ersten St i f t 
tuug an außer den Lehrern und Studierenden, außer 
den Beamten und Unter-Bedienten, die von ihnen 
erwählt wurden, noch mehrere andere Classen von 
Personen unter ihrer Gerichtsbarkeit, welche man 
unter dem Ausdruck cive§ iliitereti zusammenfaßt. 
Außer dem InscriptionS, Buche, in welches die Stu
dierenden ihre Nahmen einschreiben, gibt es auf den 
neueren Universitäten noch ein zweyteS, in welches 
sich die Studenten-Bedienten, und ein drittes, in 
welches sich die übrigen nicht.gelehrten unter der Uni
versität stehenden Mitbürger einschreiben. 

Die ältesten nicht-gelehrten Mitbürger hoher 
Schulen waren die Bedienten Von Studierenden, die 

Boten, 
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Boten , welche den Studierenden ihr Geld und an, 
dere Notwendigkeiten des Gebens brachten, und 
dann die Kaufleute, die den Studierenden ihre Wech, 
sel auszahlten, und Vater.-Stelle bey ihnen ver i r r 
ten n). Auf diese folgten unmittelbar die Pergament 
und nach der Erfindung des Papiers die Papierhänd
ler und Papiermacher i ) : die Abschreiber und I I , 
luminatorer von Büchern K) : die Buchhändler, 
Buchbinder, und Wundärzte: welche man insge, 
sammt zu den geringeren Bedienten der Universität 
rechnete 1), Nach der Erfindung der Buchdrucker, 
Kunst nahm man auch die Buchdrucker als Angehö
rige der Universitäten an. Diese Ehre widerfuhr 
Viel später denSveisewirthen, den Sprach, undErer, 
citien.-Melstern. Die Universität zu Ingolstadt be
schloß erst im I . 1687. daß die vier Speise.Magi
ster, welche man bestellen werde, und außer ihnen 
auch die Sprach- und Erercitien - Meister unter der 
Gerichtsbarkeit der Universität stehen sollten m). Auf 
den neueren Universitäten zog ,nan noch die lehrer 
der freyen Künste, tandkarten- und DiSputationSe 
Händler, die Verfertizer von mathemalischen, cht-

rurgi-

K) Man sehe einen Gnaden, Brief des Königs von 
Frankreich von 1206. über die f,ml,1«mte« und nuntio» 
fcnal'l-ium. in 6«/«i Uitt. Umv. Paris. V. 70a. 70 l . 
die Boten wurden nuntii z>»rvi, die Kaufleute nuntii 
m»ßm genannt. 

i ) ib. IV. 335. v. 278. 279. Neybe Stellen sind für die 
Geschichte des Papiers sehr wichtig. 

K) IV. 202. 203. 278. 2?9- 235« 
l) IV. 335. 
m) znnzl. Insult, l l l . ü l . I m I . lbZl- war von den 

Erercitien - Meistern noch gar nicht die Rede. Doch 
duldete man schon einen Sprachmeister u»d Apotheker. 
IV. A3». 



« - » 28, 

rurgischen, und musikalischen Instrumenten, sammt 
anderen so genannten Freymeistern, endlich hin und 
wieder die Advocaten, Notarien, und Procuraloren 
unter den Schuh der Universität. 

Die Universitär-Verwandten genossen auf den 
älteren hohen Schulen außerordentliche Vorrechte 
vor anderen Bürgern, besonders eine Freyheit von 
Abgaben, die nothwendig von den ältesten Zeiten 
her auch solche Personen, welche gar nicht für die 
hohen Schulen arbeiteten, antreiben mußte, unter 
die akademische Jurisdiction zu kommen. Die Unis 
versitäten gingen eben so früh in der Aufnahme von 
Menschen, deren Beschädigung auf die Bedürfnisse 
der lehrer und lernenden gar keine Beziehung hatte, 
zu weit. Hieraus entstanden gerechte Beschwerden 
der landesherrlichen, oder städtischen Beamten, und 
diese gerechten Beschwerden waren die Ursache, daß 
die Befugniß hoher Schulen, ungelehne Mitbürger 
anzunehmen, immer mehr und mehr, und zuletzt so 
beschränkt wurde, wie sie es jetzt auf den meisten ho, 
Heu Schulen ist. Selbst die Universität Paris trieb 
noch qegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts 
das Recht, nicht-gelehrte Mitbürger anzunehmen^ 
so weit, daß sie im I . »489. die 6ener2ux 6« «)^ee, 
lhre Kinder und Anverwandte als ihre Untergebene 
anerkannte n). Die Universität zu Ingolstadt mache 
te im Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts einen 
solchen Mißbrauch von demselbigen Rechte, und that 
dadulch den städtischen Caffen, und den gewerbtreiben, 
den Bürgern einen solchen Schaden, daß der landesherr 
genüthlgt wurde, nicht nur die Ertheilung des Bür, 

gerl 
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gerrechtS an Ungelehrte dem Reelor zu nehmen, und 
dem ganzen Senat zu übergeben, sondern auch ganz 
genau die Claffen von Personen und die Zahl einer 
jeden Classe zu bestimmen, die forthin die Freyheiten 
akademischer Bürger genießen sollten o). Wenn 
aber in's künftige über die Aufnahme nicht? gelehrter 
Mitbürger ein Streit entstehe; so wurde festgesetzt, 
daß die akademische und städtische Obrigkeit sich deßl 
wegen freundlich mit einander vergleichen sollten. 

Der erste Curator der Georgia Augusta gestat
tete seiner geliebten Tochter von Anbeginn das Recht 
nicht, ohne Erlaubniß des Ministerii Handwerks-
Freymeister anzunehmen p). Selbst dieser große 
Minister aber wurde von Zeit zu Zeit durch Empfehs 
lunaen bewogen, das akademische Bürgerrecht einer 
größern Anzahl von Personen zu ertheilen, als di» 
Stadt mit dem Wohl ihrer Bürger vereinbar fand. 
Die Beschwerden des Magistrats veranlaßten im 
Mov. ,7s2. ein Rescript, worin erklärt wurde, daß 
man nur diejenigen civ« Miter«to5 unter der Gerichts« 
barteil der Universität lassen solle, die mit ihr in 
wirklicher und unmittelbarer Connerion stünden y). 
Ich zweyfie sehr, daß dieß Reskript zur wirklichen 
Ausführung gekommen sey. I n eben dem Jahre, in 
welchem das erwähnte Rescript erging, entstanden 
zwischen der Universität, und dem Magistrat Strel, 
ligkeiten über die Fragen: ob auch die am meisten 

befrey« 

«) lV. Zos. Y7. ünnol. Inzolft. Unter den aufgenvtn« 
menen Personen, worüber der Rath sich im I . 163 r. 
beschwerte, waren Lautenschläger, Lautenmacher, Vl ld, 
mabler und Fechter. 

p) privil. 6oettinß. z». zgg. 
<z) Eaplal'Bnch Vll. S. zö9. 
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besreyten Angehörigen der Universität zu den Kriegs
schulden beytragen müßten: wie das Quantum ge
wisser Universität«-Verwandten zu bestimmen, und 
im ZögerungS, Falle beyzutreiben sey? Die Uuiver, 
sität und Stadt verglichen sich im Oet. lyyo. über 
alle streitige Puncte r) auf folgende Art. Erstlich 
kam man dahin überein, daß die Nahrung treibende»« 
Universitär Bürger gleich anderen Stadtbürqern 
wegen ihrer Nahrung classificirt werden, und nach die, 
ser Classification die bürgerlichen Abqiften an die 
StadtiRecepturen entrichten sollten. Zweyteno blieb 
der Stadt, Magistrat nach, wie vor, berechtigt, von 
den Nahrung treibenden Universitäre, Bürgern die 
angesetzten bürgerlichen Abgiften ohne Requisition 
einzufordern. Die Buchhändler hingegen, (woruu, 
ler die Bilder« und tandkarten?Händler, wenn sie 
zugleich ClinquallierS sind, nicht mit begriffen wer, 
den,) die Buchdrucker, zwey Buchbinder, und alle 
freye Künstler, nahmentlich Apotheker, Kunstmah, 
ler, Tonkünstler, Kupferstecher, die Verftrtiger von 
mathematischen und optischen Instrumenten, nicht 
aber die Uhrmacher, blieben in Ansehung ihres Ge/ 
werbes von allen bürgerlichen Abgaben besreyet. 
Drittens erhielt man zwar die Universität«,Ver, 
wandte, denen von der Königlichen Regierung eine 
beständige Immunität ertheilt worden, im Besitze 
dieser Immunität. Allein die hohe tandes» Regie, 
rung gab zuqleich die gnädige Erklärung, daß sie so 
wohl in der Ercheilung solcher Immunitäten, als in 
der Ansehung von neuen Universitär-Bürgern alle 
Rücksicht auf das Beste der Stadt nehmen wolle. 
Die Universität versprach, diese hohe Verfügung 

König« 
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Königlicher landes-Regierung in allen Stücken ge-
nau zu befolgen. Die Universität erfüllte ihr Ver-
sprechen mit der größten Bereitwilligkeit. Dieß zeig, 
te sich besonders im I . l?92. als die Frage entstand: 
ob nicht die Advocaten und Nolarien, die bisher un
ter dem akademischen. Foro gestanden hatten, unter 
die Jurisdiction des Stadtgerichts zu ziehen seyen? 
Der akademische Senat willigte ohne Bedenken in 
diese Veränderung ein. Es ist die ernstliche Absicht 
der Königlichen Regierung, die Zahl der nicht, ge-
lehrten Universität«.-Herwandten möglichst zu ver
mindern. So lange die Universität ihr wahres I n 
teresse versteht, muß sie diese Absicht aus allen Kräf
ten zu befördern suchen. Je weniger nicht/gelehrte 
Bürger unter dem akademischen Foro stehen; desto 
weniger wird das akademische Gericht mit verdrieß
lichen Schuld- und Injurien-Klagen gegen solche 
Personen behelligt; desto weniger wird es mit der 
Besorgung von Inventuren, Auctionen, und Vor
mundschaften belastet: desto weniger endlich darf 
man befürchten, daß man die Witwen und Waisen 
armer verstorbener Universität«, Verwandten ernäh
ren oder unterstützen müsse. Es gehört nicht wenig 
Festigkeit dazu, den beständigen Gesuchen um das 
akademische Bürgerrecht zu widerstehen. Wenn die 
Bittenden auch nicht die geringsten pecuniarischen 
Vortheile von dem akademischen Bürgerrecht haben; 
so strebt man doch darnach, wie nach einem höchst 
wünschenswerthen Gut, wie die teute vorgeben, we
gen des Glimpfs, womit die akademische Obrigkeit 
alle Personen behandele, die vor derselben erschei
nen, und wegen des Nachdrucks, womit sie einem 
Jeden Recht verschaffe, und gegen Unrecht schütze. 

Unter 
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Unter den nicht)gelehrten akademischen Bür
gern muß man die Bedienten der Studierenden be, 
sonders erwähnen. Die Eltern oder Vormünder 
junger Kme, die auf Universitäten gehen, sollten in 
der Wahl der Bedienten, welche sie ihren Sühnen 
oder Mündeln mitgeben, äußerst vorsichtig seyn, 
weil hohe Schulen für Bediente ein viel gefährli
cherer Aufenthalt, als für die Studierenden selbst 
sind. Die Arbeiten, welche Studenten-Bedienten 
für ihre Herren zu thun haben, sind in wenigen Au
genblicken abgethan; und wenn daher Bediente nicht 
von gesetztem Alter sind, und sich für sich selbst nütz, 
lich zu beschädigen wissen, so ist nichts leichter und 
gewöhnlicher, als daß sie aus tangerweile in schlech
te Gesellschaften gerathen, sich an liederliche Mäd, 
chen hängen, oder dem Spiel, und Trunk ergeben. 
Gesetzt auch, daß solche verdorbene Bedlenteihre Herren 
nicht geradezu verführen; so ist doch zu fürchten, 
daß sie dieselben heimlich bestehlen, oder sie zu kost, 
baren Reisen und anderen Zerstreuungen reihen, oder 
ihnen bey Wucherern Credit verschaffen, u. f. w. I n 
Güttingen darf kein Student, der nicht einen Bes 
dienten mitgebracht hat, einen Bedienten annehmen, 
ohne bey der akademischen Obrigkeit zu bescheinigen, 
daß seine Eltern und Vormünder damit zufrieden 
sind. Am allerwenigsten dürfen Studenten einhei
mische Personen als Bediente annehmen, ohne vor
her die Erlaubniß dazu von der akademischen Obrig
keit erhalten zu haben. Diese Verordnung ist erst 
in der nenern Zeit gegeben worden, damit schlechte 
Menschen sich nicht der städtischen? oder Pollzey-
Gerichtsbarkeit unter dem Vorwande entziehen kön
nen, daß sie Studenten, Bedienten seyen. Auch hat 
Man erst seit einigen Jahren die Einrichtung getrof, 

T 3 fen. 



394 > 

f -n, daß die Studenten-Bedienten sich bey Einem 
»er Pc^llen inscribiren, und für die Inscription vier 
5>ule droschen entrichten müssen. Vermisse dieses 
I'l^iptions.'Buchs ist die Universität stet« über das 
Bedienten » Personale unterrichtet. M ichae l i s 
wünschte, daß die Universitäten etwas thuu sollten, 
um Bediente, welche als Verführer und Betrüger 
ihrer Herren bekannt senen, zu entfernen «). Man 
kann lchl kaum erralhen, welche Unordnungen zu 
dieser Bemerkung Gelegenheit gegeben haben. Wenn 
es jetzt bekannt würde, daß ein Bedienter seinen 
Herren verführe; so würde man den Einen, wie den 
Andern vorfordern, und beyde ernstlich warnen. 
Fruchteten diese Warnungen nicht, so würde man au» 
genblicklich die Eltern oder Vormünder der Verführ, 
ten benachrichtigen, und die Verführer fortschaffen. 
Wie sollte die Obrigkeit, welche die Verführer un
ter den Studenten nicht duldet, nur im Geringsten 
Bedenken tragen können, einen für die Universität 
gefährlichen Bedienten fortzuweisen! 

V I l s . 
Ueber akademische Strafen: nahmentlich über Geldstrafen, 

Carcerstrascn, Unterschrift des doniili» »Keunlii, 
couMmm «bouncii, und Relegation. 

Fast über keinen andern Thell der Verfassung und 
Verwaltung hoher Schulen sind so wohl die bestehenden 
Gesetze, als die Meinungen der Schriftsteller so wider, 
sprechend, als über die Zulässigfeit und das Maaß aka< 
demischer Strafen. Besonders haben die neueren 
Reformatoren der Universitäten gegen die Strafen, 

dl« 
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die auf hohen Schulen bisher vollzogen worden sind, 
so vieles einzuwenden, daß man versucht werden 
könnte, alle diese Strafen abzuschaffen. Man vere 
Wirft die einen, weil nicht die Schuldigen, sondern 
die Ellern der Schuldigen dadurch gestraft werden, 
und andere, well sie für Arme zu drückend, und für 
Reiche zu unbedeutend seyen. Diese Strafen sol< 
len der Gesundheit, oder dem Flelsse: jene, den 
guten Sitten der Studierenden schaden. Von Eini, 
gen behauptet man, daß sie für Inländer zu hart, 
und für Ausländer zu unwirksam seyen. Selbst un« 
ter den berühmtesten neueren Universitäten haben 
Einige ihre Gesehe und Strafen je länger, je mehr 
geschärft: andere, je länger, je mehr gemildert. So 
wenig verschiedene Universitäten noch jetzt mit einan
der übereinstimmen, so wenig stimmte eine jede ein« 
zelne Universität mit sich selbst überein. Unsere Ge
orgia Augusta hatte so wohl über die Zweckmäßig, 
leit der einzelnen Strafen, als über die Strafwür, 
digtelt derselbigen Vergehungen zu verschiedenen Zel« 
ten die verschiedensten Grundsähe. Geschichte und 
Erfahrung lehren, daß die Güte der Diseiplin gar 
nicht mit der Schärfe der Gesehe und Strafen zunahm. 
Keine Universität hatte je, und hat auch jetzt mildem 
re Gesehe und Strafen, als die unsrige: und nie 
waren selbst auf unserer hohen Schule die Vergehun, 
gen seltener, und nirgend blieben und bleiben Ver» 
gehungen weniger unentdeckt, und ungestraft, als 
auf der unsrlgen. 

Wenn man väterliche Warnungen und Verwet, 
se ausnimmt, so bestehen die geringsten^ akademischen 
Strafen in Geldstrafen. Diese Geldstrafen hat man 
auf mehreren Universitäten aus scheinbaren, aber um 
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zulänglichen Gründen ganz aufgehoben. Eben die
ses geschah eine Zeitlang auch auf unserer Ulüversi? 
tüt. Man fühlte aber bald die uncmqenehmen FoK 
gen dieser Aufhebung, und führte die Geldstrafen 
im I . ,754. wieder ein: theils, weil sonst zu sürct> 
<en sey, daß die Cavcerstrafe vieleSctren (vilescirs) 
werde: theils, weil es leicht geschehen könne, daß das 
Carcer zu stark werde besetzt werden. Die scheinbaren 
Gründe gegen Geldstrafen waren von jeher folgende. 
Die Geldstrafen, sagte man, treffen weniger die 
Schuldigen, als die Eltern. Auch machen sie den 
Reichen auf eine gewisse Are straflos, und richten den 
Armen zu Grunde. 

Wenn es auch wahr wäre, was man vorgibt, 
daß die Geldstrafen nicht die Schuldigen allein trH, 
fen; so würde man ans diesem Grunde Geldstrafen 
sowenig, als andere Strafen aufheben können. Man 
kann keinem Menschen, der nicht durchaus isolirt wä
re, irgend eine bedeutende Strafe auflegen, wodurch 
nicht seine nächsten Angehörigen mehr, oder weui, 
ger mitgetroffen würden. Zugleich aber ist nichts 
falscher, als daß die Geldstrafen die Eltern der 
Schuldigen allein treffen. Auf allen hohen Schu
len, wo Geldstrafen weislich zuerkannt werden, sind 
sie im Durchschnitt sehr mäßig; und solche mäßige 
Strafen müssen sich diejenigen, welche sie zu erlegen 
haben, gewöhnlich an dem Gelde abbrechen, was 
zu ihrem Vergnügen bestimmt ist, ohne daß die E l , 
lern nöthig hätten, mehr, als den gewöhnlichen 
Wechsel zu schicken. 

Reiche werden durch Geldstrafen nur da straflos, 
wo fast alle Vergehungen durch Geld abgebüßt wer, 

den 
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den können. Diesen Vorwurf kann man aber gut 
einger,chteten Universitäten nicht machen. Auf un, 
serer hohen Schule kann die Schuld von Berge, 
hungen, auf welche Carcerstrafe allein, und besonders 
höhere Carcerstrafen gesetzt sind, nie mit Gelde ab
gekauft werden: ausgenommen in zwey Fällen, wenn 
nämlich die Verurthellten beweisen können, daß sie 
von ihren Eltern und Vorgesetzten Plötzlich abgeru, 
fen worden, und also keine Zeit haben, die Carcer5 
strafe abzusitzen: zweytens, wenn sie darzuchun im 
Stande sind, daß Carcerstrafen ihrem gegenwärtigen) 
ober künftigen Glück einen unersetzlichen Schaden zm 
fügen würden. Der letzte Fall ist mir, solange ich 
denken kann, nur «inmahl vorgekommen.» Jung« 
sonst unbescholtene leute von vornehmen Familiech 
eines fernen iandeS übten w der Fröhlichkeit des 
Rausche« einen Muthwillen aus, der nach unserelt 
Gesetzen Carcerstrafe verdiene hätte. Die Schuldi» 
gen erklärten, daß sie lieber auf der Stelle fortgehen, 
und sich religlren lassen, als die Carcerstrafe annehl 
men würden, weil man in ihrem Vaterlande das Ei -
genthümliche des akademischen Gefängnisses nicht kem 
ne, und sie sich ihr ganzes teben durch mit allen Oft 
stcieren ihrer Regimenter schlagen müßten, wenn es 
bekannt werde, daß sie Gefängniß. Strafe auSgestan, 
den hätten. Die Deputation verwandelte daher auf 
diese Vorstellungen die verdiente Carcerstrafe in eine 
Geldstrafe, welche Verwandlung von Niemanden für 
parteyisch gehalten wurde. 

So wenig also Geldstrafen den Reichen Straf
losigkeit verschaffen, eben so wenig richten sie den Ar» 
men zu Grunde, wenn man sie mit Klugheit und 
Menschlichkeit zuerkennt. D ie akademisch« Obrigkeit 
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hat «s in ihrer Gewalt, den Armen weniger, als 
den Reichen zahlen zu lassen; und wenn der Arm« 
auch die geringste Geldbuße nicht entrichten kann, so 
darf er nur darum bitten, daß die Geldstrafe in Car, 
eerstraft verwandelt werde: eine Bi t te, die in Göu 
tingen gar nicht selten ist. 

Geldstrafen sind zuerst höchst zweckmäßig in allen 
den Füllen, wo nach billiger Richter Urcheile Car, 
terstrasen zu hart wären. So straft man in Göttin« 
gen das össentliche Tabackrauchen, das Umherlaufen
tassen großer Hunde, nächtliches nicht heftiges Ge-
schrey, ein etwas zu lange fortgesetztes Singen in 
verschlossenen Zmnnern bey nächtlicher Zeit, wenig 
bedeutende Gewaltthätigleiten, die an Bedienten, 
Aufwürterlnnen, u. s. w. verübt, und wozu ein star
ker Reih gegeben worden, u. s. w. mit kleinen oder 
müßigen Geldstrafen bis höchstens zu einem iouisoor, 
zveil es zu hart würe, sonst untadellche junge leule 
um solcher Ueberellungen willen in das akademische 
Gefüngniß zu werfen. Wer die Geldstrafe nicht 
zahlen kann, darf nur um die Verwandlung in Car
cerstrafe bitten. Bey müßig begüterten jungen ieu? 
ten wird die Strafe von einem touisdor einsr Car, 
eerstrafe von drey Tagen gletchgeschüht. Wenn htm 
gegen in den kurz vorher angeführten Füllen die Car, 
eerstrase in Geldstrafe verwandelt wird; so schlügt 
man einen jeden Tag der erlassenen Carcerstrafe hö< 
her, wiewohl wegen Verschiedenheit der Umstünde 
nicht immer gleich hoch an. 

Geldstrafen sind zweytens höchst zweckmäßig in 
allen den Füllen, wo Carcerstrafe allein nicht diesell 
bige Wirkung haben, und besonders durch die Furcht, 
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entdeckt zu werden, nicht so sehr abschrecken würde, 
als Geldstrafen. Hazardsviele, Schießen in der 
S tad t , das legen von Canonen, Schlägen u. s.w. 
würde niemahlS, oder selten entdeckt werden, wenn 
man auf diese Vergehungen ganz allein Carcerstrafe 
setzte. M a n läßt daher in Göttingen diese Verge.' 
hungen zwar durch eine längere, oder kürzere Earcer« 
strafe, aber zugleich durch die Erlegung einer kleinern, 
oder größern Summe büßen, dje den heimliHen^ 
oder offenbaren Denuntianten gereicht wird. Für 
den Studenten ist alles Geldstrafe, nzas er um gei 
wisser gesetzwidriger Handlungen willen an die Obrigt 
keil bezahlen muß. Sonst aber unterscheiden sich 
Geldstrafen von Denuntiations.Gebühren darin, daß 
jene iy den Fiscus, diese in die Hände von Denun« 
tianten fallen, und von jenen auch eher, als von die? 
sen nachgelassen werden sann. Wenn in Göttingen 
solche Ereesse, aufweiche bloße Carcerstrafen, od« 
eigentliche Geldstrafen gesetzt sind, von den Unter, 
Bedienten der Polizey, oder der Akademie angegeben 
werden; so läßt man den Denuntianten doch meistens 
eine kleine Ergöhlichkeit zustießen, um sie zum E l 
fer im Dienst zu ermuntern. W o man auf diese Ar t 
verfährt, braucht man nicht viel Geld, um gute 
Ordnung zu erhallen t). 

Höchst 

«) Der Verf. der Schrift über die Universitäten in 
Deutschland bildet sich ein, daß man viel Gelb ha, 
den müsse, um allenthalben Aufpasser zu haben, die 
jede Anordnung so gleich anzeigten. S.qq. Erdraucht 
di<<n «salz als einen entscheidenden Grund, um die 
P^Mey, Gewalt auf hohen Schulen der akademischen 
Obrigkeit zu entreissen, und sie an den Magistrat des 
VrtS in Verbindung mit dem Militär zu übergeben. 



zoo 

Höchst unzweckmäßig hingegen sind Geldstrafen 
bey allen übrigen Vergebungen, welche ich nicht unter 
Einer der beyden vorhergehenden Nummern angeführt 
habe. Alle Fehltritte, aufweiche die Gesehe unse
rer Universität ganz allein Carcerstrase sehen, können 
nicht mit Gelde abgebüßt werden: die Schuldigen 
mögen so vornehm u): das Versehen so gering schei
nen, die Carcerstrase so furz seyn, als sie will. 
Wenn z. B . Jemand nach einer Station bey Carcers 
strafe nicht erscheint; so muß derjenige, welcher aus, 
geblieben ist, wenigstens eine Nackt aufdemCarcev 
zubringen, und diese Carcerstrase wird durchaus nicht 
!nGeldstrafe verwandelt: gesehtauch, daß Jemand 
sie durch eine beträchtliche Summe abkaufen wollte. 
Diese Strenge muß nothweudig ausgeübt werden, 
weil sonst reiche junge icute sich auf Unkosten ihrer 
Eltern, und zur Kränkung von weniger begüterten 
Otudierenden von den meisten Strafen frey machen 
würden. Ich kann daher auch den Vorschlag unsers 
M ichae l i s nicht billigen, daß man bey manchen 
Duellen von Standespersonen die Relegation, oder 
Carcerstrase in eine Geldstrafe verwandeln möchte v). 
Nach unseren Gesehen werden nur in zwey Fällen 
Geldstrafen gefordert, wo ich die Zweckmäßigkeit 
derselben nicht ganz einsehe: bey erwiesenen Sünden 
des Fleisches, und bey heimlichen chirurgischen Hülfs, 
leistungen, zu welchen man von Verwundeten aufge, 
fordert wurde. Der wahrscheinliche Grund, warum 
man auf diese Vergehungen ganz aNein Geldstrafen 
gesetzt hat, ist dieser, daß die Fehlenden nicht bloß 

S t u , 

u) So blind »ar die Justiz zu Michaelis Zeiten noch 
nicht. IV. 255. 

v) !V. V. 356. u. f. 
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Studierende, sondern auch bisweilen graduirte Per
sonen sind, welche man nicht gut mit Gesängnißsira, 
fe belegen kann. 

Selbst die zweckmäßigsten Geldstrafen behalten 
immer etwas gehässiges, wenn sie ganz, oder zum 
Theil den Richtern zufallen, von welchen sie zuer< 
kannt werden. Es war daher eine höchst weise Ver, 
fügung, die im 1.179). auf den Vortrag des Herrn 
Hofr. Feder, damahligen Prorectors, von dem akat 
demischen Senat gebilligt, und von der Königlichen 
Regierung bestätigt wurde: daß. in Zukunft alle 
Strafen dem FiscuS berechnet, und dem jedesmahli, 
gen Prorecior für das bisher gezogene Drittel der 
Strafgelder halbjährig >6 vO> 8 M aus dem Fiscus 
vergütet werden sollten >v). Man wollte diese Ver< 
fügung zum Versuch nur auf neun Jahre fortdauern 
lassen. Man darf aber gewiß annehmen, daß sie nie 
wieder werde abgeändert werden. Es macht den 
Prorectoren vor und nach dieser Einrichtung große 
Ehre, daß die Summe der unter jedem Proreccorat 
gehobenen Geldstrafen seit jener Einrichtung nicht 
abgenommen, sondern zugenommen hat. So lange 
die Prorectoren fürchteten, daß man sie wegen des 
Antheils an den Strafgeldern eines niedrigen Eigene 
nutzes argwöhnen möchte, so lange strafte matt 
entweder gar nicht, oder nicht so nachdrücklich, als 
sie gethan haben würden, wenn gar kein Verdacht 
von Habsucht Statt gefunden hätte. Vor sechs und 
zwanzig Jahren geschah es selbst in Göttingen nicht 
selten, wenigstens glaubte es Michae l i s x) , daß 
Geldstrafen nicht eingetrieben wurden. Dieß ist 

schon 
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schon lange nicht mehr möglich, wenn anders nicht die 
Prorektoren vergessene Geldstrafen aus ihrer Tasche 
bezahlen wollen. Geldstrafen müssen nicht bloß Key« 
getrieben, sondern schnell beygelrieben, oder in Car-
cerstrafen verwandelt werden. Das Eintreiben von 
Geldstrafen, welche man eine Zeitlang hat stehen 
lassen, ist ein höchst widriges Geschafft, welches auf 
unserer Universität schon seit geraumer Zeit kein P ro , 
reclor seinem Nachfolger zumuthet. 

A u f die Geldstrafen folgen zunächst die Carcer, 
strafen. Einige neuere Reformatoren verwerft:, ->ie 
Carcerftrafen als durchaus zweckwidrig. A ^dere 
wollen sie viel mehr geschärft wissen, als sie bioher 
waren. Unsere Georgia Augusta milderte die C.ir-
cerstrafen, wie alle andere Strafen. Vor zwanzig 
und mehreren Jahren erkannte man Carcerftrafen 
nicht bloß von 3. 4. 6. Wochen, sondern von 4. 6. 
12 Monathen. Schon seit geraumer Zelt «st Nie,-
mftnd zu einer höher«, als vierzehntägigen Cavccr-
strafe verurlhellt worden. Wer eine härtere S l r a , 
se verdient, wird lieber fortgeschickt, als zum Scha
den seiner Gesundheit und Geistes-Bildung einge
sperrt. 

D ie Schriftsteller, welche sich gegen alle Car-
cerstrafen erklären, führen folgende Gründe an x) . 
Zuerst, sagen sie, hindern die Carcerstrafen die S t u 
dierenden am Besuchen der Vorlesungen, welches 
doch der eigentliche Zweck des akademischen Aufent
halts ist. — Dieser Grund beweist nichts, weil er 
zu viel beweiset. Nicht bloß die akademischen, son
dern fast alle andere Strafen hindern mehr, oder 

weniger 
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weniger die Bestimmung der Personen, welche si» 
leiden müssen. Es ist aber auch nicht einmahl unbe
dingt wahr, daß alle Carcerstrafen das Besuchen der 
Vorlesungen hindern, und daß dieß Besuchen der 
elqenlliche Zweck des akademischen Aufenthalts sey. 
Kleine und mäßige Carcerstrafen unterbrechen das 
Besuchen der Vorlesungen gar nicht. Fleissige jung« 
teme können die iücken, die durch längere Carcer
strafen entstehen, leicht ausfüllen: können sich aus 
dem Carcer eben so nützlich, als auf ihrem Zimmer 
beschädigen. 

Die Carcerstrafen, heißt es zweytens, veran
lassen kostbare Schmausereyen oder Schwelgereyen, 
und verderbliche Spiele, wenn man es erlaubt, oder 
wegen der Bestechlichkeit der Unterbedienlen nicht 
hindern kann, daß die Incarcerirten von ihren Freun, 
den und Bekannten besucht werden. — Diese Miß, 
brauche waren auch vormahlS in Göttingen sehr 
groß 2). Jetzt hingegen sind sie schon seit mehreren 
Jahren abgeschafft. Besuche auf dem Carcer wer, 
den gar nicht, oder nur in äußerst seltenen und drin, 
genden Fällen gestattet: z. B . wenn ein durchreisen, 
der Verwandter, oder Bekannter Einen, der auf 
dem Carcer sitzt, besuchen will. Wenn man einen 
Besuch erlaubt, so wird diese Erlaubniß bloß einer 
einzelnen Person, und auf eine kurze bestimmte Zelt, 
«ine Viertel, oder halbe Stunde gegeben. Der Car, 
cer Wärter ist weder Speisewirth, noch Schenkwirth. 
Was die Studierenden brauchen, wird ihnen von 
ihren Bedienten, oder Aufwürtern und Aufwärt«, 
rinnen zugebracht. 

Der 
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Der dritte Vorwur f , den man den Carcerstra« 
sen macht, besteht darin, daß sie der Gesundheit de« 
Cürpers und des Gemütho nachlheilig werdend — 
M a n veru'theile also junge leute nicht zu so längs 
wierigen Carcerstrasen, daß sie der Gesundheit, und 
guten iaune derselben dauernden Schaden bringen. 
Unterdessen nehmen aufmerksame Obrigkeiten von Zeit 
zu Zeit wahr, daß selbst ein acht, oder zehntägiges 
einsames Sitzen auf dem Carcer die frische Farbe der 
Bestraften. da? Feuer ihrer Augen, und die Heiter-
seit ihres Grmüths fast in gleichem Grade auslöscht. 
S o bald mau solche Symptome bemerkt, so wird ei? 
ne menschenfreundliche Obrigkeit nicht zaudern, den 
Rest der Strafe möglichst abzukürzen. Die Carcer« 
strafe wäre gar keine Strafe, wenn sie nicht von ge
wissen Seiten beschwerlich würde. Uebrlgens ist es 
Pflicht der akademischen Obrigkeit, dahin zu sehen, 
daß die Zimmer auf dem Carcer weder dumpfig, noch 
unreinlich, weder unerträglich heiß, noch uuerlräg, 
lich kalt jenen. Von diesen Fehlern sollten alle Ge? 
fängnisse frey seyn: wie viel mehr die akademischen 
Carcer, in welchen der Aufenthalt der Ehre edler 
Jünglinge nicht den geringsten Abbruch lhut. Eben 
der Gelehrte, dessen Gründe gegen die Carcerstrasen 
ich bisher beantwortet habe, thut den Vorschlag, 
daß man die zuerkannten Carcerstrasen nur an Sonn« 
tagen absitzen lassen solle, weil die Bestraften als, 
denn nichts an ihren Arbeiten, sondern ganz allein 
qn ihren Vergnügungen verlören. Gewiß dachte 
dieser Schriftsteller nicht daran, oder wußte es nicht, 
daß es so wohl den akademischen Obrigkeiten, als 
den Unter.-Bedienten unsägliche Mühe machen wür
de, solche Schuldige, die einen Theil ihrer Strafe 
abgesessen hätten, zu wlederhohllen Mahlen auf das 
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Carcer;u bringen. Welche Mir the und Aufwärts, 
rinnen werden sich dazu verstehen, einem Hausbur
schen, der acht Tage auf dem Carcer bleiben müßte, 
eben, sü oft Betten, Speisen u. f. w. auf das Carcer 
zu schassen? Die Unterbrechung der Carcerstrase 
nimmt ihr den größten Theil ihrer Wirksamkeit; und 
eben deßwegen sind solche Unterbrechungen in Göttin« 
gen abgeschafft. 

So-wenig man die.Carcerstrafeu ganzlich auft 
heben knun, so wenig ist eo thunlich, sie so zu schär
fen, wie nicht bloß der Verfasser der Schrift über 
die Univarsttätcn in Deutschland sie geschärft wissen 
wil l , sondern, auch die Königlich? Preußischen Gesehe 
sie wirklich geschärft haben. Nach dem Gutachten 
des Erstem 5) müsne der.Student «auf dem Carcer 
kein B e t t , sondern bloß eine hölzerne Pritsche, und 
eine wollene Decke haben. S o lange das< Thermo-
mttev utcht zwey.<Grade unter dem Gefrierpuncte ste? 
he, dürfe nicht ei'^eheiht werden. B ro t und Was-
sev nmßlen dl.' einzige 'Nahrung des Studenten auö, 
machen. Keul Mensch dürfe auf das Carcer ge
lassen wnden, sondern der Stockmeister allein müsse 
dem Gefangenen seine Bedürfnisse reichen. Die ein
zige Unterhaltung des Gefangenen n'.üsse in dem ie/ 
sen wjssttlschasllicher Werke bestehen. Das Carcer 
sollte mit Scbande verbunden seyn. Acht Tage Car
cerstrase müßten den Verlust aller Benesicien nach 
sich ziehen; und ein Tag müsse es schon unmöglich 
machen, ben dem Abgange von der Universität das 
beste Zeugniß zu erhallen. Der ausgestandenen Car, 
cerstrafen sollte in den Zeugnissen Erwähnung ge, 

schehen. 
e) S . 228. 
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schehen. Endlich müßten Carcerstrafen nicht nur un, 
unterbrochen geduldet werden, sondern auch auf der 
Stelle anfangen, wo die Sentenz publicirt werde, 
so, daß der Student nicht einmahl die Erlaubniß er, 
Halle, nach Hause zu gehen. 

Nach dem Preußischen Edtct vom 2?. I u l . 
1798. b) wird in jedem Urtheile, das auf Carcer-
strafe geht, genau bestimmt, wie lange Jemand im 
strengen, und wie lange im gelinden Arrest verblei, 
ben solle. Der strenge und gelinde Arrest unter, 
scheiden sich bloß dadurch, daß in diesem dem B e , 
straften Schreib,-Materialien und wissenschaftliche 
Bücher gestaltet werden, in jenem nicht. Während 
des strengen Arrests wird der Schuldig« in ein ein, 
sames GefHnqniß gebracht, wo derselbe von aller 
menschlichen Gesellschaft abgesondert, und bloß sei, 
nem Nachdenken überlassen bleibt. M a n gestattet 
Niemanden unter irgend einem Vorwande den Zu< 
gang zu dem Gefangenen. Selbst der Gefangen« 
würter darf sich mit ihm in seine Unterredung ein« 
lassen, auch nicht in das Gefängniß kommen; son< 
dern muß vermittelst einer Drehmaschine für den 
Unterhalt, und die Reinlichkeit des Gefangenen sor
gen. Das im Gefängnisse gestattete Geräth soll 
außer dem, was zur Reinlichkeit erfordert wird, bloß 
in einem Tische, einem Stuh le , und einem Strohs 
lager bestehen. Der Gefangenwärter muß daraus 
achten, daß der Gefangene nichts behalte, oder er
halte, was ihm Zeitvertreib verschaffen könnte: z. 

B . 

b) Es ist in der Schrift abgedruckt: sollen die akade, 
mischen Gerichte noch ferner in der jetzigen Verfassung 
gelassen werden? S. ^ . u. f. 
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B . musikalische Instrumente. Schnupf: und Rauch-
taback sind auf das strengste verboten. Außer Mass 
sev wird dem Gefangenen kein anderes Getränk ge, 
stattet; und die Nahrung besteht ohne Abwechslung 
bloß in Fleisch, Gemüse, und Brot . Dem Gefaue 
genen wird bey dem Antritt des Arrestes alles, was 
«r an Geld und GeldeSwerch besitzt, abgenommen, 
damit er es nicht zur Bestechung des Gefangenwar, 
ters anwenden könne; und au diesem wird äugen, 
blicklich die strengste körperliche Züchtigung vollzogen, 
wenn er sich durch Versprechungen, oder durch die 
Geschenke der Freunde von Gefangenen zu der gering« 
sten Abweichung von den angeführten Vorschriften 
verleiten läßt. — Nach dem Preußischen landrecht c) 
soll Gefängnißstrase an Sludiereuden nur zu solchen 
Zeiten und Stuuden, wo sie dadurch an Besuchung 
der Collegien nicht gehindert sind, vollzogen werden: 
ausgenommen, wenn die Carcerstrafe bekannte Un-
fieissige tr i f f t : wenn der Student schon während der 
Untersuchung im Gefängnisse gesessen, oder aus 
Furcht vor der Verhaftnehmung sich in der Zeit der 
Vorlesungen verborgen gehalten hat: oder wenn end
lich eine längere, als vierwöchentliche Carcerstrafe zu, 
erkannt wird. 

Ich halte alle diese th«ils vorgeschlagenen, thells 
vorgeschriebenen Schärfungen der Carcerstrafe A r 
gleich unzweckmäßig, und unausführbar. Unzweck, 
mäßig scheinen sie mir in vielerley Rücksichten. Die 
Studenten sind keine grobe, oder ehrlose Verbrecher. 
Wie kann man sie dann mit einer Gefangnißstrase bete, 
gen, die nur an den ruchlosesten Missetätern vollzogen 

wird? 
<t) Meil l l . Tit. i , . K. 8?. 
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wird? Die Gefängnißstrafe soll der Gesundheit kei, 
neu dauernden Schaden zufügen. Wie will man 
dieses verhüten, wenn man jungen leuteu, die oft 
4ine zarte Gesundheit besitzen, und an alle Bequem) 
tichkeiten des iebens gewöhnt sind, nicht nur alle 
diese Bequemlichseilen, sondern auch alle Unterhal
tung und gesunde Nahrung entzieht? Die Strafe 
soll die Schuldigen so viel, als möglich, bessern. 
Wie kann man dieses von einer Gefängnißstrafe er: 
warten, die dem Gefangenen alle nützliche Beschaff: 
tlgung unmöglich macht'? Wer kann glauben, daß 
ein junger Mensch, der wegen eines in seinen Augen 
meistens sehr geringen Versehens mit einer harten 
Gefängnißstrafe belegt worden ist, die einsamen 
Stunden im Kerker mit Empfindungen der Reue über 
seinen bisherigen Wandel, und mit guten Vorsätzen 
für die Zukunft ausfüllen werde? Mau müßte jun, 
ge leute nicht kennen, wenn man nicht annehmen 
wollte, daß sie im Gefängniß ihren Grimm über ei-
ne ihnen ungerecht scheinende Strafe wiederkäuen, 
und ihr ganzes Dichten und Trachten auf Entwürfe 
der Rache richten werden. Eben dcßwegen, weil 
die erwähnten Strafen un;wl>ckmäßig sind, werden 
sie auch durchaus lniausflihrhar, Nichter; und Un
ter-Bedienten müssen in den meisten Füllen suhlen, 
daß man an jungen gebildeten ieuten keine Strafe 
vollziehen sollte, die man um derselbiqen Vergehun-
gen willen «licht einmahl an Menschen aus den'nie-
driqsten Classen des Pöbels vollzieht. Die Unter, 
Bedienten werden daher, wenn auch nichr um erhal
tener oder versprochener Geschenke willen, doch aus 
Menschlichkeit Mes mögliche l l M , um die empören» 
de Härte der Gesetze zu mildern; und die Richter 
werden eS aus Menschlichkeit nicht bemerken M ahn

den, 



den, daß die zu harten Gesehe gemildert worden. 
I n Gütlinqen gestattet man den jnnqen ienten, die 
auf das Carcer konnuen-, alle Bequemlichkeiten des 
iebenS, alle Zerstreuungen und Beschafftigungen, 
an welche sie gewöhnt sind, die sie bezahlen, und in 
der Einsamkeit des Carcers genießen, oder sich ver
schaffen können: als») bequeme Betten, Caffee. Thee, 
B ie r , We in , Schreib? Materialien und Bücker, 
welche letzteren ihnen auf Verlanen von der Bibl io
thek mitgetheilt werden; und dieser Gclindigkeic un» 
geachtet ist unser Carcer weniger beseht, und wird 
mehr gefürchtet, als auf irgend eiuer andern Univer
sität. Die einzige Schärfung, die ich um des Zwecks 
der Strafe, und um der Wohlfahrt der Gestraften 
willen anrathen möchte, ist dlese: daß, wenn auch 
nicht in allen, doch in vielen Fällen, wo mehrere 
Studierende zugleich auf das Carcer gehen müssen, 
diese gleichzeitigen Bewohner des Carcers keine Ge
meinschaft mit einander haben mögen. Durch den 
freyen Umgang der Gefangenen geht allerdings Eine 
Absicht des Carcers, so wie eine nützliche Anwendung 
der Zeit verloren. Die größte Gefahr aber der 
Nichr-Absonderung besteht darin, daß, wenn sich 
unter den Gefangenen unglücklicher Weise nur E in 
sehr verdorbener Mensch findet, dieser seine unschuldi
gen M i t : Gefangenen in den Geheimnissen seiner 
Bosheit unterrichten, oder wenigstens eine Bekannt
schaft anknüpfen kann, welche für die bisher Schuld
losen verderblich wird. 

M i c h a e l l s macht« sich mit Recht lustig darü
ber, daß die Gesetze in Göttlngen vormahls fast oh
ne Ausnahme viel härtere Strafen androheten, als 
die akademische Obrigkeit dictine, und daß von den 

U 3 diclir-
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dictirten Strafen wiederum ein großer, oft der groß, 
te Theil nachgelassen wurde <l). Was die Gesehe 
androhen, muß der Regel nach dictirl werden. Allein 
gut scheint es nicht bloß für den Prorector, sondern auch 
für das allgemeine Beste, wenn das Haupt der Akai 
demie, welches die dictirten Strafen vollziehen muß, 
da« Recht besitzt, nach Befinden der Umstände mehr, 
oder weniger von den zuerkannten Carcerstrafen nach, 
zulassen. Durch dieß Recht werden die Handlungen 
der sirengen Gerechtigkeit zugleich empfehlende Hand, 
lungen der Gnade; und die Hoffnung, so gelinde 
als möglich, behandelt zu werden, ist für die Ver l 
hafteten ein wichtiger Beweggrund, sich ruhig und 
sonst untadelich auf dem Carcer zu betragen. B i l l i g 
sollte aber auf allen hohen Schulen ganz genau be? 
stimmt seyn, wie viel der Prorector von jeder Car, 
eerstrafe von ,. 2. 3 Tagen bis zu 14 Tagen hoch, 
siens nachlassen dürfe. Ohne eine solche Bestim, 
luung könnten gelinde Prorectoren von der zuerkann
ten Carcerstrafe so viel nachlassen, daß die Strafe 
selbst dadurch fast ganz vereitelt würde, und noch 
überdem die übermäßige Gelindigkeit einen gewissen
haften und weniger gelinden Nachfolger den Haß 
der Studenten zuzöge. Wenn hingegen der Gnade 
der Richter gesetzliche Gränzen gesetzt sind, so können 
gelinde Prorectoren alle Zudringlichkeiten um gesetzt 
widrigen Nachlaß muthig abweisen, und gewissen? 
hafte Prorectoren können ohne Furcht und Nachtheil 
ihre Pflicht erfüllen. Die Beschränkung des Be
gnadigung«;.'Rechts der Prorectoren ist viel rathsa.' 
wer, als die Vorschlüge, welche lehrer unserer Uni
versität vormahls gegeben haben: daß nämlich jede 
Milderung der gesetzlichen Strafe von der Deputa

tion 
6) lV. S. 38«. u. f. 
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tion erfannt werben müsse, oder daß wenigstens der 
Prorector keine Strafe ohne die Einwilligung des 
Syndicus, oder anderer Mitglieder des Gerichts mit, 
dern dürfe. Die Notwendigkeit, wegen jeder B i t / 
te um Milderung ben der Deputation anfragen zu 
müssen, würde den Prorectoren so wohl, als den 
Pedellen unerträgliche Beschwerden verursachen. 
Noch schädlicher wäre die Theilung des Begnadi, 
gungSlRechtS. Man sann den Prorectoren das aus, 
schließlich« Recht der Begnadigung gern gönnen; 
nur muß es nicht zum Schaden der Disclplin geübt, 
oder ausgedehnt werden. 

Fast eben so nachrhellig, als eine übermäßige 
willkührliche Milderung der Carcerstrafen, ist eins 
ungebührliche Verzögerung derselben. Wo auedrück, 
liche Gesehe, oder eil» beständiger Gesehen gleich 
geltender Brauch es nicht schon eingeführt har, da 
muß es durch Gesehe, oder Brauch eingeführt wer, 
den, daß diejenlqen, welchen man Carterstrafen zu
erkannt hat, solche Strafen in derselbigen Woche 
anzutreten haben, und ihnen also mck>t die Wahl des 
Anfangs der Strafe überhaupt, fondern bloß die 
Wahl der Tage in der taufenden Woche bleibt. Es 
ist gar nicht schwer, diese Einrichtung zu machen, 
und zu erhalte«. Wer sich nicht in der Woche, wo 
er erscheinen sollte, auf dem Carcer einfindet, und 
also dem Prorector so wohl, als dem Pedellen uns 
nithige Müh« macht, muß zur Strafe seines Nnge, 
horsams die ganz« ihm zuerkannte Zeil ohne die ge, 
ringste Verminderuug aushalten. 

Das Preußische landrecht seht auf mehrere Ver-
gehungen Von Studierenden, besonders aufdleStü-

U 4 rnng 
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rung des öffentlichen Gottesdienstes, und auf das 
Anbieten, Annehmen, und Vollziehen von Duellen 
Zuchthaus: und Festungsstrafen nicht bloß von meh
reren Monathen, sondern von vielen Jahren e). I ch 
läugne nicht, daß Studierende sich so sehr vergehen 
können, daß ihre Handlungen mit Zuchthaus, und 
Festungsstrafe belegt werden müssen. Selbst in Göt« 
tingen wurde einem Studierenden, der sich gröblich 
gegen das Mi l l lä r vergangen hatte, vor acht oder 
zehn Jahren eine Festungsstrafe von einigen Monat 
then znerkannt, und vor zwanzig oder dreyßig.Icch, 
ren wurde ein Anderer, der Bücher von der Mblioe 
thek entwandt, oder verstümmelt hatte, als Einer, 
der seines Verstandes nicht recht mächtig war, auf 
eine bestimmte Zeit in ein I r rhaus geschickt. I ch 
läugne aber durchaus, daß das Anbielen oder Ane 
nehmen des Zweykampfs, und jede Störung des üft 
fentlichen Gottesdienstes die harte Strafe verdienen, 
welche das Preußische landrecht daraufgesetzt hat; 
und ich würde mich sehr wundern, wenn diese harten 
Strafen nur ein einziges M a h l wären vollzogen wor< 
den. Noch unausführbarer sind die körperlichen 
Züchtigungen, welche das Preußische Edlct vom 23. 
I u l . ,798- l ) den Urhebern solcher Exceffe androhe 
te , für welche die schärfste Gefänqnißstrafe zu gering 
zu achten sey. Fast eben so befremdend, als die 
Strafe selbst, war die Ar t , wie von dieser Strafe 
gesprochen wurde. "Eine jede solche Züchtigung muß 
als ein väterliches Besserunqomiltel angesehen, sie 
muß im Gefängnisse in Gegenwart der Vorgesetzten 

vollstreckt, 

e) Allqemerne^Gesehe für alle König!. Preußische Uni
versitäten. §. 11. und K. « . 
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vollstreckt, und von diesen mit den nöthlgen Ermah
nungen begleitet werden. Ueberhaupt ist dafür zu 
sorgeu, daß vernünftiges Ehrgefühl des Bestraften 
dadurch nicht gekränkt, sondern derselbe so behandelt 
werde, als wenn er sich noch auf einer niedbrn Schu, 
le, und in den Jahren befände, wo Züchtigungen, 
welche Ellern, u. s. w. veranlassen, in der Folge zu 
keinem Vorwurf gereichen können." Die Vorschlag 
ge des Verfassers der Schrift über die deutschen Uni , 
versitäten sind nicht ausführbarer, aber doch conse? 
quenter, als das Preußische Edict ß). Man würde, 
glaubt dieser Schriftsteller, die Duelle bald abschaf, 
fen können, wenn man sie nur mit entehrenden S t ra 
fen belegte, und diese Strafen nicht bloß an S t « , 
deuten, sondern auch an Kriegern, und Edelleueen voll-
zöge. Ein Edelmann würde sich schwerlich duellk 
reu, wenn diese Handlung unvermeidlich den Vers 
tust des Adel« nach sich zöge; und ein bürgerlicher 
Student würde es wahrscheinlich auch unterlassen, 
wenn sein Nähme dafür an den Galgen geschlagen 
würde. Es ist seltsam, daß man nicht weiß, daß 
man die vorgeschlagenen Mi t te l gegen die Duelle 
längst, aber ohne Wirkung versucht hat: noch selt
samer aber, daß man nicht einsieht, daß es in keines 
Fürsten, und keines Richters Gewalt sey, Hand? 
lungen und Personen entehrend, und ehrloszumachen, 
die von dem ganzen Publice, oder nach der allge? 
meinen Meinung für ehrenvoll, und verehrungswür, 
dig gehalten werden. Wenn man den Nahmen eines 
tapfern Mannes, der sich zur Rettung seiner Ehre 
duellirt hätte, an den Galgen schlüge; so würde der 

Nah« 

, ) S . 186. l87« 
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Nähme den Galgen vieleher ehrlich, «ls der Ga l 
gen den Nahmen ehrlos machen. 

M i t den Carccrsirasen wird auf unserer, und 
wahrscheinlich auf den meisten übrigen deutschen Uni, 
ver'ilätcn bisweilen die Unterschrift des so genannten 
5ol,<>ll, <,be„l»ä> verbunden. D ie Unterschrift des 
collli! > «!>rm^< besteht darin, daß Jemand vor Ge, 
rlcht snnen Nahmen unter ein Papier sehen muß, 
in welchem dem Unlerschriebenen angekündigt wird, 
daß, wenn er sich von nun an wieder eines carcer, 
zvnrdlg "i Vergehens schuldig mache, das cüulllium 
»deunäi unabbiltlich an ihm vollzogen werden solle. 

Eine weise Anwendung dieses Mittels ist für 
die akademische Dleciolln von der äußersten Wich? 
tiqkeit. lMan braucht 5ie Unterschrist des consilij sb-
euncii zuerst alsdann weislich, wenn man sie nicht so 
wohl als Strafe, sondern viel mehr als ein War , 
nnngs, und Besserungs - Mi t te l betrachtet. Höchst 
unzweckmäßig also wäre die Zuerkennung der Unter? 
schrift des consili, abeuncii bey einem ersten jugendli? 
chen Fehler: ein solcher Fehler müßte dann sehr böse 
Anlagen und Fertigkeiten verralhen. Angemessen 
hingegen ist sie, wenn junge ieute hinter einander der 
angewandten Warnungen und Strafen ungeachtet in 
dieselbigen Vergehungen fallen, und die Wiederkehr 
solcher Vergehungen der Universität nachlheilig wird. 
— Wenn junge ieute nicht unheilbar leichtsinnig 
sind, oder unüberwindliche schlimme Neigungen und 
Gewohnheiten haben; so werden sie durch den letzten 
Aufrufzur Besserung zum Nachdenken über sich selbst, 
und zu einem ernstlichen Kampfe mit ihren gefährli
chen Neigungen, und Gewohnheiten veranlaßt. Die 

Unter, 
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Unterschrift deScanllliiadeuncii hat überdem die wohl, 
lhätige Wirkung, daß diejenigen, welche so weit ge< 
kommen sind, auf eine gewisse Art unverletzlich wer
den. Man hält es für schlecht, Händel an solchen 
zu suchen, die bey dem ersten strafbaren Fehltritt das 
caniiliun, Äklimmi erhalten, und damit vielleicht ihr 
ganzes Glück verschwinden sehen werden. 

Die Unterschrift des cunlllii 8beunäi wird zwey-
tens alsdann weislich gebraucht, wenn man sie n i e 
zuerkennt, als wo man fest entschlossen ist, im Fall 
eines neuen carcermäßigen Vergehens das cantilimn 
abcuu^i unabbitllich zu vollziehen. Ein einziger Fall 
einer unzeitigen Schonung würde diesem vortreffli
chen BesserungSi Mi t te l seme ganze Kraft nehmen. 

Die Unterschrift des conlllii abeundi kann ge< 
schärft, oder gemildert werden, je nachdem man sie 
unbedingt, oder bedingt macht. Eine unbedingte 
Unterschrift nöthigt denjenigen, der dazu verurtheilt 
worden, bey dem ersten carcermäßigen Versehen, es 
sey, von welcher Ar t es wolle, die Universität zu 
verlassen. Bedingt hingegen wird die Unterschrift, 
wenn sie das couslli'um adeunc î nur in den beyden, 
Fällen nach sich zieht, wo Jemand sich desselbigen 
Vergehens, um welches willen er schon gestraft wor
den, nochmahlo schuldig macht, oder einen Fehltritt 
begeht, der mit einer bestimmten Carcersiraft, z. B . 
von dren Tagen belegt wird. Ich wünsche sehr, daß 
in den Formularen der Unterschrift des coulllli «K^,» 
6i die angegebenen Unterschiede ledcomahl deutlich 
bemerkt würden. 

Wenn man bey einzelnen jungen ieuten alle 
WarnungS? und Besserungs, Mi t te l vergeblich an: 

gewandt 
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gewandt hat; so bleibt nichts welter übrig, als sie 
von der Universität auszuschließen, oder sie zu ent
fernen : welche Strafen man Consilium abeundi, und 
Relegation zn nennen pfiegt. Man hat diesen aka-
demischen Strafen, wie den Geldstrafen, vorgewor, 
fen, daß sie sehr ungleich, für die Einen zu hart, 
fü'- Andere ganz unbedeutend senen. Diese Vorwür» 
fe fallen auf allen den Universitäten weg, wo man 
das conlilium »beun6>, und die Relegallon auf eine 
zweckmäßige Art zu brauchen versteht. 

Das so genannte conlilimn »deuncli ist eine Er
findung der neuern Zeit. Die älteren akademischen 
Gesetze, selbst die aus dem sechszehnten und sieben, 
zehnten Jahrhundert kennen bloß zweyerley Arten der 
Verweisung: exclullo, und leleßstio. Unter jener 
verstand man eine beständige: unter dieser eine Ver
weisung auf bestimmte Zeit von einem, zwey, oder 
mehreren Jahren. Auch die neusten akademischen 
Gesetze unterscheiden nicht genau genug die verschiel 
denen Arten von cnnljli>5 i,beuu(li, welche man ein? 
führen kann, und auf unserer Universität wenigstens 
in praxi eingeführt hat. M i c h a e l i s ist der erste 
Schriftsteller, der zwar aus Mangel von Erfahrung 
die Sache nicht ganz klar, und vollständig durch, 
schaut, aber doch wahrgenommen hat, daß das con-
lil iuin »Keuncli anders, als bisher, gebraucht wer/ 
den könne. 

Das canstlium »beunck sann man in ein stilles, 
und in ein förmliches abtheilen. S o wohl in dem 
«inen, als in dem andern sind mehrere Stuffen ge, 
denkbar. 

Die 
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Die gelindeste ?lrt des stillen cnttsllii sb'eunäi ist 
diejenige, wo das Haupt der Akademie, oder das 
akadenusche Gericht Jemanden die Matrikel abnimmt, 
oder das akademische Forum aufkündigt, ohne ihn 
zu nötbigen, dle Univ.'rsttätS: Stadt zu verlassen. 
Der Grund, warum man die Matrikel abnimmt 
oder das akademische'Forum aufkündigt, ist gewöhn? 
llch kein anderer, alv'daß Personen entweder nie die 
Bedingungen erfüllt haben, oder wenigstens jetzt 
nicht mehr erfüllen, unter welchen man ihnen die 
eine gegeben, und sie unter das andere aufgenommen 
hat. Die akademische Obrigkeit in Güttingen for
dert Matrikeln zurück, die entweder̂  vott unwürdigen 
Schülern, oder vvn Vagabonden erschlichen worden, 
welche auf Unkosten anderer leben wollen. Auch 
kündigt sie alle halbe Jahre das akademische Forum 
solchen Personen auf, dle vier Jahre studiert haben, 
und entweder keine Collegia mehr hören, cider die 
hiesigen gelehrten Anstalten nicht mehr benutzen. Das 
akademische Gericht hat auch schon manchmahl S t M -
tmdern, die sich nicht gut betrugen, gedroht, ihnen 
die Matrikel abzunehme's, und sie dadurch unter die 
Gewalt des Magistrats^i id derPolizey CommWon 
zurückzubringen. 

Eine härtere Ar t des conlilii tlbeunäi ist diese, 
wo man junge ieute nöHig l , die UMversitüts Stadt 
zu verlassen, ohne daß ihnen die Strafe der Verweil 
sung nach einem förmlichen Unheil der Deputation 
angekündigt wird. Diese Art des cuuülii al,euucli 
braucht man in Göningen nicht gehen gefährliche 
Verführer, sondern gegen schwache Verführte, die 
plötzlich gerettet werden müssen, entweder aus den 
Schlingen böser Gesellschaften, in welche sie gefallen 
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sind, oder au« der Gewalt böser Gewohnheiten, von 
welchen sie nur unter der genauen und forl^esehten 
Aufsicht im väterlichen Hause zurückgedrncl-t werden 
können. Man schreibt entweder den Eltern, daß sie 
ihre Söhne bmnen einer bestimmten Zeit abrufen, 
oder man sagt den Studierenden selbst, daß sie sich 
in der Sti l le entfernen müssen, wenn sie sich nickt eis 
nem förmlichen (,'c)u5,Ii<) »beuncii aussehen wollen. 
Der wesentliche Unterschied des stillen coulilii »Keuncli 
von dem förmlichen besteht darin, daß diejenigen, 
welchen mau bloß gerachen hat, wegzugehen, nach 
einem halben Jahre zurückkommen können, ohne um 
die Reception anzuhalten, und daß auch ihre Nah
men nicht unter den Nahmen der förmlich Verwiese
pen den verschwlsterten Universitäten gemeldet werden. 

Das eigentliche, oder förmliche (^onl1Ill,m »l,. 
euncU ist, wie M i c h a e l i s richtig sagte, wahreres 
segatioy, nur ohne Patent. Unterdessen kommt wes 
niMens in Göttingen bey dem förmlichen ^unli l io 
sehr viel darauf an, aus welcher Ursache diese Strafe 
zuerkannt worden: ob wegen eines Duells,.Dem 
man Ehrenhalber nicht ausweichen konnte, oder we
gen wlederhohlter grober Ercefse, und arger Hän, 
del, oder wegen unverbesserlichen, und für Andere 
verderblichen UnfieisseS, u. s. w. Wer bloß um ei-
ües Duells willen, das er auf alle mögliche schickli« 
che Arte« zu vermeiden suckle, das conlilium abeuncli 
erhält, und sonst untadelich in Rücksicht auf Wan
del und Fleiß ist; der kann sicher darauf rechnen, 
daß er zur Belohnung seines FleiffeS, und, seiner gu, 
len Aufführung in. einigen Wochen wieder aufgenom
men wird. Solche hingegen, die Händel, und 
Quelle frcventsich gesucht, oder andere grobe und ge, 

fährlich« 
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sährliche Excesse ohne Hoffnung der Besserung fort
gesetzt haben, werden entweder gar nicht, oder erst 
nach einer geraumen Zeit wieder aufgenommen, wo 
man vernünftiger Weise erwarten kann, daß sie ihre 
Arrzuvenkcn und zu handeln geändert haben. D i« 
Strafe des conl^ii ubeuncii lhut in unserm iande nur 
dem Glücke derer, die gar mcht wieder aufgenommen 
werden> einen unersetzlichen Schaden. Solchen jun
gen ieuten hingegen, welche die Universität wieder 
aufgenomnun, und denen sie nach der Reception das 
Zeugniß eines exemplarischen FleisseS und Wandels 
erlheilt hat, wird die Strafe eines jugendlichen Fehl» 
trittS nicht weiter zugerechnet. Die Deputation 
kann zwar das conllliuln «dsun^i zuerkennen, aber 
nicht wieder aufheben. Die Königliche Regierung 
allein läßt eine solche Begnadigung widerfahren, und 
zwar nach Berichten, die von der Deputation elnge-
fordert werden. Verwiesene müssen sich wenigstens 
in einer Entfernung von zwey Meilen von Göttingen 
aufhallen, und eben deßwegen findet der Mißbrauch, 
dessen M i c h a e l i s erwähnt I,), selten, oder nie-
mahlS mehr Stat t . Verwiese,«, die sich heimlich 
wieder in die Stadt einschleichen, sind in Gefahr> 
arretirt, und aus eine schimpfliche Art über die Grün, 
ze gebracht zu werden. Bürger und Studenten, 
welche notorisch-Verwiesene aufgenommen haben, 
müssen belrächtttche Geldbußen erlegen, oder in das 
Gefüngniß wandern. Neuere Schriftsteller glaubten, 
daß Ausländer sich um das couiUiuln l,deun6i nie,nt^ 
oder gar nicht bekümmerten,. well es. ihnen gleich« 
gültig sey, wo sie studierten >). I n Göttingen wird 

das 
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das coiMium absnnäi selbst von den reichsten und 
unabhängigsten Anständen» sehr gefürchtet, weil 
durch diese Strafe doch immer ein halbes Jahr des 
akademischen Gebens auf eine gewisse Art verloren geht, 
und weil das Gerücht, von Güttingen fortgeWckt 
worden zu seyn, wenn auch nicht der künftigen Be-
fürderung, wenigstens dem Rufe der Bestraften 
Schaden thnt, da es in ganz Deutschland bekannt 
ist, daß man in, Götllngen sehr gelinde straft, und 
daß ein c<i!n'l!nnu ^ouncii, auf welches nicht eine ball 
dige Receplion folgt, nicht ohne die wichtigsten Grün
de zuerkannt wird. Wenn Stadtkinder, etwas be, 
gangell haben, was die Gesehe mit dem cnnllüo ab« 
euniU strafen, so nimmt man ihnen entweder bloß 
die Macrikel ab, oder man verwandelt das cnulljium 
Äkem^i in eine verhältnismäßige Carcerstrafe, weil 
Hey Einheimischen das cctn<li<!uni>icheuucii eine wahre 
Landesverweisung wäre,, und dadurch die Eltern 
mehr, als die Kinder würden gestraft werden-. 

Die Relegation ist eine Verweisung von de« 
Universität, die dem Schuldigen nicht nur von der 
akademischen Obrigkeit angekündigte sondern anch 
dem Publica mit niehr, oyerwenigerWeräusch bekannt 
gemacht w^rd. Die,gelindeste Relegatiomistdie, wo 
man.bloß ein schriftliches Relegalions/Patent an das 
schwarze Bret t schlagen läßt..' 'Durch gedruckte Re, 
legmionS-Palente wird die vrkhäuyte Strafe bekauw 
tev, weil die Pedellen Exemplare dieser Patente, in 
alle die Häuscr> bringen, denen die el'Wenenen Di f t 
sertcuwnen zugetragen.werden^ Ein,<» höhere Schür« 
sung desteht darin, daß man die Relegationsl Paten
te cm die Obrigkeiten des icmdes schickt, .aus welchen 
die Relegirten gebürtig sind, oder gar die St raf t so 

wohl. 
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wohl, als die Ursachen derselben in den Zeitungen 
bekannt macht. Ans diese folgt endlich die le ie rnd 
cum infilmig, die auf unserer Universität bey Mens 
schendensen nicht zuerkannt worden ist, und womit 
bloß solche Verbrechen gestraft werden, welche ihre 
Urheber auch ohne richterliche Aussprüche ehrlos mal 
chen wurden. Durch die Verabredung mehrerer Höfe, 
welche den von Einer Universität relegirle», jungen beu
ten den Zutritt zu den verschwisterten hohen Schulen 
verschließt, ist die Relegation eine viel härtere Strafe 
geworden, als sie vormahls war: ein Umstand, auf 
welchen menschliche Obriqfelten Rücksicht nehmen 
müssen. Was sonst nur öffentliche Verweisung von 
Einer hoben Schule war, ist jetzt Verweisung von 
allen oder dock von den berühmtesten Universitäten: 
durch welche Strafe manchen Zungen teuten die Fort/ 
sehung ihrer Studien unmöglich gemacht wird K). 

I X . 

Ueber die Verhältnisse der akademischen Obrigkeit 
zu alidercit Obrigkeiten. 

Es ist für eine jede Universität, deren Obrigs 
keit nicht über alle übrige Einwohner eben so viele 
Gewalt hat, als über die Angehörigen der hohen 
Schule, äußerst wichtig, daß ihre Obrigkeit mit 
den Obrigkeiten des OrlS und der nächsten Nachbar, 
schaft in einem freundlichen Vernehmen stehe. Der 
Magistrat, die Poli;el)-Behörde, und das Mi l i tä r 
können, wenn sie einer hohen Schule wirklich wohk 
wollen, derselben sehr viele Vortheile verschaffen, 

wesentl 
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wesentliche Hülfe leisten, und große Schäden abwen, 
den. Sie können aber auch, wenn sie feindselig ge-
sinnt sind, alles dieses unterlassen, oder zu spät thun, 
ohne daß man deßwegen Klagen zu erheben, oder sie 
gehörig zu beweisen im Stande ist. Gewissenlose 
Wirthe und Wucherer, um nur dieses allein anzufüh/ 
ren, liederliche Weibspersonen und deren Heger, und 
Hegerinnen, und andere verderbliche Menschen, die 
nicht unter der Botmäßigfeit der Universität stehen, 
treiben ihr Unwesen öffentlich und ungestraft, wenn 
nicht die akademische Obrigkeit und die städtische Po, 
lizey< Gewalt genau verbunden, oder wenigstens ge< 
nau zusammenstimmend sind 1). 

Die Geschichte der Universitäten lehrt, daß die 
akademische und städtische Obrigkeit, die Professoren 
und Studenten auf der einen, und die Bürgerschaft 
auf der andern Seite in älteren Zeiten viel feindse
liger gegen einander gesinnt waren, und viel öfter in 
die blutigsten Feindseligkeiten ausbrachen, als in dem 
zuletzt verflossenen Jahrhundert. Selbst im acht! 
zehnten Jahrhundert hörten zwar allmählich die ge, 
fährlichen Gewaltthätigkelten der Angehörigen der 
hohen Schulen gegen die übrigen Einwohner der 
Universität«!-Städte, und umgekehrt, je länger je 
mehr auf. Allein auf den meisten Universitäten zeig
te sich doch immer noch eine merkliche Spannung zwi
schen den Mitgliedern der hohen Schule und den 
übrigen Classen von Einwohnern, noch mehr zwischen 
der akademischen Obrigkeit, und den übrigen consti-
tuirten Gewalten des OrtS. Die hohen Schulen 
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«hielten von Anbeginn an, oder bewarben sich um 
Vorrechts, die den bürgerlichen Gewerben Nacktheit 
lig waren, oder zu seyn schienen. Die Mitgl ie, 
der der hohen Schule maaßten sich «ine gewisse LuZ 
perioriiät über.die übrigen angesehenen Emwohnee 
der UniversitälS, Städte an, oder die letzteren alaub, 
ten wenigstens, daß sie von jenen gering geschähe 
würden. Die Wirkungen dieser Entfernung der Ges 
müther zeigten sich dadurch, daß man die Universi« 
täten so wenig, als möglich, unterstützte, und so oft, 
als nlüqlich, neckte und befehdete: daß man bey del« 
geringfügigsten Anlässen Beschwerden einrelclue, und 
bey den unbedeutendsten streitigen Puncten den hart/ 
näckiqst̂ N Widerstand leistete. Dieser Fehdezustand 
verschwand nicht eher, als bis dle Obriqfelten, und 
Mitglieder hoher Schulen nicht bloß in Worten, so«L 
dern durch die That bewiesen: daß ihnen die Woh l i 
fahrender Stadt nicht weniger, als die der Univer
sitär am Herzen liege: daß man einem jeden Bürger, 
wann er gegen Universitär-Verwandle gegründete 
Klagen führe, auf das schnellste Recht verschaffe: 
und daß man einem jeden Diener oder Bürger des 
S taa ts , ohne Rücksicht auf Stand und Ti te l , nach 
dem Verhältnisse seiner persönlichen Vorzug«.und 
Verdienste achte. 

Es ist aber nicht genug, daß die akademische, 
und städtische Obrigkeit, und die Untergebenen von 
Beyden sich herzlich wohlwollen. Wenn ein solches 
Wohlwollen nicht bald unterbrochen werden soll; so 
müssen beyderley Obrigkeiten in eine solche Verbitte 
düng geseht werden, daß die Eine der andern chr« 
Wünsche und Klagen augenblicklich und ohne Weit , 
lüuftigleil mittheilen, und eben so schnell und leicht 
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entstandene oder zu befürchtende Mißverständnisse 
aufklaren sann. Diese Absicht hat die Königliche 
Regierung auf unserer Universität dadurch zu erreit 
chen gesucht, daß sie mehrere Mitglieder der Unlver« 
sität, und zuletzt den Assessor der akademischen Ge, 
richte zu Bensihern der Polizey-Commission gemacht 
hat. Der Assessor der akademischen Gerichte übernimmt 
die Mittheilunqen zwischen dem akademischen Gerlch, 
te, und der Universitär - Deputation einer- und 
zwischen der Polizey < Commission anderer SeltS. 
Nack der jetzigen Einrichtung ist es kaum möglich, 
daß die akademische Obrigkeit, und die Polizey:Com, 
Mission gegen einander aufstehen, und sich gegensei
tig bey der Königlichen Regierung anklagen sollten: 
welche Klagen in älteren Zeiten sehr häufig waren. 

D ie Königliche Regierung hat der Georgia 
Augusta das Recht ertheilt, auch an solchen Orten, 
die unter benachbarte Aemter oder adeliche Gerichte 
gehören, von ihren Untere Bedienten vlsitiren, und 
liederliche Weibspersonen, Spieler, oder andere 
gefährliche Menschen gefänglich einziehen zu lassen. 
D ie Vorgesetzten der Dorfschaften sind angewiesen, 
den Unter»Bedienten der Universität nicht allein kel, 
ne Hindernisse in den Weg zu legen, sondern ihnen 
Vielmehr hülsreiche Hand zu leisten. 

Sechster 
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Sechster Abschnitt. 
Ueber Facultäten, Prüfungen, und Promotionen, ober 

die Ertheilung atademischer Würden. 

as Wor t Facultät wird in einer doppelten Be 
deutung genommen: einer allgemeinern, und 

einer engern. I n der allgemeinern Bedeutung ver, 
steht man unter Facultät eine Classe von Lehrern aus 
hohen Schulen, die verpflichtet, oder berechtigt ist, 
«ine gewisse Anzahl von Wissenschaften der studieren
den Jugend vorzutragen. I n dieser Bedeutung des 
Wort« sagt man, daß selbst außerordentliche Pro'« 
fessoren, oder Privat-Docenten zu dieser, oder jener 
Facultät gehören. I n einer engern Bedeutung heißt 
Facultät so viel, als eine Classe von lehrern, die 
nicht bloß verpflichtet, oder berechtigt ist, gewisse 
Wissenschaften vorzutragen, sondern auch das Vor» 
recht besitzt, vollendete Jünger, oder andere Gelehr, 
te, die sich darum bewerben, zu prüfen, und denen, 
welche man tüchtig befunden hat, gewisse akademische 
Würden, und mit diesen Würden die Freyheit zu er, 
theilen, die Wissenschaften, in denen man sie geprüft 
hat , wieder lehren, oder üben zu dürfen. I n der 
engern Bedeutung braucht man das W o r t , wenn 
man sagt? daß dieser oder Jener ein Mitglied einer 
gewissen Facultät geworden, oder noch kein Mitgl ied 
der Facultät sey. 

Daß die Elntheilung der lehrer hoher Schulen 
in gewisse Facultälen kein nolhwendiges Insti tut hoe 
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her Schulen sey, erhellt allein daraus, daß die bey» 
den ältesten hohen Schulen in Europa ein halbes 
oder ganzes Jahrhundert bestanden hatten, bevor sich 
eigentliche Facultäten auf denselben bildueu. Auf 
der andern Seite aber beweist die allgemeine Annahm 
me von Facultäten, von akademischen Prüfungen 
und Promolionen, daß alle diese Dinge in dem Wei 
sen hoher Schulen fest gegründet seyn müssen. Die 
Facultäten hatten in den ersten Jahrhunderten nach 
ihrer Emslehuna eine ganz andere Gestalt, als sie 
in unseren Zelten haben. Zuerst besaßen so wohl die 
Facnlläien, als die Häupter derselben, die Dekane, 
ganz andere Vorrechte, als jetzt. Die Facultäten 
wachten und änderten Statute; und die Defani üb< 
zen nicht bloß über die Studierenden, sondern auch 
selbst über die lehrer eine gewisse Gerichtsbarkeit aus, 
Besonders lag es auf mehreren Universitäten den 
5dekanis ob, die zu haltenden Vorlesungen an die 
Mitglieder der Facultät zu verlheikn und darauf zu 
achten, daß die Vorlesungen gewissenhaft gehalten 
würden. I n den akademischen Würden gab es meh
rere Hauptstuffen; und jede Hauptstuffe ryar in meh, 
ters Nnlerstuffen abgelheilt, als wir jetzt kennen. 
Man stieg vom Baccalaureat zur ticenz, von der 
iicenz zum Magisterio, oder Doctorat hinauf. Selbst 
unter den Baccalauren wurden die Einen einfache, 
die anderen laufende, und noch andere gebildete ge
kannt. (Limplic«, curreütel, larlnzti). Der ßtuf« 
senleiler akademischer Würden entsprach die tänge 
der Zeit, welche man brauchte, utn alle Staffeln 
von der untersten bis zur obersten zurückzulegen. 
Die Philosophie MUM man drey oder vier: die 
Vtedlcin, die Rechte, und Theologie fünf bis sieben, 
«der noch mehrere Jahre studiert haben, um zu den 
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höchsten Würden zu gelangen. Ohngefähr so, wie 
in jeder Facultät die verschiedenen Würden auf ein
ander folgten, hoben sich die verschiedenen Wissen
schaften über einander hinaus; und ein gleichzeitige« 
Studium mehrerer ungleichartiger Wissenschaften 
war ganz unerhört. Man liest keinen, der nicht die 
Gnmmatik und Rhetorik vollendet Halle, zur Phi , 
losophie, und noch weniger ließ man Jemanden zum 
Studio der Theologie, u s w . zu, von welchem 
nicht der vorgeschriebene philosophische Curs vollen-
det worden war. I n der Philosophie hielt man keii. 
nen für vollendet, der nicht wenigstens Eine der vhi< 
losophifchen Würden erlangt hatte; und eben daher 
war auf den älteren Universitäten die Zahl derer so 
groß, die jährlich in der Philosophie promovirt wur< 
den. Auf mehreren hohen Schulen bestimmte man 
nicht bloß die Zeit, während welcher, sondern auch 
den Ort, wo man studiert, und die Bücher, über 
welche man gehört haben mußte, wenn man sich um 
die akademischen Ehren bewerben wolle. I m Durch, 
schnitt waren die Feierlichkeiten und Unkosten von 
Promotionen in den älteren Zeiten viel größer, als 
sie jetzt sind. Es ward leichter, die Zeit de« S m , 
dierens abzukürzen, die Feierlichkeiten und den Auf
wand von Prüfungen und Promolionen einzuschrän, 
ken, als die übrigen Mißbräucke von beyden abzu? 
schaffen. Man klagte vom , ) . bis in das sechszehn, 
le Jahrhundert hinein noch lauter, als jetzt, daß 
die Examinatoren und Promotoren auf hohen Schul 
len bestechlich, oder zu gelinde seyen, und daß die 
akademischen Ehren an Unwürdige verschwendet wür
den. Es ist der Mühe werth, einige Zeugnisse hier? 
überbeyzubringen, weil manche Schriftstellerin dem 
falschen Wahne stehen, als wenn eine übermäßige 
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Gelindigkelt in Prüfungen, und die Ertheilung aka
demischer Ehren an Unwürdige erst in neueren Zeiten 
entstanden seyen. 

Die lehrer in Bologna waren übermäßig ge< 
linde gegen Candldaten fast von dem Augenblicke ai , 
wo ihre bisherigen Schüler von ihnen verlangt:«, 
daß sie dtrselben prüfen, und denen, welche die Prü« 
fungcn rühmlich überstanden hätten, ein Zeugniß der 
Gcl^brlamkcit, und iehrfähigkeit ertheilen möchten. 
Die große Menge von Unwürdigen, welche mon zum 
iehramte angenommen, oder zugelassen hatte, war 
die Ursache, daß der Pabst H o n o r i u s schon im 
I . 12 »9. dem Dechaneen der Domkirche das aus< 
schließliche Vorrecht schenkte, die iehr.-Freyheit zu 
ertheilen, und zwar nur denen zu ertheilen, welche 
zuan vorher auf das strengste geprüft habe m). Die 
Italiänischen hohen Schulen waren am frühesten, 
und blieben auch in der Folge am meisten berüchtigt 
wegen der übermäßigen Gelindigkelt gegen die zu 
Prüfenden, und wegen ihrer lelchtigkell in der Eri 
theilung zfademischer Würden. Auf der Universität 
zu Padua und anderen Italiänischen Universitäten 
entstand die Gewohnheit, daß die zu Prüfenden 
Beystände mitbringen durften, die ihnen die Ant« 
werten auf die vorgelegten Fragen in die Ohren stü« 
sierten. Man untersagte diese ärgerliche Sitte mehr-
Wähl, aber vergebens n). Candidaten, die Ehrge, 

fühl 
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fühl genug hatten, um nicht bloß nachzulallen, was 
man ihnen zuflüsterte, gaben sich eine Zeitlanq bey 
solchen Personen in die lehre, welche juuqe leute 
durch ähnliche Fragen, dergleichen ihnen von den 
Examinatoren vorgelegt wurden, zustutzten c>). I m 
Anfange des gegenwärtigen Jahrhunderts machte 
man es denen, welche die akademische Würden be
zahlen konnten, noch leichler. "Ich lernte, sagt 
August in leyser in einer Rede, die er im I . 
1722. zu Helmstädt hielt p) , zu Padua einen Deutl 
scheu kennen, der Doctor der Rechte werden wollte. 
Man setzte das Examen auf den dritten Tag an, unV 
gab dem Candidaten ein Papier, auf welchem so 
wohl die Fragen, als die Antworten geschrieben staw 
den: mit dem Bedeuten, daß er durchaus nicht an
ders antworten dürfe, als ihm vorgeschrieben wor
den. Ich hörte, daß die übrigen Facultäten aus 
eben die Art verführen, wie die juristische. Ein jun, 
ger Mann schämte sich, die Fragen gerade so zu beanti» 
werten, wie man ihm vorgeschrieben halte; und Hn, 
derte deßwegen die Antworten ab. Diese Abwel, 
chungen von der erhaltenen Vorschrift brachten die 
Examinatoren so sehr auf, daß sie den Candidaten 

gewiß 
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gewiß abgewiesen haben würden, wenn nicht Einer 
der tehrer nachdrückliche Fürbitten für ihn eingelegt 
hätte. Die Inaugural, Disputation war nicht qe-
fährlicher, als das Examen gewesen war. Der Re? 
spondent ladete mich nebst zwey Anderen ein, und 
übergab einem jeden Opponenten Formulare der Eine 
würfe, welche er zu machen habe, nebst den Ant? 
Worten, die darauf erfolgen sollten. Man erklärte 
«< für unverzeihlich, wenn Jemand zu den überlie
ferten Einwürfen etwas hinzuthun, oder nicht gleich 
Mit der ersten Antwort zufrieden seyn wolle. Unter 
diesen Umstanden wurde es dem Candldaten nicht 
schwer, seine Gegner zu widerlegen; und der ganze 
Streit war in weniger, als einer Stunde geendigt." 

I n Frankreich waren die Prüfungen nicht stren« 
ger, und die, welche die akademischen Ehren em
pfangen hatten, nicht würdiger, als in Italien. 
Man nenne mir, schreibt V i v e s q), aus den letzten 
zwey Jahrhunderten auch nur Einen, den man um 
seiner Unwissenheit, oder seines schlechten Wandels 
willen abgewiesen hätte. Eben deßwegen sieht man 
lu Frankreich so viele gemeine Handwerker, ja selbst 
so viele Diebe und Räuber, die mit den Ehrennah
men von Baccalaureis, oder Magistris geschmückt 
sind. Auch in Italien, und selbst in Deutschland 
maugelt es an solchen Menschen nicht. Daß V i -
ves gar nicht übertrieben habe, sieht man aus einem 
Statut, welches die fgcult« »rtium in Paris im I . 
7503. machte, und um seiner Wichtigkeit willen in 
Stein graben ließ. I n di»sem Statut hieß es: "alle 
Tage erlangen die Magister-Würde, Pferdehänd
ler, Viehhändler, und andere gemeine leute, die 
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vlcht allein nichts vom A r i s t o t e l e s , sondern auch 
nicht einmahl von den ersten Elementen der Gramma
tik wissen r ) . Hier liegt die Quelle der Uebel, von 
welchen wir gedrückt werden. Wei l man solche Men< 
schen auslacht, so glaubt man, daß wir ihnen ahn, 
lich seyeN, und spottet auch über uns und unsere P r i i 
vilegien. — Michio ist daher nochwendlqer, als 
zu verordnen, daß man nicht in einem Jahre dl< 
Würde eines Baccalaureus, und eines Ucemialen er« 
langen könne." —- Dieß Statut wirkte eben so we, 
n ig , als alle übrige Maaßregeln, welche man in der 
Folge gegen dieselblgen Uebel ergriff., Wenn die Gei 
brechen der Facultüien, und die Mißbrauche bey 
Prüfungen und Promotionen auch weder so zahlreich^ 
noch so groß sind, als sie vermähle waren < oder als 
sie sich jetzt noch außer Deutschland finden «); so sind 
sie doch immer so bedeutend, daß man fen Facultas 
« n , besonders der medicinischen und juristischen, ei» 
neu nicht weil entfernten unvermeidlichen Fall vor5 

heri 

r) s«iaei I M . l lniv. ?»ris. V i . p. I I . äcce^unt enim 
«li n»nc mgzitterii <iiGnit2tem primo ^uoc^ue clie ^znlo^ 
ne«, ^auilione«, et dudulci, <̂ ui n<xn solum non ^ri» 
ftot^iem, ie<i ne <ü»tc»ne» ^ui(jc,u, P,in»2e^ue ruckmen» 
t» ^iclicere. 

«) I n Oxford ist den den Disputationen, welche die 
b«t?Kelo« l)f »rtl halten. Niemand gegenwärtig, als 
wer Amtshalber da seyn muß. Man hält eS so gar 
für eine Unhöflichteit. wenn Andere kommen, die 
von Amtsroegcn nicht nolhig hätten, zu erscheinen. 
Solche Disputationen danern kaum eine Halde Stun< 
de. Da diese Ucbunqen nach den Statuten von l . 
bis 3 Uhr dauern sollen, so sitzen der Präses, der 
Nespondcnt, und die drey Opponenten die übrige Zeit 
in tiefem Stillschweigen, und lesen Romane, oder 
andere unterhaltende Schriften. Wendebern M. 
S . 5l«. 5lV. 
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herverkündlgen sann, wenn nicht ihre Mängel aus 
dem Grunde gehoben werden: welches ich wenigstens 
nicht zu hoffen wage. 

Unter den neueren Reformatoren von Univer, 
sitsten hielten es Einige für eine wichtige Verbesse
rung, wenn die Zqhl der Facultälen vermehrt, oder 
zvenn wenigstens den geprüften Candidalen die höch
sten Ehren in der Wissenschaft, in welcher sie sich am 
Meisten ausgezeichnet hätten, ertheilt wurden. Man 
errichtete zuerst ln Gießen im I . 1777. «ine oekono, 
nni'che, un^ schon vorher in Stuttgart eine mililä, 
tische ,^acullät t). Auf der verbesserten hohen Schu, 
le zu Mainz wurde außer den bekannten vier Facultä, 
ten noch eine hlitorisch statistische, und ein« camera-
lischt gestiftet u). Der Gedanke, daß man die hoch, 
sten Würden in jeder Wissenschaft, welcher Jemand 
sich am meisten gewidmet habe, erthrilen müsse, geht 
weit über die neuen Vervielfältigungen von Facullä, 
ten hinaus v). 

Es war allerdings eine gedankenlose Nachah« 
mung der Pariser Universität, daß man auf den mel.-
sten hohen Schulen nur vier Facultälen errichtete. 
Man würde Mancherley Verwirrung und Unannehm, 

llchkel, 

t) Das Universitär'Wesen in Briefen i?82. S. «5. 
«) Neue Vers u. s. w. S. 195. 
v) / 'o/l/cs^. ^el//e»> ln seinen ^lißitatiz <I« Nnre ^c«cle« 

m>2rlim ln'amuveo^o l^!mst».ln 172z. 4. u. 2Ü. sagte: 

illißlllorum sciemiarlim co»5cr?»!itlll'. s^ili liullic mn^i» 

diente», ^»lalcm ^otillnnlnu esllcNtimli« s^ecien, »» liae 
«loKure Huarrcre <iebel«u5. 8l>»t enim in l l l i» , <̂ ui 
wl»tnoll» et Kilioeil»« ^rorlus jznor»nt. et«. 
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llchkeiten vermieden haben, wenn man die aus hee 
terogcnen Elementen bestehende, und unverhälmiß-
mäßig zahlreiche philosophische Facultas in mehrere 
getheill, oder wenigstens in jeder Haupt - Wissem 
schaft Docioren creirt Halle. Auch waren Beyspiele 
von beyden vorhanden. Auf der Universität zu Caen 
machten die iehrer des Römischen, und die iehrer 
des Kanonischen Rechts zwey verschiedene Facultäten 
aus 'v). M a x i m i l i a n der Erste errichtete in 
Wien im I . 150,. eine poetische Facultät, und gab 
ihr das Recht, den poetischen iorbeer zu ertheilen x). 
I n Bologna machte man iioAulez arm notari»« y ) , 
wie in Oxford Doctoren der Musik. Auf der ersten 
dieser beyden hohen Schulen waren claätor« 6r»m. 
MAticge älter, als OocIore« 1o^lc«e; und die clc>6tc>> 
1« plliloso^lzise oder »rtium wurden erst im Anfan
ge des 14. Jahrhunderts creirt. 

Eine Vervielfältigung von Facultäten auf schon 
bestehenden hohen Schulen ist wegen mancher damit 
verbundenen Schwierigkeiten nicht anzurachen. Nach 
den Statuten hat eine jede Facultät bestimmte An, 
spräche an die Ehre und Voriheile des ProrecloratS. 
Würden nun die Facultäten, und mit den Facultäten 
die Zahl der Mitglieder des Senats vermehrt; so 
könnten die nach den Statuten eingerichteten Facule 
täten mit Recht klagen, daß man ihre wohlerworben 
nen Rechte schmälere. Wenn Facultäten getheilt 
werden sollten; so würde eine solche Theilunq die 
philosophische Facultät am meisten treffen. Geseht 
nun, man zerle zte die bisher bestehende philosophische 

Facul, 
n) F«/"e, ttitt. Univ. Paris. V. 84Y. 
i ) conlpeit. 5M. Univ. Vienucnli«. I I . ÜF. 
7) 5««?. I. 437. 
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Facultät in die philosophisch.mathematische, in dl» 
historisch-statistische, und in die cammeralistische; so 
würden wahrscheinlich die Mitglieder aller dieser Fa« 
cultäleu zugleich einbüßen. Zuerst sann man gar 
nicht annehmen, daß die cammeralistisch - statistische, 
oder dle historische Facultät so viele Promotionen er
halten würden, als die philosophisch-mathematische; 
und von dieser Seite also müßten die ersteren gegen 
die letztere verlieren. Auf mehreren Universitäten 
erhält die philosophische Facultät einen bestimmten 
Theil der InscrivtlonS.'Gelder. Wollte man nun 
nicht bloß die Mitglieder der philosophisch, malhema« 
tischen, sondern auch der historisch-statistischen, u„0 
der c.nneralistischen Facultät an den Ins^lp l ione, 
Geldern Thell nehmen lassen; so würden die ehemah, 
ligen Mitglieder der ungelheillen philosophischen Faz 
cullät nach der Theilung weniger erhalte«, als sie 
vorher erhielten. 

V ie l ausführbarer, als die Errichtung neuer 
Facultälen, wären die Promotionen in einzelnen Wis, 
senschaften, aufweiche Candidaten sich am meisten ge« 
legt, und welche sie vorzüglich zu lehren, oder zu 
üben sich vorgesetzt hätten. Es läuft in den meisten 
Fällen gegen die offenbare Wahrheit, wenn man Can, 
didaten für Docloren, d. h. für tehrer, oder auch 
nur für vollendete Schüler beyder Rechte, oder der 
Chirurgie und Medicin, oder der Philosophie er< 
klärt. Ich sehe nicht die geringste Schwierigkeit, 
warum man nicht Docloren des peinlichen Rechts 
und des juriz public!, oder Docloren der Chemie, 
Botanis, Naturgeschichte, u. s. w. oder der Mathe, 
matif, der Geschichte, der Philologie und Kricif, 
u. s. w. creiren könnt». Wenn man dieses lhäte, ss 

würden 



würden die Titel der Doctoren nicht nur wahrer und 
bestimmter, als bisher seyn, sondern diese Neuerung 
würde vielleicht auch einen sehr glücklichen Einfluß 
auf die Examina haben. Alan könnte nämlich Cane 
didaten, die nur in Einer Wissenschaft promovire« 
wollten, in dieser Wissenschaft vorzüglich prüfen. 
Junge leute würden also nicht mehr nöthiq haben, 
viel Zeit damit zu verlieren, daß sie sich bloß um des 
Examens willen aufWiffenschaften vorbereiteten, mit 
denen sie sich wenig, oder gar nicht beschäffligt ha
ben, und auch in der Zukunft nicht beschäftigen wol
len. 

Zu den beträchtlichen Mängeln von Facultälen 
rechnet« man in unseren Zeiten die Verschiedeuheit 
des Ranges, oder die Eincheilung in höhere und 
niedere Facultälen. "D ie Benennung von hohen 
und mederen Facultälen, sagt ein neuerer Schriftstel
ler 5) , rührt von dem Unsinne des vormahligerr 
Mönchsweseno her. Es kann unter den iehrern keil« 
Unterschied, oder Vorzug Sta t t finden, als einzig 
und allein nach dem Elfer, mit welchem sie ihre Wis, 
senschaften vortragen, und nach dem Nutzen, wel« 
chen sie der Akademie verschaffen. W i r haben zwar 
«ine Art von Rang unter den Facultälen eingeführt. 
— allein die Wissenschaften kennen seinen Rang, und 
es sind mir oft dabey die Esel aus der Fabel einge, 
fallen, die einen besondern Vorzug verlangten, weil 
sie die Goldsüule trugen. 

Es findet allerdings ein Rang unter den Wis
senschaften, und den lehrern der Wissenschaften Stat t . 
Nicht alle Wissenschaften erfordern gleich viel Kopf 

und 
») Fabr ic iuS G. 75» 74-
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und Fleiß. Noch weniger stiften sie alle gleichen 
Muhen, und verschaffen denen, welche sie besitzen, 
lehren und üben, gleiche Vorchetle. Wie sollten sie 
sich dann nicht nach diesen Gründen von jeher clasfi-
ficlrt haben, und noch immer classificiren? 

Die Theologie war weder in Bologna, noch 
in Pari« die erste Wissenschaft, die auf diesen alte, 
sten hohen Schulen gelehrt wurde, und den ersten 
Grund ihres Ruhms legte; und doch gestatteten in 
Bologna die Rechtslehrer, in Paris, die tehrer der 
freyen Künste den Gottesgelehrten freywillig den er
sten Rang, so bald man sich in Facultäten abzulhei, 
len anfing. Man kann leicht denken, daß die lehrer 
der älteren Universitäten, die von jeher höchst eifer, 
süchtig auf ihre Rechte waren, der theologischen Fae 
cultät einen solchen Vorzug nicht ohne die einleuche 
tendsten Gründe eingeräumt haben. Diese eiulenche 
tenden Gründe waren folgende. Als die ersten Uni, 
versitäten entstanden, war die Geistlichkeit schon 
Jahrhunderte lang in dem Besitze des Ranges über 
idie tayen; und die iehrer der übrigen Wissenschaften 
lthaten also weiter nichts, als sich in eine alte und 
allgemeine Ordnung fügen, wenn sie den Gottesge-
llehrten den ersten Platz gaben. Ueberdem führte die 
Theologie ihre Schüler nicht nur auf dieser Erde zu 
Iden höchsten Würden, sondern ertheilte ihnen auch 
auf «ine gewisse Art die Schlüssel des Himmelreichs. 
— Nach der theologischen Facultät erhielt die juri
stische den zweyten Platz, weil die RechtSgelahrchelc 
früher, als die Medlcln, auf den ältesten Universi, 
täten gelehrt wurde, und ihren Anhängern auch frü< 
her Würden, Macht und Reichthümer verschaffte, 
als die Arzneykunde. Nach der Theologie und 

Rechts, 
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RechtSgelahrtheit belohnte dieMedicin ihre Junger am 
reichlichsten, und hierin liegt die einzige wahrscheinll, 
che Ursache, warum mich diese sich über die fteyen Kün
ste, oder die Philosophie erhob, welche letztere ihren 
Verehrern weiter nichts, als etwas eiteln Ruhm, 
und. höchstens ein? Lehrstelle brachte. Die luclilisz 
»nium in Paris behanplete beständig das uralte Vo r , 
recht, daß aus ihr allein Rccloren der hohen Schule 
gewählt werden sonnten; und doch machte sie d.n 
übrigen Facultäten nie den Rang streitig. Schon 
im fünfzehnten und sechzehnten I a h , hundert sah 
man die von um erwähnte Stuffensols.e von Faculs 
täten nicht nur als eine uralte, sondernauch als ei
ne höchst natürliche Rangordnung an 2). Man nann
te die theologische, juristische und mediciniscne Facnle 
täten die höheren d), gegen welche die philosophische 
als ein« untere oder niedere zurückstehen mnßte. Freys 
llch hat stch so wohl der innere, als äußcre Werth 
der Wissenschaften seit einigen Jahrhunderten seh« 
geändert. Die Theologie ist nach dem Urlheile des 
großen Publicums, besonders in protestantischen 
tüudern, Hey weitem nicht die erste Wissenschaft mehr. 

Es 

«) 8tntl,te D m v . I'ißolst. lle 20 1472. l " /V,»i!,1. I l i^olO. 
IV . bo. prseterc:» " t ^u«t„n l ' i3cu!tntllil>8 (jiä'te tluiver« 
sltali« in el^6>wl,s le6tliri,tu« lirduu« ln' i lor trit)l«3tur 
et e^ lcrvetur , l^tulm«,!!, et urciinnun!',, <̂ u0l< sism,o rl i« 
ßnlllr l^?5t"r cle tkeclo^»^, scclüu!« l!e ^»siNni'lim, 
tel'cia de .Vlr.l icur«ll,, lzx^'t« et ul l imo cie ^ ! t l l i » , um 
l«cu!t»to, etc. M i ^ , / c i ^ ^ s'. 43. l.<»mml,„i8 o^ioio, 
u t i prll,n>ni lorum c^xli^cut 'l'l><.<)!0^l, sccxl'clum ^u> 
rizcoiUlllti, tet-tiun, Xlecüci, quartum l^'ilosu^r,,. 

b ) <üc>n5lin. 5c3tl,t. Inzoll^. 6e »o 1522. !. c. IV. p. 
i y z . . . uo,ni>^m»>«, et l)s<1m2mn3 „ ore 2)iorli,n itu» 
iliai-llil, in/«f>e»'<o^/'l,/ , ^ « / / a c « / ^ ? / / » « / , etc. 
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Es können in Deutschland, wie in anderen Reichen, 
Umstünde eintreten^ wodurch die bisherige Rechts-
gelahrcheit einen nicht geringen Theil ihres Ansehens 
verliert. Die Medicin wird nie den letzten, aber 
auch nie den ersten Platz unter den Wissenschaften 
erhalten. Die Fächer menschlicher Kenntnisse, wel
che man auf Universitäten unter dem Nahmen P h i 
losophie begreift, haben sich in unserm Jahrhundert 
mächtig gehoben, und werden sich, wie es scheint, 
noch immer mehr heben. Wer weiß, ob nicht in we
niger, als einem Jahrhundert, in irgend einem re-
volutionirien lande, wo alles von Grund aus neu 
geschaffen werden muß, die Philosophie die Königin« 
der Wissenschaften, und die philosophische FacultHt 
die Erste unter ihren Schwestern werden wird? — 
Die Vorsteher der alten, und die Schöpfer neuer 
Universitäten kehrten sich an das Steigen und Fallen 
der Wissenschaften nicht, sondern behielten immer die-
selbige Rangordnung der Facultäten bey; woran sie 
sehr wohl thaten. Wie tonnte man auch eine ein
mahl eingeführte Classification von gelehrten Collegiis 
nach dem wandelbaren Ansehen dieser oder jener Wis« 
senschaften abändern? Wer wollte, oder sollte ent
scheiden, ob sich der Rang von Wissenschaften über
haupt, oder doch so sehr verändert habe, daß man 
dadurch berechtigt würde, den Rang ihrer lehrer 
zu verändern? Die Vorgesetzten hoher Schulen 
trauten es wahrscheinlich den Philosophen zu, daß 
sie den lehrern der übrigen Wissenschaften gern den 
bisher genossenen Vorzug gönnen, und sich mit dem 
Bewußtseyn ihres inner» WerthS trösten würden. 
V o n den Rechtsgelehrten und Aerzten hingegen glaub« 
len sie vermuthlich, daß sie es zwar bedauern sonn
ten, nicht die ersten Plätze zu haben: daß aber auch 

sie 



sie sich bey dem Gedanken beruhigen würden, nicht 
die letzten zu seyn. — Die Stifter von Alademieen, 
oder Gesellschaften der Wissenschaften nahmen einen 
ganz andern Maaßstab menschlicher Kenntnisse, als 
die Stifter der älteren und neueren Universitäten an. 

.Der Rang war aber nicht das Einzige, was 
die drey übrigen Facultülen vor der philosophischen 
voraus hatten. Sie genossen auf mehreren hohen 
Schulen noch andere theils einträgliche, theils eh
renvolle Vortheile, unter welchen diejenigen am mei
sten Neid erregen mußten, welche der, philosophischen 
Facullüt positiven Schaden brachten, oder sie we
nigstens herabsetzten. 

Die Philosophen in Ingolstadt konnten es den 
Rechtsgelehrteu gönnen, daß der Dekan ihrer Facul, 
tät die Rechte eines Pfallgrafen besaß. - Allel« um 
möglich konnte es den Mitgliedern der Philosophie 
schen Facultät gleichgültig seyn, daß man den höhe, 
ren Facultäten Ferien gestattete, und ihnen zumuthe, 
te, während der Ferien fortzulesen c)., Die Philoso, 

phen 

e) co.,6rm2t. 3tat.lt. clc , . 7522^ 7 . FV. ^nntzl. ln^olst. 

î t mnlettliz, . . V2c2tioliez sc,!lt25 y^jnrez nc»„ii,i2Ml„ 
et orclmimmz more 2lio»-um ltuc^iorüm ,n 5,perloriW„ 
tribnz fu^iltcZtlbllz . ' . ^ tamen merti o^c, scbalg. 
ttici pemn>5 t^cs^ l t t . ,llec> ltgmiml,«, i,t t-»m 
Ol-atane ljl>2lu ?octicez, nc Xl?,f^en!l,tjcc, lmß,l2N!»,. 
que Kedrcgl-um, uc plc^rum prosellol-ez f,?r «„«lem 
Nuäiorum vacntionez su»« le«I,c>»ez ctilttmuent et lllli^ 
xenter per^cignt, »c li n„1je penitu« ellr,n v/cAtione«. 
l).l,oc! 5 lc^ese «rßleierint. pu,,<2,Nl!l- ^rv r»t3 cm»l,lia 
neßlißentisrllm, licut lunrriuz eaveuzu,. 
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phen in Tübingen hatten gewiß nichts dagegen eins 
zuwenden, daß die Mitglieder der mediclnischen Fa
kultät, außer den gewöhnlichen akademischen Rechten, 
auch das Recht erhielten, die Wundärzte und Hebe 
ammen zu examiniren, und die Apotheken in der 
obern Hälfte des Herzogthums zu visitlren cl). Allein 
nothwendig mußte es ihnen wehe thun, daß sie lauge 
von dem akademischen Senate ausgeschlossen waren, 
und auch geringere Besoldungen erhielten, als die 
Lehrer der übrigen Facultäten <z). Viel gerechter 
war das Statut der Hallischen Universität, welches 
festsetzte, daß das Prorectorat öfter an die philoso, 
phische, als an andere Facultäten kommen solle, weil 
die philosophische Facultät aus mehreren Mitglieo 
dern bestehe, und diese Mitglieder gegen die Mit« 
glleder anderer Facultäten verlieren würden, wenn 
die Würde des ProrectoratS gleichförmig durch alle 
Facultäten ginge t ) . Es, wundert mich, daß man 
dieses Statut nicht in die Güttingischen Statuten 
übergetragen hat. 

Eben die größere Zahl, die den Mitgliedern der 
philosophischen Facultät bey der Erlangung des Pro< 

rectoratS 
6) Böck S . 587. 5«5« 

«) ib, S . 53» 
l ) D r e y h f l U p t !. c. p. 7Y. . . . 17t in ckzui taten, 

Knnc ex »eljua prosell'ore« succeclalit c>»!il>e, pl^cuit 
locsllelui ordine »eßime» ncgcieluicllm liistlitiliei-e, ut 
z>rimu3 re6tor llt ex f,,cl,It2tc tlicoloßica 2) ex ^lllicüc», 
g) ex bellica, 4) ex pl^ilosu^lncn S) ex 1'l^o!«hic», 
b) ex ^uridicn 7) ex ^leclic» 8) ex ziliilosojilnca y) i tc. 
rnm ex tkeolnßic» , 5» tcrlius ejus f<icultatiz prosellor 
«äsnerit, l o ) ex ^lllicllc», l l ) ex plniol'opliisg i z ) e « 
^surillic» IZ) Ilerum ex pliilolopliicil orclinc slicccclat» uo 
ill» sgcultll«, l̂ l,2e mgjori »umcro prutslloillm ßail^et, 
zlrae^uliicium leuÜÄt, 



rectoratS nachtheitig war, konnte ihnen, wie es scheint, 
Hey einer andern Gelegenheit, nämlick bey den Be
ratschlagungen des Senats ein gefährliches Ueber, 
gewicht geben. Auf mehreren Universitäten machen 
die Mitglieder der philosophischen Facultät fast ein« 
so große Zahl aus, als die Mitglieder der übrigen 
Facultäten zusammengenommen. Wenn also die phi
losophische Facultät genau verbunden wäre, und von 
den übrigen Facultäten nur zwey Mitglieder auf ihre 
Seite zu ziehen wüßte; so würde sie in allen Senats« 
Versammlungen den Ausschlag geben. Die Gesetz
geber mancher hohen Schulen rechneten darauf, daß 
hie Mitglieder der philosophischen Facultät eben so 
wenig, als die von anderen Facultäten, alle für Ei
nen, und Einer für Alle stehen würden. Andere 
fürchteten, daß dieses wenigstens alsdann geschehen 
könne, wenn das Interesse der philosophischen Facnll 
täten mit dem der übrigen in Collision komme. Aus 
diesem Grunde verfügten sie, daß an den Beralh-
scblagunaen des Senats nur der Dekan, und zwey 
oder vier der übrigen Mitglieder der philosophischen 
Facultät Theil haben sollten. Noch Andere ließen 
zwar alle Mitglieder der philosophischen Facultät in 
den großen Ralh zu. Allein sie verordneten, daß die 
Mitglieder des Senats nicht Kopfweise, sondern nach 
den Facultäten stimmen sollten. Diese Art zu stim
men war in Paris nicht unpassend, weil außer den 
drey Facultäten noch vier Nationen, und also eine 
ungleiche Zahl von Stimmen vorhanden waren. A l , 
lein in Ingolstadt und auf anderen hohen Schulen, 
wo bloß die vier Facultäten votirten, hatte das 
Stimmen nach Facultäten die Folge, daß, wenn 
zwey Facultäten gegen zwey andere gleich standen-, der 
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Landesherr um die entscheidende Stimme angegangen 
werden mußte Z). 

Das wichtigste Geschafft der Facultäten ist die 
Prüfung von Candidaten l i ) , und das größte Vor
recht, die Enheilung akademischer Wurden. Prüe 
fungen sind ganz allein alsdann zweckmäßig, wenn 
sie dazu dienen, die Würdigen und Unwürdigen, und 
unter den Erstehen, die mehr oder weniger Würdi 
gen zu unterscheiden. Die Promotionen sind nur 
dann zweckmäßig, wenn sie nie Unwürdigen zu Theil 
werden, und an den Würdigen die, Grade der Wür
digkeit , oder der Verdiensie unterscheiden. Prüfun
gen sind zweckwidrig, oder Mlßbräuche, wenn sie 
nicht hinreichen, Würdige und Unwürdige, oder 
mehr und weniger Würdige zuverlässig von einander zu 
sondern: Promolionen, wenn sie den Unwürdigen, 
wie den Würdigen, den weniger Würdigen, wie den 
Würdigeren auf gleiche Art zufallen. Es ist außer 
allem St re i t , daß Prüfungen und Premotionen von 
Anbeginn an auf allen hohen Schulen mehr zweck
widr ig, als zweckmäßig waren. Nichts ist leichler, 
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x ) 8tatut. I Imv . Inßnltt. in ämiz l . Inßoltt. I V . p. So. 
^ tque clilkcrencie et p<,si-inlit2tc8, <^le ex pluralitate 
votormn ac f iel loi 'Äll im suboriri pnNmKt, evilemur — 
Kamimuz, ^nocl in elt»<^io!,c rcNor i« , »c omnilil!» »e 
i inßl l l i l eci, lu »Üiz »Kilnl« sc c»l,ll8 in ci i^u Concilio 
tl36^2Nl!i8 . . c»lnn?l iiell'oiie . . aue in e2«!cm f»cu!tgte 
l l i n t , uiillm tÄNtumcle»» vocem liabcaüt. ^ t l» pro eli» 
xrndo rec>ore . . . liiscorciez suel i l l t , . . extunc re> 
i^svst» 6edi.t esle sscult«« Camino uostro l l u c i . . ßr»> 
t l t icglnl i , <^uem^lluaue cx elcKi« naberc volucrit . 

K) Von dem Censur-Recht habe ich schon oben geredet. 
Von dem Rechte, Vtesponla zu geben, besonders von 
dem jutistischen Vpruch-CvUegio, werde ich vielleicht 
in der Folge handeln. 
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als die Mängel der einen, und der anderen ausein
ander zu sehen. Allein sehr schwer ist es, statt der 
alten, und unläugbaren Mängel der genannten aka
demischen Handlungen bessere Einrichtungen vorzu
schlagen. 

Ueber die erste Entstehung, und die ursprüng, 
licheBeschaffenheit akademischer Prüfungen und Pro, ' 
Motionen sind bis jetzt keine Urkunden bekannt gewor
den. Allem Vermmhen nach waren die lehrer nicht 
die Ersten, welche ihrs bisherigen Schüler nölhig-
ten, sich prüfen zu lassen; sondern die Schüler ba
ten ihre iehrer, daß sie dieselben prüfen, und ihnen 
alsdann günstige Zeugnisse geben möchten. D ie er
sten Prüfungen gingen nicht dahin, Fähigkeilen und 
Kenntnisse im Allgemeinen zu erforschen, oder aus, 
zumachen, ob Jemand seine akademische Zeit gut an
gewandt, und die von seinen lehrern vorgetragenen 
Wissenschaften gehörig gefaßt habe. Ih re bestimmte 
Absicht war, zu erfahren, oh diejenigen, die bisher 
iernende gewesen waren, Kenntnisse und Fähigkeilen 
genug besüßen, die leichleren Theile einer Wissen
schaft Anfängern vorzutragen i ) . S o wie die zum 
ersten Mahle Geprüften fortfuhren, an Kenntnissen 
und lehrgabe zuzunehmen, so wurden sie auch nach 
abermahligen Prüfungen immer weiter b e f ö r d e r t , 
und die höchste Ehrenstnffe, welche Jemand erstieg, 
wardieeines vo l l ende ten L e h r e r s , der auf ei
ne feierliche Art das Recht erhielt, alle Theile seiner 
Wissenschaft, auch die schwersten, zu allen Zeilen 
und an allen Orten lehren und ausüben zu können. 

Damit 

i) Meine Geschichte des Mittelalters U. S . 460 u. f. 
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Damit die Prüfungen desto unverdächtiger würden, 
nahm man sie in Gegenwart des Canzlers, oderPro-
can:,lers der Universität d. h. eines Mannes vor, der 
welker zu den iehrern der Geprüften, noch zu deu 
Colleaen der Prüfer gehörte. Die Geprüften Heil
ten aue Dankbarkeit denen, welchen sie Mühe verur
sacht halten, Geschenke ans, und feierten die akade
mischen Ehremaa.e durch kostbare Aufzüge, und Gast-
mahle. Die Vorgesetzten und Obrigkeiten hoher 
Schulen untersagten, oder schränkten wenigstens so 
wohl das Geben von Geschenken, als den übrigen 
Aufwaud bey Prüfungen und Promotionen ein. D ie , 
se Verbote und Einschränkungen erhielten niemahlS, 
oder behielten wenigstens nicht lange ihre Kraf t : be
sonders diejenigen, welche gegen das Geben und 
Nehmen von Geschenken gerichtet waren. I n den 
neueren Zeilen überließ man auf den meisten Univer
sitäten die Prüfungen den Facultäten ganz allein. 
Auch zog man die verschiedenen Ehrenstuffen der älte
ren Zeiten in eine einige zusammen, oder theilte alle 
akademische Ehren auf elnmahl aus. Endlich richte« 
man die Prüfungen gar nicht mehr auf die Erforschung 
der lehrgaben von Candidaten, well die Wenigsten 
unter denen, welche sich zum Examen meldeten, den 
Vorsah hatten, die Wissenschaften zu lehren, in wel, 
chen sie geprüft zu werden wünschten. 

Die Prüfungen, wie sie noch jetzt auf Univer
sitäten gebräuchlich sind, bestehen entweder in gehei
men Examinibus, oder in öffentlichen Disputationen. 
I n den crsteren werden d.'N Candidaten von deu Mit« 
gliedern der Facnlläten Fragen vorgelegt, deren rich« 
tigc Beantwortung man erwartet. Bey den anderen 
müssen die Candidaten Einwürfe widerlegen, die ge, 

gen 
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gen ihre Dissertationen, oder gegen die angehängten 
Theseo von den so genannten Opponenten vorgebracht 
werden. Wenn ich von akademischen Prüfungen und 
Promolionen rede, so habe ich vorzüglich die P r ü 
fungen und Promotionen in der juristischen und me-
dicinlschen Facultüt im Sinne. Die Prüfungen und 
Promotionen in der theologischen Facultüt sind so 
selten, und daben im Ganzen so tadellos, daß man 
aus beyden Gründen kaum Ursache hat, davon zu 
reden. Wenn die Prüfungen und Promotionen in 
der philosophischen Facultüt auch nicht so selten sind, 
als in der theologischen; so sind die einen im Durch« 
schnitt eben so ernstlich, und die anderen werden mit 
eben der Sorgfal t , wie in der theologischen Facultüt 
vorgenommen. 

Allerdings ist in den akademischen Examinibus 
soviel willkührliches, daß die Examinatoren, wenn 
sie wollen, die fähigsten und geschicktesten Candidaten 
verwirren und abweisen, die Unfähigsten und Un
wissendsten durchschlüpfen lassen können. Eine jede 
Wissenschaft hat ihre Tiefen, ihre Einöden, und 
ihre Poltetcammern, oder Niederlagen von veralte
tem Plunder. Wenn die Mitglieder einer Facultüt 
sich mit einander verabredeten, alle ihre Fragen aus 
den Tiefen, oder den Einöden, oder den Niederla, 
gen veralteter Dinge herzuhohlen; so könnten sie den 
trefflichsten Candidaten stumm machen, besonders, 
wenn er sehr schüchtern wäre. Schüchterne junge 
ieute werden durch den Eintritt in das Prüfungszimt 
mer so getroffen, daß sie sehr oft Fragen über Ge
genstände, die ihnen ganz gelausig sind, entweder gar 
nicht, oder nicht recht beantworten: anstatt daß kecke 
Unwissende in die Creuz und Quere schwatzen, und 

Y 5 sich 
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sich dadurch einen Schein von nicht gemeinen Kennt, 
Nissen geben. — Man wird sagen, daß vexatorische 
oder coptiöse Examina etwas ganz unerhörtes seyen. 
Zwingt aber nicht die Furcht vor verwirrenden Fra
gen in den künftigen Prüfungen die Studierenden, 
manche Collegia zu hören, welche sie sonst gar nicht 
gehört hätten, und Wochen oder Monathe lang die 
Hefte aller Vorlesungen ihrer iehrer durchzuarbeiten? 
eine Arbeit, die mit viel Angst und Zeilverlust ver, 
richtet wird. 

Manche Examinatoren haben durchaus nicht die 
Absicht, verfängliche, oder schwere Fragen zu thun. 
Allein ihre Fragen sind so allgemein, und zweydem 
t ig, daß es ein bloßer Glücksgriff ist, wenn man 
die rechte Antwort trifft. Sehr oft werden Fragen 
von den Candldateu richtig beantwortet; nur nicht 
so, wie der Examinator sie beantwortet wünscht. 
Wie will man Examinatoren lehren, gut zu fragen, 
oder es nicht übel zu deuten, daß Candidaien ande-
rer Meinung sind, als sie? Und wenn man dieses 
nicht kann, wie ist es denn möglich, nach ihren Fra< 
gen und Entscheidungen die Fähigkeiten und Kennt-
niffe von Candidaten zu bestimmen? 

Ein viel gemeinerer Vorwurf, den man den 
Examinibus der Facultäten macht, ist dieser: daß 
sie ungebührlich gelinde seyen. Man kann entwe
der so leichte Fragen wählen, oder die Antworten so 
in die Fragen legen, oder wenn der Candidat stockt, 
die Fragen auf eine solche Art erläutern, und die fal
schen, oder schiefen Antworten auf eine solche Art 
wenden, daß Einer nicht einmahl gewöhnlichen Mem 
schen, Verstand haben müßte, wenn er nicht die mei, 

sten 
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sie« Fragen beantwortete. Gesetzt aber auch, daß ein 
Candidat den größten Theil der leichtesten Fragen gar 
nicht, oder nicht recht beantwortet hat; so geschieht 
es doch äußerst selten, daß selbst Menschen von einer 
notorischen und schimpflichen Unwissenheit abgewle, 
sen werden. Eine Ursache dieser Gelindigkeit ist un
leugbar die Furcht, daß Abgewiesene anderswo pro-
moviren, und daß die Facultät die Kosten der Pro
motion verlieren werde. Eine andere Ursache liegt 
aber gewiß in einer freylich übel verstandenen Weich
heit, die sich scheut, Unwissende abzuweisen, weil 
sie dadurch beschimpft würden. Man entschuldigt 
die Ertheilung unverdienter Ehren gewöhnlich damit, 
daß die meisten unwürdigen Graduirten von ihren 
Doctor: Rechten seinen Gebrauch machen, und die 
Wissenschaften, in welchen sie den Gradum erlangt 
haben, weder lehren noch ausüben wollen. 

Aeltere und neuere Schriftsteller haben gegen 
die übermäßige Gelindigkeit der akademischen Prü
fungen mehrere Mi t te l vorgeschlagen, unter welchen 
aber keins von durchgreifender Wirkung ist. Dle 
Prüfungen, sagten Einige, würden bald ernstlicher 
werden, als sie bisher waren, wenn die Mitglieder 
der Facultäten weder für die Examina, noch für die 
Promotionen Bezahlung erhielten K). — Allein die 
Hoffnung, auch die Kosten der Promotion zu gewin« 
nen, ist, wie ich so eben bemerkte, nicht die einzige 
Ursache der Gelindigkeit der Examinatoren. Wenn 
den Prüfern ihre Mühe gar nicht vergolten würde; 

s» 

n « 2c2l!em»2ru,n.ßr»äu« tribunntur öizni«, «müo lol«. 
torretio. Fabrilius S. 195. 
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so müßte man fürchten, daß die Examina an man
chen Orten noch nachläßlger möchten vorgenomnum 
werden, als jetzt geschieht. Die bestehenden Facul-
täten haben gerechte Ansprüche auf die Einkünfte, 
welche sie aus Examinibus und Promotionen ziehen. 
M a n kann ihnen diese Einkünfte nicht ohne Entschä,' 
diaunq nehmen. Und wo wollte man die Fonds dazu 
aussindig machen? 

Ein längst vergessener Schriftsteller that den 
Vorschlag I ) , daß man die Kosten von Examinibus 
4lnd Promotionen in die Universitär iCasse ziehen, 
jeder Facullät ein für allemahl eine ihren bisherigen 
Einkünften entsprechende Summe jährlich aussehen, 
und dann die Mitglieder derselben zu einer gewissen« 
haften Strenge anHallen müsse. Man dürfe anneh« 
men, daß die Examinatoren weniger gelinde, als 
bisher, seyn würden, wenn sie bey der größern Zahl 
von Promolionen nichts gewönnen, und bey der klei
nern nichts verlören. Dleß könnte freylich biswei-
len der Fall seyn. M a n müßte aber auch befürchten, 
daß, wenn die FacultätS 5 Einkünfte ganz unabhän
gig von der Zahl der Prüfungen und Promotionen wä
ren, alsdann eben das geschehen werde, was gesche» 
hen würde, wenn man beyde unentgeltlich vorzuneh
men hätte. 

M a n sollte denken, daß es von sehr guten Fol
gen seyn werde, wenn man Candidaten die Sum
men, welche sie jeht zu zwey verschiedenen Mahlen 
vor dem Examen und vor der Promolion zu entrichten 

haben, 

l) Die offenbaren Fehler der heutigen verderbten Welt 
an Universitäten, Gymnasiis, u. s. w. 1703.8. S. 
5s-
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haben, aufeinmahl vor dem Examen zahlen lteße, so, 
daß die Facultäten nichts verlören, wenn Candidaten 
abgewiesen würden, und anderswo den Gradum näh
men. — Wer steht Einem aber dafür, daß die Era--
mina alsdann nicht oft auf der andern Seite, näm
lich in der Strenge zu weit gehen würd-n? Sollten 
Abgewiesene, die sich wieder zum Examen stellten, 
nichts, oder sollten sie das ganze, oder nur das hat.' 
be Honorar entrichten? Wenn man für ein zweytes 
Examen ntcktS erhielte, so würden manche Facultas 
ten diejenigen, die dergleichen verlangten, so bear? 
betten, daß allen Abgewiesenen der Muth vergehen 
müßte, wieder zu kommen. Wären Abgewiesen« 
gezwungen, das zwe^e Examen, wie das erste, oder 
auch nur die Hälfte zu bezahlen; so würden manche 
Facultäten in die Versuchung kommen, das erst« 
Examen mit Fleiß zu schärfen, damit ein zweytes 
nothwendig werde. 

Die Examina, sh sagten Andere, würden nicht 
so schonend seyn, als.sie jetzt oft sind, wenn ,mcm sitz 
öffentlich anstellen müßte m). - . Die Gegenwart 
des Publicums scheuche dle Unwürdigen durch Schaam 
zurück, und mache alle Parteylichkeil und Collisionen 
unmöglich. 

Ich gestehe aufrichtig, daß» ich eine Zeitlang 
auch dieser Meinung war, daß aber Herr Professor 
Haffner mich durch folgende Betrachtungen auf 
andere Gedanken gebracht hat. 

"Wird 

m) ?oil,c<,?p. 1 . ,^ / l. c. l̂ equr privat« lmt ex«mm^ f«z 
public». Fab r i c i us S . ly4« ? s ^ ^ » i i ln seinem 
rgpport lll>- I'inttruNlan publique, welchen Haffner 
in seiner Schrift lie lecluc«tiou ilterglre p. Z0H. ZOZ. 
prüft. 
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"Wirb das Publicum, so fragt dieser Gelehrte, 
auch den Stolz und die Selbstgenügsamkeit entfernen ? 
Kann man in der That sagen, daß das Publicum 
ein gülliger Richter sey? Hat es die erforderlichen 
Kenntnisse, um gründliche Gelehrsamkeit beurtheilen 
zu können? iehrt nicht die tägliche Erfahrung, daß 
nach dem Unheils des Publicum« derjenige, der am 
meisten spricht, auch am besten rede? Das Publi
cum urtheilt freylich über alles. Man kann aber mit 
Recht zweyfeln, daß es richtig urthelle. Wird e5 
nicht überdem vom Caudldaten abhängen, zu dieser 
neuen Art von Schauspielen solche Zuschauer herbey 
zu rufen, auf deren Gunst er sicher rechnen kann? 
Werden diese nicht den Examinator alle Augenblick« 
durch ihr Bravo, und ihr Beyfall< K lagen unter, 
brechen? Werden nicht zwey im Klatschen geübte 
Hände ihre Bewegungen Anderen mitlheilen? — 
Man will den großen Haufen versammeln, um Gunst 
und parteyische Vorzüge auszuschließen, als wenn 
nicht die Menge es wäre, auf welche ieidenschaften 
am meisten wirken: als wenn nicht oft Ein Wort, 
oder Eine kühne Aeußerung hinreichte, um.leiden, 
schaften in derselben hervorzubringen: als wenn sie 
endlich nicht gewohnt wäre, ihr Unheil nach der 
Meinung derer abzumessen, welche ihr Zutrauen ge
wonnen haben! Wenn nun dieß Publicum seine 
Meinung, sie sey so übereilt und unrichtig, als sie 
wolle, einmahl erklärt hat; welcher öffentliche leh, 
rer wird es wagen, dem Publico zu widersprechen, 
und sich auf aufgeklärtere Richter zu berufen? — 
Bey allen öffentlichen Prüfungen würde die stolze 
Und wortreiche Unwissenheit die größten Vorcheile vor 
dem bescheidenen oder schüchternen Verdienst haben " 
— Eine Stelle in den Statuten der Juristen.' Facul

tas 
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tüt zu Wien kann Einen glauben machen, als wenn 
die Prüfungen der Docloren der RechtSgelahrtheit itt 
Bologna, wenigstens eine Zeillang, öffentlich gewel 
sen seyen « ) . 

Wenn die Vorsteher hoher Schulen stets Män
ner finden könnten, die nnt der erforderlichen Ge, 
lebrsamkeil einen festen Charakter verbünden, so müßi 
te man ihnen rathen, daß sie solchen Männern die 
Reckte der ehemahliqen Canzler ertheilten, d.h. sie be, 
vollmäckliglen, allen Prüfungen beyzuwohnen, und 
einem jeden Candidaten die Promolion zu verweil 
gern, den sie einer solchen Ehre unwürdig hielten. — 
Allein wo wollte man jetzt Männer auftreiben, die 
Kenntnisse genug besäßen, um Examina aus allen 
Wissenschaften, und junge Gelehrte aus allen Fächern 
hinlänglich beurtheilen zu können? Wenn die Canz, 
ler solche Candidaten verwürfen, welche die FacultH, 
ten für würdig erkennten; würden da nicht die Fa, 
«ultäten gegen den Canzler aufstehen, und ihm das 
Vermögen streitig machen, die Würdigkeit oder Um 
Würdigkeit junger Gelehrten aus ihrem Fache richtig 
schätzen zu können? — Der stärkste Beweis gegen 
die Nützlichkeit von Canzlern bey Prüfungen ist das 
Factum, daß die Examina auf solchen hohen Schu
len, welche Canzler hatten, im Durchschnitt nicht 
ernstlicher, und die Promotionen nicht öfter Beloh
nungen wirklicher Verdienste waren, als auf anderen 
Universitäten, wo keine Canzler waren, oder die 
Canzler wenigstens kein Veto besaßen. 

Ich 
n) 8t2tut. Vin^od. I I . ZI. 114. l't ln'c mocluz sel-vcmr, 

6onec 6oKore5 in tninum evc,cverint, «tyue mültipli» 
c«ti f»erint, quacl ccxivenir'itcr et cleccnter/lel'i va/«e 
f>«b/»c«m «5<»»»«n, ̂ ic«t »n /io«on/«, etc. 



352 

Ich hegte einst die Hoffnung, daß man diePrü-
fungen von Candidaten dnrcb genauere Vorschriften 
zweckmäßiger einrichten, Ulw eben dadurch endlicher 
machen könne, als sie bisher in den Facnltäten was 
ren, welche die mnstcn Doctorcu creiren. Warum, 
sagte ich zn mir selbst, ahmt man nicht mehreren ho
hen Collegiis nach, und trügt den Candidaten entwe, 
der im Benseyn der lehrer, oder wenigstens in dem 
Hanse des Defanus eine Ausarbeitung auf, ben wel, 
cher sie keiue freludc Hülfe erhalten können")'? —> 
Warum prüft man sie dann «ncht vorzüglich über den 
Gegenstand ihrer Ausarbeitung, über welchen sie sich 
zu sammeln einige Zeit gehabt haben? Allein ich 
antwortete mir bald: wie wlll man es hindern, d«ß 
Candidaten nicht die Materien, die man ihnen vor? 
legen wi rd , vorher erfahren? wie hindern, daß scho, 
«ende Facnltäten sich nicht mit den schlechtesten Auf? 
sähen, wie mit den elendesten Antworten begnügen? 

Man kann auf das bestimmteste vorschreiben: 
daß die Prüfungen von Candidaten so und so lange 
dauern: daß sie weder durch den Gennß von Bella
r ien, noch durch das gleichzeitige Examiniren von 
zwey oder drey Candidaten abgekürzt werden sollen, — 
Auch diese Vorschriften helscn nichts, so lange die 
Facnltäten es gut fmdcn, nachsichtig zusein.— Man 
könnte, wenn m.n« wollte, in Clner Viertelstunde 
eine sehr ernstliche Prüfung anstellen, und hingegen 
kann man volle zw.'y Stunden bensammen senn, oh
ne eine einzige ernstliche Frage zn thnn. Wer er
fährt es, wie viel Zelt man vor und nach dem Exa

men, 

o) Diesen Versal.ig tl'al ftboi, bl'r Verfasser d?r Bl'< 
trachttt'i.i üdcr 1^' osscudarcli Fchlcr der hcotigc» lxn 
derdttn U^elt. ^>. 30. 
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men, oder in den Pausen, die zwischen den Prüfung 
gen verschiedener Examinatoren entstehen, durch Er< 
kundiquugen, oder sonstige Unterhaltungen über Neus 
igfetten des Tages hingebracht hat? — Das gleich
zeitige Examiniren von zwey oder drey Candidaten 
scheint mir mehr gegen sich zu haben, als das Geben 
und Genießen von Bellarien, die vor kurzem auf 
unserer hohen Schule gänzlich aufgehoben worden 
sind. . Man examinirt, wie man vernimmt, aufmeh« 
reren Universitäten so häufig in deutscher Sprache, 
daß man kaum nöthig hat, den Räch zu geben, daß 
es immer geschehen möge. Wenn die Gefragten in 
ihrer Muttersprache antworten, so sieht man viel 
besser, was an ihnen ist, als wenn dieß in einer tob
ten Sprache geschieht. ' D i e Erfahrung lehrt, baß 
man, durch den Gebrauch der iateimscheir,Sprache 
doch den Zweck nicht erreicht hat, daß j mq. leuce sich 
mit mehr Eifer aus das Studium dieser Sprach? le, 
gen» möchten. Auck k.nm man das tateinlsche, als 
todte Sprache sehr gui »erstehen, ohne die Fertigkeit 
zu haben, sie reden ;u können. 

< . - ,, , -

Das trauriqe Resultat der bisherigen Benie« 
kungen über die akademischen Examina ist folgendes. 
Es ist unmöglich, die Examina der FacultHten als 
zuverlaßige Prüfungen anzusehen, oder nur jemahlS 
eine gründliche Besserung derselben zu hoffen, so lan
ge die Facultäten glauben, daß sie mit Schwachen 
eine solche Nachsicht habe., dürften, als sie biober 
harren. Ueberstandene Examina sind nicht allein kein 
Beweis ächter Gelehrsamkeit, sondern nicht einmahl 
«in Beweis, daß diejenigen, welche man nicht ab
gewiesen hat, nicht so unwissend seyen, oder mehr 
!atein verstehen, als die unwissendsten Charlatane, 

Mein«, Verf. d. Univ. Bd. I. I UN> 



und Rabulisten. > Die akademischen Examina m,s 
Universitäten ersehen die gewissenhaften Prüfungen 
von cci!leßÜ5 we^lAL im geringsten nicht, wie N i e 
chqeli.s glaubte; und wenn die Herren von kleinen 
tändern, welche keine colle^ia meäicn haben, bey der 
Wah l von Aerzten auf nichts anders sehen, als .auf 
den Doctor- T i te l ; so sind sie eben so wenig sicher,-
nicht auf das gröbste hintergangen zu werden,, als 
wenn sie den ersten den besten, der, ihnen in den W u r f 
gekommen wäre, angenommen hätten p) . ' 

Vielleicht denkt hier Einer> oder der Andere mei
ner ieser, die mit dem Zustande der Dinge auf Unis 
versiläcen nicht genau bekannt sind: gesetzt auch, daß 
man eines Candioaten in den geheimen Prüfungen zu 
sehr schonte; so muß es sich doch bey der öffentlichen 
Prüfung, der Disputation zeigen, ob Iemantt her 
höchsten akademischen Ehre würdig sey., oder nicht. — > 
M e i n die öMntliche Disputation ist so wen^ eine 
wahre Prüft ing, daß vielmehr die unwissendsten 
Menschen sich nur vor dem 
Disputation fürchten, und alle Gefahr überstanden 
zu haben aMrbeü, wenn sie durch das- Examen glück
lich durchgekommen sind. .Nach dem Examen ges? 
sckieht-es doch noch von Zeiten Zeit, daß Einer, ^der 
gar zu schimpflich unwissend ist, abgewiesen'wird..-
Dieß hat Niemand nach der Disputation zu fürch
ten, und schon M i c h a e l i s ^bemerkte sehr richtig,, 
daß die Deputationen, n ie sie jeht nicht immer, 
aber doch oft cmf allen berühmten Universitäten ge< 
halten und geduldet werden, ganz aufgehört haben, 
das zu seyn, was sie ursprünglich waren und seyn, 

sollten t > 

l>) Man sehe Michaelis IV. S.̂  i?5.. «. f. , „ , ^ 
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sollten: öffentliche Prüfungen von Männern, welche 
Wissenschaften lehren und üben wollen q). 

Der Geprüfte, welcher sich durch eins öffentlt> 
che Disputation den Weg znr höchsten akademischen 
Würde bahnen w i l l , schreibt eine Dissertation, oder 
wenigstens Theses, aus welchen der Stof f zum D i s 
putiren genommen werden soll. I s t die Disputation 
schlecht „geschrieben; so bessert sie der Dekanus aus, 
oder gibt dem Verfasser den Räch, daß er sie von 
einem andern ausbessern lasse. I n den meisten Fäls 
len hat der Candidat seine angebliche Dissertation 
von einer fremden Hand ausarbeiten lassen. D ie 
Facultät frägt gar nicht darnach, ob. dieses geschehe« 
sey, und regt sich nicht, wenn sie es auch gewiß er-
fährt, daß der Candidat nicht der Verfasser der ein
gereichten Dissertation ist. Ans dem Titel der Pro« 
beschrift wird der Tag der Disputation festgesetzt. 
Der Candidat und seine Opponenten kommen höchstens 
von einigen Bekannten begleitet, in den Hörsaal D ie 
Statuten, oder eine alte Observanz haben die Dauee 
der Disputation auf zwey Stunden, und zwar von 
i o - l 2 . bestimmt. Oft geht es nicht füglich an, daß 
das Frühstücks was der Respondent seinen Gegnern 
gibt, gerade um zehn Uhr abgebrochen wird. M a n 
langt eine Viertel- oder kleine Halde Stunde nach 
zehn U'h5,'auf dem Kampfplätze an. Wenn der Rk?. 
spondent den Katheder bestiegen, und die Opponent. 
ten ihre Sitze eingenommen haben; so eröffnet der?, 
Erstere die Handlung mit einer so genannten cursorl? 
schen let t ion, um zu beweisen, daß er im Stande 

sey, 
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sey, seine Wissenschaft zu lehren. Während der Zeit, 
welche diese Vorlesung wegnimmt, kann der Respon< 
dem von seinen Opponenten nicht angefochten werden. 
Mach Eüdlaunq der iection fordert der Respondent 
den ersten Opponenten, und wenn dieser zur Ruhe ges 
bracht ist, auch den zweyten und dritten zu einem 
freundschaftlichen Streite auf. Die gegenseitigen 
Complimente und Danksagungen enthalten im Durchs 
schnitt mehr Worte, als die vorgebrachten Einwens 
düngen und Widerlegungen. Man hört es nicht 
bloß, sondern auch der Kurzsichtigste nimmt es mit 
seinen leiblichen Augen wahr, daß Einwürfe und 
Beantwortungen der Einwürfe sehr oft vom Papiere 
abgelesen werden. Ja bisweilen verliert Einer der 
Streitenden die rechte Nummer, und opponirt oder 
widerlegt noch fort, wenn der Andere schon gedankt 
oder abgebrochen hat. Auch geschieht es, daß die 
Streitenden mit dem, was sie sich «inander zu sagen 
haben, früher fertig werden, als die Pedellen mit 
den Scevtern, aufweiche, und der Secretarius der 
Universität mit dem Formular des Eides, der ge
schworen werden muß, bey der Hand sind. I n sol? 
chen Verlegenheiten bleibt weiter nichts übrig, als 
daß die ruhenden Streiter mit Sehnsucht den Augenz 
blick erwarten, wo sie sich einander Glück wünschen 
können. Der Respondent mag auch bey der Dispu
tation seine Unfähigfeit und Unwissenheit so augen
scheinlich bewiesen haben, als er immer wil l ; so kann 
er doch unfehlbar erwarten, daß der Herr Dekan 
ihm zur Belohnung seiner Verdienste die Doctor-
Würde, und mit dieser die Freyheit ertheilen werde, 
die Rechte, oder die Arzneykunde zu lehren und zu 
üben, wo er wil l , oder kann. Manche junge ieute 
haben noch Verschämtheit genug, um sich nicht eine, 

oder 
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oder einige Stunden dem heimlichen Spott, oder Un, 
willen einer kleinen, oder größer« Zahl von Zusckaus 
ern auszusetzen. Diese geben vor, daß sie plötzlich 
abreisen müßten, und werden alsdann von der offene-
licheu Disputation dispensirt. "Sollten die DlSpU, 
tatlöneu so schlecht bleiben, sagte M i chae l i « , als 
sie zu seinen Zeiten und schon Jahrhunderte vorher 
waren, so wäre es besser, sie gar etnqehen zu lassen, 
damit nicht solche im Vaterlande, dle der Universität 
unkundig wären, durch einen bloßen Sckem hinter-
gangen, und die Eltern nicht gan; unnützer Welse 
um das Geld, was die Disputationen kosten, gel 
bracht würden r)." Ich unterschreibe dieß Unheil 
vollkommen, bemerke aber dabey, d<,ß gerade das 
Geld, was für die Promotion bezahlt wird, der 
vornehmste Grund ist, warum diese leere Cärlmonie 
nicht abgeschafft wird. 

Alle Facultäten haben gut gefunden, dleCärlmos 
nie« der Promotion sehr zu vereinfachen, und die mei, 
sien Feierlichkeiten voriger Zeiten wegzulassen. I n 
keiner Facultät werden Doctoren mit Gepränge ab-
gehöhlt, und zurückgebracht. I n feiner Facultät, 
etwa die theologische ausgenommen, tragen, oder 
erhalten die Candidaten während und nach der Proi 
molion den Doctor, Mantel, noch viel weniger den 
Doctor.-Hut, welche beyde Stücke vor Zelten in je, 
der Facultät von verschiedener Farbe, und verschiede, 
nem Schnitt waren. Man hat längst dem goldenen 
Ringe entsagt, der im Mittelalter das Merkmahl 
des erhaltenen gelehrtem Adels war. Man zeigt «nd, 
llch bey der Promotion dem Candidaten weder «in 

«ffenes, 
r) IV. S. 52« 
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ossenes, noch ein verschlossenes Buch, wovon jenes 
andeuten sollte, daß der neue Doctor seiner neuen 
Ehre ungeachtet fortfahren solle, steissig zu lesen; und 
dieses, daß er nicht bloß lesen, sondern auch nachdene 
ken müsse 5). Der einzige Rest der alten Gebräuche 
ist eine kalte Umarmung, die alsdann bisweilen er-
folgt, wenn der Promoter den Candidaten auf den 
höhern Katheder heraufgeladen, ihn als Doctor aus? 
gerufen, und demselben das Doctor-Dlplom über
geben hat. I n leiden waren schon im I . «755. al
le öffentliche Promolionen in der Juristen?Facnltät 
lange abgekommen, als ein junger van A lphen 
verlangte, ganz nach aller Sitte zum Doctor creirr 
zu werden. Der Promotor Ruck er hielt bey die
ser Gelegenheit eine ausführliche Rede, in welcher 
er die Wichtigkeit der akademischen Ehren, und die 
Bedeutung der damit verbundenen Feierlichkeiten er
klärte. Er konnte es mit aller seiner Beredsamkeit 
nicht hindern, daß nicht die Zuhörer bey der Auf
sehung des Doctor-Huts gelacht hatten «). Die 
Furcht vor einem ähnlichen Gelächter hat die meisten 
ölten Gebräuche fast auf allen hohen Schulen in 
Vergessenheit gebracht. 

Da die Facultälen schon lange dle Unwissend-
jlen, wie die Gelehrtesten für Geprüfte erklärten, 

und 

r) I n den Statuten der Iuristen-Facultät in Wien heißt 
es: l. c. I I . p. ?lg. l'ctItque (iecentel lnlßlljgtin» m» 
iigni? l!oNor«!l« Iionori« Hl» per llo<He»rem sl,um cou» 
le l r i , viclcllcet Mi-retum, n,n,uluw, Illiruin clkmluln 
et Äpertum, oll-ulm«, et KcnclllAloncln m»3>lir»l«n,, 

») p, 26. iieä <zlll,li»^ne ^sti^i-, tam orlilltuiu viium 
upcrlc» n,illl »iliibra c>pite i s^nin imuo«o l »di Iiono-
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und den Unwürdigsten, wie den Würdigsten die höch
sten akademischen Ehren ertheilten; so war nichts 
unvermeidlicher, als daß das Ansehen und die übri
gen Vorrechte der D»clor. Würde um viele Grade 
vermindert wurden. Wle hätte sich der Doctor-Titel 
in seinem alten Ansehen erhalten können, so bald er 
nicht emmahl so viel bewies, daß ein Unbekannter, 
der ihn trug, kein Ignorant, und Dummkopf sey. 
Der Doctor.-Titel gibt noch jetzt in manchen Gegen
den einen bestimmten gar nicht unbedeutenden Ranq. 
Ich kann nicht umhin, dieses für einen großen Miß
brauch zu halten. Versammlungen von berühmten 
Gelehrten sind im Stande, zu prüfen und zu bezeu
gen, ob und welche Fähigkeiten und Kenntnisse Je
mand besitze. Allein Versammlungen von Gelehr
ten sollten kein Recht haben, zum Nachtheil von An
deren, selbst von ehrwürdla/n Dienern des Staats 
wlllkührliche Standes - Erhöhungen vorzunehmen, 
oder eine Art von persönlichem Adel an durchaus Ulu 
würdige cnlszuthellen. 

Nach den Privilegien hoher Schulen geben die 
medicintsche und juristische Facultüt den von ihne» 
promovirten Candidaten das Recht, die Wissenschaf
ten, in welchen sie geprüft sind, zu lehren und zu 
üben. Diese mit der Doctor-Würde verbundene 
Recht« sind in den meisten tändern lheils durch Branch, 
theils durch ausdrückliche Verordnungen nicht wenig 
elngeschra.lkt worden, und sollten billig noch mehr 
eingeschränkt werden. Selbst auf den hohen Schu
len, wo man Doctoren creirt har, dürfen diese zwar 
die juristische und medicinische Praxis treiben. Allein 
wenn sie lehren wollen, so verlangt man von ihnen 
gemeiniglich noch^ daß sie eine Disputatio pro loco 
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halten. Doctoren der Arzneygelahrtheit, die aus 
den hohen landesschulen promovirt haben, werden 
zwar der Regel nach nicht mehr von den cnllc-ßüz me-
cliciz eraml,'irr. Doch dürfen sie eben so wenig, als 
die Doctoren der Rechte, sich niederlassen, wo sie 
wollen. Doctoren, die auf fremden Universitäten 
die höchste akademische Würde erhallen haben, köu, 
lien sich nickt beschweren, wenn man von ihnen v«rl 
lanqt, daß sie noch emmahl von landesherrlichen 
Colle^iiS scharf arprüft werden. Sollte die Ersah« 
«unq lehren, daß die ^acnltätrn der hohen tandeSs 
schulen gar »u oft untüchliqen Menschen das Recht 
erlhellen, ihren Mitbürgern durch ihre Unwissenheit 
am leben oder der Gesundheit, an Elgenthum, und 
Ehre ungestraft Schaden zuzufügen; so sonnte man 
es den Regierunaen nicht verargen, daß sie auch die 
<mf den landesschulen promovirten Doctoren einer 
zweylen strengen Prüfung unterwürfen. Wenn die 
Facultäcen nlcht ernstlicher in ihren Prüfungen, und 
vorsichtiger in der Ercheilnng der Doctor.-Würde 
werden; so muß es bald dahin kommen, daß der mit 
dem Doctor, Titel verbundene Rang, so wie die Er
laubnis, practiciren zu dürfen, je länger, je mehr 
aufgehoben wird. So bald dieses allgemein ge< 
schieht, so ist der Tod der Facultülen da, weil Nie, 
wand, selbst Unwissende sich nicht mehr um den 
Doctor-Titel bewerben werden, wenn er weder ei» 
nen ausgezeichneten Rang, noch andere Vorrechte 
verschafft. 

"Die Proben, sagt M i chae l i s t ) , die zur 
Erlangung eines akademischen GraduS für hinläng« 
lich gehalten werden, sind es nicht, wenn von einem 

Privac-
e) UI. E. FZ. u. f. 
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Privat lDocenten die Rede ist, von dem man billig 
mehr erfordert, als von Einem, der nur einen ge, 
lehrten Titel in sein Vaterland mitnehmen will. I m 
Examine wird es nicht genau genommen und nach 
Güte geurlheilt. Wollte man aber das Examen für 
die, welche künftig zu dociren gedenken, strenge ma, 
chen; so würde es bloß in der Willkühr der Facultät 
stehen, einen Privat, Docenten, der den Professoren 
zu gelehrt, und zu gefährlich wäre, als untüchtig 
abzuweisen. Drey bis zehn Männer, die sich jeder 
auf etwas Besonderes präparirt haben, köünen dem 
unpraparirten, auch, wenn er der gelehrteste wäre, 
so viele Fragen vorlegen, auf die er nicht antworten, 
wenigstens nicht nach ihrem Sinn antworten sann, 
das) es bloß auf sie ankommen würde, ob sie ihn zum 
Privat'Docenten haben wollten, oder nicht. Sie 
sind überdas nicht allein die Fragenden, sondern auch 
die Richter, und das ohne Protoeoll über Frage« 
und Antworten. Alles geschieht so im verschwiegenen 
Zlmmer des Decani, daß nicht eiumahl die Furche 
vor dem Publico die Examinatoren von Parteylich, 
teil abschrecken kann: und umgekehrt, wenn sie auch 
noch so unparteyisch, oder gar gütig verfahren, so 
wird doch Der Unwissende, den sie abweisen, sich be
schweren können, daß sie ihn unbillig abgewiesen ha
ben. — Die so genannte Dissertation kann man sich 
für Geld machen lassen. — Eben dieses findet bey 
der so genannten Leötio Ol lar ,«, ja auch bey den 
Einwürfen, und Beantwortungen der Einwürfe Statt 
die bey den gewöhnlichen Disputationen von oen Op^ 
ponenten und Respondenten.vorgebracht werden.-« 
Bil l ig fordern daher die meisten Universitäten von 
demjenigen Graduirten, der sich zum Docenten qua, 
lisiciren wi l l , noch eine O>s^ul«t,l) ^ o loco, bey der 
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er keinen Präses hat. Gegen die Mißbrauche, die 
sich auch bey einer solchen Deputation einschleichen 
könnten, gibt es zwey Mit te l , die beyde mit eincm, 
der verbunden werden müssen. Das Eine ist: der 
Dekan der Facultät bestimmt selbst die o^anem« 
oläiiigliot: das zwcyte, es stehet auch einem Jeden 
nicht invitirten frey, zu opponlren, und die Zuhörer 
müssen ausdrücklich dazu aufgefordert werden." 

I n dieser ganzen Stelle kann ich fast nichts un-
bedingt billiqen, als die aufrichtige Herzählung der 
unvermeidlichen, und mcheilbaren Mängel akademi
scher Prüfungen, die aber mit anderen Aeußerungen 
desselbigen Schriftstellers nicht zusammenstimmt. Miß, 
billigen hingegen muß ich zuerst den Sah, daß man 
von eincm jungen Gelehrten, der Privat-Doccnt 
werden wil l , mehr verlangen, und ihn strenger prü
fen könne, als andere Candidaten, welche mit der 
Doctor Würde das Recht erhalten wollen, die juri
stische und medicinische Praxis zu treiben. I n wel
chen Fällen muß man einen größern Schaden fürch-
ten: da, wo ein unwissender, oder halbgelehrter 
Privat - Docent eine Zeitlang einem kleinen Hansen 
von Studierenden ein, oder einige schlechte Collegia 
Nest? oder wo der Doctor.Titel ganze Familien 
verleitet, unwissenden Menschen, die sich vielleicht 
durch ein angenehmes AeußereS empfehlen, ihr Ver
mögen, ihre Ehre, ihre Gesundheit und ieben an
zuvertrauen, und dadurch in Gefahr zu setzen? — 
Meinen Erfahrungen nach können unwürdige Gra
dierte ans Universitäten viel weniger Unheil stiften, 
als in gewissen Entfernungen von hohen Schulen, 
wo man nicht weiß, mit welchem geringen Aufwände 

von 
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von Gelehrsamkeit die Doctori Würde erworben wer,' 
den kann. 

Zweytens kann ich auch das nicht zugeben, daß 
solche Disputationen, dergleichen Privat.-Docenten 
zu« wcn halten sollen, zweckmäßige Prüflingen von 
künftigen Iugendlehrern seyen. Die Geschichte und 
Erfahrung allerer Zeiten haben unwldersprechlich be
wiesen, daß man bey einem sehr mäßigen Kopfe, und 
einem eben so mittelmäßigen Vorrath von gelehrten 
Kenntnissen durch fortgesetzte Uebnng eine ungewohn-
llche Fertigkeit im DiSpullrcn erlangen: daß aber 
die größten Dioputatoren sehr schlechte, oder mittel
mäßige Iugendlehrer seyn können. Eben so unwider? 
sprechllch bewiesen ist es durch die Erfahrung neuerer 
Zeiten, daß die größten Genies, die* berühmtesten 
Gelehrten, und die trefflichsten iehrer, wenn sie kei< 
ne Uebnng im Dieputiren gehabt haben, bey solchen 
Disputationen, dergleichen M i c h a e l i s für die be
sten Probiersteine von Privat-Docenten halt, mlf 
eine schreckliche Art vor den Augen des ganzen Public 
cumo würden beschämt werden. 

S o groß und zahlreich aber auch die Mißbräu, 
che bey den akademischen Prüfungen und Promotion 
lien sind; so kann ich doch nicht dafür stimmen, daß 
beyde auf den schon bestehenden Universitäten aufge
hoben werden, so lange man die Facultäten, welche 
durch die 'Aufhebung am meisten verlieren müßten, 
nicht zu entschädigen im Stande ist. M a n lasse also 
die Facultäten, und ihre Prärogativen fortdauern, so 
lange sich noch leute finden, die für die Bemühungen 
bey den Prüfungen und Promotionen beträchtliche 
Summen bezahlen wollen. Nu r schmeichle man sich 

nicht. 
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nicht, daß man durch Gesehe und Strafen die Fa-
cultäten nöthigen f inne, anders zu verfahren, als 
sie seit fünf bis sechs Jahrhunderten verfahren haben. 
I ch b l i von der Unauerottlickkeit der Mißbräuche 
Hey Prüfungen, und Promotionen so sehr überzeugt, 
daß ich es deftwegen kaum der Mühe werth Halle, zu 
fragen, warum man nicht von einem jeden Candida? 
ten, bevor er zum Examen zugelassen w i rd , tettimo-
nis cllllgent 2? verlangt, und denjenigen geradezu ab
weise, der von feinem iehrer Zeugnisse eines vor, 
züqllcken HleisseS beybringen san«, der vielmehr bey 
allen M n a l e5en, der Facullät wegen seines notori
schen UnfieiffeS berüchtigt ist? — Ich sehe die Ant
wort voraus, die «ch erhalten würde, teute von 
Kopf, wird man sagen, ersetzen nicht selten durch 
häuslichen Hleiß den auffallenden Unfleiß in dem Be
suchen der Vorlesungeu; und daher geschieht es, daß 
bisweilen Candidaren, die von der akademischen Obrig
keit wegen ihres UnsieisseS in Anspruch genommen 
wurden, in den nachher erfolgenden Prüfungen un
erwartet gut bestehen. — Indem ich aber nicht da
zu rathe, akademische Prüfm'.qen und Promotionen 
auf den schon lange gestifteten Universitäten aufzuhe
ben, kann ich eben so wenig dazu rächen, sie auf 
neue Universitäten, die man in einem großen Reiche, 
wie z B Frankreich, zu errichten gedächte, einzu
führen. Prüfungen, welche Unwissende eben sowohl, 
als Gelehrte überstehen können, und Ehrentitel, die 
Unwürdigen, wie Würdigen verliehen werden, und 
die das nicht-unterrichtete Publicum zu einem unver
dienten Zutrauen verleiten, bringen viel mehr Scha
den, als Nutzen, und sollten also da, wo sie nicht 
hergebracht sind, keinen Eingang finden. Zugleich 
«ber müßte man in solchen Ländern, wo man keine 
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akademische Prüfungen und Promotionen gestattete, 
allen fremden Doctoren um dieses Titels willen weder 
Rang, noch andere Vorrechte einräumen. V ie l 
mehr müßten alle diejenigen, die dem lande dienen 
wollten, von den dazu verordneten landeS,CollegiiS 
geprüft, und nach dem Verhältnisse ihrer Fähigkeiten 
und Kenntnisse befördert werden. Fast in allen Eu
ropäischen Reichen müssen junge leute, auch wenn si« 
ihre akademische laufbahn noch so rühmlich vollendet 
haben, sich dennoch eine Zeitlang unter der lettung 
von berühmten Geschäftsmännern, oder im Dienste 
von Collegils und Büreaur zu der eigenen^Führung 
von Geschafften, oder zur würdigen Uebernahme 
von Aemtern geschickt machen. Ich sehe aar nicht 
ab, warum man nicht jungen Aerztenzumuthen könn, 
te , daß auch sie nach vollendeten Studien unter der 
Aufsicht irgend eines verdienstvollen Arztes ihrer V a 
terstadt die bedenkliche Praxis anfangen, und so lan, 
ge fortsetzen sollen, bis sie von dem angewiesenen Arzt 
das Zeugniß erhalten hätten, daß das Publicum ei
nem gehörig geprüften, und geübten jungen Mann 
die Wiederherstellung der Gesundheit sicher anver, 
trauen könne. 

Ver« 
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V c r z e i ch n i ß 
des 

in d:esem ersten Thcile 

angeführten.Schriften. 

A b h a n d l u n g , was die Universitäten in den Kaiser-
^ " lichcn Königlichen Erblanden sind, und was sie scyn 

könnten. Prag und Wien 1782. 8. 
Ablehnung unterschiedener wider die Universität Jena 

ausgesprengter falscher Zeitungen. 1693- 4. 
^caciemia /^tle5e»'Aey/l5 ad nuno lunäatioms 1502 U5czue 

»ä 2. IÜ55. Löitore (^otttriäc, 3uevo 1655. Wittekel-

Acte nmaß ige Nachrick)t über die seit dem io. Iun . 
i?92. zu Jena vorgefallenen Unruhen. 8. 

/4»„«ie5 I»^o//?acil'en^l ^cgäemiae inclinaverunt ^a/e»e. 
Kotma»-«l, et ^n/i. ^ ^ c i « ^ , eommunvir )^. !>/,/^/ecie. 
»'e,'. Ili^olltaclii l7»2. vier Bällde in a» Eins der 
wichtigsten Werte für die Geschichte von Universitäten. 

6. 6sr< 



36?, 

t?. 6H«Knll'»i Oratia 6e ortu 7 prnzrelsu» tzt Incremsnti«' 
. 'li^ßiao ^coöemiae blntnienli«. riyt'niüL Id2Q. 4. 

Bemerkungen eines Akademikers über Halle. 1795. 
. 8. , ! . .' 

Beschreibung der hiesigen < Universität,- sammtlicher 
Ritter- Militär» Handlungs-'und orientalischen Akabe, 
nnen, Gymnasien, Normal- Stadt c und Trivial-Schu» 
leu. Wien 1780. 8 ' 

3l. F. Bocks Geschichte der Eberhard Carls«Universität 
zu Tübingen. 1774. 8. 

C. Vd nicke Grundriß ejner Geschichte von der Univcrsi« 
tat zu WirU'url;. Wirzburg 2 Thcilc 1782. 88. 4. 

M.'G-9c. Brcbm's Altertümer, Geschichte, und neu
ere Statistik der hohen Schulen. Erster Band Leipzig 
I78Z. 8. 

<X ^''^'«iaer Litton» ^mverllsgri« pansiensiz! kanliis' 
l6^<; 5ol. 5 Bände." Für die ältere Gesuchte der Unit 
versitätcn g!bt es kein reichhaltiges »Werk, als die, 

C. A. Casar's Gedanken über die Notwendigkeit der 
- aka,demischGM'5!>MGaftejt, - ^ M z i g , 8<??. 8-

Ch u r fürst l i ch B aiei"i schelhoher^nd niederer Schu« 
l.htt>,p.rhuung<. .^gy^adt <?74^^.» 

C iapro tbs Schreiben von dem gegenwärtigen Zustande 
der Göttingischen Universität an einen vornehmen Herrn 

..im. Reiche.^. Nne lucc» ,cr.anno, aber 1747. geschrieben. 
Hesse lbcn .q>'gcnwär̂ q ,̂..3usi.zttd der Göttmgischrn Uni-' 

versl'tsir in zweenen Briefen. Güttinacnli 743.-4. Hier ist 
das erste Schreiben w i M - abgedruckt. ^ ' 

7 '̂c. c)<?w'/cnl ^»pl,6c,p6U'nt^tili ^'ymn^lli?^2v?ni. Venet. 
1726. tol. 2 Ba,.i>.'. 

17IY. 4.' c^attin^nc:. 
e/'u.sclem vissottatia licl 1.«:̂ . f. tüoäicl« 'I'lieoclcissani äe Nu» 

cliiz likeraliliu» urt,. Knmaü, et CcinMntiiwrioll» l'/'. 
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D i e offenbaren Fehler der heutigen verberbten Welt 
an Universitäten, Gymnasns, u. s. w. Erste Betrach» 
tung im I l7<?z. ». 

D/^/oma,a, l iullse, P r i v i l e g , libertgte», Immunitntc«, 
lÜonltitutione5, et 3t»tut» univesilratls Vlnöabnnenl,!. »b 
»nna «365. u«que nö n. l>89 bcllt rerr Viennae l7Y<. 4. 
zwey Vände. Höchst interessant für die Geschickte der 
deutschen Universitäten! Der Herausaeber dieses Werks 
war der berühmte Astronom He l l . S. I us t i ' s Anna« 
len S . 622. 

I . C. von Dreyhaup t ' s Beschreibung des Saalcrci« 
ses. Zweyter Tbeil. l?.^- Fol. enthält öy und folgem 
de Selten die Privilegien, und Statuten der Universität 
Halle. 

-

C. F. ElsHßer's einige Bemerkungen über akademische 
Gegenstande. Stuttgart 1793. 8 

I . H. von Engel schall's Veyträge zur Kcnntniß der 
neusten Verfassungen erweiterter Unterrichte auf der. ho
hen Schule ;u Wien, in Begleitung der Ankündigung 
seiner Vorlesungen über die Länder« Cultur. Wien 
N74'8. 

E n t w u r f zur Einrichtung der theologischen Schulen in 
den K. K. Erblande,,. Wien l?»2. 8. 

F^ieome / ^ « m umvorlitsti» pr«n<:c»furtanas »ä Viaättlm. 
1683. 4.' 

I . C. F a v r t c i u ö über Akademieen, insonderheit in 
Dännemark. Copenhagen 1796. 8. 

F. iacc/o/ati ^«sti Qymnslil patllvini plltsvii 1757. 4. 

Fstto»-'»« lle elaris «i-clUßymn«<iil banonienl?« profelloli« 
bu§ » lseeulo XI us^ue »ci l'gee. XIV. 1'. l . k. 1. 2. La» 
noniae s7Üy. tal. 

I . C. Förster'S Uebersicht der Geschichte der Universität 
zu Halle. Halle 1794- 8. 

F reyhe i t en , Ordnungen, und Statuten der löblicher, 
Universität Ihena lSüy. publicirt. Ihena «569. 4. 

N. H. 



N. H. Gun dlinsss Gedanken von dem Verfall und Auf
nahme einer Akademie. Lcipz. 17Ü8. 8. Eehr unbe
deutend! 

^//,/ue^ 6e l'eäucgnon publique, 3trgzdnur^ 1792. F. 
A//?o^'a unlve,Fral^ 8all8dulZ<.r,<?8 U5^ue «62.1712. Lon.« 

c^ortii q. 
////?o^ca ^ ^ < u i s äs introöu^wne univerlitäti« ^uliü^. 

lielmftaöil <57y. 4. 

I . C. Hofft>auor über die Perioden der Erziehung. 
Leipzig l8ao. 5. 

I?lc/l/^ae «^eilnanicll? natiani« in ülmg ^ancinienli univerl^ 

I«/?l't«5a et privüeßia gl) excoll. 5ensru ><o„etn «Imns 

concessk. kntüvii 1H74. q> 

C. W. Ius i i ' s n. F. Murs inna 's Aunalcn der dentt 
schen Universitäten. Marburg 1798- 8. 

G. G. K e u ffe l s Merkwürdigkeiten der Vononischen Schu« 
le. Helmstäbt l7<»y. 8. 

I . C. Köntq 's (̂ esprächc über Universstaten überhaupt-, 
und über die Frage: ist jede mittelmäßige Universität 
cammcralisiisch unnütz? besonders. N ü r n b e r g und 
Ä l t o r f . z?yo. 8. 

H. Kun bardts Bcyträge zur Geschickte der Universitär 
Helmstadt. Erst. Heft. Helmstedt 1797. 8. 

Ku rze r Ber icht von der alten und neuen Verfassung 
der Akademie ;u Rostock, mit nöthig«n Anmerknngcn 
versehen. 17kl. Fol. 

?. l.<,«»^'i l?c>FÜ ^gvnrrnc <?ymn»lil ttilloria. rari« 1677, 
2 Vde, 4. 

Fessel ^a^em/a« /^/ /e/^^e«/: / äs NurUiz er mnrl!m8 Ku>^ 
w l u l u , ,'ee« A r t i k e l etlicher notwendiger Ordnung, 
u. s. w. Witemberg 1573. 4. 
Melners Verf. d. lUliv. Bd. I. A a ^ ^ 
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i>Lc/ ^caclem/iis ^'reiiel-Zt'«/?/ äe Nuäii« et moribu« ltü> 
choiorum Wittcml'ciss lö l6 . 12. 

I.eKef ĉ<i</eW,as l?cue«/c«/!^, s)«nevlle 4, iine anno, 
/.e^e» ^e»n^l^e, !iua<? psculjariter 86 eonvi^tores ^enla» 

ruin cominunlum in?aulmo colle^io pertinent. I^ioiiae 

/.e^e/ et juramenta lruälolorum in /Xcnäemla ^sulll». 4. 

G. i.'. ^elxn's l>lstorischc Beschreibung der weltberühmten 
Universität ^,lpng. Leipzig '710. 8. 

^«F«///»i I>el,/e^l oratio, qua errorem <3erm»norum, exte» 
r»l> ^cgäemicl« pÄtrüz praeserentium resellit luabit» 1712. 

^«^«le?« «ratio, qua pauca cle /Vcaäemlge e/U56em ma!l5, 
Ülorumque remeäiiz praei'iltur, liaoit» 1720, llelmll. 4. 

/'o/yca^p, I>el,/e»', l^o^itata cte Köre /Vcaäemisrum promo-
Vtmdo ^elinlt 723. 4. 

^ . s'. /^s^tic/l» oratio c!e fat^Ilbu« r>oc tempore ^cnäemill-
rum in si'ermania ziericuli« recitatÄ in /^ea^. l i jntcl . 
Ift?l. ib. 4 

legii« ituäiolorun,. rlalas 170S. 8. 

C. M e i n e r s historische Verqüichung der Sitten, u. s. w. 
des Mittelalters mit denen unserö Jahrhunderts, bes. 
der zweyte Band. Hannover 179I. 8. 

I C. M e y f a r t ' s , Prof. zu Erfurt, Christliche Erin« 
nerung von der aus den Evangelischen hohen Schulen 
in Teütschlaudt an manchem Ort entwichenen Oldnun» 
gen, und Ein baren Sitten, und bey diszen elenden 
Zeiten eingeschlichenen Barbarcyen vor etlichen Jahren 
aufgesetzt. Schleißingen lü;6. 4. 

M ichae l i s Räsonnement über die protestantischen Urm 
versitHten in Deutschland. Frankfurt und Leipzig 1768. 
4 T heile 8. 

Mlcicie»ols^ ^cacjenliarum celel'lium uni^erli terrarum or. 
,̂i« Libri tre5, nunc recen« pcr iplum autliorem qukrti 

libri »cceOan« »uÄi. Oa1»niK2 1594. z. 
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^. M//e^'/ Account ok tke univer/lt^ o l dambrillFe. I.an» 
äon 1717. 8. 

Neues Räsonnement über die protestantischen Universita» 
ten in Deutschland, von einigen Patrioten. S t ras« 
b ü r g 1769. 8. 

Neue Verfassung der verbesserten hohen Schule zu 
Mainz, ib. 1734. 8. 

Ph i l o so vi) iscbe Bemerkungen über das Studien
wesen in Ungarn. Pest, Ofen, und Kasckau 8. »792. 

l^/vl/e^m /lcacieml'ae (?oettin>sseiil>« binter tteumgnni l̂ i> 
bliailieca /^csä. und dalnin^i i lliü'. acaä. abgedruckt. 

Auae/?/oue/ äe redu» co^nitiane öißnissimi5, explicat»« in 
z)u^!i^i« conßlellinuz in ^ca^emia Witelier^^nl», item 
ucilez »!i<zuot commanofÄktione« lie 6il«,'!^Iina elc. 8crl< 
ptae glerae^ue a l '. ^tolan^NtNci'ne. ^Viteli. «558. »2. 

zs. /ilecoboni 6e <3^mn«lin pgtavino Oommentnrü in t?^<«. 
v« ^ e / . /lne/H. ^lial. I ' . VI . parte tertis, 1^u^6. I'gtav. 
172?. lo l . 

^ 0. / i « c ^ i Oratio 6s nonoribu» /Vcocjemlcl5 ma^no c!o-
itiinae praemin. L u ^ . Lat. »7Z5> 4. 

F«/mo»^ prelenl ltate Qf tlie l^niverlltiez ancl nf tl̂ e ssve 
»ö^cent eauntiez ofl^gmuriä^e, . . «nä (^xtarä. Vol. l , 
t^oncl. '744. 8> 

S. I . Schalscheleth historisch-geographische Beschrei« 
bung Wittenbergs und seiner Universität. Franks, und 
Leipz. «7Y5- höchst elend! 

I . N. Schwendler's Beri6)t von der gegenwärtigen 
Verfassung der Univ. Marburg. 1743. 4. 

C. Schöttgen Historie des ehedem auf Universitäten gee 
bräuchlich gewesenen Pennall Wesens. Dresden und 
Lcipz. 1747.' 8-

C. A. Freyh. von Seckendorf: Sollen die akademl, 
scheu Gerichte noch ferner in der jetzigen Verfassung ge
lassen werden? Letpz. »320. 8. 
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I . C. Siebenkees Abh. von Stipendien, und den 
Rechten derselben. Nürnberg »73b. 8. 

G. S o h n i i Nebe vom Ursprünge der Univ. Heidelberg 
gehalten 1587. Heidelberg lü.55. 4. 

7e^»aeM/u/, c?r tlie leeret ^lislor^ yf tl̂ e umrerlit/ cif 
0x5<?rä. Lnnä. 1726. 2tc .̂'lusg. 2 Theile 8. 

I l ' . Moma/t»l l?)'mnllllum p«t«vinum. ^Itim »654. 4. 
F'. "i'/i/mee« (̂ onszieHus liiltciliae ^niverlitati« Vieiinensi?. 

Vienngo ,722, 3 Theile ln 8. Eo nennt der Verfasser 
kurz I. Script. V̂cgö. Vien. in prget. p. y. I n Herrn 
I nsti' S Annale» gibt man den Jesuiten I . Reickenau 
für den Verfasser des ersten, und S. M i t t e r s d o r f t 
fer für den Verfasser der beyden übrigen Theile aus. 
S. 622. 

U?bcr die höhere Cn l tu r . Franks, an der Oder. 

Ueber die Unive rsi täten in Deutschland, beson
der in den Königlich, Preußischen Staaten. Berlin 
I?H3, 8. 

D a s Un ive rs i t a t s 'Wesen in Briefen. 1782. 8. 
Ohne Druckert. 

A. V o i g t Versuch einer Geschichte der Universität zu 
Prag. Erster Abschnitt. Prag 1776. 8. 

C. E. We i gel über bie Acabelnie zu Greifswald gegen 
den Herrn Cammerrath von Reichenvach. Stralsund 
»787- 8. 

G. F. A. Wcndeborn's Beschreibung des Znstandes 
des Staats, u. s w. in Großbritannien, v i e r t e r 
T h e i l . Berlin,788. 8. 

G. A. W i l l ' s Geschichte und Beschreibung der Nürnber, 
gischen Universität Altorf. id.,,795. g^ . . ^ 
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